
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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D. Jur. et Phil., Königl. Preußiſchem Geheimen Juſtizrathe,

Ordinarius derÄ und ordentlichem Profeſſor des

Staats- und Völker- Rechts auf der Friedrich-Wilhelms-Uni
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Dem

Königl. Preußiſchen geheimen Staats-Miniſter, Ritter

des ſchwarzen Adler-Ordens u. ſ. w.

H e r r n

Freiherrn von Altenſtein

in

tiefer Verehrung und inniger Dankbarkeit

gewidmet

VONT

V e r faſſe r.



---



V o r r e d e.

Der Verfaſſer hatte die vorliegende Schrift mit

beſonderer Liebe und großem Fleiße ausgearbeitet,

und der Druck des bereits fertigen Manuſcripts war

ſchon bis zum dreizehnten Bogen vorgeſchritten, als

der Tod ihn nach einer vierundvierzigjährigen, rühm

lich zurückgelegten akademiſchen Laufbahn dem Lehr

ſuhle und den Wiſſenſchaften entriß. – Noch we

nige Tage vor ſeinem Tode beauftragte er den Un

terzeichneten, der in dem Erblichenen einen theilneh

menden Freund und wohlwollenden Amtsgenoſſen ver

lor, für das Erſcheinen des unter der Preſſe befind

lichen Werkes, deſſen Vorrede er ſelbſt nicht mehr

ſchreiben konnte, Sorge zu tragen. Indem der Unter
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zeichnete dieſer Verpflichtung entſpricht, bemerkt er,

daß dieſe Schrift, an deren Inhalt und Form er

übrigens keinen Antheil hat, eine gänzliche Umarbei

tung der frühern rechtsphiloſophiſchen Arbeiten des

Verfaſſers enthält, durch welche der Verewigte vor

vierzig Jahren zuerſt ſeinen Ruf in Deutſchland grün

dete, und hofft, daß auch dieſes Werk unter den zahl

reichen Schülern und Freunden deſſelben viele Leſer

finden möge.

Berlin, im Juli 1831.

D. Carl Ernſt Jarcke,

Profeſſor der Rechte an der k. Friedrich-Wil

helms-Univerſität zu Berlin.
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Der Einleitungen erſter Abſchnitt.
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. ? I.; ſ

. . . . . “

Wiſſenſchaft iſt ein vollſtändiger Inbegriff von Erkennt

niſſen. Einer Art, wird wenigſtens als ſolcher erſtrebt.

t: : - "

- II. -

Unſere Erkenntniſſe fangen zwar mit Erfahrung an, ſei

es des äußern oder des innern Sinnes; aber auch in einem

Spiegel erſcheint kein Bild, wenn nicht ein Gegenſtand Strah

len darauf wirft, und doch hängt dies Bild nicht allein von

jenen Strahlen ab, ſondern auch, da ſie es anders im plat

ten, anders im vorgebogenen, anders im hohlen Spiegel ge

ſtalten, von des Spiegels eigener Form. So werden auch

unſere Erkenntniſſe nicht blos von den Eindrücken der Ge

genſtände auf uns abhängen, ſondern zugleich von eigenthüm

lichen Formen unſers Anſchauens und Denkens. Und dies

vorausgeſetzt, mag man die Wiſſenſchaften nach dem Ur

ſprunge der Erkenntniſſe eintheilen in 1. empiriſche, welche

Erkenntniſſe a posteriori, das iſt durch Erfahrung erwor

bene, ſammeln, und 2. reine, welche es unternehmen Er- .

kenntniſſe a priori, das iſt ſolche, welche vor aller Erfah

rung uns innewohnen, und die alſo in unſeres Anſchauens

und Denkens eigenen Formen liegen, zu entwickeln.“

– .



2 Der Einleitungen erſter Abſchnitt.

III.

Es gibt zwei reine Wiſſenſchaften: 1. die Mathematik,

welche Erkenntniſſe aus Conſtruction der Begriffe, das

iſt Vorſtellung derſelben im Raume und in der Zeit, entwi

ckelt, alſo die Wiſſenſchaft der Erkenntniſſe apriori iſt, welche

ſich und ſofern ſie ſich im Raume und in der Zeit vor

ſtellen (anſchauen) laſſen; 2. die Philoſophie, welche

Erkenntniſſe aus Begriffen ſelbſt entwickelt, alſo die Wiſſen

ſchaft der Erkenntniſſe a priori iſt, welche ſich nicht und

ſofern ſie ſich nicht im Raume und in der Zeit vorſtellen

(anſchauen) laſſen. . . -

* Definition heißt ein Begrenzungsſatz. Wo Grenzen gezo

gen werden, ſieht man nicht blos das Abgegrenzte, ſon

dern auch Das, wovon es abgegrenzt iſt. So muß die

Definition auch des Definirten Gegenſatz zeigen. Wird

Mathematik als Wiſſenſchaft derÄ definirt, ſo iſt

zu fragen: wº die Einsat der sº ein heiße

“ :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . IV. 3. T. : 3 )

Als Kunſt, nämlich als die Kunſt, Alles in ſeinen Bezie

hungen auf die letzten Gründe des Erkennens und auf das

Allgemeine zu denken, mag die Philoſophie ſich an allen Ge

genſtänden üben, reinen und empiriſchen. Aber als Wiſſen

ſchaft muß ſie beſtimmten Gegenſtand haben, (I. und III.) und

als ſolche kann ſie in den reinen nicht conſtructibeln (II. und

III.) Erkenntniſſen entweder deren Form oder deren Inhalt

unterſuchen; und ſie zerfällt daher in zwei Theile, Logik

und Metaphyſik

s. . . . . . . . . . . .

W. - i oi: . . .

I Logik iſt eines der Form, alſo der Gese
des Denkens Obwol ſie auch das Denken des Empiriſchen
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–

I. . ſ

. . . . . . . . . .“

Wiſſenſchaft iſt ein vollſtändiger Inbegriff von Erkennt

niſſen Einer Art, wird wenigſtens als ſolcher erſtrebt.

unſere Erkenntniſſe fangen zwar mit Erfahrung an, ſei

es des äußern oder des innern Sinnes; aber auch in einem

Spiegel erſcheint kein Bild, wenn nicht ein Gegenſtand Strah

len darauf wirft, und doch hängt dies Bild nicht allein von

jenen Strahlen ab, ſondern auch, da ſie es anders im plat

ten, anders im vorgebogenen, anders im hohlen Spiegel ge

ſtalten, von des Spiegels eigener Form. So werden auch

unſere Erkenntniſſe nicht blos von den Eindrücken der Ge

genſtände auf uns abhängen, ſondern zugleich von eigenthüm

lichen Formen unſers Anſchauens und Denkens. Und dies

vorausgeſetzt, mag man die Wiſſenſchaften nach dem Ur

ſprunge der Erkenntniſſe eintheilen in 1. empiriſche, welche

Erkenntniſſe a posteriori, das iſt durch Erfahrung erwor

bene, ſammeln, und 2. reine, welche es unternehmen Er- .

kenntniſſe a priori, das iſt ſolche, welche vor aller Erfah

rung uns innewohnen und die alſo in unſeres Anſchauens

und Denkens eigenen Formen liegen, zu entwickeln.“

–T -



4 Der Einleitungen erſter Abſchnitt.

4) die der Modalität: a, Möglichkeit und Unmög

lichkeit, b, Nothwendigkeit und Zufälligkeit,

c, Wirklichkeit.

* 4. Das höhere Erkenntniß - Vermögen, das iſt das, wel

ches den Menſchen von den Thieren unterſcheidet, wird im

gemeinen Sprachgebrauche bald Verſtand, bald Vernunft

genannt. Die Wiſſenſchaft unterſcheidet 1. den Ver

ſtand, als das Vermögen der Begriffe, welches die Ein

drücke der Dinge auf den Sinn durch Wahrnehmung

(Apperception), Bemerken ihrer Unterſchiede (Reflection)

und Abrechnung dieſer Unterſchiede (Abſtraction) Begriffe

bildet, denen dann congruente Gegenſtände in der Erfah

rung entſprechen; 2. die Vernunft, als das Vermögen

der Ideen, das iſt ſolche Begriffe, denen kein congruen

ter Gegenſtand der Erfahrung entſpricht, daher auch nicht

aus Erfahrung abſtrahirt, ſondern allein durch Combi

nationen der Kategorien gebildet werden; 3. die

Urtheils - Kraft als das Vermögen, in dem Beſondern

und Einzelnen das Allgemeine und die Gattungen zu er

kennen. ***

VIII.-

-

".
-

- [B 1.] Die Metaphyſik ſelbſt hat dann zuerſt in einem

allgemeinen Theile, Ontologie, den Inhalt unſerer

reinen, nicht conſtructibeln Erkenntniſſe (VII. * 3.) blos als

Inhalt derſelben, noch ohne alle Anwendung und Beziehung

auf Gegenſtände zu unterſuchen, alſo die reinen Anſchauun

gen und Kategorien zu analyſiren.

" Da in der That dieſe reinen Anſchauungen und reinen

Verſtandesbegriffe auch Formen des Anſchauens und Den

kens ſind, ſo iſt freilich möglich, dieſe Ontologie zur Logik,

als transſcendente Logik, zu ziehen. . . . . . .º

v

(B 2.] Hiernächſt wenden die beſondern Theile der

Metaphyſik jene Urvorſtellungen auf Gegenſtände an. Nun

werden uns aber Gegenſtände der Erkenntniſſe an ſich nur

-
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mittelſt der Receptivität des äußern oder innern Sinnes von

Erfahrung gegeben; die Metaphyſik aber ſoll nur, was in ih

nen a priori iſt und von der Spontaneität des Denkvermö

gens in ihnen beſtimmt wird, unterſuchen (VI.), und nimmt

alſo von der Erfahrung nur ſo viel als ſchlechthin nothwen

dig iſt, um überhaupt Gegenſtände zu haben. Es werden

aber Gegenſtände nur durch drei Vermögen in Beziehung zu

uns gebracht, nämlich durch das Vermögen des Vorſtellens,

durch das Vermögen des Empfindens von Luſt und Unluſt,

durch das Vermögen des Wollens. Hieraus ergeben ſich

drei beſondere Theile der Metaphyſik, als 1. Metaphyſik

des Vorſtellens, 2. Metaphyſik des Empfindens,

3. Metaphyſik des Wollens. -

X.

Im Vorſtellen, im Empfinden, im Wollen iſt es immer

daſſelbe Subject, welches ſich vorſtellt, empfindet, will, näm

lich das Ich. Und dies Ich ſchaut nothwendig ſich ſelbſt

an, würde durch innern Sinn ſich ſelbſt nicht wahrnehmen

können, wenn nicht dieſe Selbſtanſchauung aller Erfahrung

voraus zum Grunde läge, und wir nennen dieſe reine Selbſt

anſchauung das reine Selbſtbewußtſein. -

* Mir ſcheint nicht, daß man das Sein als erſten aller Ge

danken annehmen und daraus ſelbſt dann erſt die reinen

Anſchauungen und Kategorien deduciren könne; denn bei

der Deduction ſelbſt brauchen wir ſie nothwendig ſchon,

und ſetzen ſie damit alle ſchon voraus. Und welches wäre

jenes Sein? das der Affirmation oder das der Wirklich

keit? (VII. * 3.)

XI.

Das höchſte logiſche Princip alles Denkens iſt der Satz

des Widerſpruchs. Und in dieſem iſt jedem der drei Ver

mögen eine Tendenz zur Einheit gegeben, welche Einheit die
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Vernunft allenthalben fordert und ſucht. Die Einheit oder

Uebereinſtimmung aller unſerer Vorſtellungen unter ſich iſt die

Wahrheit, die Einheit oder Uebereinſtimmung aller Empfin

dungen iſt die Schönheit, die Einheit oder Uebereinſtimmung

alles Wollens iſt die Tugend, welches nachzuweiſen gerade die

Aufgabe der drei beſonderen Theile der Metaphyſik ſein wird.

* 1. Wahrheit z. B. kann nicht erklärt werden als Ueber

einſtimmung der Vorſtellungen mit ihrem Gegenſtande;

denn unſere Vorſtellung kann ja den Gegenſtand nur in

Vorſtellung ergreifen. Aber die Vorſtellung von einer

Pflanze iſt wahr, wenn ich die Pflanze anſehe und finde,

daß die Vorſtellung von ihr in meinem Gedächtniſſe mit

der übereinſtimmt, die mir mein Auge jetzt gibt. – Iden

tität des Wiſſens und Seins ſcheint (für menſchliches Wiſ

ſen) ein unglücklicher Ausdruck, und möchte ſelbſt den

krankhaften Idealismus nähren, in welchem Jemand allein

zu eriſtiren glaubt, und alle andere Menſchen für eben ſo

leere Vorſtellungen und nothwendige ihn täuſchende Phan

tasmen hält, wie alle Erſcheinungen um ihn her überhaupt.

* 2. Bewußtſein der Wahrheit heißt Gewißheit, und

dieſe, an ſich nur ſubjectiv, wird objectiv genannt, wenn

wir zugleich erkennen, daß alle andere vernünftige Weſen

aus den uns vorliegenden Gründen gleich uns gewiß wer

den müſſen. Wir wiſſen, wenn das Gegentheil unſers

Urtheils nothwendig jedes vernünftige Weſen in Wider

ſpruch verwickelt; wir glauben, wenn das Gegentheil

unſers Urtheils uns in Widerſpruch verwickelt, obwol wir

nicht wiſſen, daß nothwendig jedes vernünftige Weſen da

durch in Widerſpruch verwickelt werden müſſe; wir mei

nen, wenn das Gegentheil unſers Urtheils uns ſelbſt in

keinen Widerſpruch verwickelt, aber wir es doch mit einer

eben jetzt von uns überſehenen Reihe unſerer Vorſtellungen

in Uebereinſtimmung finden.

XII.

Alle drei beſondere Zweige der Metaphyſik theilen ſich auf

gleiche Weiſe in einen tranſcendentalen, das iſt über alle

Erfahrung hinausgehenden Theil, und in einen immanen
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ten, das iſt in Erfahrung anwendbaren; und dieſe imma

nenten zerfallen in allen dreien wieder in zwei Untertheile,

deren einer in innerer, der andere in äußerer Erfahrung an

wendbar iſt. -

XIII.

[1. ] Der Metaphyſik des Vorſtellens tranſcenden

taler Theil iſt die Kosmologie, indem Welt die Verbin

dung aller gegebenen Gegenſtände iſt; ihr immanenter Theil,

der in äußerer Erfahrung anwendbare, iſt die rationale

Phyſik, und der in innerer anwendbare iſt die rationale

Pſychologie. -

* Pneumatologie iſt nichts als ein Inbegriff unzuläßli

cher Schlüſſe von unſerem Geiſte auf Geiſter, die wir

nicht kennen; und natürliche Theologie iſt nicht möglich,

ehe denn die Metaphyſik der Sitten die Idee der Heilig

keit entwickelt und dieſe Idee den ſchaffenden Weltgeiſt

erſt zu Gott erhoben hat.

XIW.

[2. ] Der Metaphyſik des Empfindens tranſcen

dentaler Theil wäre Aeſthetik zu nennen (ſowie Baum

garten ſie ſuchte), und dann möchte, wenn dieſe gefunden

wäre, eine rationale Theorie der bildenden Künſte,

als in äußerer, und eine rationale Theorie der redenden

Künſte, als in innerer Erfahrung anwendbar, den imma

nenten Theil einer Metaphyſik des Empfindens bilden.

* 1. Es iſt merkwürdig, daß die verſchiedenen Grade der

Vollkommenheit, zu welchen die drei beſondern Theile der

Metaphyſik als Wiſſenſchaft gebracht ſind, in einem Ver

hältniſſe ſtehen, welches mit der Beſtimmung des Menſchen

genau zuſammentrifft. Am vollkommenſten iſt die Meta

phyſik des Wollens bearbeitet, weil die heilige Sittlichkeit

unmittelbare und höchſte Beſtimmung des Menſchen iſt;

die Metaphyſik des Vorſtellens iſt nur ſo weit gebracht,
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als ihr Erkenntniß ſchlechthin Bedürfniß für die Sittlich

keit iſt; am wenigſten iſt für die Metaphyſik des Em- -

pfindens geſchehen, ja ihre Möglichkeit beſtritten; denn das

Schöne ſoll nur Lohn des Sittlich-Guten ſein.

* 2. Wie Wiſſenſchaft Ideen in Begriffen, ſo ſoll die Kunſt

ſie in Anſchauungen darlegen und zwar die Kunſt der

Proſe in Begriffen und Anſchauungen zugleich, die Kunſt

der Poeſie in Anſchauungen der Einbildungskraft, alſo im

Innern des Gemüthes. Die zeichnenden Künſte ſind des

Raumes, die Muſik der Zeit.

XV.

[3.] Der Metaphyſik des Wollens tranſcendentaler

Theil iſt Moral (im allgemeinſten Sinne), neuerlich Me

taphyſik der Sitten genannt; ihr immanenter, in äuße

rer Erfahrung anwendbarer iſt Naturrecht, der in innerer

Ethik (Moral im beſondern Sinne) genannt.

XVI.

Wahrheit, als Einheit der Vorſtellungen, Schönheit, als

Einheit der Empfindungen, und der Tugend Heiligkeit, als

Einheit des Wollens (XI.), ſtreben der Natur der Vernunft

gemäß wieder nach einer Einheit, die ſie ſelbſt alle vollkom

mener vereinige; und dieſe wird gefunden in der Idee der

Gottheit, und ſo ſchließt die geſammte Metaphyſik in der

Theologie (XIII. *).

" -

- -

XVII.

Alle dieſe Forſchungen der Metaphyſik ſind freilich in der

That weiter nichts als bloße Analyſe der reinen Verſtan

desbegriffe, und dann Combination derſelben zu Ideen. Sie

gibt alſo an ſich blos Ideale, von denen ſich nun fragt: ob

ihnen irgend eine Realität in der Wirklichkeit entſpreche, das

iſt, außer unſern Vorſtellungen irgend ein Etwas? – oder
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ob ſie bloße Ideale bleiben? – Bei empiriſchen Anſchauun

gen unterſcheidet allein der Zuſammenhang ihrer aller die

wirkliche Erſcheinung, von der wir von außen afficirt wer

den, von dem Traumgebilde, das in uns ſelbſt allein iſt:

indem wir beim Erwachen bald finden, daß die Gebilde nicht

mit der Reihe unſerer früheren Wahrnehmungen zuſammen

hängen. Aber da die Erkenntniſſe, welche die Metaphyſik

behandelt, an ſich lediglich in der Sphäre unſeres Denkens

bleiben, ſo kann es zur Ueberzeugung von der Realität die

ſer Erkenntniſſe, das iſt zur Gewißheit, daß alle vernünf

tige Weſen (auch die, welche es außer den Menſchen geben

möchte), eben ſo erkennen, nur darauf ankommen, einen ſyn

thetiſchen Satz a priori (wie die Erfahrung uns ſolche ar

posteriori gibt) aufzuſtellen, welcher unmittelbar und ſchlecht

hin alle vernünftigen Weſen zur Anerkennung zwänge. Bis

dahin kann ſo wenig materialiſtiſcher Dogmatismus der Dinge

wirkliche Eriſtenz außer uns, noch der Idealismus die Iden

tität des Wiſſens und Seins (welche doch wol nur die

Frage mehr entfernen als auflöſen ſoll) darthun.

XVIII.

Aber zum Glück der Menſchen liegt auch Nichts an ſolcher

Begründung des Wiſſens, weil ein Glaube feſt begründet

werden kann, welcher unſer heiligſtes Intereſſe uns völlig

ſichert. So wenig der letzte Zweck der Vernunft ſein kann,

unſer Glück in dieſer Sinnenwelt zu ſchaffen, ſo wenig kann

er die Speculation in die überſinnliche Welt ſein. Für je

nen Zweck reichen ihre Kräfte viel zu weit, ja ſie wirkt da

für mehr ſtörend, und die Thiere müßten dann unſern Neid

erregen, als deren Genuß nie durch Vorſtellung der Mög

lichkeit eines übeln Zuſtandes gefährdet wird. Für dieſen

Zweck, die Speculation, reicht aber die Kraft der Vernunft
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nicht hin; denn wenn es dafür eine Grundlage feſter Ario

men gäbe, wie wäre dieſe Jahrhunderte hindurch mühſam

und doch vergeblich geſucht? Als Zweck der Vernunft muß allein

Das anerkannt werden, was ſie kann, was ſie gerade kann:

- nämlich unſere Handlungen nach dem Geſetz reguln, was in ihr

ſelbſt. unbedingt gegeben iſt und von allen Menſchen aner

kannt iſt und wird, nämlich das Geſetz in der uns umge

benden Welt mit Liebe und Gerechtigkeit, mit Mäßigung

und Wahrhaftigkeit zu handeln. Und eben dadurch gebietet

es uns ja zu glauben, daß dieſe äußere Welt wirklich uns

umgebe und nicht ein täuſchendes Traumgebilde ſei; nämlich

eben weil es uns darin zu handeln gebietet; und es ver

bürgt uns die Wahrheit ſolchen Glaubens gerade durch dies

Gebot ſelbſt. .i-

XIX.

Ferner: Es kann Nichts in der Welt als wirklich, ja nicht

einmal. Etwas außer derſelben als möglich gedacht werden,

welches an und für ſich gut wäre, als allein der gute, das

iſt der vom Sittengeſetze beſtimmte Wille. Er allein iſt für

ſich, alles Andere nur für gewiſſe Zwecke gut. Nun ſind

im Menſchen zwei Naturen vereint, die ſinnliche, welche Glück

ſucht, die vernünftige, welche Tugend gebietet. Wenn wir

das Daſein des Menſchen auf dieſe Erde beſchränkt, und

Daſein eines heiligen Geſetzgebers und allwiſſenden Richters

nicht glaubten, ſo wären wir in den unauflösbaren Wider

ſpruch verwickelt, daß wir das Sittengeſetz der Vernunft zwar

als ſchlechthin unbedingt, und doch zugleich ſeine Befolgung

als zwecklos für thöricht erkennen müßten, ſo oft ſie uns

Aufopferung ſinnlicher Freuden koſtete. Darum ſind durch

das Sittengeſetz das Daſein Gottes und Unſterblichkeit uns

eben ſo gewiß, als eben durch daſſelbe (XVIII.) uns das
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Daſein einer ſinnlichen Außenwelt iſt. Denn das Sittenge

ſetz befiehlt dieſen Glauben wie jenen, und verbürgt ſeine

Wahrheit durch den Befehl ſelbſt; dahingegen der Glaube

des Gegentheils uns ewig in die gedachten Widerſprüche ver

wickeln muß; des Irrthums ſicherſter Beweis aber iſt der

Widerſpruch, in den er uns verwickelt,

* 1. Ein Abſolutes in ein Ideales, Gott, und ein Reales,

Welt, ſpalten, iſt darum offener Widerſpruch, weil Gott

und Welt nicht in der Kategorie der Gemeinſchaft (des

Verhältniſſes der Theile eines Ganzen), ſondern in der

Kategorie der Urſache und Wirkung (als Schöpfer und

Geſchöpf) begriffen werden. – (Uebrigens iſt weder das

All des Endlichen das Unendliche, noch das All des Be

dingten das Unbedingte.)

* 2. Iſt nun die Idee der Gottheit gefunden auf dem ein

fachen Wege der Analyſe unſerer Erkenntniſſe a priori, iſt

der Glaube an Gott durch eben das Sittengeſetz gegrün

det, welches die Idee von ihm vollendet; ſo mag die

Wiſſenſchaft noch einmal den Inhalt der geſammten Me

taphyſik mit Vorausſetzung dieſer Idee durchprüfen, und

es werden ſich dann die Reſultate der hohen Myſtik recht

fertigen, welche das Chriſtenthum aus Offenbarung lehrte

und die ſich in der Tiefe der Vernunft nachweiſet.
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XX.

. . ."

Wäre kein weſentlicher Unterſchied zwiſchen dem Sittlich

Guten und dem Sittlich-Böſen in der Vernunft ſelbſt begrün

det, ſo wäre auch in ihr ſelbſt kein weſentlicher Unterſchied

zwiſchen dem Gerechten und dem Ungerechten. Und doch

erkennt Jedermann die Ungerechtigkeit für ein Sittlich-Böſes

und die Gerechtigkeit als ein Sittlich-Gutes und Heiliges.

Es muß daher aus dem Unterſchiede des Sittlich-Guten und

des Sittlich-Böſen der des Gerechten und des Ungerechten

abgeleitet ſein, und aus den höchſten Ideen der Vernunft

ſelbſt, wenn in ihnen jener Unterſchied zwiſchen Gutem und

Böſem ſelbſt geſetzt iſt. Keine empiriſche Principien, weder

das Glück des Allgemeinen, noch gegenſeitige Anerkennung

der Rechte, gründen die Idee der Gerechtigkeit. Nicht das

Glück des Allgemeinen, denn wie ließe ſich dies als Folge

des Gerechten nachweiſen? Und wer kann Rouſſeau's Be

hauptung widerlegen, daß Eigenthum der Quell alles Un

glücks der Menſchen ſei, und alſo den Dieb widerlegen, der

auf Rouſſeau ſich berufend, ſich einen Wohlthäter der Menſch

heit prieſe, als welcher ſtrebe das unſelige Eigenthum auf

zuheben, ſo weit er vermöge? – Nicht gegenſeitige Aner

kennung – denn Anerkennung ſetzt ja ſchon den Begriff des

Rechts voraus; und wer, wenn das Geſetz der Gerechtigkeit

nur eine Regel der Klugheit wäre, thäte durch Verletzung
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der Rechte Anderer ein Böſes, wenn er nur ſeine eigenen

Rechte daran ſetzen wollte?

Iſt aber Metaphyſik der Sitten, iſt das reine Naturrecht

Wiſſenſchaft a priori, ſo muß für ihre Darlegung ſich auch

eine ähnliche Methode der Entwickelung ihrer Lehren empfeh

len, als welche die Mathematik befolgt; nur freilich, daß die

Mathematik ihre Sätze ſynthetiſch demonſtrirt und alſo von

Axiomen ausgeht, während die Metaphyſik nur analyſirend de

duciren kann (XVH), alſo von Definitionen ausgehen muß.

... ie XXII. . .“

Die ſtrenge Methode aus den feſtbeſtimmten Begriffen in

einer feſt an einander hängenden Kette, ohne Sprung zu de

duciren, wird ſich ſelbſt für das praktiſche Intereſſe derWi

Ä Deduciren iſt die eigentliche Kunſt des

Juriſten, und die üebung dieſer Kunſt in Entwicklung der

Lehren des Naturrechts hat alſo ein gleich großes praktiſches

Intereſſe, als die ReſultateÄ ſt. Bi

dung der urheitskraft durch ſie mit für den angehenden
Rechtsgelehrten eben ſo nothwendig ſcheinen, als immer die

hiſtoriſche Kenntniß der Verhältniſſe und Geſchäfte des Le

ende Einigungen und der Feſten Reis-Netzen
im Staate. " . . v:2 - E . . . . . . .ut

- (Fortſetzung der Einleitungen ſº nach § 78.). 23
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- Grund - Begriffe.
fº . . . . . - - - - - - - - - - >

§ 1 Handlung iſt die Veränderung eines Weſens die
es nººn eigene Kraft bewirkt gedacht wird.“
* - - - - - - - - - - - - - -

Die Begriffe: Veränderung Weſen, Kraft, Wirkung,

ÄÄÄhäe vII. - 3. u. vII?

§ 2 Leiden iſt die Veränderung eines Weſens, die n- - - - -

ihm durch die Kraft eines Andern bewirkt iſt

- - >

§ 5 Gefez iſtIdee (Einl VII. *4) von Möglichkeit

oder Notwendigkeit einer Veränderung überhaupt, alſo auch
(§).

§ 4Ä heißt Gefe im engern Sinn

wenn es unbedingte Regul, wenn es auf gewi e Zwecke

bedingte Möglichkeit oder Nothwendigkeit einer Handlung

beſtimmt.

§ 5. Freiheit iſt die Abweſenheit alles Beſtimmtwer

dens eines Weſens von außen her; alſo deſſen Vermögen, die

erſte Urſache ſeiner Handlungen in ſich ſelbſt zu haben.

§. 6. Sinnlichkeit iſt die Fähigkeit eines Weſens, von

außen her beſtimmt zu werden.
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§ 7. Vernunft iſt das Vermögen, Ideen (Einl. VII.

*4.), alſo auch Geſetze (§ 3.) zu bilden.

§ 8. Wille (im Gegenſatze des niedern Begehrungs

Vermögens) iſt das Vermögen eines vernünftigen Weſens,

durch Vorſtellung eines Geſetzes ſich zu beſtimmen,

§ 9 Der Menſch iſt zugleich ſinnliches und vernünf

tiges Weſen. . . . . . . . .

§ 10. Marime iſt ein Geſetz, wodurch der Wille eines

Menſchen wirklich beſtimmt wird.

§ 11. Erfahrung iſt der Inbegriff aller von dem Men

ſchen wahrgenommenen Eindrücke auf ſeine Sinnlichkeit
% . . . . . . . . . . . . . . . . . i, . . . . . .

.?: ..

. . . . . . . . TT: . . .- - - - - A

saii, 39 ... : . . . . . . .- . . . . .,

- - - - - - - - - - - - - -

- C Zweiter Abſchni * ... ..

- Cº. Von . . . . . . ."

Von der Freiheit.
- -

. . . . . . . . . . ." . . . . . » .

-

-- -

- . . . . . . . . .

r
º,

*-

-

-

- -

- :

§ 12. Sinnliche Weſen ſind nie frei.

Denn Sinnlichkeit iſt gerade die Fähigkeit von außen be

ſtimmt zu werden (§ 4, 6), und Freiheit iſt das Ver

mögen, ſich ſelbſt zu beſtimmen (§5), alſo der Sinnlich

keit gerades Gegenthei . . . . . . . . .?

§ 13. Auch der Menſch iſt nicht frei, ſofern ihnblos

Marmen beſtimmen, welche ſein Verſand erſt aus Erfah-

rung abſtrahirt hat. . . . . ist

Denn mag ihn dann auch ſein Wille beſtimmen, ſº iſt

doch der Wille ſelbſt von außen her, nämlich durch Ein cke,

die ſeine Sinnlichkeit von außen erhielt (§ 12.), beſtimmt,

mithin iſt die erſte Urſache ſeiner Beſtimmung nicht im Men

ſchen ſelbſt, und er alſo nicht frei (§ 5). ..

-
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* Da die Frage, was ſittlich gut oder böſe ſei, von der

Frage von des Menſchen Freiheit abhängt; ſo iſt nöthig,

die Schwierigkeit, auf deren Löſung es ankommt, zu be

trachten. Und da iſt nun der Einwurf gegen die Freiheit

lange für unwiderlegbar gehalten, der (nach Hume vor

züglich) ſo dargeſtellt iſt: „Unſere Handlungen hängen frei

lich von unſerm Willen ab; aber der Wille doch, wieder

von unſerer jedesmaligen Einſicht, indem wir wollen müſ

ſen, was in dieſem Augenblicke uns gut, und nicht wol

len können, was in dieſem Augenblicke uns übel erſcheint

(wie es uns immer auch in andern Augenblicken erſchei

nen möge); und dieſe jedesmalige Einſicht hängt doch nur

von der Art ab, wie die äußern Gegenſtände uns erſchie

nen; alſo hängt zuletzt unſer Wille von den Eindrücken

dieſer äußern Gegenſtände auf uns ab, und von ihnen alſo

abhängig ſind wir nie wahrhaft frei c.“ -

In der That, dieſer Einwurf gegen die Freiheit wäre

unwiderleglich, wenn bloße Erfahrungs-Marimen uns be

ſtimmten; und aller weſentliche Unterſchied zwiſchen Tu

gend und Laſter wäre dann aufgehoben. Jene erſchiene

wol noch als Geſundheit, dieſe als Krankheit, und die

Moral als Diätetik der Seele. – Aber eine weiſe Diä

tetik, die uns blos riethe, ja nicht krank zu werden! Und

mit Kranken haben wir Mitleiden, den Laſterhaften ver

achten wir, den Tugendhaften verehren wir. . Wie kann

man wegen Geſundheit Jemanden verehren, oder wegen

Krankheit verachten? - - - -

§ 14. Aber der Menſch iſt frei, wenn ſein Wille von

Marimen beſtimmt wird, die die Vernunft ohne Hülfe der

Erfahrung (a priori) conſtituirt.

"Denn alsdann iſt nicht blos ſeine Handlung von ſeinem

Willen, ſondern auch ſein Wille von ſeiner Vernunft, ſei

nem innerſten Selbſt (§ 7. vergl. mit Einl. VII. *4), be

ſtimmt, er alſo unabhängig von allem Aeußern und wahr

haft frei. (. . . . . . . . . . . . . . . ( gº

– ::

1. Es wird alſo darauf ankommen, ob das Sittengeſetz

a priori und in der Vernunft ſelbſt gegeben ſei. Vermu

then darf man das ſchon darum, weil die Menſchen aller
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Zeiten und aller Länder über Tugend und Laſter ſelbſt

abſolut einerlei Urtheil gehabt haben. Ueber Güte oder

Bosheit oder Entſchuldbarkeit einzelner Handlungen moch

ten ſie ſtreiten; aber ſchon des Streits Möglichkeit ſetzte

Gleichheit des Princips voraus. Nie auch hat ein Menſch

Ungerechtigkeit, Undankbarkeit, Grauſamkeit, Unmäßigkeit

für Tugenden, oder was daſſelbe iſt, Gerechtigkeit und

Dankbarkeit und Güte und Mäßigkeit für Laſter gehalten,

* 2. Das Weſen des Unterſchieds zwiſchen Tugend und Laſter,

ehemals unter dem Namen des Summum bonum, nach

her unter dem des Moralprincips geſucht, iſt von den

Philoſophen auf folgende vier Hauptarten beſtimmt worden:

1) Nach Epicur iſt Tugend das, was dem Menſchen

wahre Glückſeligkeit gibt, die öovn des Handelnden in

der Heiterkeit eines guten Gewiſſens. – Aber: a, Schwer

muth kann den Rechtſchaffenſten ängſtigen, während der

Laſterhafte im fröhlichſten Genuſſe bei abgeſtumpftem Sta

chel des Gewiſſens ſchwelgt. Gerade Erwachung des bö

ſen Gewiſſens iſt Anfang der Beſſerung, und die Selbſt

gefälligkeit, die ſich gutes Gewiſſen nennt, iſt phariſäiſcher

Dünkel, genährt durch Unaufmerkſamkeit auf ſeine ſtillen

Phantaſien und geheimen Wünſche. b, Nach jenem Prin

cip, um zu wiſſen, was Tugend ſei, müßte man erſt alle

Laſter verſuchen, ob ſie die öovn gäben oder ſtörten.

Denn bei den Verſchiedenheiten des Geſchmacks kann man

auf Anderer Urtheile ſich nicht verlaſſen, und das Glück

der Nüchternheit möchte dem Trunkenbolde nicht einleuch

ten. c, Wer auf jene Glückſeligkeit verzichten wollte, hätte

ſich damit auch von ſeinen Pflichten entbunden. d, End

lich, da doch dieſe öovy nur Erfahrungsſache wäre, ſo

wäre gerade die Unfreiheit des Menſchen durch dies Moral

princip gegründet (* 1.), und eben alle Moral aufgehoben.

2) Shaftesbury ſtellte das Princip der Perichetiker

her: „die Tugend ſei, was das allgemeine Glück des

menſchlichen Geſchlechts befördere“. – Aber: a, Glück der

Menſchen zu befördern iſt ſchon eine Pflicht, welche erſt

aus dem oberſten Princip der Pflichten deducirt werden

muß; alſo nicht ſelbſt es ſein kann. – b, Wie viele, ja

welcher Menſch, iſt im Stande zu berechnen, was der

Menſchen Glück im Allgemeinen mache (Einl. XX.), und

doch ſoll auch der beſchränkteſte ſeine Pflicht erfüllen, muß

- 2
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alſo ſie beurtheilen können. c, Wer der Ehre entſagte,

Wohlthäter der Menſchen zu ſein, entbände dann ſich ſei

ner Pflichten; denn wodurch wäre geboten, daß er dieſe

Ehre ſuchen ſolle? d, Und endlich wieder würde auch

dies nur durch Erfahrung entſchieden werden können, und

damit wieder des Menſchen Freiheit und alſo auch die

Moral ſelbſt aufgehoben (* 1.).

3) Plato, die Stoiker, von Wolf nannten die

Tugend „die Vollkommenheit“ (und ſo iſt Plato's: Ho

mologie verſtanden). Aber nicht jede Vollkommenheit iſt

Tugend, und moraliſche Vollkommenheit iſt nur Synonym,

nicht Erklärung der Tugend.

4) Cruſius ſtellte „den Willen Gottes“ als Princip

der Tugend auf, und in der That dieſe Idee, an ſich

wahr, ſpricht allein unter allen dieſen Principien den Cha

rakter der Pflicht, als unbedingte Nothwendigkeit aus,

nämlich als Befehl des höchſten Herrn. – Aber:

a, möchte dies gedeutet werden von einer Willkür Got

tes, die auch das Böſe hätte zur Pflicht machen können,

wenn ſie gewollt. b, Die Idee von Gott ſelbſt ſetzt ſchon

die Idee der heiligen Sittlichkeit voraus (Einl. XIII. *),

und dieſe muß daher in der wiſſenſchaftlichen Ordnung frü

her entwickelt werden.

Nun liegt freilich in allen dieſen Principien etwas Wah

res; aber eine neuerlich aufgeſtellte Behauptung: „daß die

Verbindung aller dieſer Princivien das wahre Princip ſei“,

iſt ſchlechthin unzuläßlich, weil eine Reihe halber Wahr

heiten nie eine ganze Wahrheit gibt; auch ſolches Ge

miſch des Empiriſchen und des Reinen ſich von ſelbſt als

ganz unphiloſophiſch darſtellt.

§ 15. Die Handlungen der Menſchen theilt man zwar

in willkürliche, welche nämlich vom Willen beſtimmt wer

den können; und in unwillkürliche;

* Der Name freier Handlungen muß für höhern Sinn

geſpart werden (§. 35.).

§ 16. Aber die unwillkürlichen ſind nicht wirkliche,

ſondern nur ſcheinbare (§. 1.) Handlungen, und wirklich

Leiden (§. 2.). - -
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Denn nicht eigene Kraft des Geiſtes, ſondern was von

außen her auf unſern Körper wirkt, bringt ſie hervor.

* Z. B. Schlafen, Erwachen, Wachſen. Und es thut jetzt

Noth, daran zu erinnern, daß thieriſche Lebenskraft ein

Anderes iſt als der denkende Geiſt.
v.

/

Dritter Abſchnitt.

Vom Geſetze der Freiheit.

v

§ 17. Gut iſt überhaupt, was wir begehren, übel, deſ

ſen Gegentheil wir begehren.

§. 18. Wir begehren in der ſinnlichen Welt, was den

Sinnen angenehme Eindrücke macht, als gut, und verab

ſcheuen, was ihnen unangenehme macht, als übel.

§. 19. Alſo iſt in der ſinnlichen Welt Alles nur relativ

gut, oder relativ-übel, nämlich nach ſeinen Eindrücken auf

unſer Gefühl.

§. 20. Daher geht unſerm Urtheile darüber allemal das

Gefühl des Eindrucks auf unſere Sinne vorher, und beſtimmt

erſt das Urtheil, ob der Gegenſtand gut oder übel ſei.

§ 21. Auch der Menſchen unwillkürliche Handlungen wer

den nur wegen ihrer Folgen, das iſt ihrer Wirkungen auf

unſer Gefühl, als gut oder übel beurtheilt.

Denn ſie gehören nur der ſinnlichen Welt an (§ 16.

und * daſ.) * -

§ 22. Daher ſind nur ſie relativ-gut oder relativ-übel

(§ 19.), nämlich durch ihre Folgen bedingt.

* Schlaf eines Kranken kann hier Tod, dort Geneſung bringen.

2*
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§ 23. Willkürliche Handlungen werden von Ma

rimen (§. 10.) des Handelnden beſtimmt.

Denn ſie hängen vom Willen ab (§ 15.) und Wille

iſt gerade das Vermögen, ſich durch Marimen zu beſtim

men (§ 8.).

§ 24. Nun kann, wenn dem Menſchen Freiheit zuſtehen

ſoll, die Vernunft die willkürlichen Handlungen nicht nach

ihren Folgen als gut oder böſe beurtheilen.

Denn die Folgen der Handlungen ſind nur durch Erfah

rung wahrzunehmen, und das Urtheil über dieſe Folgen ginge

alſo nicht von der Vernunft ſelbſt aus, ſondern wäre ihr

von außen her durch den Sinn gegeben (vergl. § 13. 14.).

§ 25. Die Vernunft kann alſo die willkürlichen Hand

lungen unabhängig von der Erfahrung nur nach ihren Ma

rimen beurtheilen. -

Denn in der willkürlichen Handlung iſt Nichts, was beur

theilt werden könnte, als ihre Folgen oder ihre Marimen;

folglich kann die Vernunft, von der Erfahrung unabhängig, ſie

nur nach ihren Marimen prüfen und beurtheilen.

* Erkennen wir nicht eine edle Handlung für gut, wenn ſie

auch noch ſo üble, die ſchlechte für böſe, wenn ſie auch

noch ſo gute Folgen für uns hätte? Wir verachten den

Verruchten, der einen Meineid zu unſerm Vortheile ſchwört,

und der Verbrecher muß die Gerechtigkeit des ſtrafenden

Richters hochachten.

§ 26. Die Vernunft aber muß ihrer Natur nach Wider

ſprüche verwerfen, alſo für übel halten, und Uebereinſtimmung

billigen, alſo für gut halten (Einl. XI. und § 17.).

§ 27. Sie muß daher auch Widerſprüche in Marimen

verwerfen, dieſe mögen ſich in den einzelnen Marimen

ſelbſt darſtellen oder nur unter mehreren Maximen deſſelben

Menſchen Statt finden.
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§ 28. Indeſſen Widerſprüche, welche erſt aus der Erfah

rung als ſolche entdeckt werden können, ſind nicht der Na

tur der Vernunft ſelbſt entgegen.

Denn da alle Erfahrung von Zeit und Raum abhängig

iſt, ſo iſt gar wohl möglich, daß ein vernünftiges Weſen die

Erfahrung, welche den Widerſpruch entdeckt, noch nicht ge

macht hat.

* Das Lächerliche ſcheint als Auflöſung der Erwartung in

einen Erfahrungs-Widerſpruch, nämlich in phyſiſche Un

möglichkeit, erklärt werden zu können. So werden Geſel

len und Lehrlinge die Ungeſchicklichkeit des Gelehrten be

lachen, welcher verſucht, eine Arbeit ihres Handwerkes zu

machen, weil ſie aus Erfahrung, den Widerſpruch zwiſchen

ſeinem Beginnen und ſeiner Abſicht einſehen.

§. 29. Marimen aber, welche einen a priori erkennbaren

Widerſpruch enthalten, ſind nicht nur der Natur, ſondern

auch dem Zwecke der Vernunft widerſtreitend. -

Denn: gegen die Natur der Vernunft ſind ſie, weil ſie

Widerſprüche a priori enthalten; gegen den Zweck der Ver

nunft aber, weil ſie Maximen ſind, und Beſtimmung unſerer

Handlungen gerade der Zweck der Vernunft iſt (Einl. XVIII.,

vergl. XIV. * 1). -

§ 30. Alſo muß die Vernunft ſchlechthin auch die Hand

lungen verwerfen, welche einen a priori erkennbaren Wider

ſpruch enthalten. -

Denn nach den Marimen allein kann ſie Güte oder Ver

werflichkeit der Handlungen beurtheilen (§ 25.).

* Widerſpruch einer Marime a priori gegen die übrigen,

welche ein Menſch in derſelben Geſinnung verbindet, leuch

tet am leichteſten ihm ſelbſt ein, wenn er dieſe Marime

als allgemeines Geſetz denkt. Nicht deshalb iſt die böſe

Marime verwerflich, weil ſie, als allgemeines Geſetz gedacht,

üble Folgen zeigte (§ 25.), ſondern, weil dann der Wi

derſpruch ſich klar zeigt. Der Dieb z. B. iſt gar nicht
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geſonnen Anderen zu erlauben, daß ſie auch ihn beſtehlen,

und der unkeuſche Verführer will Anderen nicht geſtatten,

ſeine Gattin, ſeine Tochter, ſeine Schweſter zu verführen.

§ 31. Das Laſter, das Sittlich - Böſe, iſt alſo der

a priori erkennbare Widerſpruch in Marimen.

* Widerſpruch a priori in theoretiſchen Sätzen iſt blos abſurd,

und empört das Gemüth nicht, eben weil bloße Theorie nicht

der Zweck der Vernunft iſt. Aber in praktiſchen Sätzen, eben

weil Handeln der Zweck der Vernunft iſt (Einl. XVIII.), ah

net in ihm das vernünftige Weſen Zerſtörung ſeines innern

Selbſts, ſeiner Natur und ſeines Zwecks, und erſchrickt vor

ihm, wie das ſinnliche Weſen vor dem natürlichen Tode.

§ 32. Die Tugend, das Sittlich - Gute, iſt die a

priori erkannte Uebereinſtimmung aller Marimen, gänzliche

Harmonie der Geſinnung (Plato's Homologie?).

* Unmöglich kann Jemand dieſe abſolute Harmonie mit blo

ßer Conſequenz verwechſeln, als welche nur immer in einer

gewiſſen Reihe von Marimen wäre; dieſe Harmonie um

faßt alle.

§ 33. Zum Laſter kann der Wille des Menſchen nur durch

Sinnlichkeit, alſo den Reiz äußerer Dinge beſtimmt werden.

Denn der Wille kann nur entweder von Sinnlichkeit oder

von Vernunft beſtimmt werden; die Vernunft aber kann ihn

nicht zu einem a priori erkennbaren Widerſpruche (§ 31.),

dem Laſter, beſtimmen: folglich kann er dazu nur durch Reiz

äußerer Dinge und Sinnlichkeit beſtimmt werden.

§ 34. Alſo iſt der Laſterhafte wahrhaft unfrei.

Denn er wird von außenher beſtimmt, durch Eindrücke

äußerer Dinge, nicht von ſich ſelbſt, das iſt von ſeiner Ver

nunft (§ 14.). Und das iſt gerade Unfreiheit, die erſte

Urſache ſeiner Handlungen nicht in ſich ſelbſt zu haben (§ 5.).

* 1. Die Freiheit des Menſchen kann alſo nicht gedacht wer

den, als ob der Wille gleich dem Hercules am Scheide

wege durch Selbſtbeſtimmung der Tugend oder des Laſters
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Weg wählen könnte; ſondern, da der Wille in ſich keinen

Beſtimmungsgrund hat, gleicht er einer Provinz, worüber

zwei Mächte, Sinnlichkeit und Vernunft, ſtreiten; ſie wird

immer dem Sieger gehorchen (servum arbitrium). Sie

gen aber wird die, welche eine dritte Macht, die Einbil

dungskraft, mit ſich verbindet. Die alte Regel: labora,

wird dieſe mindeſtens neutral erhalten, die andere: ora,

wird durch die Herrlichkeit des überſinnlichen Reiches Got

tes ſie auf die Seite der Pflicht ziehen.

* 2. Mag auch eine Handlung dem Geſetze der Tugend

äußerlich gemäß ſein, ſie iſt doch keine tugendhafte, wenn

nur Sinnlichkeit und äußerer Reiz zu ihr beſtimmt; und

wer dem Armen gibt, um als wohlthätig geprieſen zu

werden, iſt nicht wohlthätig, ſondern nur eitel.

§ 35. In der Tugend allein iſt alſo Freiheit,

Denn in ihr allein iſt der Menſch durch ſein innerſtes We

ſen, die Vernunft, beſtimmt, und hat ſo die erſte Urſache

ſeiner Handlungen allein in ſich (§ 5. u. 15.*).

§ 36. Dieſe Freiheit iſt aber unmöglich ohne Herrſchaft

der vernünftigen Natur über die ſinnliche.

Denn da die Sinnlichkeit ihrer Natur nach uns äußern

Dingen unterwirft (§ 13.) ſo muß die Vernunft uns frei

erhalten dadurch, daß ſie den Reiz der Sinnlichkeit nieder

drückt und über ihn herrſcht.

* Sie kann dies nur durch die Kraft des religiöſen Glau

bens, zu dem ſie erhoben werden muß (§ 34. * 1.).

§ 37. Die heilige Würde der Tugend iſt demnach nicht

durch ihre Folgen, ſondern durch ſie und in ihr ſelbſt begrün

det (vergl. Einl. XIX.).

Denn in ihr allein iſt Harmonie der Geſinnung (§ 32.),

und in ihr allein Freiheit (§ 35.).

§ 38. Glück iſt der Zuſtand angenehmer Empfindungen

(§ 18.), alſo die Befriedigung unſerer Wünſche, in der Be

herrſchung des Sinnlichen außer uns. -
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§ 39. Glück, der Tugend gleich, iſt das höchſte Gut

für Menſchen.

Denn der Menſch vereinigt in ſich ſinnliche und vernünf

tige Natur; der ſinnlichen Natur höchſtes Gut iſt das Glück

(§. 2., 38., 18–20.), der vernünftigen Natur höchſtes Gut

die Tugend (§ 32.). Da nun die Vernunft überall Ueber

einſtimmung fordern muß (Einl. XI.), ſo muß ſie ſie auch

zwiſchen der ſinnlichen und vernünftigen Natur, zwiſchen

Glück und Tugend fordern, und dieſe für das höchſte Gut

erkennen, zu welchem die Idee ſich erheben kann.

§ 40. Sittlichkeit, Moralität heißt die Eigenſchaft

willkürlicher Handlungen, daß ſie an und für ſich ſelbſt und

ohne Rückſicht auf ihre Folgen, als gut oder böſe beurtheilt

werden können (§ 30.).

§ 41. Moraliſches Gefühl iſt das Gefühl der Hoch

achtung vor der guten Handlung, in welcher wir den Urhe

ber des Glücks würdig erkennen, und der Verachtung vor

der böſen, in welcher wir ihren Urheber des Glücks unwür

dig erkennen.

* Inſofern dies Gefühl ſich auf unſere eigene Handlung be

zieht, nennen wir es Gewiſſen.

§ 42. Dieſem Gefühle der Freude am Sittlich-Guten

und des Abſcheues am Sittlich- Böſen geht alle Mal das

Urtheil über die Güte oder die Bosheit vorher, und dies Ur

theil beſtimmt erſt das Gefühl, während bei dem Sinnlich

Guten oder Sinnlich-Uebeln unſer Urtheil erſt von dem Ge

fühle des Angenehmen oder Unangenehmen beſtimmt wird

(§ 19. und 21.).

> * Bei dem Schönen beſtimmen ſich Urtheil und Gefühl ge

genſeitig.

-
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Vierter Abſchnitt.

Von den Beſtimmungen des Willens

durch das Geſetz der Freiheit.

§ 43. Wie jedes Geſetz (§ 3), ſo beſtimmt auch das

moraliſche Geſetz entweder Möglichkeit oder Nothwendigkeit.

§ 44. Moraliſch - möglich iſt jede Handlung oder

Unterlaſſung, welche nicht moraliſch-böſe iſt.

§ 45. Moraliſch-nothwendig iſt jede Handlung,

wenn ihre Unterlaſſung, und jede Unterlaſſung, wenn eine

Handlung moraliſch-böſe iſt. -

§. 46. Dürfen iſt das Beſtimmtwerden des Willens

durch das Urtheil, daß eine Handlung oder Unterlaſſung

moraliſch-möglich (§. 44.) ſei.

§. 47." Sollen iſt das Beſtimmtwerden des Willens

durch das Urtheil, daß eine Handlung oder Unterlaſſung

moraliſch-nothwendig (§ 45.) ſei.

§ 48. Recht iſt die Beſtimmung des Willens zu dür

fen (§ 46.).

* Daß der Begriff des Rechts ſich“ immer nur in den des

Dürfens auflöſe, wird ſich unten zeigen. Befugniß aber

heißt ein Recht nur, inſofern Andere es uns zugeſtehen.

§ 49. Pflicht iſt die Beſtimmung des Willens zu ſol

len (§ 47.). -

§ 50. Das Geſetz erlaubt, wenn es ein Recht (§ 48.),

es befiehlt, wenn es eine Pflicht (§ 49.) zu thun, es

verbietet, wenn es eine Pflicht zu unterlaſſen gilt.
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§ 51. Wozu ein Menſch eine Pflicht hat, dazu hat er

alle Mal ein Recht.

Denn Pflicht iſt die moraliſche Nothwendigkeit, Recht die

moraliſche Möglichkeit (§. 44–49). Da nun nothwendig

Das iſt, deſſen Gegentheil unmöglich iſt, ſo begreift überall

die Nothwendigkeit die Möglichkeit, mithin die moraliſche

Nothwendigkeit, die Pflicht, die moraliſche Möglichkeit, das

Recht, in ſich.

* Wozu wir eine wirkliche, auch nur moraliſche, Pflicht ha

ben, dazu haben wir immer ſelbſt ein juridiſches Recht.

§ 52. Wozu ein Menſch nie ein Recht haben kann, das

kann nie eine Pflicht gebieten. - -

Denn was nie möglich iſt, kann nie nothwendig ſein.

* Auch hier iſt gleichgültig (wie § 51.), ob Recht oder

Pflicht blos ethiſch oder juridiſch ſei; wozu ich nie ein ju

ridiſches Recht habe, dazu kann ich nie eine ethiſche oder

religiöſe Pflicht haben. . . .

Sünfter Abſchnitt.

Von den verſchiedenen Arten der

Rechte und Pflichten.

§. 53. Das moraliſche Geſetz als die ſtete Harmonie aller

Marimen (§ 32.) läßt ſich natürlich in einzelne Marimen

auflöſen, welche allgemein gelten ſollen.

§. 54. Dieſe einzelnen Marimen oder moraliſchen Geſetze

laſſen ſich, wie die Logik alle Sätze theilt, nach Quantität
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und Qualität, Relation und Modalität (Einl. VII. * 3.) s.

eintheilen.

§. 55. [I. Nach der Quantität: ] Lage eines Menſchen

iſt der Inbegriff aller der Thatſachen in Zeit und Raum, in

Rückſicht deren er handeln darf oder ſoll.

§. 56. Die Lagen der Menſchen ſind verſchieden.

Denn ſie beſtehen in Thatſachen, die in der Zeit und im

Raume ſind; in der Zeit und im Raume aber iſt nothwen

dig Alles, mindeſtens in den Zeitpunkten und in den Raum

punkten, welche es füllt, verſchieden, und alſo ſind auch die

Lagen der Menſchen ungleich und verſchieden.

§. 57. Doch muß in allen Lagen der Menſchen ſich auch

Gemeinſames finden.

Denn ſie beziehen ſich alle auf den Menſchen, auf ein

vernünftiges Weſen, das in der Sinnenwelt da iſt (§. 9.).

§. 58. Nach der Quantität nun können die moraliſchen

Geſetze entweder allgemeine ſein, welche in allen Lagen

ohne Ausnahme den Menſchen berechtigen und verpflichten,

oder beſondere, welche das nur in gewiſſen Lagen thun.

§ 59. Alſo ſind auch die Rechte und Pflichten nach der

Quantität: 1. allgemeine, welche ohne Ausnahme in

allen Lagen Statt finden, und 2. beſondere, welche nur

in gewiſſen Lagen. Statt finden, alſo Ausnahmen leiden.

* Unvermögen, einem Armen zu geben, hebt die Pflicht

dazu auf; aber Unvermögen ſelbſt befreit den Schuldner

nicht von der Pflicht, ſeinem Gläubiger ein Darlehn zu

rückzuzahlen. - -

§ 60. [II. Nach der Qualität:] Im Phyſiſchen iſt das

Unterbleiben einer Veränderung ein leeres Nichts, gleich der

Null; aber im Moraliſchen iſt die Unterlaſſung einer Hand

lung ein poſitives Nichts, gleich dem Minus, und iſt alſo

gleich einer Handlung, wie das Minus gleich einer Größe,
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denn auch ſie iſt entweder moraliſch-möglich oder moraliſch

nothwendig (§. 44 und 45.).

§ 61. Nach der Qualität nun ſind die moraliſchen Geſetze

entweder negative, welche auf Unterlaſſungen gehen, oder

affirmative, welche auf Handlungen gehen.

§ 62. Alſo ſind auch die Rechte und Pflichten nach der

Qualität, 1) negative, nämlich Etwas zu unterlaſſen;

2) affirmative, nämlich Etwas zu thun.

§ 63. [III. Nach der Relation: ] Menſchen ſind unter

einander in Verhältniſſen des Raumes und der Zeit, in denen

ſie ſich als ſinnliche Weſen befinden, weshalb die Handlung

des Einen ein Leiden des Andern wirken kann; und doch

ſind ſie als vernünftige Weſen alle durch daſſelbe allgemein

. moraliſche Geſetz berechtigt oder verpflichtet.

§ 64. Daher iſt möglich, daß ein einzelnes Geſetz (§ 34.)

dem Einen eben dadurch ein Recht gibt, daß es dem Andern

eine Pflicht auferlegt, wie es möglich iſt, daß es Einem eine

Pflicht auflege, ohne dem Andern ein Recht dadurch zu geben.

§ 65. Nach der Relation ſind alſo die Geſetze entweder

correlate, das iſt ſolche, welche Einem ein Recht geben,

indem ſie einem Andern eine Pflicht auflegen, oder nicht

correlate, welche blos. Einen berechtigen oder verpflichten.

§ 66. Alſo ſind auch die Rechte und Pflichten nach der

Relation: 1) Rechte und Pflichten gegen Andere, bei

denen dem Rechte des Einen eine Pflicht des Andern cor

relat iſt; 2) Rechte und Pflichten gegen uns ſelbſt, wo

jenes nicht der Fall iſt.

* Bedarf es der Bemerkung, daß, was wir Pflichten gegen

Gott nennen, Pflichten gegen uns ſelbſt ſind? Er bedarf

nicht unſerer Anbetung, aber wir bedürfen der Erhebung

des Gemüths zu Ihm.

§ 67, [IV. Nach der Modalität:] Das moraliſche Ge
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ſetz, an ſich geiſtig, will nicht blos, will nicht unmittelbar

unſere äußern Handlungen regieren, ſondern die ganze Ge

ſinnung ſo heiligen, daß aus ihr gute Handlungen, uns ſelbſt

unbewußt, von ſelbſt hervorgehen, wie oft die Bewegung des

Körpers aus dem thieriſchen Leben. -

§ 68. Wenn nun der Menſch eine Handlung will, die

das Geſetz gebietet oder verbietet, aber ſie wegen äußerer

Umſtände nicht im Raume und in der Zeit wirklich machen

kann; ſo iſt doch durch den Willen ſelbſt ſeine Geſinnung gut

oder böſe, und dadurch die That ſelbſt im Gemüthe wirklich.

§ 69. Gleichwol gebietet das Geſetz auch im Aeußeren,

wo es phyſiſch möglich iſt, das Gute wirklich zu machen und

auch gewünſchtes Böſes mindeſtens äußerlich zu unterlaſſen.

§ 70. Nach der Modalität können alſo die Geſetze ent

weder äußere genannt werden, ſofern ſie die äußere Handlung,

oder innere, ſofern ſie die Wünſche des Willens beſtimmen.

§ 71. Alſo ſind auch die Rechte und Pflichten nach der

Modalität: 1) äußere, welche auf die äußere That;

2) innere, welche auf die Geſinnung gehen.

“ So verbietet äußere Pflicht die Rache, innere die Rachſucht.

Sechster Abſchnitt.

Von äußerer und innerer Freiheit.

§ 72. Wie alle Rechte und Pflichten aus der Freiheit her

vorgehen, ſo beziehen ſich auch alle auf die Erhaltung der

Freiheit.
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Denn ohne Freiheit iſt kein Recht, keine Pflicht gedenkbar

(§ 14.), und die Idee der Tugend ſelbſt umfaßt die Frei

heit (§ 35.), folglich auch die Beſtimmungen, welche ſie

dem Willen gibt (§ 48. 49.), Recht und Pflicht; und die

Erfüllung der letzten iſt gerade Erhaltung der Freiheit.

§ 73. Die Freiheit des Menſchen kann innere genannt

werden, ſofern ſeine vernünftige Natur frei iſt von ſeiner

Sinnlichkeit, als welche ihn gegen die Vernunft den Reizen

äußerer Gegenſtände zu unterwerfen ſtrebt; äußere aber,

ſofern er frei iſt von der Willkür Anderer, welche ihn wider

ſeinen Willen nach dem ihrigen beſtimmen wollten.

§ 74. Die äußere Freiheit beſteht alſo darin, daß

Niemand von Andern wider ſeinen Willen beſtimmt werde.

§ 75. Wie nun die Metaphyſik der Sitten die Wiſſen

ſchaft der Freiheit überhaupt, ſo iſt Ethik die Wiſſenſchaft

der innern, und Naturrecht die Wiſſenſchaft der äußern

Freiheit (Einl. XV.).

* 1. Unbegreiflich iſt, wie man noch immer das Juridiſche,

als das Erzwingbare, vom Ethiſchen, als dem Unerzwing

baren, unterſcheiden will. Es iſt ein doppelter Circul in

dieſer Definition; der erſte: Wenn man Juridiſches und

Ethiſches überhaupt unterſcheidet, ſo erkennt man doch an,

daß alles Dürfen und Sollen entweder ein juridiſches oder

ein ethiſches ſei; iſt nun juridiſch, was wir erzwingen

dürfen, was iſt dann dieſes Dürfen ſelbſt? ein juridi

ſches? – Dann heißt die Definition: Juridiſch iſt, was

wir juridiſch dürfen erzwingen; oder ein ethiſches? Dann

heißt ſie: Ethiſch iſt, was wir ethiſch nicht dürfen erzwin

gen. Der zweite: Was iſt Zwingen? Darf man zu Dem,

was offenbar nicht juridiſche Pflicht wäre, nicht das weiche

Gemüth durch unaufhörliches Bitten, das härtere nicht

durch Verſagung von Gegengefälligkeit zwingen? Alſo ver

ſteht man unter Zwang allein den durch Verletzung des

ſonſt juridiſchen Rechts eines Andern; und die Definition

ſagt: juridiſches Recht iſt, um deſſentwillen man das juri
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diſche Recht Anderer verletzen darf. Oder iſt eine Art von

Erecution, die nicht juridiſches Recht nähme?

* 2. Nach Andern ſoll Ethik Wiſſenſchaft der Pflichten,

Jurisſcienz die der Rechte ſein; als ob jene nicht auch von

Dem, was man darf, dieſe nicht auch von Dem, was man

ſoll, alſo beide von Rechten und Pflichten redeten.

* 3. Unter liberaler Form iſt es die heilloſeſte Begünſtigung

des Deſpotismus, den Begriff des Staats als präeriſti

rend dem Begriffe des Rechts annehmen, als ob nur juri

diſches Recht wäre, was der Staat dazu macht. Auch

außer dem Staate, wer eines einſamen Robinſon Cruſoe

Hütte zerſtört, handelt wahrlich nicht blos ungütig und

gegen ethiſche, ſondern wahrlich auch ungerecht, alſo gegen

juridiſche Pflicht.

§ 76. Das Juridiſche alſo iſt das Moraliſche auf äu

ßere, und das Ethiſche das Moraliſche auf innere Frei

heit bezogen.

* Da die Moral überhaupt nicht vom Staate erſt ſanctionirt

iſt, ſo kann es auch das Juridiſche nicht erſt ſein, und

iſt deshalb unabhängig von der gegenſeitigen Anerkennung,

welche doch immer willkürlich ſein würde.

§ 77. Juridiſche Rechte und Pflichten ſind alſo

die, welche ſich auf die äußere Freiheit der Menſchen beziehen.

§ 78. Wie nun jeder ſeine innere Freiheit gegen ſeine

eigene Sinnlichkeit, ſo ſollen Alle unter einander, Jeder ſeine

äußere Freiheit erhalten, und Keiner von dem Andern

wider ſeinen Willen beſtimmt werden.
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Der Einleitungen dritter Abſchnitt.

XXIII.

Frühere deutſche Schriftſteller nannten Naturrecht eine Ent

wickelung der Rechtsſätze, welche aus dem Begriffe geſchicht

lich gegebener Verhältniſſe, Einrichtungen und Geſchäfte des

Lebens ſich ergeben; ſo ſprachen ſie von einem natürlichen

Wechſelrechte, Lehnrechte u. ſ. w. Eine Metaphyſik des

Rechts ahneten ſie nicht oder verachteten ſie. Wirklich aber

kann jener Disciplin der Name eines Naturrechts eben ſo

wenig abgeſprochen werden, als dieſer. Darum ſchien mir

ſchicklich, beide mit Namen zu unterſcheiden, welche das Bei

ſpiel der Mathematik an die Hand gibt. Alſo 1) reines

Naturrecht wäre zu nennen die Metaphyſik des Rechts,

als Analyſe des Begriffs der äußern Freiheit allein, und alſo

Deduction der Rechte allein aus der Natur des Menſchen

als eines vernünftigen Weſens in der Sinnenwelt; 2) an

gewandtes Naturrecht die Unterſuchung, wie die im

reinen Naturrechte gefundenen Rechte in dem Geſchichtlich

Gegebenen ſich modificiren, oder vielmehr das Geſchichtlich

Gegebene nach ſich; alſo iſt es Deduction der Rechte aus

der Natur gegebener Verhältniſſe, Einrichtungen und Geſchäfte.

* Andere haben wol dieſe Ausdrücke von mir entlehnt, aber

ſie ſo abenteuerlich gemisbraucht, daß ſie reines Natur

recht das aller vernünftigen Weſen, angewandtes das be

ſondere der Menſchen nannten.
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XXIV.

[I.] Das reine Naturrecht allein iſt jener ſtrengern, oben

XXI. angedeuteten Methode fähig, und als reine Wiſſen

ſchaft ſcheint es ihrer zu bedürfen. Es wird aber dieſes reine

Naturrecht 1) als abſolutes Naturrecht in ſeiner Ana

lyſe des Begriffs der äußern Freiheit die Rechte darlegen,

welche unmittelbar in dieſem Begriffe gegeben ſind; dann

2) als hypothetiſches Naturrecht die Möglichkeit der

Erwerbung von Rechten auf Gegenſtände außer uns, und

dadurch die Möglichkeit geſchichtlich-gegebener Verhältniſſe

entwickeln.

XXW.

[II.] Wie die Mathematik, wenn ſie, angewandt, eine

Optik z. B. bilden ſoll, die Eigenſchaften des Lichts weder

für a priori ihr bekannt ausgeben, noch willkürlich voraus

ſetzen kann, ſondern ſie als a posteriori gegeben anerkennt

und erſt von der empiriſchen Phyſik ſich darüber belehren

läßt, ſo muß das angewandte Naturrecht erſt von der Ge

ſchichte ſich über die Natur der beſtehenden Verhältniſſe und

Einrichtungen unter den Menſchen belehren laſſen, ehedenn

es wagen kann, die reinen Grundſätze des Rechts auf ſie

anzuwenden.

XXVI.

Es wäre ein Unendliches, zugleich auch ein gar Nutzloſes,

alle die einzelnen gegebenen Verhältniſſe in einer allgemeinen

Rechtslehre erſchöpfen zu wollen. Was aus der Natur un

ſerer Lehne oder unſerer Wechſel folge, mag unſerer poſiti

ven Rechtslehre überlaſſen werden, wie der der Türken das

natürliche Timarinten-Recht, oder der der Juden das na

türliche Mamre-Recht. Aber drei Verhältniſſe der Men

Z
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ſchen gibt es, welche die ganze Menſchheit umfaſſen, welche

ſie ſelbſt erſt zur Menſchheit ausbilden, die Familie, der

Staat und die Kirche. Alle übrige Verhältniſſe werden auch

durch ſie modificirt. Und da ſie alle drei ſich als Geſell

ſchaften darſtellen, ſo ſcheint ihnen ein allgemeines Geſell

ſchaftsrecht vorausgehen zu müſſen. Demnach würde das

angewandte Naturrecht 1) allgemeines Geſellſchaftsrecht,

2) natürliches Familienrecht, 3) natürliches Staats

recht entwickeln müſſen.

(Fortſetzung der Einleitungen nach § 219.)



--

Zweites Buch.

Abſolutes Naturrecht.

Erſter Abſchnitt.

Vom Weſen der juridiſchen Rechte und

Pflichten überhaupt.

§ 79. Notwendig müſſen die natürlich-juridiſchen Rechte

eines Jeden auch von allen Andern beurtheilt werden können.

Denn es ſoll die äußere Freiheit Aller neben einander be

ſtehen (§. 78.); da nun die juridiſchen Rechte und Pflichten

eben die ſind, in welchen die äußere Freiheit beſteht (§ 77.),

ſo müſſen auch Alle gegenſeitig beurtheilen können, ob ſie ge

ſtört werde oder ungeſtört bleibe.

* Das nannte man ehemals das forum externum, da über die

ethiſchen Pflichten und Rechte nur das forum internum

des Gewiſſens ruhte; doch iſt das nicht der einzige Charak

ter des Juridiſchen.

§ 80. Es folgt daraus 1) daß juridiſche Rechte und

Pflichten nur allgemeine ſein können (§ 59.), und alle

beſondere nur ethiſche ſein müſſen.

Denn Niemand kann die Lage eines Andern (§ 56. 57.)

ſo genau in allen ihren Thatſachen überſehen, daß er mit

Sicherheit wiſſen könnte, ob nicht eine Ausnahme von dem

Geſetze Statt finde. Alſo kann er nur von ſolchen Rechten

>.

X 3
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und Pflichten Anderer mit Sicherheit urtheilen, welche keine

Ausnahme zulaſſen.

§ 81. Es folgt daraus 2) daß juridiſche Rechte und

Pflichten nur negative (§ 62.) ſein können, und alle

affirmative ethiſche ſein müſſen.

Denn die äußere Freiheit iſt ihrem Weſen nach negativ,

indem ſie bloß nicht abhängig von Willkür Anderer ſein

ſoll, während die innere Freiheit ihrem Weſen nach affirma

tiv iſt, weil dieſe ohne Herrſchaft der vernünftigen Natur

über die ſinnliche nicht möglich iſt (§ 73.).

* Wenn juridiſche Pflicht auch affirmativ ausgedrückt werden

kann, iſt ſie doch nur negativ. Gib das Geliehene zu

rück – heißt: Behalte es nicht länger, als dir erlaubt

iſt. – Erfülle deinen Vertrag, heißt: entziehe dem Mit

vertragenden nicht, was ihm gebührt.

§ 82. Es folgt daraus 3) daß juridiſche Rechte und

Pflichten nur gegen Andere (§ 66.) Statt finden kön

nen, und alle gegen uns ſelbſt nur ethiſche ſein müſſen.

Denn äußere Freiheit iſt nur ein Verhältniß gegen Andere;

und was wir gegen uns ſelbſt ſündigen, beweiſet nur Skla

verei unter eigner Sinnlichkeit.

§ 83. Es folgt daraus 4) daß juridiſche Rechte und Pflich

ten nur äußere ſein können, und alle innere ethiſche ſein

müſſen.

Denn äußere Freiheit kann nur äußerlich geſtört werden,

und böſe Geſinnung gegen Andere, welche nicht in wirkliche

That übergeht, hebt nur des Uebelwollenden eigne innere

Freiheit auf.

§ 84. Alles juridiſche Dürfen (Recht) und alles juridiſche

Sollen (Pflicht) muß alſo zugleich 1) allgemein, 2) nega

tiv, 3) gegen Andere Statt findend,4) äußeres ſein, und
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wo nur Einer dieſer vier Charaktere fehlt, iſt nur ethiſches

Dürfen oder Sollen. - -

§ 85. Gerechtigkeit iſt die Erfüllung juridiſcher

Pflichten. -

§ 86. Sie iſt innere Gerechtigkeit, ſofern ſie in der

Geſinnung, äußere, ſofern ſie in äußerer That dieſe Pflich

ten erfüllt. -

§ 87. Die Wiſſenſchaft des Naturrechts, als Wiſſenſchaft

der äußern Freiheit, hat alſo auch nur die äußere Gerechtig

keit zum Gegenſtande. - -

§ 88. Gerecht, recht im juridiſchen Sinne iſt alſo

Alles, was nicht die äußere Freiheit Anderer ſtört, wie ver

abſcheuungswürdig es auch ſonſt ſein möge; und unge

recht, um recht iſt alſo allein Das, was die äußere Freiheit

Anderer ſtört. - -

§ 89. Die äußere Freiheit des Menſchen hat keine andre

Grenzen als die äußere Freiheit Anderer. -

Denn nichts iſt unrecht, als was die äußere Freiheit An

derer ſtört (§ 88.). - * - - - - - - -

§ 90. Darum iſt es auch nicht unrecht, dem Willen An

derer entgegenzuhandeln, falls nur ihre äußere Freiheit dadurch

nicht wirklich geſtört wird. ..

§ 91. Billigkeit iſt Mäßigung juridiſcher Rechte in

ihrer Ausübung nach ethiſchen Pflichten.

“ 1. Wohlthätigkeit heißt nur Billigkeit, inſofern ſie dem

Rechte des Gebers, die Gabe zu verweigern, entgegenge

ſetzt wird. - -

* 2. Ethiſche Pflicht vereinigt oft zwei oder drei der Cha

raktere der juridiſchen Pflicht (§ 84.), und wo dieſe die Aus

übung der juridiſchen Rechte mäßigt, hat ſie oft den An

- ſchein wirklich juridiſcher Pflicht. . . - - - - - -

. . - - - - -

-

–

- - -
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Zweiter Abſchnitt.

V o m U r r e ch t e.

§. 92. Urrecht, angebornes Recht heißt ein Recht,

welches unmittelbar im Begriffe der äußern Freiheit und

allein in ihr gegeben iſt.

§ 93. Urrecht alſo iſt nur das, welches dem Menſchen

blos dadurch zuſteht, daß er als vernünftiges Weſen in der

ſinnlichen Welt exiſtirt. -

Denn ohne Eriſtenz in der Sinnenwelt iſt keine äußere,

und ohne vernünftige Natur überall keine Freiheit (§ 14.

72. 73.).

§ 94 Perſon heißt in juridiſcher Sprache das Sub

ject, welches Rechte hat. «

§. 95. Alſo ſind alle Menſchen Perſonen, die einen von

Vernunft beſtimmbaren Willen haben (§ 93. 94.).

§ 96. Gegenſtand, Object eines Rechts iſt das,

was eine Perſon vermöge ihres Rechts allein ausſchließlich

beſtimmen darf. -

* Höchſt unwiſſenſchaftlich ſcheint es mir, Worte wie: Ob

ject des Rechts, ohne Definition in philoſophiſchen De

ductionen zu gebrauchen, als ob man ſie aus dem Sprach

gebrauche des gemeinen Lebens ſchon kenne. Aber in der

Sprache des gemeinen Lebens werden Worte oft in mancherlei

uneigentlichem Sinne genommen, und ſo werden dann in

der Deduction Paralogismen unvermeidlich.

§ 97. Gegenſtand eines angebornen Rechts kann nicht

außer der Perſon, ſondern muß nothwendig in ihr ſelbſt ſein.

Denn da angebornes Recht nur das iſt, was wir allein

und unmittelbar durch unſere Eriſtenz als vernünftige Weſen
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in der Sinnenwelt haben (§ 93.) wir aber allein durch

dieſe Eriſtenz nichts außer uns ſelbſt haben, ſo muß der Ge

genſtand eines angebornen Rechts nur in uns ſelbſt ſein.

§ 98. Das Verhältniß des Rechts einer Perſon zu ſei

nem Gegenſtande (§ 96.) drückt die Präpoſition: auf, latei

niſch: in, aus.

* Dies war zu bemerken, um nachzuweiſen, daß der Begriff

Rechts ſich alle Wege in den des Dürfens auflöſe.

. 48.)

Dritter Abſchnitt.

Deduction der urrechte.
.

§ 99. [1.] Der Menſch hat ein Recht auf ſeine Per

fon, das iſt, ein Recht, in der Sinnenwelt ſo da zu ſein,

wie die Natur ſeinen Körper und ſeinen Geiſt gebildet hat.

Denn dies Recht iſt mit der äußern Freiheit identiſch,

als welche gerade darin beſteht, daß Niemand uns in äuße

rer That beſtimmen, alſo. Niemand unſer Daſein hindern

oder ſtören darf.

“1. In der That dies Recht iſt die einzige Ausſteuer, die

wir in die Welt mitbringen; aber eine ſehr reiche, weil

(welches zu deduciren gerade das Intereſſe unſerer Wiſ

ſenſchaft iſt) alle erworbene Rechte allein in dieſem ge

gründet ſind. - * - -

: 2. Käme es bei juridiſchem Rechte auf die gegenſeitige An

erkennung an, als welche verſagt oder zugeſtanden werden

könnte, ſo handelte der Raubmörder nicht ungerecht, wel

cher auf die Anerkennung ſeines Rechts auf ſein Leben und
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– ſein Eigenthum verzichtend, beides daran ſetzte, um An

dern das ihrige zu nehmen. Man könnte ihm Unbeſon

nenheit eines Hazardſpieles, aber nicht Ungerechtigkeit vor

werfen -

§ 100. Aeußere Würde des Menſchen mag dieſe ſeine

Unverletzbarkeit genannt werden.

§ 101. Auch Kinder und Blödſinnige und Wahnſinnige

ſind Perſonen und haben dieſe Unverletzbarkeit.“

Denn allerdings iſt ihr Wille an ſich von der Vernunft

beſtimmbar, und nur die Sinnenwelt, die ſie umgibt, ſtellt

ſich Kindern und Blödſinnigen unvollkommen, Wahnſinnigen

verkehrt dar.

§ 102. [2. ] In dem Rechte auf ſeine Perſon hat der

Menſch auch ein Recht auf ſeine Handlungen, das

iſt, ein Recht zu thun und zu unterlaſſen, was er will.

Denn da er ein Recht auf ſeine Perſon hat, ſo hat er

gerade das Recht, als vernünftiges Weſen da zu ſein, und

da Beſtimmung unſerer Handlungen gerade der Zweck der

Vernunft iſt (§ 14. Einl. XVIII.), ſo ſteht dem Men

ſchen - das Recht der Selbſtbeſtimmung ſeiner Handlungen

eben durch das Recht auf ſeine Perſon zu... -->

§ 103. Niemand alſo darf des Andern Handlungen wi

der deſſen Willen hindern, noch ihn wider ſeinen Willen zu

Handlungen beſtimmen. ..

§ 104. Selbſt ethiſche Pflichtwidrigkeit einer Handlung

oder Unterlaſſung gibt an ſich Niemandem ein Recht, Andere

zu hindern oder zu beſtimmen.

§ 105. [3.] Sache heißt alles Körperliche außer der

Perſon.

§ 106. Bedürfniß heißt jedes Begehren, deſſen Nicht

befriedigung dem Begehrenden Schmerz oder Unannehmlich

keit verurſacht. ... .“ - -
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* Je größer dieſe Unannehmlichkeit, deſto dringender iſt

das Bedürfniß. Die Grade dieſes Dringendſeins laſſen

ſich natürlich nicht genau beſtimmen; und darum iſt die

Grenze zwiſchen nothwendigen und lupuriöſen Be

dürfniſſen nicht beſtimmbar; zumal da man gewöhnlich an

den Begriff des Lurus die Nebenbegriffe des ſündhaften

Genuſſes oder größerer Ausgaben, als man redlich erwer

ben kann, knüpft, welche doch freilich dem Lurus an ſich

ganz fremd ſind. -

§ 107. Aeußere Bedürfniſſe ſind die, welche auf

Sachen (§ 105.) ſich beziehen. . . .

§ 108. Sachen gebrauchen heißt Bedürfniſſe mit ihnen

befriedigen, alſo mit ihnen thun, was man begehrt.

* Das poſitive Recht mag Gründe haben, ususfrüctus und

jus disponendi de substantia rei zu unterſcheiden; hier

hat dieſer Unterſchied noch keine Bedeutung.

§ 109. Der Menſch hat ein Recht auf den Ge

brauch der Sachen.

Denn da er ein Recht hat auf ſeine Handlungen (§ 102.),

Gebrauch von Sachen aber auch eine Handlung iſt; ſo hat

er ein Recht auch auf den Gebrauch der Sachen

ºr iſſenſchaftli das Gebra »sº vw

Ä/Ä j#ºÄ

könne, als ob das Princip alles Rechts wäre: Lebe

§ 110 Aber der Gegenſtand dieſes Gebrauchsrechts ſind
nicht die Sachen ſelbſt, ſondern lediglich die Handlung des

Gebrauchens. " "

Denn Gegenſtand eines Rechts iſt das, was Jemand ver

möge ſeines Rechts ausſchließlich allein beſtimmen darf (§ 96).

Nun ſind aber vermöge des bloßen Urrechtes keine Sachen,

die ein Menſch allein beſtimmen dürfte; folglich iſt blos die

Handlung des Gebrauchens, aber nicht irgend eine Sache

Gegenſtand jenes Rechts, -
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§ 111. Allen Menſchen alſo ſteht von Natur ein gleiches

Recht zu auf den Gebrauch aller Sachen.

* Hugo Grotius communio primaeva positiva und ſeine

res omnium ſind genau daſſelbe wie Puffendorf's commu

nio primaeva negativa und ſeine resnullius; aber über

die Worte ſtritt man heftig.

§ 112. Jeder darf die Sachen gebrauchen ganz wie

er will.

Denn ihn hindern, mit den Sachen irgend etwas zu thun,

was er wünſcht, wäre Hinderung ſeiner Handlung, alſo

Unrecht (§ 103.).

* Kant ſtellte eine Regel auf, daß Jeder eine Sache nur ſo

gebrauchen könne, daß ſie noch das Suum eines Andern

werden könne. Dieſe Regel könnte nur eine ethiſche ſein,

keine juridiſche; aber alle verzehrbaren Sachen widerlegen

ſie ſofort. -

§ 113. Nutzen einer Sache iſt ihre Fähigkeit, Bedürf

niſſe mit ihr zu befriedigen (§ 108.).

§ 114 und Werth iſt die Größe dieſes Nutzens mag

man dieſe extensive nach der Zahl der Bedürfniſſe, welche,

oder intensive nach dem Grade meſſen, in welchem die

Sache ſie befriedigt. -

§ 115, Unmittelbarer Werth iſt der blos durch die

Vergleichung des Nubens der Sache mit unſerm Bedürfniß

allein; mittelbarer, welcher zugleich zwiſchen ihr und an

dern Sachen durch deren Vergleichung beſtimmt wird.

* Die Staats- Wirthſchafts-Lehre nennt den unmittelbaren

Werth Gebrauchswerth, den mittelbaren den

Tauſchwerth. Da aber die Lehre von Verträgen hier noch

nicht entwickelt ſein kann, ſo läßt die Architektonik der

- Wiſſenſchaft hier keine klärere Definition zu. :

§ 116. Jeder kann nur ſelbſt eine Sache ſchätzen, das

iſt, den Werth beſtimmen, den ſie für ihn hat.
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Denn ſein Bedürfniß iſt ein inneres (§ 106.), und alſo

kann kein Anderer beſtimmen, wie dringend es ſei, oder wie

die Sache es ihm befriedige.

* Im bürgerlichen Leben, wo allgemeine Preiſe ſich gebildet

und den Tauſchwerth beſtimmt haben, mag die offene Bil

ligkeit (§ 91. * 2.) ſelbſt dem pretio affectionis Maaß

ſetzen.

§ 117. Bedingniſſe des Raumes und der Zeit machen

oft den Gebrauch einer Sache unmöglich, ohne daß der Ge

brauchende alle Andere von deren Gebrauch ausſchließe.

§ 118. Innehabung einer Sache iſt nun die Aus

ſchließung aller Andern vom Gebrauche derſelben, mag ſie

mit dem Willen oder gegen den Willen der Andern, gerech

ter oder ungerechter Weiſe geübt werden.

* Der Zuſtand, in welchem Einwirkung auf eine Sache uns

factiſch möglich iſt, kann nicht Definition der Detention

ſein, ſo ſehr ſie Mode geworden. Wir können factiſch mit

Recht oder Unrecht auf viele Sachen einwirken, welche wir

doch nicht detiniren. - " . .

§ 119. Befi iſt die Innehabung mit eignem Gebrauche,
alſo das Factum des ausſchließlichen Gebrauchs. -

* 1. Der Beſitz, ein reines Factum, welches gerecht und

ungerecht ſein kann, kann eben darum nicht als Recht

– angeſehen werden. Schützt ihn der Staat gegen Störung,

ſo beruht dies theils darauf, daß der Störer eine vom

Staate verbotene Handlung begeht, theils darauf, daß aus

dem Beſitz ein Recht des Beſitzers vorläufig vermuthet wird.

“2. Auch nur ein Theil einer Sache oder ein beſtimmter

Gebrauch allein kann beſeſſen werden; z. B. bei Ser

vituten.

§ 120. Beſitzergreifung iſt jede Handlung, womit

man anfängt für eigenen Gebrauch Andere vom Gebrauche

der Sache auszuſchließen. - -
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§ 121. Jeder darf den Beſitz einer Sache ergreifen,

welche kein Anderer bereits beſitzt oder innehat.

Denn da Alle ein gleiches Recht haben auf den Gebrauch

aller Sachen (§ 110.), ſo enthält das Recht auf den Ge

brauch auch ein Recht auf den Beſitz, wenn der gewünſchte

Gebrauch (§ 112.) ohne Ausſchließung Anderer unmöglich

iſt (§ 117). -

* Die Menſchen ſind in Anſehung des allgemeinen Gebrauchs

- rechts unter einander in dem Verhältniſſe ſolcher, welche

zu einem Concert Billets gekauft haben. Alle haben da

ein Recht auf einen Platz im Saale, keiner auf einen be

ſtimmten; jeder kann einen leeren einnehmen und ſchließt

dann alle Andern von ihm aus. - *

§ 122. So lange Jemand wirklich im Beſitze der Sache

iſt, darf kein Anderer ihn darin ſtören oder daraus verdrängen.

Denn der Beſitzer hat ein Recht, die Sache zu beſitzen

und zu gebrauchen (§ 109, 121.), und Störung darin

wäre nichts Anderes als Hinderung ſeiner Handlungen und

alſo widerrechtlich (§. 103.), und ihn aus dem Beſitze ver

drängen, wäre ihn wider ſeinen Willen beſtimmen, den Be

ſitz zu verlaſſen, und alſo wider ſeinen Willen ihn zu einer

Handlung beſtimmen, alſo widerrechtlich (§ 103.).

§ 123. Gleichwohl bleibt während dieſes Beſitzes allen

Andern das allgemeine Recht auf den Gebrauch der beſeſſe

nen Sache an ſich, und ſie können es nur während des Be

ſitzes Jenes nicht ausüben (§ 121.).

Denn ſobald der Beſitz Jenes aufhört, iſt klar, daß ſie

das Recht des Gebrauchs wieder ausüben können, und es

wird alſo durch die Beſitzergreifung das Recht aller Uebri

gen nicht vernichtet. -

* Das Aufhören des Beſitzes Jenes erwirbt keineswegs den

Andern das Gebrauchsrecht von neuem, ſondern ſie haben

es behalten als Menſchen. In dem Concert-Saale (§.
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121. *) iſt es ſo mit dem Platz, den jemand verläßt.

Es iſt eben deshalb bemerkt, daß nicht die Sachen, ſon

dern allein die Handlung des Gebrauchs Gegenſtand un

ſers allgemeinen Gebrauchsrechts ſei. Dieſe Sätze ſind

aber fruchtbar in den folgenden Deductionen.

§. 124. Der Beſitz hört auf, wenn der Beſitzer Andere

vom Gebrauche der Sache nicht mehr ausſchließen kann oder

nicht mehr ausſchließen will.

Denn da der Beſitz nichts iſt als das bloße Factum der

Ausſchließung Anderer vom Gebrauche (§ 118.), ſo hört

er auf, wenn der Beſitzer Andere nicht mehr ausſchließt, er

mag das nicht mehr wollen oder nicht mehr können, ſelbſt

wenn er durch offenes Unrecht Anderer verhindert wäre.

§. 125. Wenn Jemandes Beſitz aufgehört hat, ſo darf

jeder Dritte den Beſitz der jetzt beſitzleeren Sache ergrei

fen (§. 121.). -

Denn dieſer thut dem Beſitzer kein Unrecht, da er ihn

nicht ſtört, er ihn nicht verdrängt hat.

§ 126. Uebergabe iſt die Handlung, wodurch Jemand

den Beſitz einer bisher von ihm beſeſſenen Sache (§ 124.)

in der Abſicht verläſſet, daß eine beſtimmte andere Perſon

ihn wieder ergreife. -

§ 127. Sowie nun dieſe beſtimmte Perſon (der Em

pfänger) den Beſitz mit Recht ergreifen kann (§ 123.), ſo

fängt doch ihr Beſitz nicht eher an, bis ſie ihn wirklich er

griffen hat.

Denn wer vor dieſer Beſitzergreifung die übergebene Sache

dem beſtimmten Empfänger vorwegnähme, ſtörte noch nicht

des Empfängers Beſitz, weil dieſer ihn noch nicht hat, ſon

dern thäte dem Uebergebenden Unrecht, weil deſſen Wille,

den Beſitz leer zu machen, nur auf die Ergreifung deſſelben

von dem beſtimmten Empfänger bedingt war; und alſo mit
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der Bedingung das Bedingte, ſein Wille, wegfiele, und er

mithin wider ſeinen Willen beſtimmt würde.

* Der Uebergebende ſetzt alſo nicht den Empfänger in

den Beſitz, ſondern dieſer ſich ſelbſt.

- - *

Vierter Abſchnitt.

Schluß - Lehre. Sätze.

§ 128. Es gibt keine andere Urrechte, als dies Recht des

Menſchen auf ſeine Perſon, das darin enthaltene auf ſeine

Handlungen, und das wieder darin enthaltene auf den Ge

brauch der Sachen. -

Denn der Gegenſtand von Urrechten kann nur in der Per

ſon ſelbſt ſein (§ 97.). Nun iſt aber kein anderer Gegen

ſtand, als die aufgezählten, in der Perſon ſelbſt anzutreffen,

alle andere Gegenſtände von Rechten liegen außer ihr, und

in den entwickelten iſt alſo der ganze Inhalt der äußern Frei

heit vollſtändig.

* Man zählt noch als Urrechte das Recht, mit Andern in

Geſellſchaft zu treten und Gottesdienſt nach ſeiner Ueber

zeugung zu feiern. Aber dieſe liegen ſchon in dem Rechte

auf die Handlungen und bedürfen in der fernern Analyſe

für das reine Naturrecht keiner beſondern Aushebung.

Auch ein Urrecht auf Wahrhaftigkeit Anderer gibt es

nicht. Die Pflicht, nicht zu lügen, hat zwar mit der juri

diſchen den Charakter der Allgemeinheit und den des Ne



4. Schluß-Lehre. Sätze. 47

gativen gemein (auch leuchtet leicht die Ungereimtheit ein,

welche Nothlügen vertheidigt, weil daraus folgen würde,

theils, daß Niemand in Noth Glauben verdiene, theils,

daß dann auch in der Noth falſche Eide erlaubt wären,

indem der Eid nur darum heiliger iſt als bloße Verſiche

rung, weil nicht leicht ein Menſch ſo tief in Verruchtheit

verſunken iſt, daß er Böſes thue bei dem Gedanken an

den allwiſſenden, richtenden Gott, aber wenn Nothlüge

erlaubt wäre, das Erlaubte ja wol bei dem Gedan

ken an Gott geſchehen darf); die Lüge an ſich iſt

aber gegen innere, alſo gegen ethiſche (§ 82.), und gegen

juridiſche nur ſo weit, als ſie Mittel iſt, juridiſche Rechte

Anderer zu verletzen. Der Lügner, der nicht Andern ſcha

det, beweiſet nur ſeine innere Unfreiheit. – Ein Un

recht auf guten Namen gibt es nicht, weil guter

Name erſt erworben ſein muß; die Injurie der Ver

leumdung aber iſt nicht vorhanden, wenn das Erzählte

wahr iſt oder doch tüchtige Gründe der Glaubwürdigkeit

hat; und ſie iſt nur gegen juridiſche Pflicht, wo einem

Rechte des Andern durch die Unwahrheit geſchadet wird.

Die Injurie der Beſchimpfung ſoll das kränkende

Gefühl, ſich verachtet zu ſehen, dem Andern geben, und

verletzt alſo direct ſein Recht auf ſeine Perſon durch Ver

urſachung dieſes kränkenden Gefühls. \ –

§ 129. Die Urrechte ſtehen allen Menſchen in abſolu

ter Gleichheit zu.

Denn der Grund derſelben, die vernünftige Natur in der -

Sinnlichkeit, iſt Allen gleich.

* 1. Nur bei den Urrechten iſt dieſe abſolute Gleichheit, wie

ſich unten (§ 139.) zeigen wird, nicht bei den erworbe

nen Rechten. Das ſcheint bei der alten arithmetiſchen

Proportion der justitia commutativa und der geometriſchender justitia distributiva gedacht zu ſein. W

* 2. Unter Thieren unterdrückt das ſtärkere oder liſtigere

die andern. Die Menſchen ſind keine Thiere. Nicht grö

ßere Körper-Stärke, eben ſo wenig größere Geiſtes- Stärke

geben größeres Recht, und nichts iſt ungenialer, als dem

Genie Alles zu gute halten.
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§ 130. Was Andere Jemandem mit ſeinem Willen ge

gen ſein Recht thun, iſt nicht ungerecht. ?

Denn nur Beſtimmung des Menſchen gegen ſeinen Willen

ſtört ſeine äußere Freiheit (§. 78.). - --

* Jemand tödten, weil er es will, iſt indeſſen immer gegen

ethiſche Pflicht, und der Staat darf ſolche That unter

Strafe verbieten.
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§ 13. Erworbene Rechte (vergl. § 92 und 93)

ſind die, welche nicht unmittelbar im Begriffe der äußern

Freiheit liegen und dem Menſchen nicht durch die bloße Eri

ſtenz als vernünftiges Weſen in der Sinnenwelt zuſtehen,

ſondern erſt mit einer beſtimmten Begebenheit anfangen.

§ 132. Der Gegenſtand erworbener Rechte iſt immer Et

was außer der Perſon des Berechtigten (vergl. § 97.).

Denn die Perſon ſelbſt iſt Gegenſtand des angebornen

Rechts (§, 128.). - - - -

§ 133. Erwerbung alſo iſt eine Begebenheit, wodurch

Etwas außer einer Perſon anfängt, Gegenſtand ihres Rechts

zu ſein, das iſt, von ihr allein beſtimmt werden zu dür

fen (§ 96.). - - -

§ 134. So lange Etwas außer der Perſon von Andern

beſtimmt werden kann, ohne ihr Urrecht zu verletzen, ſo lange

kann dies Etwas ihr nicht erworben ſein. . . . .

Denn nichts iſt ungerecht, was nicht die äußere Freiheit

einer Perſon ſtört (§ 88.); in dem Urrechte aber iſt der

ganze Umfang der äußern Freiheit enthalten; alſo iſt nichts

ungerecht, was dieſe nicht ſtört; Tºº - - Be
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ſtimmung keines Dinges außer einer Perſon ungerecht, wenn

nicht dadurch ſie ſelbſt wider ihren Willen beſtimmt und ſo

in ihrem Urrechte verletzt wird (§ 78.).

§ 135 Niemand kann durch die bloße Erklärung ſeines

Willens ein Recht erwerben. - "

Denn nicht anderer Menſchen Wille, ſondern ihre äußere

Freiheit allein iſt die Grenze der unſrigen (§ 88.) und da

her gegen ihren Willen Etwas thun an ſich nicht unrecht.

Vielmehr wäre es unrecht, wenn Andere uns hindern woll

ten Etwas zu beſtimmen, was wir, ohne ihr Urrecht zu ver

letzen beſtimmen können (§ 103.). -

§ 136. Erwerbung kann alſo nur eine Begebenheit

ſein, wodurch Etwas außer der Perſon des Erwerbenden in

eine Lage kömmt, in welcher es von keinem Andern beſtimmt

werden kann, ohne ihm ein Urrecht zu kränken. #

§ 137. Erworbene Rechte aber ſind den angebornen in

unverletzbarkeit, alſo Heiligkeit ganz gleich.

Denn ſie ſind erſt erworben, wenn ſie nicht gekränkt wer

den können, ohne Urrechte ſelbſt mit zu kränken (§ 136.).

Für die Theºrie und die Kette der wiſſenſchaftlichen De

duction iſt dieſer Satz von großer Fruchtbarkeit; aber auch

für die Praxis und das Leben iſt es nie nöthiger geweſen,

„ihn überall zu predigen, als in unſern Zeiten der Revolu

tionen, welche eben erworbene Rechte ungeſcheut vernich

ten, um angeblicher Vortheile willen. Und wahrlich den

Regierungen iſt dieſer Satz nicht weniger zu predigen nös

chig als den Unterthanen - 25

§ 138. Aber die erworbenen Rechte können unter ſich in

Anſehung der Zahl und des Werthes (§ 114.) ihrer Ge

genſtände ſehr ungleich ſein (§ 126 und daſelbſt * 1.). 2.

Denn erworbene Rechte fangen an von Begebenheiten,

welche ſich in Zeit und Raum ereignen; im Raume aber und

stºss als Gesta ungleich (§ 56.). “:
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* Und ſo kann die geometriſche Proportion der justitia dis

tributiva wol auf, die, erworbenen Rechte bezogen werden.

§ 139. Ja, erworbene Rechte müſſen ſogar ungleich ſein,

auf daß die Urrechte. Aller abſolut gleich bleiben.

Denn wenn die erworbenen Rechte in Zahl oder Werth

ihrer Gegenſtände abſolut gleich gemacht werden ſollten, ſo

müßte Einigen von ihren erworbenen Rechten genommen,

alſo (nach § 136.) ihre Urrechte zugleich mit gekränkt wer

den, um den Andern zu geben, worauf ſie kein Rechtha

ben, weder angebornes noch erworbenes.

§ 140. Niemand kann durch ſeine ungerechte Handlung

ſich ein Recht erwerben.

Denn Unrecht iſt moraliſche Unmöglichkeit (§ 45.) und

Recht die moraliſche Möglichkeit (§ 44.); und nie kann die

Unmöglichkeit einer Urſache die Wirkung derſelben mög

lich machen. - -

§ 141. Außer der Perſon iſt aber nur Zweierlei, was

als Gegenſtand von Rechten zu denken möglich iſt, näm

lich Sachen oderÄ
Anderer. ... i -

§ 142 Erworbene Rechte heißen dingliche, wenn ihr

Gegenſtand Sachen, perſönliche, wenn ihr Gegenſtand

Handlungen Anderer ſind. öf: 8 :

. . . -
. . . . . . . . .

–,„2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “

. . . . . . . . . . . . . . . - - - - - . ." -

- “. - - - . - - - - - -
-

-

- - - 4 *
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Zweiter Abſchnitt.

Von Erwerbung des Rechts auf

Sachen.- - -

§ 143. Eigenthum iſt das ausſchließliche Recht des Ge

brauchs einer Sache. - , . . . . .

* Hat der Eigenthümer Andern ein Recht auf die Sache

eingeräumt, oder ſich anheiſchig gemacht, Andere, ſei es

für immer oder auf einige Zeit, von gewiſſem Gebrauche

nicht auszuſchließen, ſo iſt ſein Eigenthum für immer oder

für ſo lange nicht vollſtändiges Eigenthum (S. unten

§ 158. *). . .

§ 144. Das Weſen des Eigenthums beſteht alſo nicht

in dem Rechte des Gebrauchs, als welches ſchon Allen auf

alle Sachen zuſteht (§ 111.), ſondern eben in dem Recht,

alle Andern von dem Gebrauche einer Sache auszuſchließen,

der Proprietät. -

§ 145. Nun hat freilich, wer den Beſitz einer Sache er

griffen hat, ſchon durch den Beſitz ein Recht, die Andern

von dem Gebrauche derſelben auszuſchließen (§ 122.).

§ 146. Aber dies blos auf den Beſitz gegründete Eigen

thum muß auch mit dem Beſitze aufhören.

Denn wenn der Beſitz aufgehört hat, ſo darf jeder Dritte

ihn wieder ergreifen und die Sache gebrauchen (§ 125. ),

weil er dadurch dem frühern Beſitzer kein Unrecht thut.

* Bedarf es der Bemerkung, daß dies nur von dem Drit

ten, nicht vom ungerechten Entwender, zu verſtehen ſei?

§ 147. Auch etwanige Erklärung des frühern Beſitzers

:
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/

daß er über den Beſitz hinaus das Eigenthum behalten wolle,

kann ſolches Eigenthum nicht erhalten.

Denn durch bloße Willenserklärungen kann Niemand er

werben (§ 135.), und nicht Andern Geſetz geben, oder ſie

hindern, ein Recht auszuüben, welches ihnen, wenigſtens

ohne dieſe Willenserklärung, offenbar zuſteht (§ 125.).

* Wer im Concertſaale (§ 121. *) ſeinen Platz verlaſſend,

allen Uebrigen verbieten wollte, ſich auf denſelben zu ſtellen,

verdiente ein: turn him out.

§ 148. Es iſt daher Aufgabe der Wiſſenſchaft: Wie ein

Eigenthum erworben werden möge, welches auch nach ver

lornem Beſitze fortdaure? - - -

Und die Auflöſung kann nur die ſein: Wenn eine Sache

in ſolche Lage kommt, daß auch nach verlornem Beſitze ein

Anderer ſie wider des geweſenen Beſitzers Willen nicht ge

brauchen kann, ohne ein Urrecht deſſelben zu verletzen.

Denn nur dann iſt ein Gegenſtand außer uns uns erwor

ben, wenn Andere ihn ohne Verletzung unſeres Urrechts nicht

beſtimmen können (§ 135.). - -

* Die Schwierigkeit: wie beim Gebrauchsrechte aller Men

ſchen an allen Sachen, Einzelne Eigenthum erwerben kön

nen? ſcheinen neuere Schriftſteller nicht einmal ſich deut

„lich gedacht zu haben. Höpfner deducirt ſo: „Was ich

- will und kann, das geſchieht wirklich, ich will aber ein

Eigenthum an dieſer Sache haben; was hindert mich zu

können?“ Und Hufeland: „Eigenthum gehört zu des

Menſchen Vollkommenheiten; und es geht keinen Andern

an, was Jemand zu ſeinen Vollkommenheiten rechnet!“

Welche Auflöſungen!

Hugo Grotius läßt die urſprüngliche Gütergemein

ſchaft durch Theilungsverträge aufgehoben ſein. Neuerlich

hat man wol Hugo Grotius widerlegt, und dann ſelbſt

das Eigenthum „auf gegenſeitige Anerkennung“ gründen

wollen, als ob das nicht blos ein anderes Wort für Thei

lung wäre! Andere mit Puffendorf meinten die Schwie
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rigkeit gehoben, wenn ſie eigenthumsfreie Sachen res nul

lius nannten, als welche dann Jeder occupiren dürfe. Aber

ob die Occupation des römiſchen Rechts durch bloße Be

ſitzergreifung auch Occupation im natürlichen Rechte ſei

2 und Eigenthum über den Beſitz hinaus erwerben möge?

- das war eben die Frage. Locke, lehrte doch ſchon, daß

das bloße Hinnehmen ohne Mühe das nicht könne. Unter

der Larve liberaler Ideen will ſich jetzt der ſcheußliche Des

potismus verſtecken, welcher alles Eigenthum von Ver

leihung vom Staate ableiten will. Es iſt die albernſte

Verwechſelung des Rechts mit der Sicherheit deſſelben,

welche zum Beweiſe ſolcher ruchloſen Lehre keck fragt: ob

- außer dem Staate Eigenthum behauptet werden könne?–

- - - - - - - -

§ 149 [1] Formation, Geſtaltung, Zuberei

tung, Bearbeitung iſt die Handlung, wodurch Jemand

eine Sache in die Lage ſetzt, daß ein Anderer ſie nicht ge

brauchen kann, ohne die Wirkung der Handlung des For

manten an ihr entweder zu zerſtören, oder für ſich zu ver

wenden. z

§ 150. Durch Formation erwirbt der Bearbeiter ein Ei

genthum an der bearbeiteten Sache, welches über den Be

ſitz hinaus dauert - -

Denn erſtlich: die Wirkung der Arbeit des Bearbeiters wi

der deſſen Willen zerſtören, iſt nichts Anders, als ihn hin

dern gehandelt zu haben; und da Zeitbedingniſſe allein im

Sinnlichen und Phyſiſchen, nicht aber im Geiſtigen und Mo

raliſchen Bedeutung haben (Einl. VII.* 3.), ſo iſt es einer

lei, Jemand hindern gehandelt zu haben, oder ihn hindern

zu handeln, alſo beides, wenn es wider ſeinen Willenge

ſchieht, gleiches Unrecht (§ 103.). Zweitens: die Wirkung

der Handlung des Bearbeiters für uns verwenden, iſt nichts

Anders, als ihn zwingen, für uns gehandelt zu haben, wel

ches dann wieder aus dem eben angeführten Grunde einerlei

iſt mit: ihn beſtimmen für uns zu handeln, und alſo Unrecht.
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* 1. Daß Zeitbedingniſſe in moraliſcher Rückſicht, bedeu

tungsleer ſind, leuchtet auch dem geſunden Menſchenver

ſtande ein. Oder iſt Der kein Dieb, der vor einem Jahre

Ä hat? oderÄ Der gerecht, #Ä
zerſtört, den ein Mann zum e ſeines Ackers a
Fluſſe hin aufgeworfen F er eines 4aers am

* 2. Soll rechtlicher Weiſe Eigenthum Beute der Gewalt,

oder ſoll es Lohn des Fleißes ſein? Soll alſo bloßes Hin

nehmen oder ſoll Bearbeitung es erwerben? Wenn von

Geſtrandeten auf einer wüſten Inſel. Einer einen Baum

beſtiegen und darauf übernachtet hat, darf er am folgen

den Abend einen Andern, den er darauf findet, vertreiben,

aus dem Grunde, weil er ſchon Tages zuvor ihn occu

pirt hätte? Iſt es nicht vielmehr billig, daß jetzt die Reihe

an dieſen Andern komme? Oder dürfte er ihn vertreiben,

wenn er ſeinen Willen, den Platz behalten zu wollen, er

klärt, alſo allen Uebrigen verboten hätte, den Baum zu

beſteigen? – Aber, wenn er geſtern nicht blos den Baum

beſtiegen, ſondern auch ein Lager von Schilf darauf ge

flochten und mit Gras und Moos gepolſtert hat, unſtrei

tig darf dann kein Anderer wider ſeinen Willen ſeiner Ar

beit Frucht, dieſes Lager, ſich anmaaßen. Die Form, von

unſerer Arbeit ausgegangen, iſt ein Band, welches Sachen

eben ſo heilig (§ 37) an unſere Perſon knüpft, wie

die Hand, mit welcher wie ſie bearbeitet.

* 3. Die Klagen der Reiſebeſchreiber über den angeblichen

Hang der Wilden zum Stehlen ſind bekannt. Unſtreitig

ſtehlen ſie aus Unkunde der Verfertigungsart der Sachen,

und die Redlichen unter ihnen nehmen nichts, von dem

ſie wiſſen, daß es, und wie es gemacht ſei. Ich finde

dieſe Vermuthung in Lichtenſtein's Reiſe durch eine

Beobachtung an den Kaffern beſtätigt.

§ 151. Während die Form dauert, welche die Bearbei

tung der Sache gegeben hat, obwol kein Anderer das allge

meine Gebrauchsrecht an ihr geltend machen kann, bleibt

gleichwol Allen dies Recht an der Materie der Sache (ver

gleiche §. 123.). . e . : - .

Denn die Form nur hindert. Andere, die Sache zu gebrau



56 III. Hypothetiſches Naturrecht.

chen; aber ein Hinderniß, ein Recht auszuüben, hebt das

Recht ſelbſt nicht auf. i -

§ 152. Auch am Grundboden der Erde kann alſo ur

ſprünglich Eigenthum nur durch Bearbeitung erworben werden.

* Kant will, daß „einem Volke ein Land gehöre, ſo weit es

daſſelbe beſtreiten könne.“ Aber abgeſehen davon, daß der

Begriff „Volk“ hier erſt zu beſtimmen wäre, und am Ende

nur durch den Begriff „Land“ ſelbſt erſt beſtimmt werden

könnte: ſo kann doch nicht die Gewalt des Schwertes ein

Recht geben, wo ſie nicht erſt ſelbſt rechtmäßig gegründet

iſt. Auch kann nicht ein Volk als ein Ganzes, ſondern

nur die Einzelnen können durch Pflügen und Graben des

Ackers und Gartens, durch Ebnen und Bewäſſern der

Wieſe, durch Einzäunen des Campes den Erdboden ſich

aneignen. Selbſt wo eine Anzahl Menſchen gemeinſchaft

lich ein Land einnimmt und dann den Einzelnen Länderei

anweiſet, da gibt doch nicht dieſe Anweiſung ſchon Eigen

thum, ſondern erſt die Anbauung. Die Anweiſung allein

gibt noch nicht einmal Beſitz, ſie iſt ein Vertrag der An

weiſenden und Angewieſenen, der Niemand als die Ver

tragenden allein verbindet und Dritte nicht an der An

eignung hindern könnte. Schuldlos bauten europäiſche

Pflanzer im nördlichen Amerika einen Boden an, den noch

keine fleißige Hand zu Eigenthum gemacht hatte; aber

- Cortes und Pizarro ſind auf ewig-gebrandmarkt, weil ſie

einem ackerbauenden Volke wider Recht ſein Land nahmen.

- -

- -

---

§ 153. [2.] Acceſſion mag man eine, auch zufällige

Begebenheit nennen, wodurch eine Sache mit einer ſchon

bearbeiteten in ſolche Verbindung gebracht wird, daß Andere

die hinzugekommene nicht gebrauchen können, ohne Wirkun

gen der Handlung des Bearbeiters der erſten, an dieſer oder

jener, zu zerſtören oder für ſich zu verwenden.

§ 154. Durch Acceſſion wird dem Eigenthümer der bear

beiteten auch die hinzugekommene Sache erworben.

Denn da Zerſtörung der Wirkung einer Handlung an ei

ner Sache, oder das Verwenden derſelben für ſich wider des
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Eigenthümers Willen ſtets unrecht iſt, ſie mögen mittelbar

oder unmittelbar an der verarbeiteten Sache geſchehen, ſo iſt

es auch ein ſolcher Gebrauch der zur erſten Sache hinzuge

kommenen (§. 150.).

§ 155. [3.] Production mag man den Inbegriff der

Handlungen, Arbeiten, nennen, wodurch ein Menſch die Na

tur nöthigt hervorzubringen, was ſie ſonſt gar nicht, oder

nicht in dieſer Menge hervorgebracht hätte.

* Nur die organiſche Natur kann genöthigt werden herporzu

bringen; von der anorganiſchen können wir nur nehmen,

was vorhanden iſt, und dieſes Vorhandene nur verbinden,

miſchen und geſtalten. Alle Production iſt alſo auch nur

Production organiſcher Körper, Thiere und Pflanzen. Der

Uhrmacher producirt ſo wenig eine Uhr, wie die Köchin

einen Braten; beide bereiten nur zu, was ſchon da iſt;

aber des Landmanns Arbeit nöthigt den Acker, für einen

Scheffel Ausſaat ihm fünf Scheffel Ernte zu liefern. Frei

lich producirt nicht des Landmanns Arbeit, ſondern die Na

tur; aber eine Arbeit, die die Natur zu produciren nö

thigt, mag wohl productiv genannt werden. Die Sprache

verſtattet, productiv die Arbeit zu nennen, welche der Na

tur neue organiſche Körper entlockt, die vorher nicht wa

ren; aber die chemiſchen oder mechaniſchen Veränderungen

ſchon vorhandener Körper, welche vielmehr immer Etwas,

das die Natur hervorgebracht, zerſtören (wie alle Hand

werksarbeit thut), kann man nicht productiv nennen. Bier

produciren iſt darum ein unpaſſender Ausdruck. Der

Brauer zerſtört gerade die Gerſte durch ihre Umgeſtaltung.

§ 156. Production iſt ohne Grundboden unmöglich.

Denn der Grundboden allein bringt die Pflanzen hervor,

durch welche am Ende auch alle Thiere genähret werden,

welche die Viehzucht ſich zu mehren nöthiget.

* Jagd, Fiſchereien in eigenthums-freien Gewäſſern, Wei

den auf eigenthums-freiem Grundboden, nehmen blos Vor

handenes. - -
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§ 157. Durch Production wird dem Producenten das

Eigenthum der Producte erworben. -

Denn da nur ſeine Arbeit die Natur genöthigt hat, ſie

hervorzubringen, ſo ſind die Producte der Lohn ſeines Flei

ßes, weil ein Anderer, der ſie wider ſeinen Willen hinnähme,

die Wirkung ſeiner Handlungen zerſtören oder für ſich ver

wenden würde; alſo die Producte ihm nach dem Geſetze der

Formation (§ 150 ) gehören. Auch da er nach demſelben

Geſetze der Formation das Eigenthum des bearbeiteten Grund

bodens erworben hat, ſo werden die Früchte als Acceſſion

des Bodens ihm auch nach dem Geſetze der Acceſſion (§.

154.) erworben. - -

“ Soll ich erſt erinnern, daß hier noch nicht vom Verhält

niſſe der Pachtung die Rede iſt? -

§ 158, Miteigenthum iſt das Verhältniß mehrerer

Perſonen, daß ſie Jeder alle Andere, aber ſich nicht gegen

ſeitig vom Gebrauche einer Sache ausſchließen können.“

- « Es kann dies Miteigenthum vollſtändiges, eigent

- liches, genannt werden, wenn die Miteigenthümer alle

- ganz gleiches Recht an der gemeinſchaftlichen Sache haben;

unvollſtändiges, uneigentliches aber, wenn ſie un

ter ſich verſchiedene Rechte, z. B. verſchiedenen Gebrauchs,

haben. Dies Letztere kann hier in der Lehre von der ur

ſprünglichen Erwerbung noch nicht erwogen werden, weil

es Verträge vorausſetzt. So ſind allerdings die, welche

Servituten, Pfänder, auch Pächter und Miether, mit dem

Proprietar in einem Miteigenthume, weil ſie Gebrauchs

- recht, wenn auch nur auf einige Zeit, erworben haben.

§ 159. Das vollſtändige und eigentliche (§. 158 *) Mit

eigenthum entſteht urſprünglich durch gemeinſchaftliche For

mation (§ 150.), oder durch Acceſſion an ſchon gemein

ſchaftlichen Sachen (§. 154.), oder durch „gemeinſchaftliche

Production (§ 157.). - -.
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ſ

Denn in allen dieſen Fällen können. Andere die gemein

ſchaftlichen Sachen wider der Miteigenthümer Willen nicht

ohne Unrecht gebrauchen, und die Miteigenthümer können

keiner den andern ohne Unrecht ausſchließen.

§ 160. Das Eigenthum hört auf, wenn der Eigenthü

mer es nicht länger haben will. -

Denn wer dann die Sache gebraucht, beſtimmt ihn nicht

gegen ſeinen Willen (§ 130.)

§ 161. Abtretung des Eigenthums iſt das Aufgeben

des Willens, das Eigenthum länger zu haben, unter der Be

dingung, daß eine beſtimmte andere Perſon es erwerbe. -

§ 162. Hätte der Abtretende den Beſitz ſchon leer ge

macht, der beſtimmte Empfänger aber dieſen noch nicht er

griffen, und ein Dritter nähme ihn jetzt vorweg, ſo thäte

dieſer dem Abtretenden, aber noch nicht dem Empfänger Unrecht.

Denn des Abtretenden Wille bei dem Aufgeben des Be

ſitzes war nur bedingt auf die Erwerbung des beſtimmten

Empfängers; und mit der Bedingung fällt alle Mal auch

das Bedingte weg, mithin würde jener Dritte den Abtreten

den wider ſeinen Willen beſtimmt und alſo Unrecht gethan

haben (§ 78.). Der Empfänger hingegen, da er noch den

Beſitz nicht ergriffen, noch durch Nichts die Sache an ſein

Recht geknüpft hat, und dies durch bloße Willenserklärung

nicht kann (§ 135.), iſt durch das Vorwegnehmen in ſei

ner Perſon nicht verletzt und alſo ihm kein Unrecht geſchehen.

* Nur offene Unbilligkeit kann ſolches Vorwegnehmen freilich

wol ſein (§ 91. * 2.). ----- -

§ 163. Hat aber der beſtimmte Empfänger den Beſitz

ergriffen, ſo iſt das Recht des vorigen Eigenthümers ganz

auf ihn übergegangen, und er hat es ſo, wie Jener bisher

es hatte. - - - . .
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Denn nicht nur ſein Beſitz darf nicht geſtört werden (§.

122.), ſondern der vorige Eigenthümer hat nun für ihn for

mirt (§. 150. und 154.) oder producirt (§ 157.), und

er darf nun für Jenen alle Andere ausſchließen.

§ 164. Das Eigenthum, welches durch Formation erwor

ben iſt, hört auf, wenn die Form durch Zufall ganz ver

nichtet iſt. - - -

Denn der Form ungeachtet blieb Allen das Recht auf die

Materie (§ 151.); nur die Form hinderte ſie, es auszuüben;

alſo tritt mit dem Wegfallen dieſes Hinderniſſes das Ge

brauchsrecht Aller (§ 111.) wieder ein. . . . . . .

§ 165. An Sachen aber, welche durch Production er

worben ſind (§ 157.), hat der Eigenthümer, Eigenthum an

der Materie ſelbſt, und Veränderung ihrer Form kann es

nicht aufheben. . . .

Denn nicht die Form allein iſt von ſeiner Arbeit der Ma

terie gegeben, ſondern er hat die Natur genöthigt, die orga

niſchen Körper ſelbſt (§ 155.*) hervorzubringen, und de

ren Form und Materie ſind alſo zugleich Wirkung ſeiner Arbeit.

* Urwälder, die nicht durch Waldſaat oder Anpflanzung her

vorgebracht ſind, ſind nur durch Forſtbann, alſo ganz po

ſitiv, Eigenthum geworden. Das ſcheint man gefühlt zu

haben, als man Defraudation eines Baumes im Forſte

nicht ſo beſtraft wiſſen wollte wie Diebſtahl. So ſchwebt

die Idee des Rechts auch da vor, wo man ſeine De

duction ſich nicht klar denkt.

§ 166. Hat der Eigenthümer blos den Beſitz verloren,

ſo darf er von einem unredlichen Beſitzer, das iſt dem,

der wiſſend, er kränke dadurch eines Andern Recht, die Sache

in Beſitz nähme, auch wider deſſen Willen ſie zurücknehmen.

Denn Niemand kann durch ſeine eigene ungerechte Hand

lung ein Recht erwerben (§ 140.).
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§ 167. Vom redlichen Beſitzer aber, das iſt dem,

welcher den Beſitz ergriff, ohne zu wiſſen, daß er damit ei

nes Andern Recht verletze, kann der bisherige Eigenthümer

die Sache nicht wider deſſen Willen zurücknehmen.

Denn der redliche Beſitzer that Niemand Unrecht, als er

den Beſitz einer beſitzleeren Sache (§ 121.) oder einer ſol

chen, die ein, wenn auch ſelbſt unredlicher Beſitzer ihm über

gab (§ 126.), ergriff.

* Ich verliere meine Uhr, ein Unredlicher findet ſie und

verkauft ſie einem Redlichen. Ich hatte den Verluſt er

litten, nicht ohne Schuld meiner Fahrläſſigkeit: ſoll nun

der redliche Beſitzer, der ohne Schuld iſt, meinen verſchul

- - -

deten Verluſt mit ſeinem Verluſte wieder erſetzen? Gewöh

nung nur an die ungerechte römiſche Vindications-Lehre

ſtumpft das Gefühl des natürlichen Rechts ab, und will

die natürliche Regel im Sachſen-Spiegel B. 2. Art. 36

- und 60, als bloße Ausnahme anſehen. Nur reicher ſoll

- nach deutſchem Recht der redliche Beſitzer durch den Scha

den des erſten Eigenthümers nicht werden. Darum ſoll

auch der Erbe des redlichen Beſitzers blos die Sachen heraus

geben, um welche er reicher iſt; denn die universitas

- juris kannten die alten Deutſchen in der Erbſchaft nicht.

“2. Da der redliche Beſitzer nun von ſelbſt ſchon ſicher iſt,

ſo kennt das Naturrecht auch keine Verjährung, wie

ſchon daraus erhellet, daß die Vernunft keinen beſtimm

ten Zeitraum für ſie dictirt. Mag aus langem Beſitze.

auch die Einwilligung des frühern. Eigenthümers geſchloſ
ſen werden, ſo iſt dann dieſe Einwilligung, alſo das

- klare Gegentheil der Verjährung, was das Recht erlö

„ ſchen macht. * ...

§ 168. Stirbt der Eigenthümer, ſo kehren ſeine Sachen

unter das allgemeine Gebrauchsrecht aller Menſchen (§ 111.)

zurück, und jeder Erſte darf ihren Beſitz ergreifen. (b

Denn der Verſtorbene iſt nicht mehr in unſerer Sinnen

welt; äußere Freiheit kann von ihm alſo nicht mehr prädi

cirt, mithin nicht mehr verletzt werden (vergl. 74., 78. u 93.),

A
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§ 169. Auch kann keinerlei Erklärung des Eigenthümers,

„wer nach ſeinem Tode ſeine Sachen ſolle nehmen“, die Zu

rückkehr dieſer Sachen unter das allgemeine Gebrauchsrecht,

und alſo auch nicht unter das des erſten Beſitz-Ergreifers

nach des Eigenthümers Tode hindern. – 3 -

Denn Niemand kann durch ſeine Willenserklärung Andern

ein Geſetz geben (§ 90.), oder ihr Recht beſchränken.

* 1. Erben zu ernennen, ſei es durch Teſtament oder Ver

… trag, wird gemeinhin dadurch als rechtsgültig begründet

ausgegeben, daß das Recht dazu im Eigenthume ſelbſt liege.

Aber dieſer angebliche Beweis iſt gerade das zu beweiſende

Thema ſelbſt. Läge es darin, und dürfte der Eigenthü

mer allen Menſchen bis auf. Einen (denn das heißt einen

Erben ernennen) die Ausübung des allgemeinen Gebrauchs

rechts an den hinterlaſſenen Sachen unterſagen; ſo dürfte

er es ja auch dem Einen Ausgenommenen unterſagen, und

F ſo verordnen, daß auf ewig ſeine Sachen resnullius blei

- ben ſollten und ſie ſo im eigentlichen Sinne zur todten

Hand widmen. -

* 2. Ich finde, daß die Bearbeiter des Naturrechts, welche

nicht Juriſten waren, immer - geneigt geweſen ſind, der

- Te nte oder Erb - Verträge Rechtsgültigkeit zu be

haupten, während die meiſten Juriſten, dieſe im Natur

recht leugneten. Und dies iſt natürlich; jene Philoſophen

ähneten dabei nicht einmal die Schwierigkeit der daraus

entſtehenden Fragen, während die Juriſten in ihren prakti

ſchen Deductionen die oberſten Grundprincipien immer

rein poſitiv fanden. . .

– § 170. Auch dem vom Verſtorbenen ernannten Erben ge

ſchieht kein Unrecht von Dem, der den Beſitz der Erbſa

chen vor ihm ergreift. -

Denn da Niemand durch ſeine eigene Willenserklärung

Rechte erwerben kann (§ 135), ſo kann er es noch weni

ger durch ſolche Erklärung Anderer, wie ſogar die Uebergabe

*

an ſich noch nicht einmal hinreicht, den Beſitz dem beſtimm

ten Empfänger zu geben, ſondern erſt deſſen Ergreifung ihn
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in den Beſitz ſetzen muß (§ 127.). Auch haften die hin

terlaſſenen Sachen noch nicht an irgendeinem Urrechte des

ernannten Erben (§ 136.), daß durch das Vorwegnehmen

eines Dritten ihm Unrecht geſchehen könnte. - . .

§ 171. Wenn der Sterbende einen Miteigenthümer hat

ſo bleiben die hinterlaſſenen Sachen dieſem Miteigenthümer

Denn der Ueberlebende hat ſo gut das Recht, alle Andere

vom Gebräuche der Sache auszuſchließen, als der Verſtor

bene (§ 158.), und kann dies durch des Letztern Tod nicht
: . . . . . . . . . . . . ?" . . . . . . . . . . .

verlieren. “ - - -

. - - - - -

* Inteſtat-Erbfolge aus MiteigenthumÄ
Olz

– .
.

e

natürlichÄ Teſtamente waren bei einigen

kern Erb-Verträge bei andern ohne Kraft. Älle über

erkannten ein Inteſtat-Erbrecht. Nämlich: bei allen er

ſten Gewerben, Viehzucht und Ackerbau arbeitete dieÄ
* milie gemeinſchaftlich, und es war unmöglich nachzuwei

ſen, was im Einzelnen das Eine oder dasÄ der

- Mitglieder erworben habe. Kinder beerbten darum ihre

Altern, bis dann im Laufe der Zeit das als Gebütsrecht

angeſehen wurde, was urſprünglich Recht des Miteigen
- thums iſt, - - - - - - - - - --- - - -

?::::- " " - . . .»

- 4 : * ..

Es – º. i ...a

Von Erwerbung des Rechts auf Sand
lungen Anderer überhaupt, a:

..

§ 172. Leiſtungen ſind Handlungen oder Unterlaſſungen

einer Perſon, ſofern ſie Gegenſtand des Rechts einer andern

ſind, alſo von dieſer ausſchließlich beſtimmt werden können.
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§ 173. Gläubiger heißt die Perſon, welche die Hand

lung oder Unterlaſſung, einer andern zu beſtimmen das

Recht hat.“ - - - 7, -,

§ 174. Schuldner heißt die Perſon, welche ihre Hand

lung oder Unterlaſſung von einer andern beſtimmen zu laſ

ſen die Pflicht hat.

§ 175. Verbindlichkeit heißt das Verhältniß des

Schuldners zum Gläubiger, alſo die Pflicht, dem Gläubiger

zu leiſten. . . . . .

§ 176. Eine Verbindlichkeit kann beſtehen 1) in Unter

laſſen, und eine Art derſelben iſt Leiden, nämlich Unter

laſſung eines Widerſtandes; 2) in Thun, und eine Art der

ſelben iſt Geben, das iſt Eigenthum (§ 161.) oder Be

ſitz (§ 126.) abzutreten. . . . . . . . . .“

§ 177. Da nun Jeder ſeine Handlungen ſelbſt beſtimmen,

und kein Anderer wider ſeinen Willen ihn dazu nöthigen oder

daran hindern ſoll (§. 103.); ſo iſt es Aufgabe der Wiſſen

ſchaft (§ 148.): Wie rechtlich möglich werden könne, daß

Jemand ein Recht habe, eines Andern Handlungen wider

deſſen Willen zu beſtimmen? - - -

Und die Auflöſung kann nur ſein, daß das nur durch ſolche

Thatſachen geſchehen möge, wodurch eine der Handlung ent

gegenſtehende Unterlaſſung, oder eine der Unterlaſſung entge

genſtehende Handlung von Seiten des Schuldners Störung

eines Urrechts, oder des Eigenthums, oder des Beſitzes des

Gläubigers werden würde. Und ſolcher Thatſachen gibt es

zwei: Verletzungen und Verträge.
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y.

Vierter Abſchnitt.

Von Erwerbung des Rechts auf Hand

lungen Anderer durch Verletzungen.

-

§ 178. Verletzung iſt jede ungerechte Handlung oder

Unterlaſſung, alſo jede Handlung oder Unterlaſſung, wodurch

die Perſon, oder Handlungen, oder Beſitz, oder Eigenthum

Anderer wider ihren Willen beſtimmt, alſo ihre Freiheit ge

ſtört wird.

§ 179. Schaden iſt die Wirkung der Verletzung auf

das Recht des Verletzten.

§ 180. Der Schaden iſt ſchätzbar, deſſen Werth (§.

114.) durch den Werth von Sachen ausgeglichen werden

kann (115. und daſelbſt *); unſchätzbar iſt jeder andere

Schaden.

§ 181. Den Werth eines Schadens kann nur der Ver

letzte ſelbſt beſtimmen.

Denn Niemand ſonſt kann Das, was er durch den Scha

den entbehrt, mit ſeinem Bedürfniß meſſen (§ 115.)

§ 182. Auch ſeine unbilligſte Schätzung kann daher nicht

für ungerecht angeſehen werden.

Denn ungerecht iſt nur, was gegen juridiſche Pflicht iſt;

Unbilligkeit aber übertritt nur ethiſche Pflichten, iſt alſo nicht

ungerecht.

* Im Verkehr cultivirter Völker bildet ſich allgemeiner Tauſch

Werth (§ 115 *), mithin ein gemeiner Preis; daher

kann dann wol ein Schaden von Andern beurtheilt, und

offne Billigkeit als Recht angeſehen werden (§. 91. * 2.).

5
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§ 183. Schuld im allgemeinen Sinne heißt die Urhe

berſchaft einer unerlaubten Handlung, alſo im juriſtiſchen das

Verhältniß einer Perſon zur Andern, daß ſie die Urſache der

Verletzung derſelben iſt.

§ 184. Es kann aber ein Schaden entweder aus Vor

ſatz, das iſt, mit dem Willen des Urhebers, die Verletzung

zu bewirken, oder aus deſſen Fahrläſſigkeit, das iſt, ohne

dieſen Willen, zugefügt werden.

* Von dolus oder culpa kann im poſitiven Rechte die Rede

ſein, entweder in civilrechtlicher Hinſicht wegen Entſchädi

gung oder in criminalrechtlicher wegen Beſtrafung. Das

Civilrecht erkennt auch für die geringſte Fahrläſſigkeit Ent

ſchädigung als Regel, und läßt nur bei einigen Geſchäf

ten aus offner oder offen ſcheinender Billigkeit davon die

Ausnahme zu, daß nur für eine gröbere Fahrläſſigkeit Ent

ſchädigung geleiſtet werde. Alſo außer dieſen beſtimmten

Geſchäften ſind dolus und culpa civilrechtlich ganz gleich.

Das Criminalrecht aber nimmt die erwieſene That als

vorſätzlich an, und muß ſie dafür annehmen, ſchon weil

Abſicht des Thäters als ein Inneres rechtlich nie vollſtän

dig erwieſen werden kann; wie denn auch natürlich ver

muthet werden muß, daß Jemand gewollt habe, was er

gethan hat. Aber Umſtände können Vermuthung be

gründen, daß er gleichwol die Wirkung ſeiner Handlung

nicht gewollt habe, wo dann offene Billigkeit bald gerin

gere Strafe erkennt, bald alle Strafe erläßt (wie z. B.

bei den Entwendungen kein fahrläſſiger Diebſtahl angenom

men wird). Im Naturrechte nun kann ein Unterſchied

zwiſchen dolus und culpa ſo wenig wie im Civilrechte

anerkannt werden; und das kann um ſo weniger anſtößige

Härte ſcheinen, als ja Niemand behauptet, daß im wirk

lichen Leben blos naturrechtliche und weder ethiſche noch

poſitive Geſetze die Menſchen leiten ſollen. -

§. 185. Wer angefangen hat einen Andern zu verletzen,

iſt verbindlich, ſofort die Verletzung aufhören zu machen.

Denn da die Verletzung, ſei ſie vorſätzlich oder fahrläſſig,

ſelbſt unrecht iſt, ſo würde es auch r Fortſetzung ſein.
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§ 186. Es dauert aber die Verletzung ſo lange fort, wie

der Schaden aus derſelben dauert. -

Denn das Verletztſein dauert ſo lange, und die Freiheit

des Verletzten und ſein Recht iſt ſo lange geſtört.

§ 187. Schadenserſatz iſt die Leiſtung des Werths

des verletzten Rechts an den Verletzten (§ 179.); ſie mag

durch Geben von Sachen oder durch Leiſtung von Handlun

gen nach des Verletzten Willen geſchehen.

§ 188. Wenn aber der Schade erſetzt iſt, nach der

Schätzung des Verletzten (§ 181.), ſo hat die Verletzung

aufgehört. -

Denn er dauerte ſo lange, als die Freiheit des Verletzten

geſtört war (§ 186.); wenn er nun ſeinen Willen in den

Erſatz gegeben hat, ſo iſt Nichts mehr gegen ſeinen Willen

und alſo kein Unrecht mehr (§ 130.). -

§ 189. Der Verletzte hat ein Recht, zum Schadenerſatz

den Verletzenden zu beſtimmen. -

Denn der Verletzende iſt verbunden, die Verletzung aufhö

ren zu machen (§ 185.), ſie hört aber nur auf durch den

Erſatz des Schadens (§ 188.), folglich iſt der Verletzende

dazu verbunden, und da der juridiſchen Pflicht des Einen

allemal ein Recht des Andern correlat iſt (§ 66., 82.),

ſo hat der Verletzte ein Recht, den Verletzenden zum Scha

denerſatz zu beſtimmen. Ü

§ 190. Wer ſich weigert, eine angefangene Verletzung

aufhören zu machen, alſo auch den Schaden zu erſetzen

(§ 188.), verliert dadurch die äußere Würde des Menſchen,

die Unverletzbarkeit (§. 100.), und wird ſelbſt verletzbar.

Denn das Geſetz der Gerechtigkeit verbietet nur, vernünf

tige Weſen nicht zu verletzen (§ 78.); ein vernunftwidriges

aber iſt vernunftlos; und wenn ein Menſch juridiſche Pflich

ten, alſo allgemeine, welche nie Ausnahmen leiden (§ 80.),

5*
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in äußerer ſichtbarer, alſo allgemein beurtheilbarer That (§.

81.) übertritt, ſo kann Jeder mit Gewißheit beurtheilen, daß

er hierin vernunftwidrig handle, und daher gleich dem Ver

nunftloſen wider ſeinen Willen beſtimmt, alſo verletzt wer

den dürfe.

* Wer die Rechte Anderer verletzt, gibt eben dadurch ſeine

eigenen preis, und kann ſich nicht beſchweren, daß man

ſeine eigne Maxime: Andere zu verletzen, gegen ihn befolgt.

Das iſt der Gerechtigkeit ewiges Geſetz, daß Wohlverhal

ten und Wohlbefinden, Uebelverhalten und Uebelbefinden

einander gleich gewogen werde (§ 39.).

§. 191. Vertheidigung heißt die Hinderung der ver

letzenden Handlung eines Andern. -

§ 192. Wer verletzend angegriffen wird, darf ſich ver

theidigen.

Denn ſo unrecht es iſt, die Handlungen vernünftiger We

ſen zu hindern (§ 100.), ſo gerecht iſt, die der Vernunft

loſen zu hindern, und der Angreifer hat ſich ſelbſt dieſen gleich

gemacht (§ 190.).

* 1. Man darf aus eben dem Grunde (in § 190.) auch

eine Handlung Anderer gegen ethiſche Pflicht hindern, wenn

dieſe mit der juridiſchen nur die beiden Charaktere der All

gemeinheit und Aeußerlichkeit (§ 84.) gemein hat, z. B.

den Selbſtmord. - -

* 2. Das Recht der Vertheidigung pflegen unſere Natur

rechts-Lehrer nicht zu deduciren, ſondern, da ſie nur die

Reſultate wollen, verlaſſen ſie ſich darauf, daß es auch

ohne Deduction unſerm moraliſchen Gefühle einleuchten

werde. So gleichen ſie Geometern, welche ſich ſtatt Be

weiſes auf den Augenſchein berufen wollten. Hätten ſie

ſich auf die Deduction eingelaſſen, ſo hätten ſie gefunden,

daß die Strafe auf eben dem Rechtsgrunde, wie die Ver

theidigung beruhe.

§ 193. Einem Verletzten Hülfe zur Vertheidigung zu lei

ſten, haben Alle ein Recht,
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Denn der Angreifer hat ſeine Unverletzbarkeit verwirkt (§.

190.), Andere aber ſind ihrem Nächſten beizuſtehen ethiſch

verpflichtet und ebendeßhalb auch juridiſch berechtigt (§ 51.).

§ 194. Strafe iſt Wiederverletzung der Rechte Deſſen,

welcher die Rechte Anderer verletzt hat.

* Strafe will verletzen, Züchtigung beſſern.

§ 195. Es darf, wer die Rechte Anderer verlegt hat, ge

ſtraft werden. - - -

Denn er hat durch die Verletzung Anderer ſeine eigenen

Rechte aufgehoben (§.-190.).

* 1. So beruht alſo juridiſch das Recht der Strafe auf dem

nämlichen Grunde, wie das Recht der Vertheidigung; und

überhaupt moraliſch auf dem abſoluten Grundſatze der Ge

rechtigkeit, daß das Befinden eines Jeden ſeinem Verhal

ten gleich ſein ſolle (§ 39.). - -

. . -

* 2. Eine Pflicht, Strafe zu leiden (inſofern das noch ein

Anderes ſein ſoll, als ſich ihr nicht zu widerſetzen), iſt mit

Recht oft für ungereimt erklärt; denn eben weil der Ueber

treter juridiſcher Pflicht dem vernunftloſen Weſen gleich

bei der Strafe betrachtet wird, hat er in dieſer Hinſicht

ſo wenig eine Pflicht wie Rechte.

* 3. Die chriſtliche Pflicht, wohlzuthun Denen, die uns be

leidigen, verbietet allerdings, das Recht der Wiedervergel

tung auszuüben. Naturrechtlich aber kann Strafe nicht

einmal von Rache unterſchieden werden. Denn ſie unter

ſcheiden ſich nur durch den Zweck, indem der Strafe Zweck

wenigſtens Entſchuldigung vor dem Richterſtuhle der Ethik

finden mag, die Rache hingegen nur teufliſche Freude am

Schmerze des Feindes iſt; aber dieſer Zweck iſt nur im

Innern des Gemüths und gehört alſo nicht vor das fo

rum externum, alſo auch der Unterſchied nicht, der Rache

und Strafe ſcheidet.
-

* 4. Man hat den Einzelnen das Recht zu ſtrafen, was

freilich der Staat ihnen verbietet, auch außer dem Staat

abgeleugnet. Wenn man gleichwoll dann die Staatsge
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walt auf Uebertragung aller Einzelnen gründen will, ſo

iſt nicht abzuſehen, wie die Einzelnen ein Recht übertra

gen mögen, was ſie ſelbſt nicht haben,

§ 196. Nicht blos der Verletzte, ſondern auch Andere

dürfen den Verletzer ſtrafen. - - -

Denn, wenngleich nicht, wie zur Vertheidigung des Lei

denden, eine ethiſche Pflicht ſie zur Strafe auffodert, ſo

thun ſie doch nicht juridiſches Unrecht, wenn ſie den Ver

letzer ſtrafen, weil der Verletzer ſelbſt ſeine Rechte vernichtet

hat (§ 190.). -

§ 197. Erſatz des Schadens nach des Verletzten Schätzung

(§ 189.) hebt das Recht der Strafe auf

Denn er hebt die Verletzung auf, und der Verletzer tritt

dadurch in die unverletzliche Würde des vernünftigen Weſens

zurück (§ 189.). –

§ 198. Auch iſt für das äußere Recht der Strafe gleich

gültig, ob die Verletzung aus Vorſatz oder aus Fahrläſſigkeit

geſchah, und nur Billigkeit kann dies zu unterſcheiden befehlen.

Denn an ſich ſind Vorſatz oder Fahrläſſigkeit im Innern

des Gemüthes verborgen, ſind alſo naturrechtlich nicht beur

theilbar (vergl. 184. *). Auch macht Weigerung, Erſatz

zu geben, eine fahrläſſige Verlegung der vorſätzlichen gleich

(§ 185.). - . . . . (i - 3 - -

§ 199. Es gibt keine Regel des äußern Rechts über Art

Denn die geringſte Verletzung iſt nichts Geringeres als

Verletzung der Perſon (§ 99. * 1.), und die größeſte Wi

derverletzung iſt nichts Größeres als Verletzung der Perſon.

“ Wäre alſo das justations auch praktiſch ausführbar, ſo

Sº t iſt es doch nicht theoretiſch begründet -

§ 200 Es gibt kein Nothrecht, das iſt kein Recht, An

dern Unrecht zu thun, um ſich aus Noth zu retten.
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Denn ſonſt müßten die Andern verbindlich ſein, ihr Recht

ſich nehmen zu laſſen, indem einem juridiſchen Rechte eine

juridiſche Pflicht Anderer immer correlat iſt (§. 82., 84.).

* Wo Zwei, dies iſt der gewöhnlich geſetzte Fall, im Schiff

bruche Ein Bret ergreifen, zu leicht, um Beide zu tragen,

da kann doch dem Einen kein Recht zugeſtanden werden,

den Andern hinabzuſtoßen, weil der Andere keine Pflicht

hat, ſich hinabſtoßen zu laſſen. Nur wird, wer das thut,

vom Criminalrichter nicht wie der beſonnene Todtſchläger

geſtraft, wegen der offenen Billigkeit (§ 91. * 2.) Wer

erſetzbare Rechte Anderer verletzt, um ſich zu retten, mag

dann erſetzen.

Fünfter Abſchnitt.

Von Erwerbung des Rechts auf Hand

lungen Anderer durch Verträge.

§. 201. Verſprechen iſt die Erklärung einer Perſon (Pro

mittent), einer andern (Promiſſar) Etwas leiſten, alſo eine

oder mehre ihrer Handlungen von dieſer beſtimmen laſſen

zu wollen. - -

§ 202. Annehmung des Verſprechens iſt die Erklärung

des Promiſſars, die verſprochenen Handlungen des Promit

tenten beſtimmen zu wollen. –

§ 203. Vertrag heißt ein Verſprechen mit ſeiner An

§ 204. Einwilligung heißt Uebereinſtimmung der An

nehmung und des Verſprechens. -
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* Nicht von der Gemüther Uebereinſtimmung im Innern iſt

die Rede, ſondern von der der äußern Erklärungen allein.

§ 205. Verträge ſind nach der Relation entweder ein

ſeitige, wo nur Einer verſpricht, der Andere nur annimmt,

oder gegenſeitige, wo Beide einander ſo verſprechen, Beide

ſo annehmen, daß das Verſprechen des Einen auf das Ver

ſprechen des Andern bedingt iſt. -

§ 206. Nach der Art der Willenserklärung aber ſind die

Verträge entweder ausdrückliche, in denen der Wille Bei

der durch poſitive Zeichen erklärt, oder ſtillſchweigende,

bei denen er nur aus Unterlaſſung des Widerſpruchs geſchloſ

ſen wird.

* Wann dieſer Schluß zuläßlich ſei, iſt keine rechtliche, ſon

dern eine logiſche Frage. -

§ 207. Wenn Einer einem Andern Etwas wirklich lei

ſtet, und der Andere es wirklich empfängt, ohne daß künf

tige Leiſtungen dabei verſprochen werden: ſo iſt ein für beide

Theile verbindlicher Vertrag da, er mag einſeitig oder gegen

ſeitig (§ 205.) ſein.

Denn in der wirklichen Leiſtung liegt ein klares Verſpre

chen, eine Erklärung, leiſten zu wollen (§ 201.), und in

der wirklichen Annehmung eine Erklärung, die durch Darbie

tung verſprochene Leiſtung beſtimmen zu wollen (§ 202.):

folglich iſt ein Vertrag vorhanden (§ 203.). War nun die

Leiſtung Uebergabe einer Sache, ſo iſt der Promiſſar durch

die Annehmung in den Beſitz gekommen (§ 126., 127.),

der Promittent darf ihn darin nicht ſtören (§ 122.), und

alſo iſt der Vertrag vollkommen verbindlich. War aber die

Leiſtung eine Handlung (§ 176.), ſo kann dieſe nicht un

geſchehen gemacht werden, und der Vertrag bleibt darum

in Kraft. -
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§ 208. Wenn Einer der Vertragenden von dem Andern

eine Leiſtung unter Bedingung einer künftigen Gegenleiſtung

empfängt, ſo iſt er zu dieſer Gegenleiſtung rechtlich verbunden.

Denn der Wille des Leiſtenden, ihm die Leiſtung zu thun,

war nur auf die Gegenleiſtung bedingt. Erfolgt dieſe dann

nicht, ſo fällt mit der Bedingung auch das Bedingte weg,

nämlich des Leiſtenden Wille, und der wortbrüchige Empfän

ger der Leiſtung hat durch die Unwahrheit ſeines Verſprechens

Jenen wider ſeinen Willen beſtimmt, alſo ihm Unrecht ge

than. Alſo iſt der Empfänger der Leiſtung zur Gegenlei

ſtung verbunden.

* Fichte hat in dem Buche über die Urtheile über die fran

zöſiſche Revolution meine Lehre von den Verträgen gegen

damalige Angriffe vertheidigt, und dann hinzugefügt: „ich

hätte noch zu viel zugeſtanden; der Empfänger der Leiſtung

ſei nicht einmal zur Gegenleiſtung verbunden, ſondern nur

zum Schadenserſatz.“ Es iſt klar, daß ſelbſt Fichte nicht

bemerkte, daß er damit nur in andern Worten eben Das

ſagte, was ich geſagt habe. Denn da man Schaden nur

dann zu erſetzen ſchuldig iſt, wenn man Unrecht gethan

hat, ſo ſagte er wirklich: daß Der Unrecht thue, welcher

nicht gegenleiſtet; und ich, wenn ich ſagte, er ſei zur Ge

genleiſtung verbunden, hatte nichts Anderes geſagt, als:

Der thue Unrecht, welcher nicht gegenleiſtet. – Auch käme

ja beim Schadenserſatze der Wortbrüchige noch ſchlimmer

weg (§ 181. 182.).

§ 209. Wo blos künftige Leiſtungen verſprochen und an

genommen ſind, da bleibt dem Promittenten die natürliche

Freiheit, ſeinen Willen zu ändern, und die bloßen Willens

erklärungen wirken unter den Vertragenden noch kein Recht,

keine Verbindlichkeit. -

Denn Niemand iſt gehindert, ſeinen Willen, wenn er ihn

gleich erklärt hat, zu ändern, und ein Promiſſar kann durch

ſeine wörtliche Annehmung kein Recht erlangen, dem Pro

mittenten die natürliche Freiheit, ſeinen Willen zu ändern, zu
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beſchränken, indem Niemand durch ſeine Willenserklärung ein

Recht erwerben, oder Andern Verbindlichkeit auflegen kann

(§ 135.). Weder im Verſprechen alſo liegt ein juridiſcher

Grund, ſeinen erklärten Willen nicht ändern zu dürfen, noch

in der Annehmung durch bloße Worte ein juridiſcher Grund,

dem andern Theile ſolche Aenderung zu wehren. So lange

alſo dem Promiſſar durch des Promittenten Rücktritt nicht

ein Urrecht oder ſchon erworbenes Recht gekränkt wird (§.

177.), ſo lange iſt auch ein Vertrag über blos künftige Lei

ſtungen nicht verbindlich.

* Unzweifelhaft iſt die ethiſche Pflicht des Worthaltens; aber

um juridiſche Verbindlichkeit hier darzuthun, kömmt es

nicht darauf an, die Pflicht des Promittenten zu beweiſen

(eben weil ſie doch wenigſtens blos ethiſch ſein kann),

ſondern es muß das Recht des Promiſſars, jenem die

Aenderung ſeines Willens zu wehren, bewieſen werden.

- Wie nun im bloßen Worte ſolch ein Recht übertragen werden

- möge, das wäre eben zu deduciren. Auf unſer ſittliches

Gefühl ſich berufen, reicht nicht hin, eben weil dies nur

sº die ethiſche Unwürdigkeit des Wortbruches fühlt. Andere

berufen ſich auf die Unmöglichkeit des Verkehrs unter Men

- ſchen ohne Heiligkeit der Verſprechen; aber dieſe mag den

: „ poſitiven Geſetzgeber veranlaſſen, ſie zu ſanctioniren; bewei

ſet aber nicht juridiſche Nothwendigkeit, ſondern nur poli

tiſche Rathſamkeit ſolcher Geſetze. Und Verkehr unter den

Menſchen blüht gar oft durch Vertrauen auf Erfüllung

ethiſcher Pflichten, wo auch keine juridiſche Verbindlichkeit

iſt. In Rom waren nur wenige Contracte, als Conſen

ſual-Contracte, durch bloße Willenserklärung klagbar, und

in Preußen werden täglich mündliche Verträge über mehr

als 50 Thr genau erfüllt, welche gleichwol nicht klagbar

ſind. Andere berufen ſich darauf, daß das Verſprechen

doch des Promiſſars Erwartung errege, und dann der Wort

bruch dieſe täuſche; aber ſo pflichtwidrig das iſt, ſo kommt

es doch nur darauf an, ob die Täuſchung ein wirkliches

Recht raube und die äußere Freiheit ſtöre? ob nicht der

Promiſſar anmaßend ſei, der dem Promittenten Aenderung

ſeines Willens wehren wolle? Moſes Mendelsſohn,
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der wol die Nothwendigkeit eines Beweiſes für der Ver

träge bindende Kraft fühlte, verſuchte ihn ſo: „Durch das

Verſprechen höre das Verſprochene auf Gegenſtand des

Rechts des Promittenten zu ſein, und werde durch die

Annehmung Gegenſtand des Rechts des Promiſſars; folg

lich werde dieſem durch Wortbruch der Gegenſtand ſeines

Rechts genommen.“ Aber, daß das Verſprochene Gegen

ſtand des Rechts des Promiſſars durch die wirkliche An

nehmung geworden ſei, das iſt eben das zu beweiſende

Thema ſelbſt. Hegel ſagt: „Durch den Vertrag werde

der Wille beider Vertragenden identiſch.“ Aber die beider

ſeitigen Willen werden doch gar nicht identiſch; nur die

Willenserklärungen ſind übereinſtimmend, nichts mehr;

denn wie? Wenn Einer verſpricht mit dem ſtillen Vorbe

halte nachherigen Rücktritts? Der Wille iſt im Innern;

und zweier Perſonen Willen ſind ja nicht identiſch, nicht

daſſelbe Subject; und das Object zweier Willen iſt nur

identiſch, wenn beide darüber ſtreiten; alſo nur im Gegen

theile eines Vertrages.

§ 210. Aber, wenn der Promiſſar auf das Verſprechen

bauend bereits Anſtalten darauf hin getroffen oder unterlaſ

ſen hat, ſo iſt der Promittent allerdings rechtlich verbunden,

ſein Verſprechen zu erfüllen.

Denn der Promiſſar war berechtigt, vielleicht ethiſch ver:

pflichtet, dem Promittenten, als einem wahrhaften Manne,

zu trauen; er wollte alſo, was er im Treffen oder Unterlaſ

ſen jener Anſtalten that, nur unter der Bedingung des Wort

haltensthun. Wird der Promittent alſo wortbrüchig, ſo hat

er durch ſeine Unwahrheit den Promiſſar gegen deſſen Willen

zu Handlungen oder Unterlaſſungen beſtimmt; und das iſt

das Umrecht, Jemand wider ſeinen Willen beſtimmen, es

mag ein ſolcher Eingriff in die äußere Freiheit durch Gewalt

(§ 103.) oder durch Lüge (§ 128. *) geſchehen. ! - -

* Es leuchtet ein, daß im Verkehr eines cultivirten Volkes

nach dieſen Grundſätzen, darum nicht wohl richterliche Ent

ſcheidungen in unmittelbarer Anwendung gegeben werden
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können, weil der Beweis der Thatſachen großen Schwierig

keiten unterliegen muß. Aber überall hat ja die Meta

phyſik des Rechts nicht die Beſtimmung, unmittelbar im

Gerichtshofe angewendet zu werden. Und doch dieſe me

- taphyſiſchen Grundbegriffe über Verträge liegen offenbar

dem römiſchen Rechte zu Grunde. Urſprünglich waren die

Real-Contracte, das iſt, auf welche eine Leiſtung empfan

gen war (§ 208.), offenbar klagbar, wenn ihnen auch

nicht eine beſondere Klage (actio nominata) gegeben war,

weil es offenbar als Recht einleuchtete, daß Empfang einer

Leiſtung zur verſprochenen Gegenleiſtung verbinde. Spä

ter wurden Kauf, Miethe und Pacht, Mascopey, Auftrag

gleichſam privilegirt, daß bloße Willenserklärungen zu ihrer

bindenden Kraft hinreichend ſein ſollten, als Conſenſual

Verträge. Alle übrigen waren unklagbar, wenn nicht eine

ganz poſitive Form ſie klagbar machte, eine Form, die

dann des Beweiſes getroffener oder unterlaſſener Anſtal

ten überhob.

§ 211. Durch ungerechte Gewalt erpreßte Verträge, ſelbſt

wenn der Gewaltthätige darauf Etwas geleiſtet hätte, bin

den nicht. - - - -

Denn geſetzt, ſie verbinden, und der Gewaltthätige hätte ein

Recht daraus erworben, ſo wäre doch der Gezwungene wi

der ſeinen Willen beſtimmt und alſo ſein Recht verletzt.

Da nun jeder Verletzte den Verletzten wieder verletzen darf

(§ 145.), ſo dürfte er ihm auch das angebliche Recht aus

dem erzwungenen Vertrage verletzen, und des Vertrages Nich

tigkeit iſt klar.

§ 212. Verſprechen phyſiſch - unmöglicher Leiſtungen ver

binden nicht.

Denn was im Raume und in der Zeit nicht wirklich wer

den kann, kann auch auf äußere Freiheit nie bezogen wer

den (§ 84.). -

§ 213. Hat aber Jemand eine Leiſtung empfangen un

ter Bedingung einer Gegenleiſtung, welche ſich erſt nachher
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als phyſiſch unmöglich zeigt, ſo muß er das Empfangene

zurückgeben.

Denn der Gebende wollte nur unter Bedingung der Ge

genleiſtung geben; mit dieſer Bedingung fällt auch der be

dingte Wille weg, das Gegebene zu geben, und er iſt alſo

berechtigt, das Gegebene zurückzunehmen.

§ 214. Kann dann das Empfangene von dem Empfän

ger nicht zurückgegeben werden, ſo muß er den Werth des

Empfangenen, jedoch nach ſeiner eigenen Schätzung, erſetzen.

Denn er muß erſetzen, weil er nicht ohne die Gegenlei

ſtung empfangen ſollte (§ 213.), da er aber weder aus

Vorſatz noch aus Fahrläſſigkeit den Leiſtenden um die Ge

genleiſtung gebracht, alſo ihm nicht widerrechtlich Scha

den verurſacht hat, ſo kann der Verletzte nicht ſeine eigene

Schätzung, wie der widerrechtlich Verletzte (§. 182.), gegen

ihn geltend machen.

§ 215. Moraliſch unmögliche Verſprechen, mögen ſie ju

ridiſch oder ethiſch unmöglich ſein, verbinden nie.

Denn Verbindlichkeit iſt moraliſche Nothwendigkeit, was

aber moraliſch unmöglich iſt, kann nie moraliſch nothwendig

ſein (§. 52.).

* Eid kann moraliſch unmögliche Verſprechen nicht bindender

machen, weil der Gedanke an Gott (§ 128. *) nicht zur

Pflicht machen kann, was eben Gottes Geſetz verbietet.

§ 216 Verſprechen, wozu der Promiſſar durch Betrug,

das iſt, durch Veranlaſſung eines Irrthums des Promitten

ten, dieſen verleitet hat, verbinden ihn nicht, auch nicht, wenn

er darauf eine Leiſtung empfangen hat, weder zur Gegenlei

ſtung, noch zur Zurückgabe des Empfangenen.

Denn des Promittenten Wille war nur auf die Wahrheit

der Angaben des Promiſſars bedingt und fällt alſo mit die

ſer weg. Was hingegen der Promiſſar etwa ſchon leiſtete,



78 III. Hypothetiſches Naturrecht.

war unbedingt von ihm geleiſtet, weil er die Unwahrheit ſei

ner Angabe kannte und alſo wußte, daß der Promittent aus

ſeinem auf die Wahrheit derſelben allein bedingten Verſpre

chen nicht verbunden war.

§ 217. Wenn aber in eignem Irrthume des Pro

miſſars dieſer den Promittenten durch unwahre Angaben

zu einem Verſprechen bewogen hat, ſo iſt der Promittent

zwar eben ſo wenig durch ſein Verſprechen verbunden, muß

aber das Empfangene zurückgeben, oder, jedoch nach eigner

Schätzung, erſetzen.

Denn auch hier war der Wille des Promittenten nur be

dingt und fällt mit der Wahrheit der ihm irrig gemachten

Angaben weg. Aber auch der Promiſſar, wenn er auf die

verſprochene Gegenleiſtung ſchon Etwas geleiſtet hat, hatte

auch nur bedingten Willen dies zu leiſten, wenn nämlich

wahr wäre, was er irrig glaubte; er kann alſo das Gelei

ſtete zurückfodern. Iſt aber dies unmöglich, ſo kann er

nur Erſatz begehren, damit nicht aus ſeinem Schaden der

Promittent einen Gewinn ziehe, auf den er, weil die Be

dingung wegfällt, unter welcher ihm geleiſtet war, kein Recht

hat. Weil aber der Promittent nicht widerrechtlich den Scha

den zufügt, ſo darf er auch nur nach ſeiner Schätzung er

ſetzen (vergl. § 214.).

§ 218. Verſprechen, im Irrthume des Promitten

ten gegeben, binden ihn allerdings in allen Fällen, wo ſonſt

Verträge gültig ſind (§. 208–210.).

Denn obwol ſein Wille nur bedingt war und alſo ei

gentlich mit der Bedingung wegfiele, ſo iſt er doch nicht ohne

Schuld und darf durch ſeinen Irrthum nicht den Promiſſar,

ſei es zu Leiſtungen (§ 208.) oder ſei es zu Anſtalten (§.

210.), wider deſſen Willen beſtimmen.
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* Wenn die Geſetzgebung bloße Conſenſual-Verträge für ver

bindlich erklärt, ſo wird ſie die Regeln über Irrthum da

bei nun auch poſitiv zu ordnen haben; aber dabei werden

immer die Real-Verträge und Conſenſual- Verträge nach

andern Beſtimmungen geregelt werden müſſen; und ſelbſt

in der Erklärung des römiſchen Rechts wird der Unter

ſchied der Conſenſual-Verträge von den realen bedeuten

der ſich zeigen, als der blos etwa aus der verſchiedenen

Natur der Unilateral- und Bilateral- Contracte ſich erge

bende Unterſchied. -

§ 219. Verträge Derer, die überhaupt unfähig ſind, die

Umſtände, unter denen ſie handeln, vernünftig zu beurthe

len, Kinder, Blödſinnige, Wahnſinnige, Trunkene, verbin

den ſie nicht,

Denn ihr Wille iſt bedingt durch Umſtände, die nicht wirk

lich ſind, und ſie ſind dabei im Irrthume; der Promiſſar

aber, der ihren Zuſtand kannte, leidet etwanigen Schaden

durch ſeine eigene Schuld.
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Der Einleitungen vierter Abſchnitt.

XXVII.

Die Bücher über Naturrecht pflegen auch die einzelnen Ar

ten der Verträge abzuhandeln, wie ſie etwa im poſitiven

Rechte aufgeſtellt werden, und wollen beſtimmen, was in ih

nen Rechtens ſei. Aber alle dieſe beſondern Arten von Ver

trägen ſind ſo ganz empiriſcher Natur, daß ſie der Metaphy

ſik des Rechts ganz fremd bleiben, und ihre Beurtheilung

nach angeblich metaphyſiſchen Beſtimmungen nur Verwirrung

im Leben hervorbringen kann. Iſt der Unterſchied zwiſchen

Kauf und Tauſch nicht rein empiriſch? Selbſt Hegel iſt

hierin in offene Irrthümer gerathen. Z. B. er rechnet zinslo

ſes Darlehn nicht zu den Tauſch-Verträgen, ſondern zu Schen

kungs-Verträgen. Iſt aber das Darlehn nicht wirklich ein

Tauſch, da ich heute meinem Schuldner 10 Goldſtücke gebe,

unter der Bedingung, daß er nach einiger Zeit mir (nicht

dieſelben, ſondern) 10 andere Goldſtücke derſelben Art zu

rückgebe? Auch die Bürgſchaft iſt nicht von den Tauſch-Ver

trägen zu diſtinguiren. Ich leihe unter Bedingung der Bürg

ſchaft; es iſt ein do ut des, nämlich ein do tertio, ut tu

des mihi – den ich mit dem Bürgen ſchließe. – In al

len Verträgen iſt eben nur Das Rechtens, was die Parteien

verabredet haben, und davon kann die Metaphyſik nichts wiſ

ſen. Was in einem Vertrage alſo Rechtens, das iſt, was

verabredet ſei, iſt eine blosfactiſche Frage. -
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XXVIII.

Aber es können Fälle eintreten, an welche die Vertragen

den beim Abſchluſſe des Vertrages nicht dachten, oder nicht

einmal denken konnten, und welche jetzt Modificationen des

Vertrages, wenigſtens nach offen einleuchtender Billigkeit

(§ 91.* 2.), nothwendig machen. Dadurch eben entſteht

die Nothwendigkeit poſitiver Rechte; denn die Art, die Strei

tigkeiten dann zu entſcheiden, kann nicht aus der Metaphy

ſik geſchöpft werden; dies zeige ſich an einem Beiſpiel Kants.

Wenn dem Commodatar die geliehene Sache geraubt iſt,

muß er ſie bezahlen? Kant meint, er müſſe; denn hätte der

Commodant dieſen Raub und die Weigerung der Bezahlung

vorausgeſehen, ſo würde er die Sache nicht gegeben haben.

Allein, hätte der Commodatar den Raub und die Foderung

der Bezahlung vorausgeſehen, ſo würde er nicht genommen

haben. Wie mag nun das Naturrecht, welches nicht einmal

weiß, was geſchehen iſt, wiſſen, was geſchehen wäre, wenn

ein Anderes geſchehen wäre? Das poſitive Recht allein hilft

hier und kann es nur dadurch, daß es durch Geſetz oder

durch Gewohnheit dem Richter vorſchreibt: was er als von

- den Parteien gewollt vermuthen ſoll, für Fälle, für welche

ſie nicht Beſtimmendes verabredet haben. Und ſo weit geht

die ganze Frage als Frage de facto ganz aus dem Natur

recht hinaus. Das römiſche Recht z. B. verordnet, daß die

Gefahr einer gekauften Sache ſofort mit Abſchluß des Kaufs,

das preußiſche Recht, daß ſie erſt bei der Uebergabe auf den

Käufer übergehen ſoll. Beide haben Recht, beide ſetzen nur

Vermuthung (praesumtio juris), daß ſo die Vertragen

den es gewollt; ſie hätten es anders verabreden können.

(Vergl. § 424.)

6
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XXIX.

Das reine Naturrecht mußte in ſtrenger Methode der Ana

lyſe ſeine Lehrſätze deduciren. Das angewandte Naturrecht

ſoll nun die aufgefundenen aufgegebenen Verhältniſſe anwen

den (XXY.). Aber weil dieſe Verhältniſſe, Familie, Staat,

Kirche, wirklich hiſtoriſch gegeben ſind, ſo muß auch der Lehre,

was Rechtens in ihnen ſei, eine hiſtoriſche Unterſuchung ihrer

Natur vorangehen. Denn welches die Beſtimmung, und ge

rade die beſondere Beſtimmung jedes jener drei Verhältniſſe

ſei, auf denen alle andere und die ganze Menſchheit hienieden

ruht, und welche Mittel ihnen dafür zu Gebote ſtehen kön

nen? dieſe Unterſuchung muß aus der Erfahrung des menſch

lichen Geſchlechts, alſo hiſtoriſch, zuerſt begonnen werden,

ehe denn auf ſie die reinen Grundſätze des Rechts angewen

det werden können. –



Viertes Buch.

Allgemeines Geſellſchaftsrecht.

Erſter Abſchnitt.

Begriff der Geſellſchaft.

§ 220. Gefellſchaft bedeutet zwar überhaupt den In

begriff von Perſonen, welche irgend Etwas, und wären es

nur Zufälligkeiten des Raumes oder der Zeit, gemein haben;

aber im juridiſchen Sinne iſt es ein Inbegriff von Perſo

nen, welche einen gemeinſchaftlichen Zweck durch gemeinſchaft

lich anzuwendende Mittel zu verfolgen ſich gegenſeitig ver

bindlich geworden ſind. -

§ 221. Geſellſchaften gründen ſich daher auf Verträge.

Denn die Mitglieder ſollen in der Geſellſchaft für den gemein

ſchaftlichen Zweck gegenſeitig leiſten, und die Leiſtung, welche

jeder wirklich vollzieht, iſt allemal auf die Leiſtungen auch der

Uebrigen, als Gegenleiſtung, bedingt, und ſo liegt in dieſen

gegenſeitig auf einander bedingten Leiſtungen, die wirklich

geſchehen, auch ohne alle ausdrückliche Willenserklärungen

(§ 206.) ein Vertrag, als welcher überall nicht in Worten

beſteht, noch weniger dadurch Kraft erhält (§. 208.). Ja,

ſelbſt wo Beleidigte etwa ihre Beleidiger zur Sühne der Ver

letzung mit ihnen zur Geſellſchaft ſich zu vereinigen nöthigen,

ſelbſt da iſt ein Vertrag vorhanden, indem die Beleidigten

gegen dieſe Verbindung die Strafe als im Vergleiche erlaſ

6*
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ſen (§ 208.). Und es beruht demnach jede Geſellſchaft auf

einem Vertrage, indem außer Verletzung und Vertrag kein

natürlicher Grund von Verbindlichkeit iſt.

§ 222. In der Geſellſchaft iſt, alſo wirklich ein Ge

ſammtwille, allgemeiner Wille, volonté générale,

das iſt eine wahre Einſtimmigkeit Aller über den Zweck

der Geſellſchaft.

Denn das liegt klar im Begriffe der Geſellſchaft ſelbſt, daß

Alle denſelben Zweck wollen.

* Der tolle Irrthum, daß dieſe volonté générale ein Ande

res ſei als die abſolute Einſtimmigkeit Aller, und ihre

Verwechſelung, erſtlich mit dem Willen der Mehrheit, und

dann gar mit Dem, was man gemeine Meinung

nennt, iſt die Quelle der ungeheuern Irrthümer, die, ſeit

funfzig Jahren in That übergegangen, ſo endloſes Unglück

verbreitet haben, und ſo lange ſie dauern, immer verbrei

ten müſſen.

§ 223. Auch die Mittel zum Zweck der Geſellſchaft kön

nen rechtlich wieder nur durch den Geſammtwillen, alſo die

Einſtimmigkeit Aller, gewählt werden.

Denn dadurch, daß Jemand denſelben Zweck, wie Andere,

will, iſt er, als Herr ſeiner Handlungen (§. 103.), noch

keineswegs verbunden, dieſe nach dem Willen Anderer zu rich

ten. Und alſo kann auch die entſchiedenſte Stimmenmehrheit

kein Mitglied der Geſellſchaft beſtimmen.

* Man hat wirklich verſucht, eine Verbindlichkeit, der Stim

menmehrheit zu folgen, als im Begriff der Geſellſchaft

unmittelbar und ohne Weiteres liegend, aufzuſtellen. Und

allerdings iſt die Mehrheit der Fäuſte wol phyſiſch zu ach

ten, aber die Mehrheit der Stimmen nicht juridiſch ver

bindend.

§ 224. Ueber die Zweckmäßigkeit der Mittel aber kann

nur ſelten Einſtimmigkeit aller Geſellſchaftsglieder erwar

tet werden.
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Denn wie der Zweck der Geſellſchaft in Wirklichkeit des

Raumes und der Zeit dargeſtellt werden ſoll, ſo ſind auch

alle Mittel und ihre Wirkungen im Raume und in der Zeit,

Da nun im Raume und in der Zeit. Alles verſchieden iſt, ſo

muß auch die Erfahrung verſchiedener Menſchen, oder deren

Auffaſſung von ihnen, verſchieden ſein, und alſo auch die Art,

das durch Erfahrung Aufgefaßte zu beurtheilen.

§ 225. Da nun gleichwol nur Einſtimmigkeit Aller die

Mittel wählen ſoll (§ 233.), und dieſe ſelten zu erwarten

iſt (§ 224.), alſo jeder Augenblick die Auflöſung einer Ge

ſellſchaft droht: ſo wird es eine Aufgabe der Wiſſenſchaft:

wie Mitglieder einer Geſellſchaft verbindlich werden mögen,

durch ihre Leiſtungen für Mittel zu wirken, welche ſie ſelbſt

nicht wollen? Oder, was daſſelbe iſt wie ſie verbindlich

werden können, bei der Wahl der Mittel ſich von dem Wil

len Anderer beſtimmen zu laſſen?

Und die Auflöſung iſt: daß dies nur durch einen zweiten

Vertrag geſchehen könne, durch welchen die Mitglieder ihr

Urtheil und ihren Willen denen Anderer unterordnen.

§ 226 So kann entweder Einem Mitgliede, oder der

Mehrheit Aller, oder einem Ausſchuſſe die Wahl der Mittel

überlaſſen werden, wo dann im letzten Falle wieder die Mehr

heit der Ausſchußglieder im Namen des Ausſchuſſes die Be

ſtimmung wird geben müſſen. . . -

§ 227. Hierdurch entſteht dann neben dem wirklichen

Geſammtwillen, der wirklichen Einſtimmigkeit über den

Zweck, ein künſtlicher Geſammtwille, eine künſtliche

Einſtimmigkeit über die Wahl der Mittel.

Denn der Wille Derer, welchen die Wahl der Mittel über

laſſen iſt, tritt an die Stelle des Willens Aller, und da

Alle gewollt haben, daß jene die Wahl der Mittel beſtim

men ſollen, ſo ſind die von ihnen gewählten Mittel nun gleich
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ſolchen, welche von Allen wirklich einſtimmig gewählt wären,

indem nun kein Mitglied durch ihre Wahl der Mittel wider

ſeinen Willen beſtimmt wird. Jeder hat ja wirklich voraus

ſeinen Willen gegeben in Das, was ſie wählen würden.

* Gibt es eine wunderlichere Art der Darſtellung, als die

gewöhnliche, daß der Geſammtwille den Regenten über

tragen würde, ohne das Wollen des Zwecks und das Wol

len der Mittel zu unterſcheiden? Gibt es abgeſchmacktern

Misbrauch einer richtigen Theorie, als die Behauptung,

daß es Tyrannei ſei, wenn die Regierung nicht der öffent

lichen Meinung, dem Götzen der Zeit, Zeitgeiſt, folge?

War Fabius Cunctator ein Tyrann, als er gegen die öffent

liche Meinung Rom rettete? -

§ 228. Jede dauernde Geſellſchaft beruht alſo in der That,

wirklich factiſch, auf einem doppelten Vertrage, 1) einem

Vereinigungsvertrage, welcher eben die Entſtehung

eines wirklichen Geſammtwillens iſt, der einſtimmig auf den

Zweck der Geſellſchaft geht (§ 222.), und einem Unter

werfungsvertrage, nämlich die Bildung eines künſtlichen

Geſammtwillens, welcher die Wahl der Mittel Andern über

läßt (§. 227.). -

§ 229. Dieſe Verträge ſind aber an ſich Verträge jedes

einzelnen Mitgliedes mit den übrigen. - -

Denn die Geſellſchaft, als ein Ganzes, entſteht durch dieſe

Verträge erſt, und alſo ſchließt Keiner noch mit ihr, als einer

Ganzen, ſondern nur die Einzelnen unter ſich.

* Beſteht ſchon die Geſellſchaft, ſo ſchließen neue Mitglieder

nur mit den Obern Namens der Geſellſchaft

:

-
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Zweiter Abſchnitt.

Aeußere Verhältniſſe der Geſellſchaft.

§ 230. Fingirte Perſon oder moraliſche Perſon

heißt ein Inbegriff von Rechten und Verbindlichkeiten, welche

für irgend einen gewiſſen Zweck, als abgeſondertes Ganzes

und als Subject von Rechten und Verbindlichkeiten, ge

dacht wird.

* So iſt es im Sprachgebrauche des gemeinen Lebens ver

ſtanden, wenn Anſtalten des Staats oder der Kirche, wenn

die fingirten Perſonen im Buche eines Kaufmanns, Capi

tal, Eaſſe, Waarenlager, als Creditoren oder Debitoren

gedacht werden. - -

§ 231. Eine Geſellſchaft iſt moraliſche Perſon und Sub

ject von Rechten.

Denn die Rechte und Verbindlichkeiten, welche den Glie

dern der Geſellſchaft, blos inſofern ſie Glieder ſind, zuſtehen,

können von den übrigen, die ihnen ſonſt zuſtehen, getrennt

gedacht werden; und da ein von Vernunft beſtimmbarer Wille

Perſon und Subject von Rechten und Verbindlichkeiten

(§ 95.), der Geſammtwille der Geſellſchaft aber von Ver

nunft beſtimmt werden kann und ſoll: ſo kann die Geſell

ſchaft als fingirte Perſon Subject von Rechten und Verbind

lichkeiten ſein. - - "

§ 232. Wie der einzelne Menſch ein Recht hat auf ſeine

Perſon (§ 99.), ſo hat die Geſellſchaft ein Recht auf ihre

Eriſtenz.

Denn die Exiſtenz der Geſellſchaft ſtören, wäre Hinderung

der Handlungen aller ihrer einzelnen Glieder und alſo Un

recht (§ 103.). ---
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§ 233. Wie der einzelne Menſch ein Recht hat auf ſeine -

Handlungen (§ 102.), ſo hat die Geſellſchaft ein Recht

auf ihre Operationen. -

Denn wider ihren Willen ſie zu ihnen oder zu Unterlaſ

ſung derſelben beſtimmen, wäre wieder Störung des Rechts

der einzelnen Mitglieder auf alle ihre Handlungen.

§ 234. Wie der einzelne Menſch, ſo hat auch die Ge

ſellſchaft ein Recht auf den Gebrauch von Sachen

(§ 109.). -

Denn auch dieſer Gebrauch iſt Handlung (§ 233.).

§ 235. Wie der einzelne Menſch, ſo kann auch die Ge

ſellſchaft Eigenthum erwerben.

Denn es können erſtlich die Mitglieder gemeinſchaftlich, oder

Einzelne von ihnen für die Geſellſchaft durch Formation Sa

chen erwerben (§. 150.); es können ferner durch Acceſſion

an Sachen, die von der Geſellſchaft ſchon erworben ſind,

noch andere ihr eigenthümlich werden (§ 154.); es müſſen

endlich auch die Producte der ihr gehörigen Grundſtücke durch

deren Production (§ 155. fg.) ihr erworben werden,

“ Ob die Geſellſchaftsſachen als patrimonium universitätis

blos von der moraliſchen Perſon, oder als resuniversi

.. tatis auch von den Einzelnen gebraucht werden ſollen, iſt

kein Unterſchied im Eigenthume der Geſellſchaft ſelbſt.

§. 236. Wie der einzelne Menſch, ſo wird auch die Ge

ſellſchaft durch ihr zugefügte Verletzung zur Vertheidigung

(§ 191.), zur Erſatzfoderung (§ 187.), zur Strafe

(§. 195.) berechtigt.... - - - - - -

Denn immer hat der Verletzende ſeine eigene Unverletzbar

keit verloren. - - -

§ 237. Dagegen, wie der einzelne Menſch, ſo wird auch

die Geſellſchaft, welche Andere verletzt, zum Schadenserſatz

verbindlich. -
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Denn auch eine Geſellſchaft hat nie ein Recht, die äußere

Freiheit Anderer zu verletzen, und muß empfangene Ver

letzung aufhören machen (§ 188.). -

§. 238. Haben die Mitglieder der Geſellſchaft Unrecht ge

than, aber nicht auf Beſchluß Derer, welche die Mittel zum

Zweck der Geſellſchaft zu wählen haben, alſo nicht als Ge

ſellſchaft, ſo können nur die Rechte der Einzelnen, welche

verletzt haben, wieder verletzt werden, nicht aber die der mo

raliſchen Perſon, außer inſofern ſie Rechte der Einzelnen

ſelbſt ſind. -

Denn nicht die Geſellſchaft, ſondern die einzelnen Glieder

ſind die Verletzenden.

* Es iſt dann kein delictum universitatis, ſondern die Mit

glieder verhalten ſich unter ſich als coauctores delicti.

§ 239. Iſt aber auf Beſchluß der Geſellſchaft als ſolcher,

alſo von Denen, welchen die Wahl der Mitglieder zuſteht,

das Unrecht gethan, ſo können die Rechte der Geſellſchaft

ſelbſt ebenſo wohl als die Rechte der einzelnen Theilnehmer

und Helfer des Unrechts wieder verletzt werden.

Denn in dieſem Falle hat der Geſammtwille ſelbſt (§ 227.)

das Unrecht gethan, und jedes Subject, welches Unrecht thut,

hebt ſeine eignen Rechte auf (§ 190.).

* Delictum universitatis, wofür die universitas büßen darf,

iſt alſo allerdings in dieſem Falle vorhanden.
. . . . !!!

§ 240. Aber wegen Unrechts der Geſellſchaft (§.239.)

können die Rechte derjenigen Mitglieder, welche an dem

Unrecht nicht Theilgenommen haben, nicht wieder verletzt

werden.

Denn Niemand darf verletzt werden, als nur wegen ſei

nes eignen Unrechts. 2 1. - ſº

§ 241. Wie einzelne Menſchen, ſo kann auch die Geſell

*
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ſchaft durch Verträge, welche ſie ſchließt, berechtigt und ver

bindlich werden.

Denn die Geſellſchaft darf ſo wenig wie die Einzelnen

täuſchen oder getäuſcht werden.

* Was in den §. § von 232. bis 241. hier geſagt iſt, um

faßt zugleich. Alles, was man natürliches Völker

recht nennt. Denn was man ſonſt dahin rechnet, wie

Behandlung der Geſandten, iſt nicht natürliches, ſondern

durch (wenn auch natürliche) Nothwendigkeit eingeführtes

poſitives Recht. -

§ 242. Verbindlichkeiten aus Verträgen der Geſellſchaft

können nicht gegen die einzelnen Mitglieder, ſondern nur

gegen die Geſellſchaft, als moraliſche Perſon, geltend ge

macht werden.

Denn nicht die Einzelnen haben ſich dem Gläubiger ver

bindlich gemacht, ſondern nur die moraliſche Perſon.

§ 243. Die Geſellſchaft hat als ſolche nur juridiſche

Pflichten, aber ſie hat keine ethiſche.

Denn daß ſie juridiſche habe, iſt in den § § 232 bis 242

erwieſen. Es unterſcheiden ſich aber juridiſche von ethiſchen

Pflichten dadurch, daß jene in der äußern That allein, dieſe

in der Geſinnung des Herzens allein erfüllt oder übertreten

werden. Die äußere Gerechtigkeit (§ 87.) iſt vollkommen

befriedigt, wenn äußerlich geſchieht, was Recht iſt (§ 89.),

wenn es auch ſelbſt aus der unedelſten Geſinnung geſchieht;

das Gebot der Ethik aber begnügt ſich keineswegs mit der

äußern That, als zu der auch blos ſinnliche Motive beſtim

men können, ſondern verlangt gerade die heiligſte Geſinnung

(§ 71. 87.). Nun läßt ſich von einer fingirten Perſon,

wie die Geſellſchaft iſt (§ 230. 231.), Geſinnung nicht

prädiciren, als welche nur in den Einzelnen ſein kann; und

ſelbſt wenn alle ihre Glieder die Geſinnung hätten, die ſie
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ſollen, ſo wäre das doch nur Geſinnung der Einzelnen, als

ſolcher, nicht der moraliſchen Perſon.

* 1. Auch übt die Geſellſchaft ihre Rechte nur durch ihre

Vorſteher, und dieſe verhalten ſich zu ihr wie Vormün

der zu ihren Pflegbefohlenen; und jenen kann nie verſtat

tet werden ethiſche Pflichten für dieſe zu erfüllen, z. B.

wohlthätige Geſchenke zu machen von der Pflegbefohlenen

Vermögen. . .

* 2. Der Satz im §. iſt von bedeutenden Folgen im Staats

rechte. Seine Anwendung in der Politik wird ſich aber

oft durch Das modificiren, was §. 91. * 2. geſagt iſt;

denn Unbilligkeit hat für Staaten ebenſo nachtheilige Fol

gen wie Ungerechtigkeit, und beide ſind daher politiſch ſo

unrathſam, wie bei den Machthabern ethiſch moraliſch ver

werflich.

§ 244. Geſellſchaften zu Zwecken gegen die Rechte An

derer haben weder in ſich verbindende Kraft für die Mitglie

der, noch außer ſich Rechte gegen Andere.

Nicht verbindende Kraft für die Mitglieder, weil moraliſch

unmögliche Verträge nicht verbindlich ſind (§. 215.); –

nicht gegen Andere, weil, wer gegen die Rechte Anderer han

delt, ſeine eignen Rechte aufhebt (§ 190. ff.).

§ 245. Geſellſchaften zu ethiſch unerlaubten Zwecken haben

keine verbindliche Kraft für die Mitglieder, wohl aber Rechte

gegen Andere. -

Nicht verbindliche Kraft für die Mitglieder, weil moraliſch

unmögliche Verträge nicht binden (§ 215.) – aber wohl

Rechte gegen Andere, weil nur Der ſeine Rechte verliert, wel

cher die Rechte Anderer verletzt. -,

-

. . . -
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Dritter Abſchnitt.

Innere Verhältniſſe der Geſellſchaft.

§ 246. Obere, Vorſteher, der Geſellſchaft ſind Die,

welchen die Wahl der Mittel zum Zweck der Geſellſchaft, alſo

die Leitung des Geſammtwillens überlaſſen iſt (§ 225.).

§ 247. Gewalt in der Geſellſchaft iſt das Recht der

Obern, die Mittel zum Zweck derſelben zu wählen, alſo auch

ſie zu ordnen und anzuwenden.

§ 248. Regierung iſt die Ausübung dieſer Gewalt.

§ 249. Die Mitglieder der Geſellſchaft ſind den Obern

Gehorſam ſchuldig: das iſt, zu thun und zu unterlaſſen,

was dieſe für den Zweck der Geſellſchaft beſtimmen.

Denn dieſe Pflicht iſt gerade der Inhalt des Unterwer

fungsvertrages (§ 228.). -

§ 250. Mit dem Gehorſam beſteht aber die völlige Frei

heit der Mitglieder. - -

Denn äußere Freiheit iſt nur gekränkt, wenn Jemand wi

der ſeinen Willen beſtimmt wird; die Mitglieder aber haben

gerade ſelbſt nicht nur den Zweck der Geſellſchaft, ſondern

auch das gewollt, daß die Obern ſie dafür beſtimmen ſoll

ten (§. 225.).

§ 251. Die Obern haben kein Recht, die Mitglieder zu

irgend Etwas zu beſtimmen, als allein für den Zweck der

Geſellſchaft.

Denn nur dafür ſind die Mitglieder zum Gehorſam ihnen

verbunden (§ 249. 250.), und die Freiheit derſelben würde

verletzt, wenn die Obern ſie wider ihren Willen zu etwas

Anderem beſtimmen wollten,
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“

§ 252. Niemand als die Obern der Geſellſchaft iſt be

rechtigt, die Rechte der Geſellſchaft auszuüben, und Nie

mand als ſie kann die Geſellſchaft Andern verbindlich machen.

Denn die Beſtimmung des Geſammtwillens iſt nur den

Obern anvertraut, und alſo nur von ihnen rechtlich mög

lich (§. 227.).

§ 253. Wenn eine Geſellſchaft aufhört, ſo muß ihr Ei

genthum unter die Mitglieder derſelben nach dem Verhältniß

ihrer geſetzlichen Beiträge zu demſelben vertheilt werden.

Denn was der Geſellſchaft erworben iſt, iſt ihr durch die

Handlungen ihrer Mitglieder erworben. Dieſe wollten aber

dieſe Handlungen nur leiſten unter der Bedingung, daß die

Geſellſchaft dadurch erwürbe. Mit dem Aufhören der Ge

ſellſchaft hört alſo dieſer ihr Wille auf, und wer das Eigen

thum ihnen vorwegnähme, beſtimmte ſie wider ihren Willen,

und thäte damit Unrecht.

§ 254. Nur was Andere der Geſellſchaft ohne Gegen

leiſtung gegeben haben, haben dieſe ein Recht zurückzunehmen.

Denn ſie wollten nur der Geſellſchaft geben, und mit

dieſer fällt ihr Wille zu geben weg; mithin muß ihr Eigen

thum ihnen zurückkehren (§ 161. 162.).

* Wer ſo raſch dem Fiscus das Vermögen aufgehobener

kirchlicher Geſellſchaften zueignet, ſollte bedenken, daß mit

eben dem Recht der Fiscus ſich das Vermögen aufgeho

bener Handlungs- Societäten zueignen könnte, und leſen,

was Cäſar in Sallust. Catilina c. 51 ſagt,



Fünftes Buch.

D ie F a m i l i e.

Erſter Abſchnitt.

Von der Familie überhaupt.

§ 255. Familie bedeutet hier den Inbegriff der Ver

hältniſſe unter Menſchen, welche durch Erzeugung derſelben

entſtehen.

* Familie iſt alſo nicht ein einfaches Verhältniß, nicht eine

Geſellſchaft für Einen Zweck, ſondern ein Collectivbegriff,

der mehrere geſellſchaftliche Verhältniſſe umfaßt. – Auch

iſt wunderlich, zum Familienrechte, wie von Naturrechts

lehrern oft geſchieht, auch das Verhältniß des Herrn und

des Dieners zu ziehen, welches ſo unendlich verſchieden iſt;

Sklaverei iſt ein Andres als Leibeigenſchaft, und dieſe hat

ſo verſchiedene Grade; und der Diener im Hauſe, der Ge

ſell des Meiſters, der Buchhalter des Kaufmanns u. ſ. w.

ſind in ganz verſchiedenen Verhältniſſen. -

§ 256. Verwandte ſind Die, welche von gemeinſchaft

lichen Vorfahren erzeugt ſind.

§ 257. In gerader Linie ſind verwandt Aſcen

denten, welche erzeugt haben, mit Deſcendenten, wel

che von ihnen erzeugt ſind; in der Seitenlinie Die,

welche blos gemeinſchaftliche Aſcendenten haben (Col

lateralen).

§ 258. In der geraden Linie kann Nahheit der Ver

wandtſchaft natürlich durch die Zahl der Generationen be
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ſtimmt werden, in denen die Deſcendenten von den Aſcen

denten abſtammen; in der Seitenlinie hingegen ſind die Ver

wandten ſich natürlich näher oder entfernter, je mehr oder

je weniger gemeinſame Aſcendenten ſie haben.

§ 259. Auch werden Vollbürtige, das iſt von väter

licher und mütterlicher Seite zugleich Verwandte, ſich näher

ſcheinen als Halbbürtige, die entweder nur männliche

oder nur weibliche Aſcendenten gemein haben.

§ 260. Schwägerſchaft iſt das aus dem Beiſchlafe

entſtehende Verhältniß zwiſchen dem einen der Concumbenten

zu den Verwandten des Andern.

Zweiter Abſchnitt.

V on de r E h e.

W

§ 261. Blos ſinnlicher Trieb beſtimmt, gleichwie die Thiere,

ſo den rohen Menſchen zum Beiſchlafe. Es iſt aber offen

bar gegen des Menſchen innere Freiheit und Würde vernünf

tiger Natur – blos von thieriſchen Trieben beſtimmt zu

werden (§ 35. 81.). Zwar wird Hunger auch und Durſt,

alſo ſinnlicher Trieb, gleich den Thieren, auch Menſchen zum

Eſſen und Trinken reizen. Aber dieſe Triebe ſtimmen zu

gleich mit einem Gebote der Vernunft, welches befiehlt, Leben

und Geſundheit und dadurch Möglichkeit der Erfüllung jeder

Pflicht uns zu erhalten; hingegen kein Vernunftgebot befiehlt

Befriedigung unſers Geſchlechtstriebes, und darum muß dieſe

für das vernünftige Weſen alle Wege höchſt bedenklich er
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ſcheinen, während die des Hungers und Durſtes des Men

ſchen nicht unwürdig ſind.

* Wohl iſt wirklich behauptet, daß die Geſundheit Befriedi

gung des Geſchlechtstriebes fodre; mit offen alberner

Unwahrheit. Zwar mag ſein, daß, wenn die Phantaſie

den Trieb gewaltſam aufgeregt hat, ſeine Nichtbefriedigung

Nachtheile für die Geſundheit habe. Aber daraus folgt

Nichts als die große Regel aller Veredlung des Men

ſchen: wachſam zu ſein über die Phantaſie (§ 34. * 1.)

und ſchnell ſie abzuwenden von jedem üppigen Bilde.

* 2. Jene Anachoreten, welche Eheloſigkeit als heilig prieſen,

irrten allerdings, weil ſie größere Heiligkeit foderten, als

Chriſtus, unſer Herr, und ſeine Apoſtel gefodert haben;

aber den Spott des Leichtſinns verdienen wahrlich die nicht,

welche aus ängſtlicher Gewiſſenhaftigkeit irrten.

§ 262. Aber die moraliſche Liebe zwiſchen Perſonen

verſchiedenen Geſchlechts, allein dem Menſchen eigenthüm

lich, gefühlt von den Edlern, geehrt von den Weiſen, be

ſungen von den Dichtern, geheiligt von den Religionen der

Völker, veredelt den Trieb, indem ſie den Stachel thieriſcher

Begierde abſtumpft, welche ein anderes vernünftiges Weſen

blos zur Befriedigung eigner Luſt gebraucht und den Bei

ſchlaf zum Ausdrucke gemüthlicher Zärtlichkeit macht, welche

mehr geben als nehmen will.

§ 263. Es iſt das Eigenthümliche dieſer Liebe, daß beide

Liebende keinen größern Schmerz kennen, als den geliebten

Gegenſtand in den Armen eines Andern zu wiſſen, und ſo

fodert und bietet ſie ihrer Natur nach gegenſeitige Aus

ſchließlichkeit,

§ 264. Ehe nun iſt die Verbindung zwiſchen Mann und

Frau zur Ausſchließlichkeit des Beiſchlafs mit einander; alſo

nicht ſowol zum Beiſchlafe ſelbſt, als zu gegenſeitiger Ent

haltung von allem wollüſtigen Umgange mit Andern.
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* Empörend ſind Definitionen der Ehe, welche oft noch

mit prätendirender Aufgeklärtheit gegeben wurden, z. B.

- die Hufeland’s: „Vertrag zu mehrmaligem Beiſchlafe“,

oder Kant's: „zu gegenſeitigem Gebrauche der Geſchlechts

theile“. Und die gewöhnliche Definition unſerer Juriſten:

„Kinder mit einander zu erzeugen und zu erziehen“, macht

das blos Zufällige zum Weſen. Oder lebt eine Frau, die

nach ihrem funfzigſten Jahre heirathet, nicht in der Ehe?

Die hier gegebene Definition iſt ſogar die unſerer poſitiven

Rechtsbücher. Die individua vitae consuetudo in ihnen

würde man verſtanden haben, wenn man an den Aus

druck: consuetudinem habere cum muliere, gedacht hätte;

und das: individua, deutet ſo gerade auf die gegenſeitige

Ausſchließlichkeit. Bruch eines Vertrages heißt ja auch deſ

ſen weſentlichem Inhalte zuwiderhandeln, und die Bedeu

tung des Worts: Ehebruch, zeigt wieder das angegebene

Weſen der Ehe. - -

§ 265. Der Zweck der Ehe iſt daher nicht die Fortpflan

zung des menſchlichen Geſchlechts an ſich, ſondern er iſt, die

Fortpflanzung des menſchlichen Geſchlechts moraliſch möglich

zu machen (§ 262. 264.).

* Auch ſind weder Krieg noch Peſt ſo mörderiſch wüthend,

wie unehelicher Beiſchlaf. Die, welche ihn mit dem Triebe

entſchuldigen, als einem Winke der Natur, ihn zu befrie

digen (als ob des Menſchen Natur blos thieriſch wäre,

als ob der Trieb der Rachſucht den Meuchelmord entſchul

digte, als ob der Menſch Triebe nicht gerade deshalb habe,

daß er über ſie herrſche), mögen bedenken, daß nur ehe

licher Aeltern vereinigte Sorgfalt die Hälfte der Kinder

durch der hülfloſen Kindheit Gefahren bis zur Mannbar

keit bringt, von unehelichen Kindern aber unter 500 kaum

1 die Jahre der Mannbarkeit erreicht. Der Aeltern Laſt

und Schande, armen Tagelöhnerinnen, die ſelbſt in müh

ſamer Arbeit ihr Brot erwerben müſſen, gegen kärgliches

Koſtgeld zur Pflege übergeben, werden die unglücklichen

Geſchöpfe durch ungeſunde Nahrung und empörende Un

reinlichkeit Opfer der Lüſte ihrer Aeltern. Jährlich werden

in Europa an 800,000 uneheliche Kinder geboren, alſo

täglich 2000 uneheliche Kinder ſo geopfert, ja gemordet.

- 7
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Die Aeltern freuen ſich meiſt ihres Todes; iſt das auch

ein Wink der Natur? -

§ 266. Concubinat iſt eine Verbindung zwiſchen Mann

und Frau zum Beiſchlafe ohne die Bedingung gegenſeitiger

Ausſchließlichkeit. -

* So ſind Ehe und Concubinat im Begriffe ſelbſt verſchie

den, und wenn auch der eine Theil ſich einſeitig zur Aus

ſchließlichkeit verbindet.

§ 267. Der Vertrag zum Concubinat iſt nicht rechtlich

verbindlich. -

Denn er iſt gegen ethiſche Pflicht (§ 261. 262 und 215.).

§ 268. Die polygamiſche Ehe iſt nicht wahre Ehe

und nicht auf gegenſeitige Ausſchließlichkeit bedingt; da alſo

die wahre moraliſche Liebe (§ 262.) ſie nicht heiligt, iſt ſie

nur Concubinat.

* 1. In Staaten, die ſie erlauben, iſt ſie alſo eigentlich nur ein

geſetzlicher Concubinat. Die edleren Völker duldeten immer

nur die monogamiſche Ehe; die polygam. iſt bei den übrigen

zugleich Urſache und Wirkung eines unedlern Charakters.

Ewige Novercalkünſte ſtören die Innigkeit der Familien,

in welchen doch allein die edlere Ausbildung der Gemüther

gedeihet. Haß gegen Halbgeſchwiſter erklärt auch die Un

menſchlichkeit, womit aſiatiſche Thronfolger ihre Brüder

morden. Und wie könnten Weiber, zu Sclavinnen ent

würdigt, ihren Kindern den edlern freien Sinn einflößen?

* 2. Kaum verdient die Abſurdität Widerlegung, daß die Po

lygamie der Bevölkerung vortheilhaft wäre, weil ein Mann

mit mehr Frauen mehr Kinder erzeugen könne, als mit

Einer. Man vergleiche nur polygamiſche Länder mit mo

nogamiſchen! Darauf kömmt es an, ob eine Frau mehr

Kinder in der monogamiſchen Ehe oder in der polygami

ſchen gebären werde? Wenn ein Schach von Perſien 110

Kinder mit 600 Weibern erzeugt, ſo würden eben dieſe

Weiber, mit 600 Männern verheirathet, gewiß 2700 Kin

der geboren haben.
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§ 269. Noch unnatürlicher iſt die Polyandrie, oder gar

Plato's abſcheuliche Gemeinſchaft der Weiber.

Denn ſie heben geradezu eines der ſchönſten und heiligſten

Verhältniſſe unter den Menſchen auf, das des Vaters und

der Kinder.

§ 270. Unter den allermeiſten Völkern ſind, und zwar von

religiöſen Geſetzen, Ehen unter nahen Verwandten als

Blutſchande verboten; und wo auch kein Geſetz ſie verbot,

waren doch ſolche Ehen ſelten, und überall iſt Unzucht un

ter nahen Verwandten immer eines der ſeltenern Verbrechen.

§ 271. Dieſe Erſcheinung erklärt ſich aus dem natürli

chen Abſcheu vor ſolchen Verbindungen, welcher in der mo

raliſchen Natur der Menſchen ſelbſt liegt.

Denn die Liebe, welche uns an Gattinnen knüpft, iſt

ſchlechthin ganz anderer Art als die, welche uns an Mütter,

Töchter, Schweſtern knüpft, ſo daß beide als ſchlechthin un

vereinbar von jedem unverdorbenen Gefühl empfunden und

erkannt werden. -

* Dieſen horror naturalis fing Thomaſius an zu verſpotten,

und die Aufgeklärtheit der Mode ſpöttelte nach, als ſei er

körperlich gemeint, und er ſollte wol gar widerlegt werden

durch Ehen naher Verwandten, die ſich als ſolche nicht

gekannt hatten; nur poſitive Geſetze und deren Einprägen

von Jugend auf hätten jenen horror uns ſo beigebracht

(als ob unter Perſonen verſchiedener Stände, die auch von

Jugend aufhören, daß ſie ſich nicht heirathen können,

eben ein ſolcher widernatürlich ausſehender horror ſich ge

bildet hätte). In der That, mit Weisheit wollte der Ge

ſetzgeber der Natur die Familien nöthigen, ſich unter einan

der zu verſchwägern und ſo die freundlichen Verbindungen

unter den Menſchen zu mehren. Und was ſollte aus der

Innigkeit der Familien werden, wenn die Mutter dem

Sohne, die Tochter dem Vater, die Schweſter dem Bru

der eben die Gefühle gegen ſich zutrauen könnte, wie einem

W
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fremden Manne? und man unter ihnen, wie unter Frem

den, eine zärtliche Umarmung verdächtigen könnte?

§ 272. Blutſchänderiſche Ehen ſind daher, wenngleich

nicht an ſich gegen juridiſche Pflicht, doch nicht rechtlich ver
bindlich. v.

Denn Verträge gegen ethiſche Pflichten ſind unverbindlich

(§. 215.). -

§ 273. Zwiſchen Aſcendenten und Deſcendenten und zwi

ſchen Geſchwiſtern verwirft das ſittliche Gefühl allenthalben

die Ehe. Wie weit aber unter andern Verwandten? Das

wird auf die verſchiedenen Lagen und alſo Sitten der Völ

ker ankommen, ob frühere Iſolirung oder längeres Beieinan

derbleiben der Geſchwiſter länger oder kürzer bei Oheimen

und Muhmen gegen Neffen und Nichten, und gegenſeitig,

ähnliche Liebe, wie zwiſchen Aeltern und Kindern, und bei

leiblichen Vettern und Baſen gegenſeitig ähnliche Liebe, wie

zwiſchen Geſchwiſtern erhält. – -

§ 274. Die Ehe beginnt mit dem erſten Beiſchlafe, der

unter Bedingung der Ausſchließlichkeit zwiſchen den Gatten

vollzogen wird. -

Denn nicht Worte, ſondern Leiſtungen machen Verträge

(§ 207–210.). -

* Weiſe ſchreiben poſitive Geſetze beſtimmte Feierlichkeiten

vor, den Anfang der Ehe zu bezeichnen. Religiöſe Feier

lichkeiten, vor Prieſtern vollzogen, ſind auch offenbar dafür

verſtändiger als Acte der bürgerlichen Obrigkeit, weil in

der Ehe nicht blos juridiſche Pflichten übernommen wer

den ſollen, auch bei Verträgen für das ganze Leben Er

innerungen an ein Jenſeit des Lebens nicht unzeitig ſchei

nen können.

§ 275. Die geſchloſſene Ehe wirkt unter den Ehegatten

theils unmittelbar durch ihr Weſen ſelbſt unbedingte, theils
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mittelbar durch Ereigniſſe des Lebens bedingte Rechte und

Verbindlichkeiten.

§ 276. [I.] Unbedingt ergibt ſich aus dem Weſen der

Ehe 1) gleiches Recht auf eheliche Treue des andern

Gatten, das iſt auf deſſen Verbindlichkeit zur Enthaltung

von allem wollüſtigen Umgange mit Andern.

* Wenn die Moralität der Handlungen von ihren Folgen

beſtimmt würde, ſo würde der Ehebruch der Frau ſtraf

barer ſein, weil ſie dadurch dem Manne fremde Kinder

unterſchiebt. Aber alsdann müßte auch der Ehebruch der

Frau minder ſtrafbar ſcheinen, wenn ſie bereits von ihrem

Manne ſchwanger, oder ſchon über funfzig Jahre alt ſich

Andern hingäbe. Aber offenbar iſt beider Gatten Ehebruch

ethiſch gleich ſtrafbar, weil bei dem Weibe der Geſchlechts

trieb ſchwächer und bei dem Manne die Kraft zu wider

ſtehen größer, und der Mittel dazu für ihn mehrere ſind,

nämlich in den Arbeiten ſeines Berufs ſelbſt.

§ 277. 2) Den Fall körperlichen Uebelbefindens ausge

nommen, darf kein Ehegatte dem andern den Beiſchlaf

verſagen.

Denn obgleich die Ehe nicht eigentlich eine Verbindung

zum Beiſchlafe, ſondern nur zur Ausſchließlichkeit deſſelben

iſt, ſo ſoll ſie doch, auf moraliſche Liebe gegründet (§ 261.),

die Befriedigung des Geſchlechtstriebes eben dadurch veredeln,

daß ſie ſie zum Ausdrucke dieſer Liebe macht (§ 262.).

Verſagung des Beiſchlafs alſo, wo kein körperliches Uebel

hindert, wäre Verſagung der Liebe ſelbſt.

§ 278. 3) Gemeinſames Leben der Ehegatten

mit einander folgt von ſelbſt aus dem Zwecke der Ehe und

aus der Pflicht, ſich den ehelichen Umarmungen nicht zu

entziehen.

§ 279. [II.] Mittelbar und durch Ereigniſſe des Lebens

bedingt entſteht aus der Ehe 1) die Verbindlichkeit des Man

nes, die Frau gegen Unrecht zu vertheidigen.
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Denn Bedrängten beizuſtehen iſt gemeine ethiſche Pflicht,

wie gemein juridiſches Recht (§ 193.). Die ſchwächere

Frau nun gab ſich dem ſtärkern Mann in Liebe, alſo auch -

mit dem Zutrauen, daß er wenigſtens gemein menſchliche

Pflicht gegen ſie erfüllen werde; und darum muß dieſe Pflicht

des Mannes als Bedingung des ehelichen Vertrages, und

alſo als juridiſche Pflicht angeſehen werden.

* Selbſt die wildeſten Völker erkennen dieſe Pflicht. Wo

das Weib durch Polygamie zur Sklavin entwürdigt iſt,

übt ſie der Mann ſchon als Vertheidigung ſeines Eigen

thums.

§ 280. 2) Während der Schwangerſchaft und der Nie

derkunft und der erſten Pflege des Kindes hat der Mann die

Verbindlichkeit, die Frau zu ernähren.

Denn ſie iſt da hülflos und kann ihren Unterhalt wenig

ſtens nicht ganz erarbeiten. Sie iſt aber in dieſer Hülflo

ſigkeit dadurch, daß ſie ſich der Liebe des Mannes hingab;

und ſie würde ſich ihm wahrlich nicht hingegeben haben,

wenn er ſie dieſer Liebe nicht verſichert hätte, ſodaß ſie ihm

die Grauſamkeit nicht zutrauen konnte, ſie in ihrer Hülflo

ſigkeit ohne Hülfe zu laſſen und gemeine menſchliche Pflicht

ihr zu verſagen. Darum muß dieſe Verbindlichkeit als juri

diſche, nämlich als Bedingung des ehelichen Vertrages, an

geſehen werden.

§ 281. 3) Wie die Frau durch die Organiſation des weib

lichen Körpers und durch das weibliche Gemüth auf gleiche

Weiſe von der Natur für die Pflicht der Mutter beſtimmt

iſt; ſo liegt dem Mann als Bedingung der Ehe auch die

Verbindlichkeit ob, ihr in Erfüllung dieſer Mutterpflichten

beizuſtehen, und wie die Frau, ſo auch die Kinder zu

ernähren, mindeſtens der Gattin dafür zu helfen.

§ 282. Alſo iſt er auch als Erwerber des gemeinſamen
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Bedarfs für Weib und Kind, und als Vertheidiger Beider

zu Allem berechtigt und verbindlich, was dieſe Verbindlichkei

ten fodern.

* Auch das mutuum vitae adjutorium erkennen wol alle

Völker als Recht und Pflicht der Ehe. Rohe Wilde,

mehr noch von den Zufällen der Jagd oder Fiſcherei lebend,

glauben meiſt durch Vertheidigung der Familie ihre Pflicht

gegen ihre Weiber ſo überſchwenglich zu erfüllen, daß ſie

ihnen alle Arbeiten als Sklavinnen aufbürden.

§ 283. Gegen dieſe Pflichten des Mannes iſt die Frau

4) im Kreiſe der Häuslichkeit die Bewirthſchaftung zu

übernehmen verbindlich, das iſt die Anwendung, Zuberei

tung und Verwendung des Erworbenen für des Mannes

und der Kinder Bedürfniſſe.

Denn für den innern Haushalt wird der Mann, beſchäf

tigt mit Erwerbung des Bedarfs, ſelten Muße behalten;

auch iſt die weibliche Natur für den innern Haushalt ge

ſchickter, weil er mit den mütterlichen Pflichten näher zuſam

menhängt. Was aber die Natur ſelbſt bei den beiden Ge

ſchlechtern ſo geordnet hat, muß als Bedingung des eheli

chen Vertrags und durch ihn ſtillſchweigend bewilligt ange

ſehen werden.

§ 284. 2) Die Frau iſt verbunden, in den gemeinſamen An

gelegenheiten der Familie dem Willen des Mannes zu folgen.

Denn als Vertheidiger und vornehmſter Ernährer der Fa

milie gebührt ihm als Pflicht (§ 279., 280., 281.), alſo

auch als Recht (§ 51.), zu ſorgen und zu beſtimmen, was

geſchehen ſolle, um die Vertheidigung und Ernährung der

Familie fortdauernd zu erhalten; und die Frau kann ihm

darin den Gehorſam nicht verſagen, ohne entweder ſein Ei

genthum wider ſeinen Willen zu verwenden, oder ihn zu

Handlungen wider ſeinen Willen zu nöthigen.
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§ 285. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß unter den Ehegatten,

durch beſondere Verträge, beſondere Rechte und Verbindlich

keiten verabredet werden können.

§ 286. Die Ehe muß ſchlechthin auf das ganze Leben,

und kann nicht auf einige Zeit eingegangen werden.

Denn unbedingte Ausſchließlichkeit des Geſchlechtsumgan

ges iſt das Weſen der Ehe und dadurch jede Beſchränkung

dieſer Ausſchließlichkeit durch den Begriff ſelbſt ausgeſchloſſen.

§ 287. Aber der Tod eines Ehegatten hebt die Ehe

rechtlich auf, und der überlebende mag zu anderweitiger Ehe

ſchreiten, ſelbſt wenn er dem Verſtorbenen ſtete Wittſchaft

verſprochen hätte.

Denn da der verſtorbene Ehegatte nicht mehr in der Sin

nenwelt iſt, ſo kann auch ſeine äußere Freiheit und äußeres

Recht hienieden ihm nicht mehr gekränkt werden (§ 169.).

* Die ethiſche Frage über zweite Ehe iſt hier nicht zu be

antworten; doch wird jetzt ſchwerlich Jemand ſie oder jede

folgende Ehe für unerlaubt halten; die Religion erklärt ſie

für erlaubt.

§ 288. Wenn ein Ehegatte die Ehe bricht, ſo iſt dadurch

der andere Ehegatte von der Ehe entbunden. -

Denn wer die Rechte eines Andern kränkt, hebt damit

ſeine eigenen Rechte auf (§ 190.).

s“ Geſetzgeber mögen erwägen, wie weit der Begriff des Ehe

bruchs auszudehnen, das iſt, aus welchen Gründen überall

Eheſcheidung zuläßlich ſei, dabei aber ſorgfältig erwägen,

daß Sittlichkeit das höchſte Intereſſe ſei, daß es darauf

vor Allem alſo ankomme, die Idee der Heiligkeit der Ehe

zu bewahren, und nicht auf die Gemächlichkeit des Lebens

unzufriedener Ehegatten. Leichtigkeit der Eheſcheidungen

ermuntert wahrlich nicht zur Ehe, ſondern ſchreckt viel

mehr davon ab. Wo beide Theile gleich ſchuldig ſind,

ſollte nie eine Ehe geſchieden werden.
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A

Dritter Abſchnitt.

Vom Verhältniß der Aeltern und

Kinder.

§ 289. Wenn in der Ehe Kinder erzeugt werden, ſo haben

beide Aeltern unſtreitig die ethiſche Pflicht, die Kinder

zu ernähren, alſo für die Erhaltung ihres Lebens und

ihrer Geſundheit zu ſorgen. –

§ 290. Beide haben auch die ethiſche Pflicht, ſie zu

erziehen, das iſt, ſo viel ſie vermögen dazu beizutragen,

theils und vor Allem das ſittliche Gefühl in ihnen durch

Beiſpiel und Lehre zu entwickeln und ſie zu ſittlich guten

Menſchen zu bilden; theils und hiernächſt zu ſorgen, daß ſie

ſowol die Kenntniſſe und die intellectuelle Bildung als die

körperlichen Geſchicklichkeiten erhalten, welche ihnen nothwen

dig ſind für die künftige Beſtimmung ihres Lebens im Ver

kehre der Menſchen.

* Der beſte pädagogiſche Schriftſteller kann ebenſo gut ſchlecht

erziehen, wie der beſte optiſche Schriftſteller ſchlecht ſehen,

oder gar, wie Saunderſon, blind ſein. Wer Kinder zu

guten Menſchen machen will, muß ſelbſt gut ſein, und

wer lehren will, muß zuerſt ſelbſt verſtehen, was er lehrt,

und hernach die Geſchicklichkeit haben, ſich ſelbſt und An

dern in Worten deutlich zu werden, welche Geſchicklichkeit

keine Theorie der Pädagogik geben kann.

§ 291. Die Pflicht aber der Aeltern, die Kinder zu er

nähren und zu erziehen, iſt keine juridiſche Pflicht.

Denn die (juridiſche) Verbindlichkeit,“ Andern Etwas zu

leiſten, entſteht nur durch Verletzungen oder durch Verträge.

Nun iſt zwiſchen Aeltern und neugebornen Kindern weder
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Verletzung noch Vertrag, und mithin iſt die Pflicht der Ael

tern nur eine ethiſche.

* Mir ſcheint dieſer Satz gleich fördernd für der Aeltern

Zärtlichkeit (weil die Menſchen immer lieber wohlthätig

als gerecht ſind), als für der Kinder Dankbarkeit. Die

Natur hat übrigens dafür geſorgt, daß dieſe ethiſche Pflicht

ſchwer übertreten werde. Staat und Kirche haben ſie bei

uns auch zur juridiſchen gemacht. Das alte Rom erkannte

ſie dafür nicht, bis der Vater ſie feierlich übernommen

hatte (tollere infantem). -

§ 292. Aber juridiſch berechtigt ſind die Aeltern, die

Handlungen der Kinder zu beſtimmen, und die

Kinder ſind ihnen Gehorſam ſchuldig.

Denn wozu Jemand auch nur ethiſche Pflicht hat, dazu

hat er juridiſches Recht (§ 51.); und die Erziehung der

Kinder macht die Beſtimmung ihrer Handlungen nothwen

dig (§ 289.). -

§ 293. Darum haben die Aeltern auch ein Recht der

Züchtigung, das iſt wegen Ungehorſams, und um zum

Gehorſam ſie zu nöthigen, den Kindern auch wol Uebel

zuzufügen.

Denn da die Aeltern ein Recht haben, Gehorſam von den

Kindern zu fodern (§. 292.) ſo ſind ſie berechtigt, auch

die Weigerung des Gehorſams als Verletzung dieſes Rechts

anzuſehen, und wären zur Strafe berechtigt (§ 194.), welche

ſie jedoch als Züchtigung nur zu der Kinder eigenem Beſten

vollziehen.

* Dieſe Züchtigung unterſcheidet ſich eben von der Strafe

(§ 194.) dadurch, daß ſie zum Beſten der Kinder ſelbſt

zugefügt wird, und nur um Gehorſam zu bewirken, nicht

um zu vergelten. Die nämliche ethiſche Pflicht, welche

Aeltern zur Ernährung und Erziehung der Kinder verbin

det, wird das Maaß der Strafe an ſich ſchon beſtimmen

und der Aeltern natürliche Liebe ſie beſchränken. Das
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ſtrenge juridiſche Recht iſt ja nicht einzige Richtſchnur

unſerer Handlungen, und offene Billigkeit (§ 91. * 2.)

wird die Härte deſſelben mäßigen und die poſitive Geſetz

gebung ihr Grenzen ſetzen. -

§ 294. Aeltern ſind beſonders berechtigt, die Kinder zu

Arbeiten zu beſtimmen.

Denn ſie ſind berechtigt, die Handlungen der Kinder über

haupt zu beſtimmen, und Gewöhnung zur Arbeit iſt ein we

ſentliches Stück der Erziehung und für die Jahre der Selb

ſtändigkeit den Kindern nothwendig.

* Und nothwendig, nicht nur für ihr leibliches Fortkommen,

ſondern auch für ihre Sittlichkeit; denn im Müßiggange

brütet, ſo verderbt iſt des Menſchen Natur, die Phanta

ſie über Reizen der Sinnlichkeit und brütet aus ihnen

Laſter (§ 34. * 1.).

§ 295. Was die Kinder durch Arbeiten erwerben, ſind

die Aeltern berechtigt, auch zu ihren eigenen oder den ge

meinſamen Bedürfniſſen der Familie zu verwenden.

Denn die Pflicht der Aeltern, die Kinder zu ernähren, iſt

nur ethiſche Pflicht, durch der Kinder Hülfloſigkeit geboten.

Wenn nun dieſe einen Theil ihres Unterhalts ſelbſt erwer

ben können, bedarf es der Hülfe der Aeltern um ſo viel we

niger: und eben deßhalb können auch die Aeltern Erſatz von

den Kindern fodern für Das, was ſie bis dahin für ſie ver

wendet haben, wenn ſie in der Ausſicht und als Bedingung

künftigen Erſatzes es verwendeten (§ 208.).

§ 296. So lange der Aeltern Ehe beſteht, gebührt dem

Vater die Leitung der Ernährung und Erziehung der Kinder,

und die Mutter iſt ihm dabei Folge zu leiſten ſchuldig.

Denn er iſt der Familie Vertheidiger und vornehmſter Er

nährer (§ 281., 282.).

§ 297. Wenn die Kinder ſich ſelbſtändig ernähren und

*
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ihre Beſtimmung im Leben erfüllen können, ſo hört die Pflicht

der Aeltern auf, ſie zu ernähren und zu erziehen.

Denn der Grund derſelben, der Kinder Hülfloſigkeit,

hört auf. , -

§ 298. Mit dieſer Pflicht löſet ſich auch der Aeltern Recht,

die Handlungen der Kinder zu beſtimmen.

Denn ſie hatten das Recht nur durch ihre Pflicht (§ 292.).

§ 299. Wer ſtatt der Aeltern deren Pflicht, die Kinder

zu ernähren und zu erziehen, übernimmt, hat, ſo lange er

ſie erfüllt, auch der Aeltern Recht.

Denn auch ethiſche Pflicht gibt juridiſches Recht (§.

51., 292.).



Sechstes Buch.

Der Staat. – Metapolitik.

Erſter Abſchnitt.

Vom Zwecke des Staats.

§ 300. Weit die meiſten Menſchen leben in Geſellſchaf

ten, welche wir Staaten nennen, oder doch ähnlichen (§ 304).

In allen dieſen Geſellſchaften beſteht eine Gewalt (§ 247.).

Da nun in jeder Geſellſchaft Umfang und Grenze der Ge

walt der Vorſteher und des Gehorſams der Mitglieder noth

wendig und allein durch den Zweck der Geſellſchaft beſtimmt

werden (§ 250.), ſo muß auch, um beſtimmten zu können,

was im Staate hiefür Rechtens ſei, der Zweck des Staats

erſt genau beſtimmt werden. -

* Der Despotismus, ſultaniſcher und demagogiſcher, und

die Theorie, welche ihn begünſtiget, ſetzen immer einen

unendlichen Zweck, als Wohlfahrt und Glück oder Ent

wickelung der Menſchheit, um ſo das Recht einer navßa

otato zu begründen, bei welcher dann nach Grenzen der

Macht nicht weiter zu fragen iſt.

§. 301. Es leuchtet wol ein, daß der Zweck des Staats

(möge er übrigens als ein Werk Gottes und der Natur oder

menſchlicher Verträge gedacht werden), nur Etwas ſein müſſe,

welches 1) Alle vom Staate wirklich wollen und fodern

(§ 222.); welches 2) zu fodern ihnen auch ein unbeſtreit

bares Recht zugeſtanden werden muß; welches 3) dem Staate
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zu erreichen möglich, und welches 4) ihm ein Eigenthümli

ches, nicht mit andern Inſtituten Gemeinſames iſt.

§ 302. Allein Sicherung der äußern Freiheit

kann alſo der Zweck des Staats ſein, mithin die Siche

rung aller angebornen und erworbenen Rechte jedes einzelnen

Mitgliedes deſſelben.

Denn 1) Alle fodern dieſe wirklich vom Staate; 2) Al

len wird das Recht, ſie von ihm zu fodern, überall zuge

ſtanden; 3) der Staat kann dieſen Zweck erreichen, ſoweit

das nur überhaupt in menſchlicher Macht ſteht; und 4) nur

der Staat allein und kein anderes Inſtitut kann die äußere

Freiheit der Menſchen ſichern; und dieſer Zweck iſt alſo ihm

allein eigenthümlich.

* 1. Man hat angeblich höhere Zwecke und umfaſſendere

dem Staate geben wollen, Glückſeligkeit oder Entwickelung

der Menſchheit. Es iſt aber offenbar, 1) daß Niemand

im Ernſt vom Staate Wohlfahrt und Entwickelung ſeiner

Anlagen, ſondern nur Wegräumung Deſſen, was ihn wi

derrechtlich hindert, beides zu erwerben, fodert; 2) daß

man Niemanden ein Recht zugeſteht, vom Staate zu fo

dern, was ihn glücklich mache oder ſeine Anlagen ent

wickele (jeder Verſtändige wird vielmehr ſein Glück von

der Vorſehung und eignem Fleiße erwarten, und ſehr da

gegen proteſtiren, daß nicht Staatsbehörden ſich damit be

faſſen, ihn nach ihrem Sinne glücklich zu machen oder ſeine

Talente zu entwickeln); 3) weder Glück kann der Staat

geben, er, der ſo vieles und gerade das herbſte Unglück

nicht verhüten kann, noch die Menſchen zu Weiſen oder

Geſchickten und Verſtändigen machen. 4) Endlich alle Ein

richtungen unter den Menſchen überhaupt haben am Ende

eben dieſe Zwecke, und ſind alſo dem Staate nicht eigen

thümlich.

* 2. Wohlfahrt und Entwickelung der Menſchen gedeihen von

ſelbſt in geſicherter Freiheit, und ohne ſie gehen ſie un

ſtreitig zu Grunde. Daher bedarf es keines andern Zwecks,

um dann den Staat als hochheilig darzuſtellen, da die äußere
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Freiheit das höchſte und heiligſte Gut iſt, was der Menſch

in der äußern Welt hat.

* 3. Eine eigene Sucht zu generaliſiren hat ſich in unſere

moraliſchen und politiſchen Schriften eingeſchlichen. So wird

ſtatt der Nächſtenliebe, welche die chriſtliche Religion

befiehlt, eine allgemeine Menſchenliebe gelehrt, worin

man in den Sorgen für das Menſchengeſchlecht gar ge

mächlich ſich des Sorgens für den Einzelnen und Näch

ſten überhebt. Und im Politiſchen iſt immer nur von

Wohlfahrt des Volks die Rede, als ob das nicht aus den

Einzelnen beſtände, und vernichtet oft, zum angeblichen

Glücke des Volks, Rechte der Einzelnen ſo ungerecht wie

gefühllos.

* 4. In der Politik iſt für Recht und Glück der Menſchen

unſäglich verderblich geworden eine Idee, welche durch ver

führenden Schein von Heiligkeit und Erhabenheit gerade

die beſten Köpfe und edelſten Gemüther täuſcht. Das iſt

die Idee einer angeblich moraliſchen Weltordnung, nach wel

cher das Menſchengeſchlecht hienieden allmälig, aber ſicher zu

immer höherer Vollkommenheit fortſchreite, und gewiß, wenn

auch erſt nach Jahrtauſenden, das Gute überall ſiegen

und die Erde ein Schauplatz allgemeiner Weisheit und

Tugend, alſo auch allgemeiner Glückſeligkeit, ſein werde.

Beweiſe dafür ſind a posteriori mit entſchiedenem Unglück

geführt. Waren Marius Zeiten beſſer als die des Camil

lus? oder Robespierre's Genoſſen milder als Nero? Sind

die Griechen jetzt beſſer als die zu Socrates Zeiten? Be

weiſe dafür a priori müſſen ſchon um deswillen misglücken,

weil ſie in den göttlichen Verſtand den Behelf des

beſchränkten menſchlichen Verſtandes übertragen, nämlich

einen abſtracten Begriff des Menſchengeſchlechts. Eines

abſtracten Begriffs bedarf der Unendliche nicht, dem alle

Individuen ewig gleich gegenwärtig ſind. Am Buſen der

Gottheit liegt der Geringſte der Menſchen ſo nahe als

das Menſchengeſchlecht, als das Weltall, welches doch auch

nur im Raume und in der Zeit beſchränkt iſt. Wenn die

Menſchen auch immer klüger würden, ſo würden ſie darum.

noch wahrlich nicht beſſer. – Jene Idee aber lähmt auf

einer Seite gerade den Ernſt unſers thätigen Strebens zum

Beſſern und betrügt auf der andern uns um unſere herr
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lichſte Hoffnung. Denn wenn Alles doch zum Beſſern

fortſchreitet, was brauchen wir dann noch den Strom

hinabzurudern, der uns ohnehin zum Ziele führt, und durch

unſer Rudern nicht ſchneller? Wahre Vollendung des Men

ſchen iſt doch nur die ſittliche, und dieſe, nicht des gan

zen Geſchlechts, ſondern jedes Einzelnen höchſtes Ziel. Alle

laufen zu ihm von demſelben Punkte aus; der Väter Tu

gend erleichtert den Enkeln nicht den Kampf gegen die

eigene Sinnlichkeit. Nach jener Hypotheſe müßte im Laufe

der Jahrhunderte entweder der Menſchen Sinnlichkeit ſchwä

cher, oder die Kraft der Vernunft ſtärker werden; was

man von beiden annimmt, man ſetzt dadurch die Würde

der Tugend der Nachkommen herab, weil die Schwierig

keit ihres Kampfes. Wenn es aber ſo wäre, o daß dann

unſere Geburt doch nicht verſpart worden auf jene glückli

che Zeiten! Kann es den Schwindſüchtigen tröſten, daß

einſt ſein Enkel geſunde Lungen haben werde? – Und

wenn es nur ein Ziel der Vollkommenheit für das Ganze

des Geſchlechts, nicht für den Einzelnen gibt, wenn dies

Ziel auf dieſer armen Erde iſt, ſo iſt eben dadurch uns

Einzelnen die Hoffnung der Unſterblichkeit vernichtet. Will

man etwa die Furcht des Gerichts aufheben? – Jene

Idee iſt alſo nichts als Verſtellung des Teufels in einen

Engel des Lichts. – Laſſet uns nur thätig wirken, die

Sittlichkeit in uns ſelbſt zuerſt zu vollenden, dann unter

unſern Brüdern das große Mittel dazu, chriſtliche Religion,

zu verbreiten. Und wenn auch nie das Geſchlecht, als ein

Ganzes, auf dieſer Erde Vollkommenheit erringt; alle ein

zelne Menſchen, die da waren, die da ſind, die da ſein

werden, werden in der zukünftigen Welt in alle Ewigkeit

hin mit uns ſich immermehr der Vollkommenheit nähern

zur Wiedervereinigung mit Gott, von dem die Sünde

Uns trennt.

303. Unter den Vereinen für Sicherheit der Rechte

können einige nur auf eine gewiſſe Zeit oder nur für gewiſſe

Rechte, wie Karavanen und Ammiralſchaften, geſchloſſen wer

den, andere unbeſchränkt auf Zeit und für alle Rechte, und

zu dieſen gehört der Staat.

§. 304. Aber unter den Vereinen für Sicherung aller
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Rechte und ohne Beſchränkung auf Zeit unterſcheidet der

Sprachgebrauch zwei Arten. Horden ſind dieſe Vereine

unter Menſchen ohne Grundeigenthum, bloßen Jägern, Fi

ſchern, Hirten; Staaten ſind ſie unter Menſchen, welche

Grundeigenthum erworben haben (§ 150. 151.).

§ 305. Mag die Horde auch alle Rechte vertheidigen kön

nen, welche uncultivirte Menſchen haben; ſo kann ſie doch

nicht alle Rechte vertheidigen, deren der gebildete Menſch

fähig iſt. - - - - .

Denn ſie kann gerade das wichtigſte aller erworbenen

Rechte nicht vertheidigen, das Grundeigenthum. – Sie kann

es nicht vertheidigen, weil mühevolles Aufſuchen der Nah

rung für Menſchen und Vieh ſie zu ewigem Umherziehen nö

thigt. Denn ohne Cultur bringt die Erde nicht ſo viel her

vor, daß eine beträchtliche Menge Menſchen und Vieh lange

auf derſelben Stelle bleiben könnte: die Cultur aber, welche

den Boden nöthigt, auf einem Morgen hervorzubringen, was

ſonſt nicht auf der Quadratmeile gewachſen wäre, gibt ſelbſt

das Eigenthum des Grundbodens (§ 151., 152.). – Es

iſt aber auch das Eigenthum am Grundboden das wichtigſte

aller erworbenen Rechte, weil der Ackerbau, den es voraus

ſetzt, allein den Menſchen die Ruhe und Sicherheit des

Unterhalts gewährt, in denen allein Künſte und Wiſſenſchaf

ten gedeihen, und weil er ſomit die abſolute Bedingung al

ler höhern Cultur iſt.

* Eine Art Aberglaubens, wenn man will, des gemeinen

Mannes nennt das Brot vor Allem Gottes Gabe, und

duldet nicht, daß es zertreten werde. Iſt es nicht wirklich

vorzügliche Gabe Gottes, da wir ohne das Brot uns nicht

über den Stand roher Wildheit erhoben hätten? Auch iſt

unbekannt und nicht zu erklären, weder wie Ackerbau ent

ſtehen mochte, da die Getreide nirgend wild wachſen, allent

halben blos Product der Cultur ſind, noch wie aus Ver

- 8
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edlung, etwa des hordeum marinum, wie man gewollt,

unſre Getreide hätten entſtehen mögen. Denn wie konnte

man ahnen, daß die Cultur ſolche Veredlung bewirken

werde, und was konnte reizen, die an ſich ganz nutzloſe

Pflanze zu veredeln?

§ 306. Der Staat alſo iſt ein Verein von Menſchen,

die Grundeigenthum erworben haben, zur Sicherheit der Frei

heit jedes einzelnen Genoſſen.

* Es iſt eine verkehrte Vorſtellung, obwol eine gemeine, daß

der Menſch im Staate einen Theil ſeiner Freiheit aufgebe,

um das Uebrige zu ſichern. Nur ein irriger Begriff von

Freiheit konnte dieſe Vorſtellung bilden. Durch Ueber

nahme von Leiſtungen, durch Uebernahme von Gehorſam

wird im mindeſten die Freiheit nicht beſchränkt, als welche

ja nicht in unbeſchränkter Willkür, ſondern darin beſteht,

daß Niemand gegen ſeinen Willen beſtimmt werde (§ 74.).

Ein Recht, Andere zu necken oder Verträge zu brechen,

gehört nicht zur Freiheit. Alſo nicht ein Theil der Frei

heit ſoll je geopfert, ſondern ſie eben ganz vom Staate ge

ſchützt und erhalten werden. – Gleiche Albernheit iſt es

zu ſagen (wie jetzt Mode iſt): „Völker ſeien zur Freiheit

reif geworden“; als ob Völker erſt reif werden müßten,

Menſchen zu ſein! -

§ 307. Hiſtoriſch den Urſprung der Staaten darzuthun,

iſt unmöglich, weil die Kunſt, durch Schrift der Nachwelt

Begebenheiten zu überliefern, ſchon Cultur, alſo Staat

vorausſetzt, Ueberlieferung aber ohne Schrift gar bald die

Wahrheit ganz entſtellt. Das älteſte Buch iſt viel jün

ger als der erſte Staat. Und kaum laſſen ſich durch Schlüſſe

Bermuthungen aufſtellen, wie Staaten geſchichtlich entſtan

den ſeien,

§ 308. Familien bloßer Jäger und Fiſcher bleiben in un

ſicherer Freiheit, und Stämme, zu Horden vereint, doch nur

unter Führern ohne geordnete Gewalt; Vereine unter ihnen

ſind mehr zu gemeinſamen Raubzügen als zur Vertheidigung.
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§ 309. Unter Hirten, als welche durch Pflege der Heer

den (§ 156., 157.) ſchon dauerndes Eigenthum erworben,

ſcheint zuerſt ſich friedlich das Verhältniß des Knechts zum

Herrn gebildet zu haben, wenn der Heerde Eigenthümer mehr

Gehülfen zu bedürfen anfing als ſein Weib und ſeine Kin

der, und dann Eigenthumsloſe ſich ihren Unterhalt bei ihm

und durch ihn ſichern wollten. Nachher wird auch wol der

überwundene Feind zur Knechtſchaft gezwungen ſein, und mit

Recht, wenn er der erſte Verletzer geweſen; denn nur wi

derrechtliche Gewalt vernichtet einen erzwungenen Vertrag.

§ 310. Es wäre denkbar, daß eine Anzahl Heerdenei

genthümer ſich, zu gemeinſamem Schutz ihrer Rechte, durch

einen ausdrücklichen Vereinigungsvertrag (§ 228.) zu einer

Horde verbänden, und dann über einen Unterwerfungsver

trag und Wahl von Führern übereinkämen. Aber ſchon die

unendliche Mannichfaltigkeit möglicher Einrichtungen, die ſich

dafür darbietet, kann ſchwer glauben laſſen, daß ſo ſich zuerſt

Horden gebildet haben; und es ſcheint, als hätten ſie ſo nur

entſtehen können, wo etwa ſchon räuberiſche Horden weit

umher Unſicherheit drohten, alſo doch ſchon ſolche Horden

vorhanden waren. Aber ein Hausvater, der viel Knechte er

nährt, wird auch von den ärmern und ſchwächern Heerden

eigenthümern als Schutzherr erbeten werden. Und da nun,

wer den Schutz verleihen ſoll, natürlich ſelbſt die Mittel dazu

beſtimmen muß und von dem Schützlinge Folgſamkeit fo

dern darf; da auch ferner ein Herr zahlreicher Heerden und

vieler Knechte dieſen Knechten auch wol Peculiarheerden

geben, und ſo ſie in freie, wenngleich unterthänige Eigen

thümer verwandeln mochte: ſo iſt glaubhafter (wovon auch

überall bei Hirtenvölkern die Spuren ſich zeigen), daß Un

terwerfung unter Einen Führer erſt die Unterworfenen mit

einander vereinigte, und ſo die Unterwerfungsverträge der

8*
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Einzelnen der Vereinigung zu einer Geſellſchaft und Geſammt

heit der Horde geſchichtlich vorausging, wenn auch die

Theorie den Vereinigungsvertrag vor dem Unterwerfungsver

trage entwickeln mag (§ 228.).

§ 311. Da aber unerklärbar iſt, wie zuerſt Ackerbau ent

ſtanden ſein möge (§ 305. *), ſo iſt auch der Urſprung

der Staaten für die Geſchichte ſchwieriger zu erklären, weil

der Uebergang der Völker zum Ackerbau oft Jahrhunderte

gebraucht. – Wo eine Horde, ſchon als ſolche vereint,

Ackerbau begann, da mochte ſie einen Landſtrich einnehmen,

und aus dem gemeinſam eingenommenen (der Mark) ein

zelne Stücke Landes den einzelnen Bebauern anweiſen. Aber

Eigenthum erwarben die Einzelnen daran, nicht durch dieſe

Anweiſung, als welche nur unter den Paciscenten gelten

konnte, nicht gegen Dritte, ſondern erſt durch die wirkliche

Bearbeitung (§ 152.). – Wo nicht eine ganze Horde, da

kann (unbewohnte Inſeln ausgenommen) wol nur ein Heer

deneigenthümer (denn der Ackerbau ſetzt Vieh und anderes

Eigenthum voraus) mit ſeinen Knechten Niederlaſſung ge

wagt haben. Der Knechte Arbeit gewann dabei dem Herrn

Eigenthum des Bodens, wie natürlich iſt nach ihrem Ver

trage mit ihm, und er ſchützte mit ihnen den erworbenen

Grundboden. Aermere und Schwächere, die in ſeiner Nähe

ſich anbauten, mögen ſich zum Schutz ihm, als dem Mäch

tigern, unterworfen haben. Auch mochte wol der Herr ſei

nen Knechten Peculiarländereien einräumen zu Eigenthum

unter mancherlei Bedingungen, vorzüglich der des Schutzes

von Seiten des Schutzherrn und des Gehorſams von Seiten

des Schützlings.

* So ungefähr läßt ſich vermuthen, daß in vorgeſchichtlichen

Zeiten ſich bürgerliche Geſellſchaften (denn die ſind doch

nichts anders als Staaten) gebildet haben mögen. Colo
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- nien aus ſchon beſtandenen Staaten in andere Länder ge

ſandt, laſſen keinen Schluß auf urſprüngliche Entſtehung

der Staaten zu. Solche Colonien in wilde Gegenden

geſandt, begannen immer mit Anbau einer Stadt, als Feſte

gegen feindliche Ureinwohner; anderswo entſtehen erſt Städte

mit dem Aufblühen des Handels und der Fabrication.

Zweiter Abſchnitt.

Von den Mitteln des Staats zu ſei

nem Zweck.

. . ."

§ 312. Die Mittel, welche einem Staate für ſeinen Zweck

zu Gebote ſtehen, ſind natürlich allein Leiſtungen ſeiner Mit

glieder dafür; und dieſe Leiſtungen ſind entweder blosper

ſönliche, nämlich, was Jeder für den Staat leiden, unter

laſſen oder blos perſönlich thun ſoll, alſo, welche man ge

wöhnlich unter dem Ausdrucke praestationes in faciendo

begreift, oder pecuniäre, welche im Geben von ſeinem Ei

genthum an den Staat beſtehen, praestationes in dando

(§ 176.). . . . . . . . .

§ 313. Ackerbau allein ſichert dem Menſchen Unterhalt

und gibt ihm die Ruhe, in welcher ſeine geiſtige Bildung

ſich entwickeln kann (§ 305.). So der äußerſt nothwen

digen Bedürfniſſe (§ 106. *) ſicher, fangen bald lu

ruriöſe Bedürfniſſe an in ihnen zu erwachen, weil jeder befrie

digte Wunſch neue zu erzeugen pflegt, und die Unannehm

lichkeit der Nichtbefriedigung dann deſto empfindlicher macht,

je mehr ſie von Nichtbefriedigung entwöhnt ſind. Und wenn

die Menſchen ſich dichter neben einander anbauen, ſo reizt
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das Beiſpiel der Genüſſe den Lurus Anderer auf; und bald

ſteigt dieſer ſo hoch, daß keine Familie mehr im Stande iſt,

allen ihren Bedarf ſelbſt hervorzubringen oder zuzubereiten.

§ 314. Daher iſt jeder Hausvater gedrängt auf eine

Art von Arbeiten, Gewerben (das iſt verſchiedene Arten, zu

erwerben), alſo Sachen entweder zu produciren oder zuzube

reiten (§ 149–157.), oder auch ſonſt Leiſtungen allerlei

Art zu übernehmen, um Andern damit zu leiſten, weſſen ſie

bedürfen, um dafür als Gegenleiſtung von ihnen zu erhal

ten, weſſen er bedarf. º

§ 315. So vertheilen ſich dann die Gewerbe, und je

mehr ſie ſich vertheilen, je größer iſt der Gewinn Aller, ſo

wol an Menge als Vollkommenheit des Vorraths, das iſt

der producirten oder zubereiteten Sachen.

§ 316. Alle dieſe Gewerbe theilen dann die Menſchen in

1) Oekonomen, welche als Ackerbauer, Gärtner, Viehzüch

ter, Waldleute, Jäger, Fiſcher, Bergleute Producte der ge

zwungenen oder freiwilligen Natur empfangen und an Andere

vertauſchen, was ſie ſelbſt davon nicht bedürfen; 2) in In

duſtriearbeiter, welche von jenen die Naturproducte als

Lohn empfangen, und zwar a, als blos Dienſtleiſtende,

Knechte, Tagelöhner, oder b, als Zubereitende, Hand

werker, Fabrikanten, oder o, als Handelsleute, welche

den Ueberfluß des Einen eintauſchen, um ihn dem Mangel

Anderer gegen einen Lohn für ihre Beſorgung (Gewinn)

auszutauſchen; oder d, als Renteniere, Andern Sachen

gegen Belohnung (Zins) zur Benutzung leihen; oder e, als

Gelehrte oder Künſtler, geiſtige Bedürfniſſe Anderer,

oder ſolche, deren Befriedigung wiſſenſchaftliche Bildung er

fodert, gegen Ehrenlohn zu befriedigen ſtreben. Auch

mögen dieſe fünf Claſſen der Induſtriearbeiter unter ſich Sa
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chen und Dienſte tauſchen, und ſo mittelbar durch Andere

die Producte der Oekonomen empfangen.

§ 317. Verkehr heißt dieſer ſtets fortlaufende Tauſch

von Sachen um Sachen oder Arbeiten.

§ 318, Preis heißt Das, was für eine Sache im Tauſche

gegeben wird (§ 115.), und Waare die Sache, wofür er

gegeben wird; und es verſteht ſich alſo, daß beide getauſchte

Sachen wechſelſeitig von den Gebern und Empfängern als

Waare und als Preis angeſehen werden können; wie dann

auch ſowol Zins für geliehene Sachen, als Lohn für Arbeit

(§ 316.) nichts Anderes als Preiſe ſind.

§ 319. Gemeiner Preis iſt derjenige, welcher an ei

nem gegebenen Orte zu einer gegebenen Zeit gewöhnlich für

eine Sache (oder Arbeit) gegeben wird; und dieſer gemeine

Preis wird beſtimmt durch das Verhältniß der Menge des

Vorraths der auszutauſchenden Sachen oder Arbeiten zu der

Größe des Bedürfniſſes der Menſchen an dieſem Orte und

zu dieſer Zeit. -

§ 320. Alle Arbeit, welche im Verkehr Einer dem An

dern leiſtet, hat für den Empfänger nur Einerlei Nutzen, ſie

mag in Zubereitung einer Sache, wie die von Handwerkern

und Fabrikanten, oder in bloßen Dienſtleiſtungen beſtehen,

wie die von Domeſtiken u. ſ. w., nämlich den, daß ſie dem

Empfänger die Zeit erſpart, welche er ſelbſt verwenden müßte,

falls er die Arbeit verrichten wollte, ſowol dieſe Arbeit zu

erlernen, als ſie zu verrichten.

* 1. Es iſt daher der Unterſchied, den Adam Smith zwi

ſchen productiver und unproductiver Arbeit macht,

ganz außerweſentlich; mag jene den Werth der Naturpro

ducte auch wirklich erhöhen, und ſo das Product der Ar

beit, das iſt die Form, welche die Zubereitung bewirkt,

verkäuflich machen, immer iſt ja dem Empfänger nur Zeit

erſpart, nichts Anderes geleiſtet.
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* 2. Arbeit des Gelehrten und Künſtlers erſpart mehr die

Zeit der Erlernung, die des Handwerkers mehr die Zeit

der Verrichtung der Arbeit.

§ 321. Der Empfänger der Arbeit iſt verbindlich, dem

Arbeiter als Lohn ſo viel zu geben, als dieſer in der Zeit,

welche die Arbeit dauert, und welche er alſo nicht für ſich,

ſondern für den Empfänger verwendet, gewöhnlich zu ſeinem

Unterhalte zu verwenden pflegt. -

Denn weniger ihm geben, wäre offene Unbilligkeit, und für

weniger würde er nicht zum Vortheil Anderer arbeiten wol

len, ſondern ſeine Zeit lieber für ſich ſelbſt verwenden und

ein Gewerbe aufgeben, das ihm nicht ſeine Bedürfniſſe be

friedigen könnte; dagegen ihm mehr zu geben, wäre ein blo

ßes Geſchenk der Empfänger, welches ſie um ſo weniger

machen werden, als ſeine Gewerbsgenoſſen gern bereit ſind,

mit jenem ihrem Bedarf als Lohn ſich zu begnügen, und

ſo ihm ſeine Kunden durch wohlfeilere Arbeit zu entlocken

(§ 319.).

* Wenn ein Fabrikat, welches bisher 8 Tage Menſchen

arbeit fodert, jetzt durch eine Maſchine in 4 Tage gemacht

werden kann, ſo wird nothwendig der Arbeitslohn 32 Mal

niedriger dafür ſein, weil er bisher dem Verzehren eines

Än in 8 Tagen, jetzt aber nur dem in 4 Tage gleich
- W(LL. - - - - *

§ 322. Im Verkehr mußte ſich im Anfang die Schwie

rigkeit ereignen, daß, wer Sachen oder Arbeiten eintauſchen

wollte, Jemanden finden mußte, welcher nicht nur hatte,

weſſen er bedurfte, ſondern auch Deſſen bedurfte, was er da

gegen auszutauſchen hatte. Daher mußte oft Credit gebeten

und gegeben werden. Sehr oft wurde dann dieſer Credit

getäuſcht, auch ohne Unredlichkeit des Schuldners, weil er

wieder die nämliche Schwierigkeit fand, das Verſprochene von

Dritten einzutauſchen. -
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* -

§ 323. Getäuſchter Credit veranlaßte auf Sicherheit zu

denken, wenn neuer Credit gebeten wurde; und das einfachſte

und natürlichſte Mittel dazu iſt ein Pfand, eine Sache

nämlich, welche in den Beſitz des Gläubigers übergeben wird

mit der Bedingung, der Zurückgabe, wenn der Schuldner

ſein Verſprechen erfüllt haben werde, oder es anderweit aus

zutauſchen oder behalten zu können, falls er nicht zu be

ſtimmter Zeit erfüllen würde.

§ 324. Aber bei den Sachen, welche als Pfand gege

ben werden ſollen, findet ſich immer wenigſtens Eine fol

gender vier Schwierigkeiten, die ſie zum Pfande unbequem

machen: entweder 1) daß ſie leicht Verderben unterworfen

ſind; oder 2) daß ſie viel Raum, Mühe und Koſten der

Aufbewahrung fodern; oder 3) daß ſie nicht für viele Men

ſchen Werth haben, der Gläubiger alſo ſie ſelbſt entweder

nicht gebrauchen, oder nicht leicht an einen Dritten austau

ſchen kann; oder 4) daß ſie nicht beliebig theilbar ſind, und

alſo nicht dem Werthe der Schuld angemeſſen werden mö

gen, für die ſie haften ſollen, ſodaß der Schuldner mit ſei

ner Unbequemlichkeit höhere oder mit des Gläubigers unge

nügender Sicherheit weniger geben muß. ... -

§ 325. Nur bei den edeln Metallen iſt keine dieſer Schwie

rigkeiten. 1) Selbſt feuerbeſtändig, ſind ſie nicht leicht

Verderben ausgeſetzt. 2) Leicht aufbewahrt ſind ſie, weil

Stücke, die nur kleinen Raum einnehmen, doch hohen

Tauſchwerth haben, weil nämlich ihre Hervorbringung ſo.

viel Arbeit, Unkoſten und Unterhalt der Arbeiter fodert (§.

321.). 3) Sie haben für alle Menſchen Werth, bei denen

die Cultur nur einigen Lurus (§ 313.) erweckt hat, weil

nämlich unter allen Materialien ſie der zugleich niedlichſten

und dauerhafteſten Politur fähig, zu den niedlichſten Gerä

then und Verzierungen dienen. 4) Endlich theilbar in ſtets
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homogene Theile, und dieſe ebenſo leicht wieder zuſammen

zuſchmelzen, können ſie immer genau dem Werthe der Schuld

angemeſſen werden, für den ſie haften ſollen.

§ 326. Darum nun kann ohne allen Nachtheil des

Schuldners der Gläubiger berechtigt werden, ein Stück Gol

des oder Silbers, das er zu Pfande gegeben, auch ſofort

und ohne des Schuldners Einlöſung zu erwarten, ganz ſei

nem Eigenthume gleich, an Dritte weiter zu geben.

§ 327. So wurden die edeln Metalle überall das be

liebteſte Pfand, und eben damit waren ſie allgemeines Tauſch

mittel (§ 325., 326.) oder Geld; das iſt nämlich (als

Tauſchmittel) eine Sache, welche für eingetauſchte Sachen

und Arbeiten allgemein in Pfand gegeben werden kann, mit

der Erlaubniß, ſie ſofort weiter zu geben.

* Allerdings, Geld, welches ich empfange, kann ich jetzt wol

als mein Eigenthum betrachten; aber daß es eigentlich

Pfand ſei, ergibt ſich daraus, daß Niemand das Geld

ſelbſt haben und behalten will, ſondern Jeder es weggibt,

ſei es ſeinen Lebensbedarf dafür einzutauſchen, oder im

Handel, oder in Grundſtücken, oder auf Zinſen es an

zulegen.

§ 328. Umlauf, Circulation des Geldes iſt nichts

Anderes als ein ewiges Verafterpfänden des Metalles, bis

etwa Anfertigung eines Geräthes daraus (gleich der endlichen

Einlöſung des Pfandes) es dieſem Umlaufe wieder entzieht.

* Die Cowris der Neger ſcheinen Ueberbleibſel aus einem

frühern Culturzuſtande jener Völker, wo ſie gleich dem

Papiergelde bei uns, in Ermangelung des Metalls dieſe

Cowris einführen mochten; wie ſie denn nur aus den

malaiiſchen Inſeln auf das feſte Land von Afrika gebracht

werden. So ſind ſie als bloße Zeichen, gleich dem Pa

piergelde, beibehalten. Wahres Geld iſt wahrer Werth.

§ 329. Um der Mühe des Wägens der Metalle und des

Prüfens ihrer Feinheit überhoben zu ſein, fingen frühe die
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Obern der Staaten an, Münzen zu machen, das iſt, Stücke

feinen Metalles abzuſchneiden und ihr Gewicht und ihre Fein

heit darauf zu bezeichnen. -

* In der That mag Jeder Münzen prägen und mit ſeinem

Bilde, ſeinem Namen und ſeinem Wappen beglaubigen;

nur unbefugt Bild, Namen und Wappen eines Andern,

und gar des Souverains, darauf prägen, iſt offenbarer

Betrug und im letzten Fall um ſo ſtrafbarer, als dabei

die Majeſtät verletzt wird.

§ 330. Allerdings ſind nun die Mittel, welche dem Staate

für ſeine Zwecke zu Gebote ſtehen, die Leiſtungen der Mitglie

der im Thun ſowol als die im Geben (§ 312.). Da aber

Arbeiten für den Staat meiſtens beſondere Geſchicklichkeit fo

dern, alſo nicht von allen Mitgliedern gleich, etwa als Reihe

laſten, gefodert werden können, Der aber, der ſie für die

übrigen übernimmt, nun ſeinen Unterhalt nicht für ſich er

werben kann, ſo muß ihm der Staat dafür Lohn gewähren

(§ 316.). Und weil ſowol geiſtige als körperliche Kräfte

der Staatsgenoſſen um Lohn erkauft werden können, ſo muß

das Nationalvermögen (§ 331.) als vornehmſtes Mit

tel zum Zweck des Staats angeſehen werden.

*) Was Einzelne aus Edelmuth unvergolten thun möchten,

kann hier nicht veranſchlagt werden. Ob Gehalt oder Be

neficialländereien gegeben werden, iſt einerlei. Die rö

miſche Republik wies zum Lohn ihre höhern Beamten auf

Erpreſſungen in den Provinzen an.

§ 331. Nationalreichthum iſt zwar der Inbegriff

alles Deſſen, was Eigenthum der Staatsgenoſſen iſt. Aber

die Bedürfniſſe der Menſchen erneuern ſich täglich, jährlich,

und jede Befriedigung derſelben geſchieht durch Vernichtung

oder durch Abnutzung der Sachen, die die Bedürfniſſe fo

dern. Die Natur muß daher immer neuen Vorrath von

Bedarf hervorbringen. Dies thut ſie in jährlichem Kreis
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laufe. Darum wird für die Bedürfniſſe des Staats die Er

wägung des Nationaleinkommens bedeutend, welches

die geſammte Maſſe alles Deſſen iſt, was die Geſammtheit

aller Staatsgenoſſen im Laufe eines Jahres erwirbt.

Denn wie die einzelnen Menſchen in der Regel nur von

ihrem jährlichen Einkommen beſtreiten müſſen, was ſie im

Jahre bedürfen, und nothwendig verarmen, wenn ſie mehr

als ihr Jahreseinkommen verzehren; ſo iſt auch klar, daß ſie

Das, was ſie dem Staate geben ſollen, auch nur von ihrem

Jahreseinkommen nehmen müſſen, wenn ſie nicht einzeln,

und ſo die Geſammtheit durch Armuth und Mangel unter

gehen ſollen.

§ 332. Nun kann man alle Sachen eintheilen in frucht

bare, das iſt ſolche, welche natürlich oder erkünſtelt ihrem

Beſitzer Einkommen gewähren, und in unfruchtbare, welche

das nicht thun, ſondern zu anderm Gebrauche dienen.

* Man pflegt jene wol lebendige Capitäle, dieſe todte

... zu nennen. Jene ſind Landgüter, auf Zins ausgeliehene

- 5. Capitale u. ſ. w.. Eine Leihbibliothek iſt ihrem Beſitzer

eine fruchtbare Sache, lebendiges Capital; eine andere

Bibliothek dem ihrigen eine unfruchtbare Sache, todtes

Capital, wie reich auch der Gewinn ſei, welchen er daraus

für ſeinen Geiſt nimmt. Denn dieſer geiſtige Gewinn iſt

-, kein Einkommen, und gewährt auch nicht ſelbſt, ſondern

nur erſt die Arbeit Deſſen, der ihn gewonnen hat, ein

Einkommen. : eſ

..

§ 333. Die fruchtbaren Sachen können aber auf zweier

lei Weiſe ihrem Beſitzer Einkommen gewähren, theils 1) in

dem ſie ihm unmittelbar von der Natur deren Producte ge

währen, ſei es a, daß er die Natur dazu nöthigt (§ 316.

u. 155.), wie bei Aeckern, Gärten, ſei es b, daß er nur

hinnimmt, was ſie freiwillig liefert, wie in Bergwerken, Wäl

dern, wilden Gewäſſern; theils 2) indem er Andern gegen
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Zins (§ 316.) von Natur unfruchtbare Sachen zum Ge

brauche überläßt, ſo künſtlich ſie fruchtbar macht, und mit

telbar von Andern ſich Einkommen ſchafft, wie Zins von

vermietheten Wohnungen, von Geldcapitalien und von Schif

fen eines Rheders u. ſ. w.

* Verpachtete Landgüter gehören nicht in die Claſſe ſolcher

künſtlich fruchtbaren, weil der Pachtzins nur ein Theil

der natürlichen Producte iſt, welchen der Pächter nach

Abzug ſeiner Auslagen und ſeines Unterhalts, als Lohnes

für ſeine Arbeit, dem Verpächter zahlt, während bei Mie

then der Zins, nur für bloßen Gebrauch gegeben, nicht ein

Theil Deſſen iſt, was die Sache ſelbſt producirt hat, ſon

dern anderswoher, von dem Zahler erworben iſt. - - - - -

§ 334. Um daher weſentlich verſchiedene Begriffe in Wor

ten beſtimmt zu unterſcheiden, mag man Nationalver

mögen allein den Inbegriff aller fruchtbaren, alſo Einkom

men gewährenden Sachen aller Staatsgenoſſen nennen; und

den Ausdruck: Nationalreichthum für den Inbegriff al

ler ſowol fruchtbaren als unfruchtbaren Sachen der Staats

genoſſen behalten.

§ 335. Es verhält ſich aber das Nationalvermögen und

das Nationaleinkommen zum Nationalreichthum ganz anders,

als das Vermögen und Einkommen der Einzelnen zu dem

Reichthume der Einzelnen.

Denn als Nationaleinkommen, als Einkommen für die

Staatsgenoſſen in Geſammtheit, kann nicht Alles angeſehen

werden, was für jeden Einzelnen allerdings ſein Einkom

men iſt. Was nämlich einer der Staatsgenoſſen dem andern

zahlt, z. B. Zinſe, iſt ja nicht erſt da für die Geſammtheit

eingekommen, als dieſer jetzige Empfänger es empfing, ſon

dern kam ſchon dafür ein, als es der Erſte, der es erwarb,

empfing; es kann alſo nicht bei dem Uebergange aus einer
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Hand in die andere in der Geſammtheit, als noch einmal

für die Geſammtheit eingekommen angeſehen werden. –

§ 336. Als Nationaleinkommen kann alſo nur Das gel

ten, was, ehe es von einem Staatsgenoffen erworben wurde,

noch keinem andern Staatsgenoſſen ſchon gehörte.

§ 337. Und darum können für die Geſammtheit Aller

nur ſolche Sachen als fruchtbar gelten, welche natürlich und

unmittelbar Naturproducte liefern, die fruchtbringenden Grund

ſtücke, Aecker und Gärten, die Wieſen und Weiden für Vieh

zucht, Wälder für Holzung, Jagd u. ſ. w. benutzt, Berg

werke, Gewäſſer für Fiſcherei benutzt, Torfmoore u. ſ. w. –

nicht aber die, durch welche Früchte nur erkünftelt werden.

* 1. Vermiethete Häuſer gewähren ihrem Eigenthümer Ein

kommen, aber nicht der Nation; den Zins hatte ja ſchon

der Miether eingenommen, und er geht nicht erſt, auch nicht

noch Ein Mal, bei der Zahlung an den Vermiether der

Nation ein.

* 2. Alle Arbeiten, alle ausländiſche Waaren, werden am

Ende blos für die Producte des Grundbodens des Staats

eingetauſcht.

§ 338. Das jährliche Einkommen der Geſammtheit, alſo

die Summe aller der Naturproducte, welche die Staatsge

noſſen aus ihren Grundſtücken ziehen, läßt ſich, wie alles

beſtändig fortdauernde jährliche Einkommen, als Zinſen eines

Capitals betrachten, welches dann das Nationalvermö

gen iſt; und dieſes beſtehet nicht in bloßer Idee, ſondern

es iſt reell vorhanden, nämlich im Werthe des geſammten

Grundeigenthums, das iſt, in ſeiner Fähigkeit, fortgeſetzt jene

Producte zu liefern.

§ 339. Alſo ſteigt das National-Vermögen, und ſteigt

nur allein dadurch, wenn die fruchtgebenden Grundſtücke ſich

mehren oder verbeſſern, und alſo mehr Früchte bringen; es
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ſinkt, und allein dadurch, wenn dieſe Grundſtücke wüſte

oder verſchlechtert werden, alſo weniger Früchte bringen.

* 1. Eine alte Theorie, welche noch jetzt immer eine furcht

ſame, weil nicht klar ſehende, Politik in der Praxis erhält,

ſetzt den Nationalreichthum in die Summe baaren Geldes,

welches im Lande umläuft (§ 328.), und ſie will den

Handel ſo regeln (das glaubt ſie zu können), daß ſo viel

möglich Geld vom Auslande hereingezogen, und vor Allem

verhütet werde, daß nicht Geld hinausgehe. Die Unge

reimtheit dieſer Theorie muß auch dem ſtumpfſten Sinne

einleuchten. Geld iſt ja der kleinſte Reichthum eines jeden

Mannes: der meiſten Menſchen Meubeln ſind mehr werth,

als alles Geld, was ſie je im Hauſe haben, und nun

vollends der allerunbedeutendſte Theil gegen die lebendigen

Capitalien gerechnet. Der Eigenthümer eines ſchuldenfreien

Landgutes von 5000 Thlr. Pachtwerth iſt doch viel rei

cher als die 300 oder 400 Thlr., welche er etwa baares

Geld beſitzt. Der Werth der fruchttragenden Grundſtücke

iſt viele hundert Mal mehr werth als alles baare Geld

im Lande. Großbritannien hat höchſtens 25 Millionen

Pfund Sterling baaren Geldes: aber es verzehrt über 700

Millionen Pfund jährlich. – Länder, welche Gold- und

Silherbergwerke haben, müſſen ihr Metall hinausſchicken

für den ihnen fehlenden Bedarf, wie Frankreich ſeine Weine

dafür hinausſchickt, und die Furcht dort, daß zu viel Gold

oder Silber hinausgehe, wäre ſo ungereimt, als in Frank

reich die Furcht, daß zu viel Wein hinausgehe. Länder,

die ſolche Bergwerke nicht haben, alſo ihr Gold oder Sil

ber erſt vom Auslande holen müſſen, fürchten Ausfuhr

des Geldes ebenſo ungereimt, als ob man in Schweden

fürchten wollte, es dürfte dort zu viel Wein aus ſeinem

Lande gehen.

* 2. Adam Smith's berühmtes Werk über den Nationalreich

thum hat nicht den Nationalreichthum oder Nationalver

mögen (§ 334.), ſondern nur das Nationaleinkommen

unterſucht, und auch dieſes mit offenem Irrthume be

ſtimmt. Es ſoll nach ihm das Nationaleinkommen aus

drei zuſammenaddirten Stücken beſtehen: 1) jährliche

Landrente als Summe aller Naturproducte des Bodens;

2) jährliche Zinſen der in Gewerben angelegten oder aus

v
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geliehenen Capitalien; 3) aller Lohn, den jährlich die zu

bereitenden Arbeiten, Smith nennt dieſe productive

Arbeiten, erwerben, weil dieſe nämlich durch die Zu

bereitung den rohen Producten höhern Werth geben. –

Allein 1) dieſe Addition gäbe nur das Einkommen nicht

der Nation (§ 336.), ſondern aller Einzelnen, und auch

das nicht einmal vollſtändig; denn dazu gehörte doch auch

das Einkommen Derer, die er unproductive Arbeiter nennt;

und das um ſo mehr, da er am Ende nur die Erſpar

niſſe der productiven Arbeiter als Zuſatz anſieht, und doch

auch die unproductiven erſparen können. 2) Zinſen können

gar nicht dazu gerechnet werden, weil ſie blos aus einer

Hand in die andere gehen; und ein Mann, der Geld aus

einem ſeiner Beutel in den andern thut, kann doch nicht,

weil der eine Beutel ſo viel, der andere ſo viel empfangen

hat, nun das Doppelte, als ihm eingekommen, rechnen.

3) Der zubereitenden Arbeiten Lohn müßte für die Köchin,

welcher, als Domeſtique, Smith ihn nicht anrechnet, eben

ſo gut gerechnet werden, als für den Brauer, welchem er

ſie, als Fabrikanten, anrechnet. Aller Lohn iſt im Durch

ſchnitt genau das Verzehren der Arbeiter (§ 321.).

4) Wären Zinſen und Arbeitslohn wirklich Theil des Na

tionaleinkommens, ſo müßte das, doch von Allen ge

wünſchte, Fallen des Zinsfußes, ſo müßte Erſparung des

Arbeitslohnes durch Vertheilung der Arbeit oder durch Ma

ſchinen ein Nationalunglück ſein, weil nun weniger da

durch einkäme.

* 3. Es iſt überall nicht wohl abzuſehen, wie zum National

vermögen gerechnet werden möge, was man über die Grenze

des Landes bringen kann. Doch Handel und Fabrication,

obwol ſie nicht unmittelbar Zuſatz zum Nationalvermögen

geben, veranlaſſen mittelbar, daß ihm ſehr bedeutender Zu

ſatz erwachſe. Denn wenn Handel und Fabrication ſtei

gen, ſo müſſen nothwendig dem Boden ſo viel Producte

mehr abgewonnen werden, als die Handelnden vertauſchen,

als die Arbeiter zubereiten, als beide verzehren; ſo wird

dann der Werth des Bodens mittelbar und indirect durch

ſie erhöhet; das iſt ihr Segen.
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-

Dritter Abſchnitt.

Reſultate der Metapolitik,

§. 340. Jeder Staat hat ein Gebiet, das iſt, einen be

ſtimmten Theil des Erdbodens, innerhalb deſſen allein der

Staat ſchützet. - - -

Denn die Genoſſen des Staats haben feſte Wohnſitze, und

können alſo nicht wie Jäger- oder Hirtenhorden umherzie

hen (§ 305.). -

§ 341. Und dies Gebiet iſt der Inbegriff der Grund

ſtücke, deren Eigenthum dieſer Staat ſchützet. .

* Eine Horde kann ſo wenig rechtlicher Weiſe ein Gebiet

- haben, wie der Einzelne ohne Bebauung der Erde ein

Grundeigenthum (§ 152.). Wenn Nomaden auch über

Reviere Verträge ſchließen, welche ihnen dieſe zueignen, ſo

kann das nur Die binden, welche ſich verbindlich gemacht

haben, in jenen Revieren ſich nicht anzubauen oder zu

weiden oder zu jagen, keinen Dritten; alſo kein abſolutes

und wahres Eigenthum geben ſolche Verträge.

§ 342. Keinem Grundeigner im Staate iſt erlaubt, ſein

Grundſtück vom Gebiete zu trennen, ſei es, um es dem Ge

biete eines andern Staates zuzuſchlagen, ſei es, um einen

eigenen Staat zu bilden.

Denn der Staat beſteht nur unter Menſchen, die Grund

eigenthum und feſte Wohnſitze haben (§ 304.), die alſo

nicht durch Flucht alles Ihrige vor Gefahren ſichern können.

Alle müſſen alſo darauf feſt rechnen können, daß Niemand,

vielleicht gerade in der Zeit der Gefahr, ſeinen Genoſſen ſei

nen Beitrag zu ihren Vertheidigungsmitteln (§ 330.) ent

ziehe, als die eben in dem Einkommen von den Grundſtü

9
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cken beſtehen. Darum muß es nothwendig ſtillſchweigende

Bedingung der Vereinigung jedes Grundeigefthumes mit dem

Staate ſein, daß nie ein Grundeigenthümer eigenmächtig ſein

Grundſtück vom Staate trenne. - -

* So iſt es auch immer angeſehen, ſelbſt von Denen, welche

ſonſt die Freiheit zugeſtehen, auch gewaltſam die Verfaſſung

des Staates zu ändern. Nicht die Jakobiner, nicht die

Cortes in Spanien, nicht das Carbonariparlament zu Nea

pel würden einem Grundeigenthümer verſtattet haben, der

Könige alte Autorität auf ſeinem Landgute ferner zu er

kennen, oder ſich ſelbſt für ſouverain zu erklären, oder ſich

einem andern Souverain zu unterwerfen. Und ſelbſt einer

Provinz würde man auch jetzt in Fränkreich nicht verſtat

ten, Heinrich V. als König zu erkennen, oder als Re

publik ſich getrennt zu conſtituiren. - - - -

§ 343. Obereigenthum, dominium eminens, iſt

eben dies Recht des Staats, zu hindern, daß kein Theil des

Gebiets, auch nicht von ſeinem Grundeigenthume, davon ge

trennt werde. . . . . . . .

"Fiscaliſirende Juriſten des ſiebzehnten Jahrhunderts ſchrei

den dem Fiscus über alle Sachen dieſes Obereigenthum,

wie im Sinne des Lehnrechts, zu, als ob jedes Eigenthum

von der Regierung nur verliehen, keineswegs nach na

türlichem Recht vom einzelnen Eigenthümer erworben

ſei. Dieſe alte Abſurdität des Despotismus iſt jetzt die

Mode liberaler Schriftſteller, nur daß ſie, was jene dem

Fiscus, jetzt der Nation beilegen, als ob dieſer mein Tiſch

ein Nationaltiſch, und mir von der Nation nur verlie

hen ſei. - - -

§ 344. Volk, Nation, heißt der Inbegriff aller Men

ſchen, welche im Gebiete wohnen (vergl. 361). . . .::

* Der Begriff des Wohnens wurde ſchon Cicero, pro Ar

chia c. 4, ſchwer zu beſtimmen. 1,2 2:... ..- - - - -

§ 345. Das Volk zerfällt durch die Natur des Staats

ſelbſt in zwei verſchiedene Claſſen: 1) Grundeigenthü
-

- -
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mer, welche auf eignen Boden wohnen, 2) Nebenwoh

ner, welche kräfteſonderer Privatcontracte auf dem Bo
den Anderer wohnen.“ . . .

§ 346. Die Nebenwohner können wieder in zwei Un

Ä kºch unfreie, welche ihre

Dienſte und Arbeiten einem
ſº T.

ſchließlich zu einer

-

inzigen als ihrem Herrn aus

rb

nº; Öbürgerlich freie

welche von Dienſten unU t - d ei kö -- welche ſie Jedem

er eiſten TNT.ºhne n ſchiede .. en - 3D

1. Wilde tädten und martern Kri ne und Fremdez

ÄÄ ühernÄ leich

bedeutend. So erſcheint der Ä noch

gar als Wohlthäter der Menſchen, welcher Unglücklichen

dadurch das Leben erhielt. Aber Sklaverei auch zur Leib

- eigenſchaft g widerſtrebt ſo ſehr dem Geiſte des

Ehrſte ſº veden beträg sº We'-

.
- -

Das Verhältniſ der Ne Fºrs den Grundeignern

es vornehmlich worauf die Staatsverfaſſung ruht und

die Geſchichte dieſes Verhältniſſes die wahre Staatsge

ſchichte. Ueberall wurde ihr Urverhältniß dadurch geſtört,

daß man theils Nachkommen der Grundeigner (Odel) auch

- u. nach dem Verluſt ihrer Güter noch immer in der Odel

Ä Ehre Ä die ÄÄÄ
theils Leuten o Grundeigenthum der Grundeigenthümer

ÄÄ Ä Ä Ä donare der Rö

mer und unſer Adeln. In Deutſchland brachte die Eül

Ä zwiſchen den GrundÄÄ denÄ oder

Leibeignenden Stand freier Nebenwohner, den Bürger

Ä Man ſ Ä Ä en derÄ wie

bei uns im Adel, Bürgerſtande und Leibeignen, ſo in den

ztourat uérouxot und dot ou Athens und in den cives

latini etÄ Ueberall aber finden

wir viel Kampf der bürgerlich freien Nebenwohner gegen

die Grundeigner, ſelten der bürgerlich unfreien, obwo

der Unterdrückten, in der Geſchichte der Länder. – Uebri

gens mag im Ideal des Staats der Rang nicht der Ge

burt, ſondern dem Verdienſt gebühren; aber eben in ſol

9*
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chem Ideal gebührt auch der Reichthum nicht der Geburt,

ſondern dem Fleiße. Da nun Erb-Reichthum nicht zu

verhüten iſt, ſo mag Erb-Rang dem Erb-Reichthume

Gegengewicht halten, zum Beſten Derer, denen beides fehlt.

Iſt in Staaten ohne Adel wirklich das Verdienſt, oder iſt

nicht der Reichthum in der Macht? und iſt Ariſtokratie

der Reichen nicht überall drückender als die des Adels?

§ 347. Alle Nebenwohner leiſten den Grundeignern den

großen Dienſt, daß ſie ihre Rente, das iſt, das reine

Einkommen ihrer Grundſtücke, vermehren

Denn Alles, was ſie verarbeiten oder vertauſchen, ja Alles,

was ſie ſelbſt verzehren, wäre ohne ſie gar nicht von den

Grundeignern hervorgebracht, oder wenn die Natur es von

ſelbſt hervorbrachte, gar nicht zu Gute gekommen; alſo leiſten

ſie Alle den Grundeignern große Dienſte (§ 339. *3.).

* Reines Einkommen iſt das, was übrig bleibt nach Er

ſtattung Deſſen, was für Erhaltung und Beſtellung des

fruchttragenden Grundſtücks ausgegeben iſt, – Ohne des

Kaufmanns Ausfuhr, ohne des Handwerkers Verarbeitung

würden die Producte des Landes nicht producrt, oder un
genutzt bleiben.

§ 348. Da im Staate Bildung beſonderer Geſellſchaften

zu beſondern Zwecken möglich iſt, ſo können in ihm auch

moraliſche Perſonen beſtehen (§ 230.). Es werden

aber, die ihre Wohnungen nahe beieinander haben, Vieles

gemeinſam und gemeinſam zu berathen haben, und ſie wer

den ſich dafür in Gemeinen zuſammenſchließen.

§ 349. Solche Gemeinen mögen ſich bilden theils aus

bürgerlich unfreien, welche von ihrem Herrn Peculiar- oder

Beneficialgrundſtücke (§ 311.) verliehen erhalten, wie unſere

Dörfer, theils aus bürgerlich freien, entweder kleinern Grund

eignern, deren Wohnungen wegen geringen Umfanges ihrer

Ländereien näher an einander lagen, oder aus freien In

duſtriearbeitern (§ 316.), wie unſere Städte
, . . .

- *
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Siebentes Buch.

Der Staat. – Abſolutes Staatsrecht.

Erſter Abſchnitt. -

Rechtliche Gründung des Staats.

§ 350. Die Frage von rechtlicher Gründung des Staats

verlangt nicht geſchichtliche Belehrung, wann und wie vor

mals die Menſchen in Staaten vereinigt worden (§ 310. ff),

ſondern, da der Staat eine Geſellſchaft iſt (§ 220 vergl.

mit § 302.), alſo Oberer bedarf (§ 225. 226.), ſo ver

langt ſie blos belehrt zu ſein: Aus welchem rechtlichen Grunde

jeder einzelne Staatsgenoſſe ein Recht habe, von den Obern

Schutz zu fodern, und aus welchem rechtlichen Grunde die

Obern ein Recht haben, von jedem einzelnen Genoſſen Ge

horſam zu fodern? “ -

und danach natürlichem Rechte Niemand ein Recht auf

Leiſtungen Anderer hat, als entweder aus Verletzungen oder

aus Verträgen; ſo kann das Recht des Einzelnen, Schutz vom

Staate, und das Recht des Staats, Gehorſam vom Einzel

nen zu fodern, nur auf Vertrag beruhen. Selbſt wo etwa

ein Beleidigter den Beleidiger nöthigte, als Erſatz für die

Beleidigung hiefür ihm Gehorſam gegen Schutz zu leiſten,

da wäre das Vergleich, mithin Vertrag.

* Das Einfachſte und Klarſte wird nicht ſelten am ſchwer

"ſten gefunden und eingeſehen. Daher iſt der Streit über
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der Staaten Gründung, durch Vertrag oder durch gött

liche Anordnung, mit ſeltſamem Misverſtändniſſe geführt

(freilich die Vertheidiger des Vertrags haben ſich ſelbſt in

gar abſurde Theorien verwickelt); aber läugnet Derjenige

Gottes allwaltende Vorſehung, welcher den jungen Mann,

der ſein GlückÄ ÄÄ und Verſtändigkeit

ermahnt? Oder, wer lehrt, daß unſer Glück von Gottes

„eGnade abhänge, Fernahm der dadurch zu Unfleiß und Un

verſtändigkeit? Alſo wer behauptet, Gott habe die menſch

lichen Dinge ſo geordnet, daß die Menſchen ſich in Staa

ten vereinigen müſſen, leugnet der nun nothwendig entwe

der die göttliche Fºrdnung oder die Vereinigung durch Ver

trag? Wo die Natur für Gott gelten ſoll, iſt wol ge

ſagt: der Staat ſei Naturproduct hervorgegangen aus dem

Ä desÄ. ÄÄ iſt

ja die Frage. Und der Staat? Gibt es nur den Einen?

Oder, hat die Natur etwa die Menſchen ohne alle Acte

ihres Willens in viele Staaten vertheilt, wie die Bienen

in viele Schwärme? – Jeder Einzelne iſt doch immer

durch. Seinen Willen in einem Staate. Iſt er darin ge

eboren und bleibt darin, ſo iſt es ſein Wille; wanderter

sº # einen andern, ſo iſt es ſein Wille, wie es ſein Wille

wäre, wenn er in die Wüſte wanderte, wo kein St.

iſt. – Ä mitÄÄ Ä#Z
heit in der Theorie, und nicht ohne fürchterliche Gefahr

in ihrer Anwendung hat man dieſe Verträge vorgeſtellt,

heis als von unſern Vätern geſchloſſen, woher dann Recht
und Verbindlichkeit auf uns durch Erbgang gekommen Ä

ren, theils als ob erſt die Einzelnen durch Vereinigungs

vertrag ſich unter einander zum Volke verbunden und

dann erſt das Volk ſchon als ſolches, durch Unterwerfungs

Vertrag ſich dem ÄAhern untergeºrdnet hätte. T. Wie aber
kämen wird nn zur Verpflichtung, die angeblich ererbte

Verbindlichkeit zu erfüllen? Das poſitive Recht des ganzen

Europa würde wenigſtens. Jeden davon freiſprechen, der

der väterli bſchaft entſagte T-Und weÄ # # gte ÄÄ

zelnen ſchz Äm Volke vÄnj wäre ja dieſer Häu

fen Einzelner damit noch nicht moraliſche Perſon, wel

che Verträge ſchließen konnte. Wer nämlich hätte für ſie

ÄÄÄÄÄÄÄ
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- tigte? So waren ja dieſe ſchon Obere; und nach dem

- Vereinigungsvertrage hätte müſſen ein Vertrag, bevoll

mächtigen zu wollen, dann ein Mandatsvertrag u. ſ. w.

geſchloſſen werden. Welche Abgeſchmacktheiten müſſen her

9 auskommen, wenn man den Hergang ſolcher Entſtehun

auch nur in einer Dichtung darſtellen wollte! . .

§ 351. Der Zweck, um deſſentwillen jeder Einzelne in

den Staat tritt, oder darin bleibt, iſt Schutz ſeiner Frei

heit (§ 306.). Wer aber Schutz begehrt, muß in allen

Dingen, welche ſich auf den Schutz beziehen, Dem Folge

leiſten, der ihn ſchützen ſoll. „

Denn nur unter dieſer Bedingung kam ihn der Schützende

vertheidigen, weil dieſer ſonſt durch den Schutz in ſchlimme

Verhältniſſe verwickelt werden könnte, die bei uebernahme

des Schuhes ihm unmöglich war vorauszuſehen.

*. In der Fahel begann der Zwerg, Schützling und Reiſege

fährte des Rieſen, überall unwachtfertige Händel, und der

Rieſe fand bald Urſache, ihm Geſelhaft und Schutz auf

– zukündigen. . . . . . . . .

§ 352. Auch iſt im Staate wirklicher und allgemeiner

Schutz der Freiheit allein möglich durch eine Gewalt der

Obern (§ 247), die ſtark genug iſt, jedes Unrecht, das iſt

jede Verletzung der Freiheit (§ 178.), unwiderſtehlich nieder

zudrücken, wie von ſelbſt einleuchtet.

§ 353 und unwiderſtehlich alſo allein zu ſchützen fähig,

kann die Gewalt nur ſein durch den Gehorſam aller Schütz

inge (§ 351.), wie ebenfalls von ſelbſt einleuchtet.

“ § 354. Majeſtät, höchſte Gewalt, Hoheit, Sou

verainetät iſt dieſe Gewalt, alſo das Recht, die Mittel

zum Zweck des Staats aufzuſuchen, zu ordnen und anzu

wenden (§ 247)

* Oder was heißt Souverainetät anders Welch vernünftiger

Sinn iſt an das ſinnloſe Wort: Volks - Souverai
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c netät zu knüpfen? Solcher Unſinn kömmt heraus, wenn

- man Worte gebraucht, ohne ſich über ihren Sinn genaue

Rechenſchaft zu geben. -...

§ 355 Souverain heißt die phyſse oder moraliſch

Perſon (§ 226.), welche die Majeſtät hat.

* Der Streit, ob bei dem Souverain oder dem Volke die

Majeſtät ſei, iſt einleuchtend ungereimt, weil man ſich

nicht Rechenſchaft gab, was man unter dem Worte: Ma

jeſtät, verſtehe. - - - -

§ 356. unterthanen ſind alle die Einzelnen, phyſi

ſchen oder moraliſchen Perſonen, welche unter Bedingung des

Gehorſams geſchützt werden (§ 352.).

* Staatsbürger iſt ein ſehr übel etymologiſch gebildetes

Wort. Bürger hießen Leute, die in befeſtigten Orten,

Burgen, wohnten und dieſer Name wurde deshalb den Mit

gliedern der Stadtgemeinen eigen. Stimmfähige Ein

- wohner würde eine richtige Ueberſetzung des citoyen ſein.

s § 357. Jeder einzelne Unterthan alſo ſteht mit dem Sou

verain in der That in einem Unterwerfungsvertrage, näm

lich in einem ſtets von beiden Seiten fortgeſetzten Tauſche

von Gehorſam gegen Schutz und Schutze gegen Gehorſam;

als welcher, gegenſeitig immer auf die Gegenleiſtung bedingt,

wirklicher, wahrer, rechtsgültiger Vertrag iſt (§ 208.).

* So iſt dieſer Vertrag ein wirkliches Factum, nicht von

Ehedem, ſondern von uns Allen täglich, ſtündlich erneuet,

weil wir Alle täglich, ſtündlich Schutz verlangen und Ge

horſam leiſten. Ohne den Gehorſam hat Niemand ein

Recht auf Schutz, und ohne Schutz der Souverain kein

Recht auf Gehorſam. Irrig alſo meinte Kant, man könne

" des Souverains Pflicht, zu ſchützen, keine juridiſche nennen,

weil ja der Schutz immer als Gnade gebeten werde. Wenn

aber ein Gläubiger im Tone gebildeter Umgangsſprache

ſeinen Schuldner bittet, die Güte zu haben, ihm zu zah

len, erkennt er dadurch die Schuld für nicht juridiſch be

gründet? -
- -

V
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- § 358. Es folgt hieraus, daß kein Unterthan, ſo lange

er im Gebiete (§ 340. 341.) iſt, dem Souverain den

Gehorſam, und daß eben ſo wenig der Souverain dem Un

terthan, der Gehorſam leiſtet, den Schutz weigern darf.

§ 359. Der Unterwerfungsvertrag unter den Souve

rain wird alſo von jedem Einzelnen geſchloſſen, er mag im

Gebiete geboren, darin bleiben, oder vom Auslande einge

wandert ſein. -

§ 360. Der urſprüngliche, erſte Unterwerfungsvertrag

iſt alſo nothwendig von den Grundeigenthümern (§ 345.)

geſchloſſen.

Denn der Staat ſetzt nothwendig ein Gebiet voraus (§.

306.) und ſchützt allein in deſſen Grenzen (§ 340.). Nun

beſteht aber dies Gebiet in dem Aggregat der geſchützten

Grundſtücke (§ 341.), und alſo können nur die Eigenthü

mer der Grundſtücke dieſe dem Souverain unterworfen und

zum Gebiet vereinigt haben, falls ſie ſolche nicht gar von

ihm als Peculiarländereien ſelbſt empfingen. Die Nebenwoh

ner dagegen können im Gebiete jeder nur durch Verträge mit

einzelnen Grundeignern wohnen; ſie unterwerfen ſich alſo

durch ihre Niederlaſſung der Souverainetät, der der Grund

eigner ſich unterworfen hat, und können nicht befugt erach

tet werden, darüber mit zu verfügen, weſſen Souverainetät,

als eine ewige Realgerechtigkeit (§ 342.), der Grundeigner

auf ſein Grundſtück nehmen ſolle.

“ Ebenſo wenig ſteht dem Nebenwohner ſolch Recht zu,

als ein Recht mitzubeſtimmen, ob ſein Grundeigner eine

Hypothek auf ſein Landgut oder Haus nehmen ſolle.

§ 361. Die einzelnen Unterthanen, Grundeigner wie Ne

benwohner, werden nur durch den gemeinſchaftlichen Sou

verain, dem ſie ſich unterworfen haben, und nur mittelſt die
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ſer Unterwerfung unter einander zu einem Ganzen, zu einem

Volke, als moraliſche Perſon vereinigt. -

Denn das Wort. Volk, Nation (§344.) bedeutet an

ſich nur einen Collectivbegriff, keine moraliſche Perſon; und

es haben alſo im Volke an ſich nur die Einzelnen Rechte,

keineswegs ihre Geſammtheit, als moraliſche Perſon. Näm

lich eine moraliſche Perſon kann ihre Rechte nur ausüben

durch ihre rechtmäßig beſtellten Obern (§ 227 und 252.),

Alſo ohne Souverain, als dem Obern, und von ihm ge

trennt, iſt das Volk keine moraliſche Perſon, und ſelbſt ent

ſchiedene Majorität kann die Minorität auf keine Weiſe recht
lich beſtimmen (§ 223.). - E

Wenn man den Staat nach der gewöhnlichen Theorie
entſtehen läßt durch einen Vereinigungsvertrag der Men

tſchen zum Volke, ſo ſollte man bedenken, daß auch die

Rede ſein müſſe von Vereinigung derÄ

ebiet und auch dann dieſe nur von Denen geſchehen

f nne, wie Grundſät haben (§ 360) r:

§ 362. Alſo kann ein Volk nie als moraliſche Perſon

Rechte gegen ſeinen Souverain haben, ſondern nur das Volk

in dem Sinne, daß es alle Einzelnen bedeutet; welches nichts

Anderes heißt als: Jeder Einzelne hat ein Recht, vom Sou

verain Schutz für alle ſeine Rechte zu fodern. - -

“Es iſt darum eine reine Abſurdität von einem Unterwer

„fungsvertrage zu reden, den ein Volk als Volk, al
“jerſon, mit dem Sjejgjhoffjhaj

ſoll. Wie könnte ein Volk Vertrag en mit dem

Souverain? Durch Bevollmächtigte? Die wären ja dann

ſchon Souverain. Und wie iſt deren Wahl beſtimmt?

“ Durch Mehrheit? So wäre ja ſchon der Mehrheit die

Gewalt übertragen geweſen; alſo dieſe ſchon Souverain,

noch vor jener Vollmacht (vergl. § 350. *). – Ver

träge eines Monarchen mit ſeinem Volke ſind nur da mög

- lich, wo bereits Parlamente,Ä

die dann freilich ſchon einen Theil an der Souverainetät
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". ÄÄÄÄÄ alſo

nº nur die des Einzelnen. Und ſo ergibt ſich, welch heillo
Ä Wortſpiel mit dem Worte: Volk, getrieben wird, #

man, was von ihm nur als allen Einzelnen gilt, auf eine

moraliſche Perſon: Volk, bezieht. . . . . . . .

§ 363 Es geht alſo im Staate der Vereinigungsvertrag
(§ 228.) nicht geſchichtlich und in der Zeit demÄ

fungsvertrage voraus, ſondern die Einzelnen, die ſich einzeln

dem Souverain unterwerfen, werden erſt durch den gemein

ſamen Souverain ein Volk als moraliſche Perſon (§ 360.).

* Wo Grundeigenthümer ſich ſelbſt ohne einen gemeinſamen

Schutzherrn zum Staate vereinigten (§ 310. 311.), da

haben ſie gleichzeitig ſich der Mehrheit unterwerfen müſſen

und ſo eine Souverainetät gegründet. Freie und unfreie

- Nebenwohner bildeten mit ihnen eine natio, ſie ſelbſt aber

- nur einen populus, der ſeiner Natur nach eine ariſtokra

tiſche Gemeine bildet, wie in Rom (§ 346. * 2.)

§ 364. Der Souverain hat nur allein dazu ein Recht,

wozu er eine Pflicht hat, . . .“ - -

Denn Obere einer Geſellſchaft haben kein Recht, die Mit

glieder zu etwas Anderem zu beſtimmen, als zu dem Zwecke

der Geſellſchaft (§ 251.); alſo auch der Souverain“ hat

kein Recht, die Unterthanen zu etwas Anderen zu beſtimmen,

als zu dem Zwecke des Staats, alſo zur Sicherung der Frei

heit und der Rechte aller Einzelnen (§ 302). Dazu hat

er allein auch eine Pflicht; ſein Recht und ſeine Pflicht fal

len alſo in Eins und beſtimmen gegenſeitig ihre Grenzen.

§ 365. Aber dagegen iſt auch die Pflicht des Gehorſams

jedes einzelnen Unterthans abſolut und keinem Unterthan iſt

ſelbſt dann nicht erlaubt ihn zu weigern, wenn auch der

Souverain ihm für ſeine Perſon Unrecht gethan hätte

Denn alle einzelne Staatsgenoſſen ſind durch die Unter
werfung unter den Souverain unter ſich ſelbſt zum Volke,
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alſo einer Gemeinheit vereinigt (§ 363.). Jeder Einzelne

alſo iſt den Gehorſam nicht dem Souverain, als für deſſen

Perſon, ſondern um der Geſammtheit willen ſchuldig; und

die Pflicht des Gehorſams gegen den Souverain iſt zugleich,

iſt ſogar vornehmlich eine Pflicht gegen das Volk, gegen alle

Landsleute. Mithin darf er durch Weigerung einer Pflicht

gegen ſie, ſie nicht büßen laſſen, was etwa der Souverain

perſönlich verſchuldet hätte.

* 1. Wem der Caſſirer einer öffentlichen Caſſe mit Privat

ſchuld verhaftet iſt, kann nicht compenſiren mit dem, was

er der Caſſe zu zahlen hat.

* 2. Wunderlich iſt der Streit über leidenden Gehorſam, als

ob es einen andern geben könnte. Das wäre kein Gehor

ſam, den man weigern dürfte. – „Aber wenn die Obrig

keit nun Böſes gebietet?“ Nur dann gehorchen wir Gott

mehr wie Menſchen (Apoſt. Geſch. 4,18 fg. und 5,

29 fg.). Aber unſere Vorbilder, die Apoſtel, revolutio

nirten doch nicht. –

§ 366. Der Souverain, ſei er moraliſche oder phyſiſche

Perſon, iſt unabhängig und für ſeine Handlungen nie ver

antwortlich.

Denn wäre er verantwortlich, ſo wäre Der, dem er ver

antwortlich wäre, eben dadurch der wahre Souverain, weil

in dem Rechte, zur Verantwortung zu ziehen, auch das Recht

liegt, das Gethane zu misbilligen und das Gegentheil davon

zu ordnen; folglich hier dann bei Dem, der dieſe ephoriſche

Gewalt hätte, auch das wirkliche Recht, Mittel zum Zweck

des Staats zu ordnen, alſo die wahre höchſte Gewalt wäre.

Und wollte man ſagen, dem Volke ſei er verantwortlich, ſo

wäre ja ohne den Souverain das Volk eben kein Volk (§ 362.).

Oder wenn es durch Bevollmächtigte den Souverain zur

Verantwortung ziehen wollte, ſo wären ja gerade dieſe Be
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vollmächtigte, wie geſagt, ſelbſt Souverain, und wem wären

dieſe nun wieder verantwortlich? Und wie iſt Verantwortlich

keit vor dem ganzen Volke phyſiſch möglich? ---

-

-

Weſen der höchſten Gewalt.
- - -

-
- - -

- -

. . 5
- - - - - - --

- -

# . . ."

§ 367. Da in jeder Geſellſchaft die Gewalt, indem ſie die

Mittel zum Zweck derſelben beſtimmen ſoll, als ein Inbe

griff von den verſchiedenen Rechten angeſehen werden kann,

welche dazu nothwendig ſind, daß die Obern ihre Pflicht

erfüllen, ſo iſt dies auch im Staate der Fall. Im Staate

heißen dieſe Rechte der höchſten Gewalt. Majeſtäts

Rechte, Hoheits - Rechte. Um dieſe Rechte vollſtändig

zu entwickeln, iſt zu bemerken, daß ſie ſowol nach der Art,

wie die höchſte Gewalt wirkt, als nach ihren Gegenſtänden

verſchieden ſein können. -

§ 368. [1] Nach der Art, wie die höchſte Gewalt

wirkt: Die höchſte Gewalt, Majeſtät oder Souverainetät, ſoll

den Geſammtwillen des Volks beſtimmen (§ 227.), und

deshalb die Mittel zum Zweck des Staats aufſuchen, ordnen,

anwenden. . . .

§ 369. Wie nun der Wille des Einzelnen von ſeiner

Vernunft beſtimmt werden ſoll (Einl. XVIII.), ſo ſoll der

Geſammtwille von der höchſten Gewalt beſtimmt werden.

Es iſt alſo das Verhältniß der höchſten Gewalt zum Ge

ſammtwillen ein Analogon des Verhältniſſes der Vernunft

. . .
- - >
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X

zum Einzelnwillen... Nun umfaßt aber die Vernunft (im

allgemeinen Sinne des Worts) drei Vermögen, Verſtand,

Vernunft (im beſondern Sinne) und Urtheilskraft (Einl.

VII.*4.), und es werden deshalb auch Analoga jeder dieſer

drei Vermögen in der höchſten Gewalt nachzuweiſen ſein.

§ 370. Nämlich, die höchſte Gewalt ſoll die Mittel zum

Zweck des Staats; 1) aufſuchen, und dieſer Theil der Ge

walt iſt die inſpective Gewalt; 2) ſie ordnen, und

dieſer Theil der Gewalt iſt die legislative Gewalt;

3) ſie anwenden, und dieſer Theil der Gewalt iſt die ere

cutive Gewalt. So wird die erſte als Analogon des Ver

ſtandes, die zweite als Analogon der Vernunft, die dritte als

Analogon der Urtheilskraft ſich darſtellen.

*1. Es bedarf wol der Bemerkung nicht, daß dieſe drei Ge

walten doch nur die Eine Gewalt ſind, wie im Denkver

mögen jene drei an ſich doch nur Eins weſentlich ſind,

. . welches verſchiedene Namen nur durch die verſchiedene Art

sº ſeines Gebrauchs erhält. . . . . . . -

* 2. Die gewöhnliche Eintheilung der Gewalt in legislative,

.Ä . gegen die Re

- geln deſ Logik, daß es wunderbar iſt, wie man ſie no

a: Ä ÄÄÄ imÄ
nen befehlend, unterſcheidet ſich von der erecutiven und

richterlichen, welche beide in einzelnen Fällen befehlen, wie

das Allgemeine von dem Beſondern, alſo ratione quan

titatis; dahingegen unterſcheidet ſich die richterliche Gewalt,

1 als, welche in Juſtizſachen verfügt, von der ſogenannten

erecutiven (wie man ſie gewöhnlich nimmt) nur ratione

objecti. Alſo iſt in jener Theilung offenbar ein doppelter

Theilungsgrund, den die Logik offenbar verbietet.Ä
unten die Lehre von jeder einzelnen Gewalt, ) -

§ 371. [T. Nach den Gegenſtänden, womit die Regie

rung ſich beſchäftigen ſoll, ergibt ſich, daß theils Gegenſtände

ſich darbieten werden, welche ſchlechthin in allen Staaten,

weil ſie durch des Staats Natur ſelbſt geſetzt ſind, nsthwen

- -

- - - - -
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dig ſein müſſen; theils ſolche, welche nur in beſondern Lagen

einzelner Staaten angetroffen werden mögen, daher kann

man die Majeſtätsrechte nach ihren Gegenſtänden in wes

ſentliche und zufällige theilen:::::: : . tja

§ 372. Weſentliche Majeſtätsrechte ſind dann ſolche

deren Gegenſtand im Zwecke, alſo im Weſen, des Staats

ſo gegeben iſt, daß ſie nothwendig in jedem Staate ſein

müſſen, alſo ohne dieſe Rechte auch eine wahre Souveraine

tät nicht gedächt werden kann. Zufällige Majeſtäts

rechte hingegen ſind ſolche, die nur durch poſitive Einrich

tungen einzelner Staaten geſetzt werden; mithin, ohne welche

eine Souverainetät allerdings denkbar iſt in

* Ohne Strafgewalt iſt ein Staat der eine Poſt
ºregal denkbae . . .

-4 GZ 22. «. ..

Modificationen der weſentlichen ſein,

Denn, da weſentliche die ſind, welche im Zwecke des

Staats enthalten ſind, ſo würden zufälli Majeſtätsrechte

welche nicht Modifikationen der weſentlichen wären übe

::2. r ºf j„. . . f. -

ätsrechte können aber nur»

s

ge

. . . . . Af, & * - " - , - •

den Zwe des Saals hinausgehen, alſº in ſein (§

53. ) 3, 25 º. ::

* ÄºnegaPorega Jagdregg u. w ſind nur Mos

difestionen der Polizeihoheit ºder der Finanzhoheit-,

s§374. Die Gegenſtände der Majeſtätsrechte ſind entwe

der im Staate ſelbſt oder außerhalb deſſelben; und daher

ſind die Majeſtätsrechte innere, welche die Verhältniſſe der

Souverainetät zu ihren Unterthanen, als ſolchen, oder äu

ßere, welche die Verhältniſſe der Souverainetät zu Andern

betreffen. - - - -

§ 375. [a] Die innern Hoheitsrechte. – Im In

nern des Staats liegt der Regierung die doppelte Sorge ob,
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1) daß jedem Einzelnen geleiſtet werde, was ihm nach ſei

nen beſondern Verhältniſſen gebührt, 2) daß auch dem Gan

zen des Staats von jedem Unterthan geleiſtet werde, was

dieſem gebührt; und darum theilen ſich die innern Majeſtäts

rechte in Juſtiz, Rechtspflege, und in Adminiſtra

tion, Staatsverwaltung.

§ 376. [a a] Die Juſtizhoheit, mit den beſondern

Verhältniſſen der Einzelnen, ſei es phyſiſcher oder moraliſcher

Perſonen, beſchäftigt, theilt ſich in 1) Civiljuſtiz, die die

Rechte der Einzelnen unter einander zu beſtimmen hat; und

in 2) Criminaljuſtiz, welche über Strafen der Verbrechen

urtheilt, und deren Verhältniß noch beſonderer Entwickelung

nachher bedarf (§ 436. fg.).

§ 377. [b b] Die Adminiſtrationshoheit, beſchäf

tigt mit Dem, was dem Ganzen des Staats von jedem Un

terthan gebührt, ſoll alſo ſorgen, daß Jeder dem Staate

leiſte, was er aus allgemeiner Unterthanenpflicht ſchuldig

iſt. Und da nun alle Leiſtungen in ſolche des Thuns oder

Unterlaſſens und ſolche des Gebens getheilt werden mögen

(§ 176. u. 312.), ſo zerfällt die Staatsadminiſtration in

1) Polizeihoheit, welche das Thun und Unterlaſſen,

2) Finanzhoheit, welche das Geben der Unterthanen für

den Zweck des Staats beſtimmt. - -

§ 378. [b] Die äußern Hoheitsrechte – Die Sou

verainetät ſoll den Staat gegen Die, welche nicht Untertha

nen ſind, beſchützen, und hat darum das Recht des Krie

ges gegen ſie und das Recht der Verträge mit ihnen.

. . ." . - - -

- -

-

-
- - -

r, - - - *

-
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Dritter Abſchnitt. -

Die inſpective Gewalt,
-

. -

-

§ 379. Die inſpective Gewalt, Analogon des Ver

ſtandes (Einl VII. *4.) iſt das Recht der Souverainetät,

von Allem Erkundigung einzuziehen, was den Zweck des

Staats unmittelbar oder mittelbar betrifft (§ 370.).

§ 380. Die Souverainetät hat dies Recht, von Allem Er

kundigung einzuziehen, was den Zweck des Staats betrifft.

Denn ſie hat die Pflicht, die Mittel des Staats aufzu

ſuchen (§ 368.); und mithin hat ſie das Recht, dieſe Pflicht

auszuüben. ... º2 si: iQ. -

§. 381. Der inſpectiven Gewalt iſt correlat die Verbind

lichkeit der unterhänch, sein ſie dazu aufgefodert werden,

ihre Kenntniſſe von Dem, was den Zweck des Staats be

trifft, der Wahrheit gemäß der Regierung anzuzeigen.

* 1. Die inſpective Gewalt iſt es, vermöge welcher der Rich

ter Zeugen vorfodert und vernimmt, wie jede andere

- Staatsbehörde das Nämliche thut, ſei es für Zwecke der

Geſetzgebung oder der Geſetzanwendung.

* 2. Die Auffoderung, Notizen mitzutheilen, geht meiſtens

“ nur an Einzelne, aber auch allgemein kann ein Geſetz Alle

dazu auffodern (z. B. Allg. Preuß. Land- R. Th. 2.

Tit. 20. § 97.). - - -

§. 382. Die inſpective Gewalt iſt ſowol von der legisla

tiven als erecutiven Gewalt unzertrennbar. -

Denn ſowol zur Gebung eines Geſetzes iſt die genaue

Kenntniß der Thatſachen, für welche und in welchen es ge

geben werden ſoll, als für die Anwendung die genaue Kennt

- 10 -
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niß der Thatſachen, auf welche es angewendet werden ſoll,

nothwendig. - - -

* Abſcheulich iſt eine geheime Polizei, welche ohne einen

rechtlich begründeten Verdacht gegen eine beſtimmte Per

ſon unbefangene Menſchen umlauſchet, oder ihre Briefe

erbricht, ob vielleicht Etwas gefunden werde, was ſich zur

Schuld deuten laſſe. Und ſie iſt ſo unnütz wie ver

ächtlich; denn über Verbrechen brütende, wirklich gefähr

liche Menſchen vertrauen ſich nicht leicht ohne große Vor

ſicht und ihre harmlos ſcheinenden Briefe wird man nicht

leicht entziffern. Wahrhaft verdächtige Menſchen mag man

freilich beobachten und ihre Briefe - auffangen; dazu aber

bedarf es nicht geheimer Behörden. -

- s

- -

-

-

** - - - - - - - - - - - -- - - -- - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
- . . . . . . .

.

- - - -

...

Vierter Abſchnitt. - -

Die legislative Gewalt.

i

- - - - -

-

§. 383. Die legislative Gewalt, Analogon der Ver

nunft (Einl. VII. *4.), iſt das Recht der Souverainetät,

die Mittel zum Zweck des Staats im Allgemeinen vorzu

ſchreiben (§ 370.). . - -

§ 384. Geſetze im politiſchen Sinne (§ 3.) ſind all

gemeine, alſo für eine ganze Gattung von Fällen, von der

Souverainetät den Unterthanen gegebene Vorſchriften über

die Mittel zum Zwecke des Staats.

§ 385. Freilich wäre ein Staat gedenkbar, in welchem

die Regierung ohne alle Geſetze in jedem einzelnen Falle nach

augenblicklicher Anſicht entſchiede. Aber dieſe Regierung gliche

einem Menſchen, welcher ohne feſte Marimen nach jedesma
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>

liger Laune handelt; und es ſind daher allgemeine Geſetze,

wo ſie möglich ſind, rechtlich nothwendig.

Denn alle Unterthanen haben bei gleichem Gehorſam glei

ches Recht auf Schutz, und keiner darf deshalb unter glei

chen Umſtänden härter als Andere behandelt, denn das iſt

weniger geſchützt, werden.

§ 386. Dem Geſetz des Souverains iſt Jeder ſofern un

terworfen, als der Souverain ihm ſchützt.

Denn das Verhältniß des Einzelnen zum Souverain iſt

das Verhältniß ſteten Tauſches von Gehorſam gegen Schutz

(§ 358.).

§ 387. Der Souverain darf die Rechte Fremder, welche

in das Gebiet kommen oder darin Rechte erworben haben,

gleich denen ſeiner Unterthanen ſchützen. . . . . .

Denn obgleich er freilich ſeine Gewalt nur hat zum Schutz

ſeiner Unterthanen, und gegen Fremde keine Verbindlichkeit

ſie zu ſchützen, ſo darf er das doch, auf daß die Souveraine

der Fremden hinwieder ſeiner Unterthanen Rechte in ihrem

Gebiete ſchützen, und mithin der Schutz der Fremden ein Mit

tel werde zum Zwecke ſeines Staats.

* Fodern kann der Fremde keinen Schutz bei uns, welches

Recht ihm erſt ein poſitives Völkerrecht geben kann. So

wie die ſteigende Cultur Handelsverkehr mit fremden Völ

-kern anknüpft, mildert ſich allmälig die Härte der Wild

heit gegen Fremde (§ 346. * 1.) von ſelbſt, und man

- ſchützt ſie bei uns gleich Unterthanen. -

§- 388. Die Fremden aber ſo wenig, wie die Untertha

nen, ſind dem Geſetze dieſes Staates unterworfen in Anſe

hung der Rechte, welche ſie in andern Gebieten haben.

Denn dieſe ſchützt dieſer Staat ihnen nicht, und kann alſo

dafür keinen Gehorſam von ihnen fodern; eben weil Tauſch

von Schutz und Gehorſam allein das Verhältniß des Ein

zelnen zum Staate begründet (§ 358.).

10
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* Die Frage, wie fern der Souverain für ſeine Perſon ſei

nen Geſetzen unterworfen ſei? iſt im abſoluten Staats

recht nicht zu erörtern. Denn in Republiken kann ſie nicht

aufgeworfen werden, weil da eine moraliſche Perſon Sou

verain iſt, und die Mitglieder derſelben außer der Ver

ſammlung des ſouverainen Corps bloße Privatperſonen und

als ſolche den Geſetzen immer unterworfen ſind. In Mon

archien beantwortet ſie ſich leicht, weil des Monarchen

Privat - Angelegenheiten, das iſt die, welche ſich

auf die höchſte Gewalt und deren Ausübung nicht bezie

hen, allerdings nach deſſen eignen Geſetzen zu beurtheilen

ſind, ſofern nicht wegen ihrer nahen Beziehung auf das

Ganze des Staats Ausnahmen geſetzlich beſtehen, z. B.

für Erbfolge, Vormundſchaft - -

§ 389. Geſetze, welche das Ganze des Staats ſelbſt or

ganiſiren, heißen Fundamentalgeſetze. -

§ 390. Mit der legislativen Gewalt iſt verbunden A. die

Machtvollkommenheit, welche iſt ein Recht der Sou

verainetät, für des Staats Zweck auch erworbene Rechte zu

nehmen; welches Recht, an ſich dem Zwecke des Staats

ſelbſt geradezu entgegenlaufend, gleichwol rechtlich in folgen

den außerordentlichen Fällen geübt werden darf:

§ 391. 1) Wenn unumgängliche Noth zur Erhaltung des

Ganzen erfodert, daß - ein Unterthan ſein Recht aufopfere,

und der Staat ihm dafür vollen Erſatz gibt.

Denn obwol gerade darum der Staat beſteht, daß Nie

mandem ein Recht wider ſeinen Willen genommen werde (§.

200), ſo will doch jeder Unterthan eben dieſen Zweck, und

er iſt verbindlich, dazu das Seinige beizutragen, alſo auch

ſein Recht ihm zu opfern. Weil aber auch Niemand verbun

den ſein kann, dem Staate allein zu leiſten, was Andere

nicht leiſten, ſo iſt auch die Souverainetät ſchuldig, ihm den

Schaden vollſtändig zu erſetzen.

§. 392. Nie alſo kann von einem Unterthan Aufopferung

eines Rechts gefodert werden, wofür kein Erſatz möglich iſt.
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* 1. Vom Krieger wird keineswegs ſein Leben gefodert, ſon

dern nur Dienſtleiſtungen, bei denen freilich ſein Leben in

Gefahr kommen kann; aber Lebensgefahr entbindet nie von

einer Pflicht. - -

* 2. Das iſt eben das Fluchwürdige aller Revolutionen, daß

in ihnen Rechte ohne Erſatz ſchuldloſen Menſchen genom

men werden, daß Rechte nehmen ſelbſt für Recht gilt,

daß man ſich gewöhnt, Vortheil höher zu halten als das

Recht. Der Grundſatz: Salus populi suprema lex esto,

wenn salus populi etwas Anderes ſein ſoll als Heiligkeit

des Rechts, iſt ein Grundſatz der Hölle.

§ 393. 2) Wenn durch außerordentliche Unfälle der Rechts

zuſtand der Menſchen im Lande ſo zerſtört und verwickelt iſt,

daß ſeine Ausmittelung und Herſtellung unmöglich geworden,

ſo iſt der legislativen Gewalt Machtvollkommenheit berech

tigt, einen neuen Rechtszuſtand zu ordnen.

Denn da gerade Rechtszuſtand vom Staate gewährt wer

den ſoll, ſo zwingt, wo der geſtörte alte nicht herzuſtel

len iſt, natürlich die phyſiſche Nothwendigkeit, einen neuen

zu ordnen. - . . . -

* Nach langen innern Zerrüttungen pflegt ſolcher Fall ein

zutreten, daher nach dem dreißigjährigen Kriege die Anord

nung des Beſitzes geiſtlicher Güter und nach der erſten

franzöſiſchen Revolution die Beſtimmung über das Eigen

thum widerrechtlich confiscirter und verkaufter Privatgüter.

§ 394. Der neue Rechtszuſtand muß aber dem alten ſo

nahe als möglich gebracht und nach der offenſten Billigkeit

geordnet werden (§ 91. auch daſelbſt * 2). -

Denn die Billigkeit iſt zwar nur ethiſche Pflicht, aber die

ethiſche hat mit der juridiſchen die gleiche Wurzel im Allge

mein-moraliſchen. Die Vernunft, die beide ſanctionirt, fo

dert nun, daß, wo die eine unmöglich iſt zu erfüllen, min

deſtens die andere erfüllt werde.

§ 395. Mit legislativer Gewalt iſt auch verbunden B. das
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Recht der Privilegien, das iſt das Recht, Ausnahmen

zu machen von der Regel des Geſetzes zum Vortheil einer

Perſon oder einer Claſſe von Perſonen, ſei es für Einen Fall,

oder alle Fälle Einer Art. Denn es ſind Umſtände mög

lich, unter denen Ausnahmen billiger oder nützlicher ſind, als

die Regel.

* Des Wortes Privilegium altrömiſche Bedeutung hat wol

Gelegenheit den Juriſten gegeben, auch von privilegiis

odiosis zu reden, welche aber entweder baares Unrecht

oder Strafe ſein müßten. Das kanoniſche Recht beſtimmt

auch: privilegium non esset, nisi quid specialiter indul

geret.

§ 396. Ob das Privilegium gerechter oder ungerechter

Weiſe vom Souverain gegeben werde, entſcheidet ſich ſicher

dadurch, daß man in allen ähnlichen Fällen die Ausnahme

vom Geſetze ſelbſt als Regel rechtlich billigen kann.

Denn das Rechte iſt gerade Das, was als allgemeine Re

gel von Allen gebilligt wird (§ 30*). / -

§ 397. Iſt ein Privilegium als ſolches und nicht als vor

läufige Einrichtung, oder nicht auf Widerruf gegeben, ſo kann

es ebenſo wenig als ein anderes Recht ohne Erſatz von

der Machtvollkommenheit genommen werden (§ 391.).

Denn es iſt ein Recht.

§.398. Ein Geſetz gilt, das iſt verbindet, nur von dem

Tage an, und alſo nur für Das, was nachher geſchieht.

< § 399. Doch kann ein Geſetz auf Früheres angewendet

werden, wenn es ſolches verordnet; und dies kann es theils,

im Fall dies zu Jemandes Vortheil ohne Nachtheil. Anderer

geſchehen kann, theils im Fall die Regeln der Machtvoll

kommenheit (§ 390. bis 394.) es rechtfertigen. .

§ 400. Ein Geſetz wird von der legislativen Gewalt,

welche dies allein kann, aufgehoben, theils durch ausdrückli
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"-

chen Widerruf theils durch ſtillſchweigenden, nämlich entwe

der durch ein neues Geſetz, welches dem vorigen widerſpricht,

oder ſtillſchweigende Einwilligung in fortgeſetzter Unterlaſſung

der Anwendung des Geſetzes.

§. 401. Ein ſpäteres allgemeines Geſetz jedoch, welches

einem frühern beſondern Geſetze widerſpricht, hebt das beſon

dere Geſetz nicht auf, wenn nicht Grund und Zweck des

neuen allgemeinen zugleich Grund und Zweck des frühern

beſondern aufhebt. : - -

A*

Fünfter Abſchnitt.
- - - - - - - -

D ie executive Gewalt.

- - - - -- - ;

§ 402. Die erecutive Gewalt, Analogon der Urteils

kraft, iſt das Recht der Souverainetät, die Geſetze auf die

einzelnen Fälle anzuwenden, das iſt in den einzelnen Fällen

den Befehl beſonders auszuſprechen, den das Geſetz im All

gemeinen ausgeſprochen hat. . . . .

§. 403. Wie die Urtheilskraft, ſo operirt die erecutive Ge

walt immer in Syllogismen. Zu ihren Syllogismen gibt

ihr den Oberſatz die legislative Gewalt im Geſetze (§ 384.),

den Unterſatz die inſpective Gewalt, nämlich das Reſultat

ihrer angeſtellten Erkundigungen (§ 380.), und aus dieſen

Prämiſſen den Schlußſatz zu ziehen, nämlich ihren Befehl

für den vorliegenden einzelnen Fall, iſt das Geſchäft der ere

cutiven Gewalt. - - -

* Die Ausführung collegialiſcher Beſchlüſſe, welche der Vor

ſitzer eines Collegiums vollzieht, verhält ſich zu dem Be
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ſchluſſe nicht, wie die erecutive Gewalt zum Geſetze. Die

ſer Vorſitzer iſt nur Beauftragter des Collegiums, welches

ſelbſt eigentlich erecutirt. – Noch gröber haben wol Schrift

ſteller die vis der Fauſt des Erecutors mit der potestas

executiva verwechſelt, und vergeſſen, daß die executive Ge

walt nur befiehlt. - - -

§ 404. Die legislative und die erecutive Gewalt ſind als

ſouveraine Gewalt ſchlechthin unzertrennbar (§ 382.).

Denn wo einer Perſon, einer moraliſchen oder phyſiſchen,

die legislative, und einer andern moraliſchen oder phyſiſchen

Perſon die erecutive Gewalt übertragen werden ſoll, da ſind

nur zwei Fälle möglich; der erſte: die erecutive Behörde iſt

der legislativen verantwortlich; alsdann iſt aber die erecutive

Behörde nicht ſouverain (§ 366.), ſondern bloßes Miniſte

rium, und die legislative Behörde kann, weil ſie Verantwor

tung fodern darf, die Befehle der erecutiven abändern, hat

alſo wirklich die höchſte und ſouveraine erecutive Gewalt

ſelbſt – der andere: die erecutive Behörde iſt der legislati

ven nicht verantwortlich; wer will ſie dann hindern, anders

zu verfügen als das Geſetz? Ihr Wille allein iſt das wahre

Geſetz, und ſie hat alſo allein auch die wirklich legisla

tive Gewalt. .. - –

* In Großbritannien hat der König mächtigen Theil an der

elegislativen, und das Parlament durch die Verantwortlich

- keit der Miniſter vor ihm nicht weniger mächtigen Theil

- an der executiven Gewalt -

§ 405. Die Souverainetät wird die Geſchäfte der erecu

tiven Gewalt meiſt durch Beamtete ausüben laſſen müſ

ſen. Amt nämlich iſt ein Inbegriff von Geſchäften für die

erecutive Gewalt, welcher einer (phyſiſchen oder moraliſchen)

Perſon ausſchließlich anvertraut iſt.

§ 406. Aemter ſind magiſtratualiſche, wenn ſie das

Recht haben, Namens des Souverains auch ſolchen Perſo
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nen Befehle zu ertheilen, welche nicht ihnen untergeordnete

Aemter bekleiden; bloße Aemter, wenn ſie gar nicht oder

nur untergeordneten Beamteten ſolche Befehle zu erthei

len haben. - -

§ 407. Das Recht, Beamtete zu ernennen, gehört zur

erecutiven Gewalt. -

Denn da die Beamteten Geſchäfte für die executive Ge

walt beſorgen ſollen, ſo kann nur ſie ſolche übertragen.

* 1. Oft ſind Geſchäfte wirklicher Staatsgewalt Beamteten

einzelner Gemeinheiten übertragen, z. B. Burgemeiſtern

der Städte, Schulzen der Dörfer. Dann entſteht ein

Conflict über ihre Ernennung zwiſchen der Souveraine

tät und der Gemeine, derſelbe Conflict, der über die Gren

zen der Gemeine- Rechte und Verbindlichkeiten und de

nen des Staats ſich oft erhebt, und welcher die Ein

wohner der amerikaniſchen Republiken in Föderaliſten und

Centraliſten theilt. – Was die Ernennung ſolcher Beam

teten betrifft, ſo ſcheint meiſt Ernennung von der Gemeine

mit einem Recht der Beſtätigung oder Verwerfung von

der Souverainetät, der bequemſte Ausweg – wo nicht

etwa das Amt in einem beſtimmten Kreiſe von Perſonen

jährlich wechſelt. - -

* 2. Die bedeutendern Aemter in cultivirten Ländern erfo

- dern theils wiſſenſchaftliche Kenntniſſe, die nur mit Mühe

und mit Koſten erworben werden können, theils eine Zeit,

um ſich in den Gegenſtänden ihrer Geſchäfte bis zur Fer

tigkeit der Behandlung zu routiniren. Darum wird häu

figer Beamtetenwechſel nachtheilig. Entlaſſung der Be

amteten aber, auch nach Willkühr, bleibt der Regierung

natürlich frei, wo nicht beſondere Geſetze, wie wol jetzt

meiſtens bei Richterſtellen, das Gegentheil feſtſetzen. Da

gegen, wo die Regierung nicht willkürlich entſetzen darf,

muß auch der Beamtete nicht den Abſchied als ein Recht

fodern können.

§. 408. Die Grenzen erecutiver und legislativer Gewalt

verwirren ſich leicht in den Fällen, wo Geſetze dunkel ſind

oder ganz fehlen; und die Grenzbeſtimmung iſt doch noth

\ -
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wendig, auch im abſoluten Staatsrechte, eben weil die Sou

, verainetät viele Geſchäfte der erecutiven Gewalt magiſtratua

liſchen Beamteten überlaſſen muß.

§ 409. 1) Dunkle Geſetze bedürfen Erklärung. Liegt

nun zuerſt die Dunkelheit in den Worten des Geſetzes ſelbſt,

ſodaß es an ſich dunkel iſt, nicht erſt bei Anwendung auf

einen gegebenen Fall dunkel wird: ſo kann nur die legisla

tive Gewalt es erklären.

Denn das unverſtändliche Geſetz iſt kein wahres Geſetz;

die Erklärung iſt erſt die wirkliche Gebung und überſchreitet

alſo die Grenze der erecutiven Gewalt.

§ 410. Entſteht aber des Geſetzes Dunkelheit erſt bei

ſeiner Anwendung auf einen gegebenen Fall, weil nämlich

Umſtände in demſelben angetroffen werden, welche die An

wendung des Geſetzes darauf zweifelhaft machen, ſo gehört

die Erklärung zur erecutiven Gewalt. -

Denn es gehört dieſelbe blos zur Anwendung des an ſich

klaren und vorhandenen Geſetzes, und eben dieſe Anwendung

iſt das Geſchäft der erecutiven Gewalt.

§ 411. Die erecutive Gewalt, oder die magiſtratualiſchen

Beamteten, müſſen dann das Geſetz nach ſeiner obern Idee

(ratio) erklären, das iſt nach dem allgemeinen Grundſatze,

aus dem die beſondere Beſtimmung des Geſetzes hergeleitet iſt.

Denn dieſer iſt der Grund, der die legislative Gewalt zu die

ſem Geſetze beſtimmt hat und den ſie alſo geltend wiſſen will.

§ 412. Und aus dieſer obern Idee kann dann die erecu

tive Gewalt das Geſetz entweder reſtrictiv erklären, das

iſt, auf Fälle nicht anwenden, welche zwar in den Worten

des Geſetzes enthalten, aber durch jene obere Idee ausge

ſchloſſen ſind, oder ertenſiv, das iſt, auf Fälle es anwen

den, welche zwar nicht in den Worten des Geſetzes enthal

ten, aber in der obern Idee begriffen ſind.
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§ 413. Doch verſteht ſich, daß, wenn die legislative Ge

walt ein ſolches Geſetz ſelbſt erklärt, ihre Erklärung der der

erecutiven Gewalt vorgeht.

Denn die erecutive Gewalt darf nur befehlen, was die

legislative gewollt hat (§. 402.).

§. 414. 2) Wo ein Geſetz fehlt und eintretende Fälle gleich

wol Entſcheidung fodern, die legislative Gewalt aber nicht

ſo bald, als die Noth fodert, das Geſetz geben kann, da iſt

die erecutive Gewalt verpflichtet, alſo berechtigt, die Sache

durch Ordinationen, Gemeine - Beſcheide, wenig

ſtens interimiſtiſch zu ordnen. - -

Denn die ſicherſte Prüfung, welche rechtliche Beſtimmung

von unrechtlicher Willkür unterſcheidet, iſt die: ob ſolche Be

ſtimmung in allen ähnlichen Fällen als gerechte und zweckmäßige

Regel gelten möge (§ 30. * 395.)? Und deshalb iſt ſolche

allgemeine Vorſchrift von der executiven Gewalt rechtlicher

als ein einzelner Befehl, und deshalb ihre Pflicht, ſie als

allgemeine zu ertheilen.

* Daher die Edicte der römiſchen Magiſtrate, welche gar

keinen Theil an der legislativen Gewalt hatten; daher die

Ordonanzen der Könige von Großbritannien, obwol ſie

nicht allein, ſondern mit dem Parlament die legislative

Gewalt haben. So wurde auch der § 14. der Charte

Ludwigs XVIII. von Karl X. am 25. Juli 1830 erklärt.

§. 415. So gibt die erecutive Gewalt 1) oft ſolche Or

dinationen ſelbſt, um die Ausführung eines Geſetzes möglich

zu machen.

* Jus leges adjuvandi. So gab der Prätor eine Klage,

wo das Geſetz ein Recht gegeben hatte (L. 3. vergl. mit

1. D. si quadrupes).

§ 416. So gibt die executive Macht 2) wo Geſetze feh

len, wie gedacht, Ordonanzen, jedoch nach Analogie der be
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ſtehenden Geſetze und den oberſten Grundſätzen derſelben (§.

411.412.) gemäß. - -

* Jus supplendi leges. So gab der Prätor actiones utiles.

§ 417. So gibt die erecutive Gewalt 3) auch wol Or

donanzen, beſtehende Geſetze zu mildern, wo dieſe durch ein

tretende neue Umſtände gegen ihren wahren Sinn durch buch

ſtäbliche Anwendung zweckwidrig und gegen ihre oberen

Ideen ſtreiten würden.

* Jus corrigendi leges. So gab der Prätor bonorum pos

sessiones an. Solche, die nach den Geſetzen nicht Erbrecht

hatten.

§ 418. Die Ordonanzen der erecutiven Gewalt und ihrer

Beamteten können von der legislativen Gewalt aufgeho

ben werden.

Denn ihr ſteht es zu, allgemeine Vorſchriften zu geben,

und die Ordonanzen ſind ihrer Natur nach nur Hülfsmittel

der Noth. -

Sechster Abſchnitt.

D ie Civil - Juſt i z.

§ 419. Für die Civil-Juſtiz (§ 375.) iſt die legislative

Gewalt thätig als Civil - Juſtiz - Geſetzgebung, und

die erecutive als civilrichterliche Gewalt (§ 370.* 2.).

§ 420. Was Recht und Unrecht ſei, ſpricht freilich in je

der Bruſt die Vernunft ſelbſt aus; und in Zeiten roher Ein

falt, wo die Familien einzeln zerſtreut wohnen, wo jede ihre

Bedürfniſſe noch ſelbſt der Natur abgewinnen und zubereiten
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V.

kann (vergl. § 313.314.), da iſt noch kein Verkehr, ſel

ten Verträge, und alle Verhältniſſe ſo einfach, daß jeder ver

ſtändige Mann ſie leicht überſehen und das Recht in ihnen

erkennen kann. Wenn aber beginnender Wohlſtand und Lu

rus die Bedürfniſſe vermehren und den Verkehr beleben, ſo

müſſen die Verhältniſſe ſich mehr verwickeln, die Verträge

häufiger und künſtlicher werden, und das Unrecht leichter den

Schein des Rechts annehmen können.

§ 42. Die legislative Gewalt wird nun eintreten mü

ſen, und wird außer allgemeinen Einrichtungen und Vorſchrif

ten für die Sicherung der Rechte eines Jeden, theis For

men für Rechtsgeſchäfte vorſchreiben, entweder des Wi

lens der Parteien gewiſſer zu werden, oder die Ueberſicht

derſelben zu vereinfachenztheis Vermuthungen aufſtel

len, was nämlich als von den Parteien gewollt oder bewil

ligt angenommen werden ſoll, in ſolchen Fällen, wofür ſie

nicht ausrei Etoss fig haben Eaxxvii)

§ 422. Bei Allem aber, was die Civil-Juſtiz-Geſetzge

- bung ordnet, verſteht ſich von ſelbſt, 1) daß ſie den Schutz

keines Rechts, ſei es angebornes, ſei es erworbenes, je ver

nachläſſigen, 2) daß ſie keines derſelben je nehmen ſoll,

Denn allein für die Sicherung der Rechte gibt es Staat

und Souverainetät, alſo auch Civil- Juſtiz-Geſetzgebung.,

§. 423. Dagegen darf ſie, um deſto kräftiger angeborne

oder wirklich erworbene Rechte zu ſichern: 1) blos ethiſche

Pflichten der Billigkeit in juridiſche verwandeln (§ 91.* 2.);

2) die Erwerbung von gewiſſen Rechten unterſagen und den

Schutz verſagen, wenn ſie Jemand dennoch erwirbt; 3) Hand

lungen oder Zufällen, welche an ſich kein Recht erwerben

würden, doch die Kraft rechtlicher Erwerbung beilegen und

ſo neue Erwerbungsarten einführen; 4) endlich auch Rechte,
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welche an ſich verloren wären, als noch fortbeſtehend ſchützen

und ſo die Verluſtarten mindern. . . .

* Beiſpiele in unſerm poſitiven Rechte ſind, von 1) daß die

ethiſche Pflicht, den Willen Verſtorbener zu ehren, bei

Teſtamenten und Erbverträgen in juridiſche verwandelt iſt

(§ 168 und daſelbſt * 1 und 2.); von 2) das macebo

nianiſche Senatus-Conſult, welches verbietet, Recht aus

Gelddarlehnen an Kinder in väterlicher Gewalt zu erwer

ben, und, doch erworben, ihm den Schutz verſagt; von

3) Beſitzergreifung herrenloſer Sachen, noch vor aller For

mation, gibt ſchon Eigenthum (§ 146. 147. 148.); von

4) Verluſt des Beſitzes auch unformirter Sachen iſt nicht

Verluſt des Eigenthums (§. 146.) nach unſern Geſetzen.

§ 424. Die Geſetze für Civiljuſtiz zerfallen in zwei merk

würdig verſchiedene Claſſen, nämlich in 1) abſolute Ge

ſetze, das iſt ſolche, welche ſchlechthin Etwas befehlen oder

verbieten; 2) ſubſidiariſche Geſetze, welche dem Rich

ter nur vorſchreiben, was er als von den Parteien gewollt

vermuthen ſoll, welche Geſchäfte vollzogen haben, falls ſie

nicht ein Anderes ausdrücklich erklärt haben (§ 421.).

* Soll bei Verderben erkaufter Sachen der Käufer ſogleich

mit dem Abſchluß des Kaufs die Gefahr übernehmen, oder

bis zur Uebergabe der Verkäufer ſie behalten; ſoll Kauf

Miethe brechen oder nicht – alles das ſind bloße Rechts

vermuthungen für der Parteien Willen, und placita pri

vatorum derogant placitis legum. . -

§. 425. Bei raſchen Fortſchritten der Cultur, des Luxus

und des Verkehrs kann die Geſetzgebung oft nicht ſo ſchnell

jene Rechtsvermuthungen beſtimmen, als die ſchnell entſtehenden

Verhältniſſe und Verträge es nöthig machen. Alsdann wird

aber natürlich vom Richter Das als bewilligt von den Par

teien vermuthet werden müſſen, was gewöhnlich von den Leu

ten bei dieſer Art von Geſchäften als ſtillſchweigend bewilligt

und vorausgeſetzt angeſehen wird. So entſtehen Rechtsge

wohnheiten. . .

- -
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* Die Geſchichte lehrt, das überall früher Rechtsgewohnheit

ten als ſubſidiariſche Geſetze waren, welche dann meiſt die

Gewohnheitsrechte in geſchriebene Rechte nur firirten, oder

ihre Vorſchriften aus ihnen entwickelten. Denn was die

Menſchen gewöhnlich abſchließen, muß ihnen gewiß im Ver

kehr am vortheilhafteſten ſein. v

§ 426. Gewohnheitsrechte haben nicht die Kraft abſolu

ter, ſondern die der ſubſidiariſchen Geſetze (§ 424.).

Denn was Andere thun, kann für Niemand eine Pflicht

gründen, eben ſo zu thun; aber in Verhältniſſen zu Andern

iſt natürlich zu vermuthen, daß Jeder das Gewöhnliche be

willige, wenn er das Gegentheil nicht erklärt.

* Obſervanzen ſind ſtillſchweigende Verträge, Gewohn

heiten ſtillſchweigende ſubſidiariſche Geſetze. -

§ 427. Gewohnheiten können nie abſoluten, wol aber

ſubſidiariſchen Geſetzen derogiren. - -

Denn es iſt Unrecht, was gegen abſolute Geſetze geſchieht,

und Unrecht kann, auch oft wiederholt, nie Rechtsregel wer

den. Subſidiariſche Geſetze aber erlauben, das Gegentheil

von ihnen zu verabreden; und da dies Alle ausdrücklich kön

nen, ſo können ſie es auch ſtillſchweigend, indem ſie dem

Beiſpiele Anderer folgen; und die Gewohnheit ſtellt nur eine

andere und näher liegende Rechtsvermuthung auf als

das Geſetz. - - * - -

* So werden ſich L. 31. § 1. D. de legibus und L. 2.

C. quae sitlonga consuetudo leicht vereinigen; und alle

Geſetze, welche verbieten, ne consuetudo vincat legem,

können nur auf die abſoluten Geſetze bezogen werden. -

§. 428. Selbſthülfe gegen Den, von dem man ſich verletzt

glaubt, muß der Staat nothwendig verbieten, und dagegen

das Recht der Klage einführen, das iſt das Recht, bei

beſtimmten magiſtratualiſchen Beamteten (§.406.), Richtern,

die Verletzung anzuzeigen und ihre Hülfe zum Recht zu erbitten.



160 VII. Der Staat. – Abſolutes Staatsrecht.

T

Denn der Staat hat ſelbſt eben den Schutz der Rechte

übernommen, und muß deshalb vor Allem verhüten, daß

Niemand unter dem Vorwande oder im Wahne ſeines Rechts

Andern Unrecht thue. - -

§ 429. Nur dann kann Selbſthülfe erlaubt ſein, wenn

zur Abwendung eines Schadens die Hülfe des Staats of

fenbar zu ſpät kommen würde. - - - -

§ 430. Die richterliche Gewalt, Gerichtsbar

keit, ſoll als Zweig der erecutiven Gewalt die Juſtizge

ſetze auf die einzelnen Fälle anwenden; und ſie thut dies

theils als voluntaire Gerichtsbarkeit, welche künftige

Rechtsverletzungen und Rechtsſtreite zu verhüten ſuchen ſoll,

theils als contentiöſe Gerichtsbarkeit, welche entſtan

dene Streitigkeiten entſcheidet. -

§ 431. Bei der Anwendung der Juſtizgeſetze auf die

vorgetragenen (§.422) Fälle, kömmt e5 vornehmlich darauf

an, daß die Wahrheit der Thatſachen, von denen die Rechte

der Parteien abhängen, genau dargethan werde, alſo auf

den Beweis, falls nicht die Streitenden ſelbſt über die That

ſache einig ſind.

§. 432. Alle hiſtoriſche Gewißheit iſt nun moraliſche,

das iſt, welche auf Treue und Glauben Anderer geglaubt

wird; und andere Gewißheit über die Thatſache kann dem

Richter nicht gegeben werden. Aber weil es auf Recht und

Unrecht ankömmt, und allgemeiner Rechtszuſtand gerade der

Zweck des Staats und ſeiner richterlichen Gewalt iſt, auch

die Erwerbung von Rechten nur auf Thatſachen beruht, ſo

muß der Beweis vor dem Richter bis zum höchſten Grade

moraliſcher Gewißheit geführt werden, nämlich zu juriſti

ſcher Gewißheit, das iſt die, welche mit der Ueberzeugung

verbunden iſt, daß alle Unparteiiſche, denen die Beweismit
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tel vorliegen, ebenſo überzeugt ſein werden, wie der Rich

ter ſelbſt.

§ 433. Da nun dieſe Ueberzeugung des Richters doch

nur ſubjectiv bleiben würde, des Richters ſubjective Anſicht

davon wirklich oder auch nur vorgeblich um Gunſt oder Haß

zu beſchönigen irrig ſein kann; ſo muß die legislative Gewalt

überall, um objective, das iſt allgemeingültige, Ueberzeu

gung zu bewirken, genau beſtimmen, welche Beweismittel

und unter welcher Bedingung der Richter für juriſtiſche Ge

wißheit gebende anſehen ſolle.

* In neuern Zeiten iſt eines Theils oft dieſe geſetzliche Theo

rie der Beweiſe dem bloßen geſunden Menſchenverſtande

ſpöttelnd entgegengeſetzt, ohne irgendwo nachzuweiſen, daß

unſere Geſetze ſolche Theorie gegen den geſunden Menſchen

verſtand geordnet hätten; andern Theils hat man alle Ueber

zeugung der Richter nach der geſetzlichen Theorie doch für

blos ſubjectiv anſehen wollen, da doch gerade die Sanction

des Geſetzes wahrhaft objective Ueberzeugung bewirkt.

§ 434. Der Richter muß natürlich die Geſetze genau ken

nen, und um ſie und die ihm vorkommenden Fälle richtig

zu verſtehen, auch die Natur und den Zweck der Verhält

niſſe und Geſchäfte des Lebens, für die ſie gegeben ſind.

Da nun in Zeiten höherer Cultur dieſe Verhältniſſe, dieſe

Geſchäfte ſich unendlich vervielfältigen und verwickeln, ſo wird

die Kenntniß der Geſetze, der Gewohnheiten und der Ver

hältniſſe und Geſchäfte des Lebens Gegenſtand einer eigenen

Wiſſenſchaft werden, und eine eigene Claſſe von Gelehrten

erfodern, die ihr Leben dem Studium derſelben widmen.

Daher wird dann die Kunſt des Rechtſprechens in cultivir

ten Ländern auf eigener Wiſſenſchaft beruhen und nur von

Denen geübt werden können, welche dieſer Wiſſenſchaft ſich

gewidmet haben, den Rechtsgelehrten.

§. 435. Ob alſo gleich die richterliche Gewalt in der Sou

I.



162 VII. Der Staat. – Abſolutes Staatsrecht.

verainetät ſelbſt enthalten iſt, kann doch in cultivirten Län

dern der Souverain ſie nur durch Rechtsgelehrte ausüben

laſſen, und nur Das als ein Urtheil achten, was rechtsge

lehrte Richter nach ihrer Wiſſenſchaft für Recht erkannt haben,

Denn der Souverain ſoll gerade Das, was wirklich recht

iſt, in Wirklichkeit ſetzen laſſen; und zu beſtimmen, was in

jedem Falle recht ſei (§ 434.), beruht auf Rechtsgelahrtheit.

§. 436. Die legislative Gewalt muß aber vor allem den

Proceß ordnen, das iſt die Verhandlungen ſtreitiger Rechts

ſachen vor dem Richter, um ſeine Entſcheidung den Rechten

gemäß geben zu können. -

Denn natürliches Recht und Gewohnheiten mögen hin

länglich beſtimmen, was im Allgemeinen Recht iſt; aber um

für den einzelnen Fall, der vorliegt, das Recht zu beſtim

men, iſt die genaue Ausmittelung der Thatſachen erſt nöthig

(§ 431.). Bei dem Gange dieſer Ausmittelung iſt nöthig,

zweierlei Abwege zu verhindern. Nämlich zuerſt darf keiner

Partei gewehrt werden, vollſtändig dem Richter die Thatſa

chen und Rechtsgründe vorzulegen, welche für ihr Recht ſpre

chen; hernach aber muß auch jede Partei gehindert werden,

unter dem Vorwande ſtets neuer Thatſachen oder Rechts

deduction durch ihr Vorbringen Proceſſe in das Endloſe hin

zuzögern. Und da nun einleuchtet, daß Willkür des Rich

ters darin aus Irrthum oder Parteilichkeit leicht auf eine die

ſer beiden Seiten vom Wege des Rechts abweichen könne:

ſo muß genau der Gang des Proceſſes ihm vorgeſchrieben

werden. >

ze QL

In neuern Zeiten ſind oft Vergleichs-Commiſſionen ge

prieſen, welche Proceſſe verhüten ſollen. Sie ſind meiſt

höchſt verderblich, beſonders wenn ſie als öffentliche Be

hörden angeſtellt werden. Leicht iſt ein Armer zu einem

nachtheiligen Vergleiche beredet mit ſeinem reichen oder

mächtigen Gegner, und ihm werden unbillige Opfer zum
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Ruhme des Vergleichs-Commiſſairs abgepreßt. Durch

Vergleiche glaubt auch Jeder ſich beeinträchtigt, und haßt

den Gegner, als ungerecht Beeinträchtigenden, viel mehr

- als nach verlornem Proceſſe, von dem er die Schuld auf

des Richters Mangel an Einſicht ſchieben kann. Darum

entſtehen eben aus Vergleichen oft deſto erbittertere Proceſſe;

und es iſt viel ſchwerer, einen guten Vergleich, als ein

gutes Urtheil abzufaſſen. Menge der Proceſſe wird mit

Unrecht, für ein Uebel angeſehen. Sie beweiſet Freiheit.

Unterdrückte proceſſiren nicht.
* . .

- -
- - - -- . .“

, * - - -

- - - - - - - ---- - - - - - -

-

- - -

-

Siebenter Abſchnitt.

D ie C r im in a l - Juſtiz."

§ 437. Für die Eriminal-Iuſtiz (§ 376.) iſt die legis

lative Gewalt thätig als Criminal - Geſetzgebung,

und die erecutive als criminalrichterliche Gewalt

(§ 370 *2.). - . .

§ 438. Der Staat iſt wie jede Geſellſchaft (§ 236.)

und jeder einzelne Menſch (§ 185.) berechtigt, ſich zu ver

theidigen, Erſatz zu fodern für Beleidigung und zu ſtrafen.

Denn es tritt für ihn derſelbe Grund ein, nämlich, daß

jeder Verletzer der Rechte Anderer ſeine eignen Rechte ſelbſt

aufhebt und ſelbſt ſich verletzbar macht (§ 236.).

“ Freilich im beſtehenden Staate hat Keiner das Recht

eigenmächtiger Strafe (§ 428.); aber dem Staate allein

Strafrecht zugeſtehen, als ob außer dem Staate es kein

Recht zu ſtrafen gäbe, iſt bloße Verwechſelung ethiſcher und

juridiſcher Pflicht. Es iſt klarer Widerſpruch, daß, wenn

kein Einzelner Strafrecht hat, doch durch ihre Vereinigung

zum Staate ein ſolches entſtehen ſollte. Die Religions

- II *
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wahrheit, daß der Obrigkeit von Gott das Strafrecht an

vertraut ſei, überhebt uns der rechtlichen Deduction deſſel

ben ſo wenig, als die Religionswahrheit, daß Gott die

Gewitter ſende, die Phyſiker der Unterſuchung über die

Entſtehung der Gewitter überhebt.

§ 439. Die Criminal-Gewalt des Staats iſt eigentlich

nichts Anders als ein Recht des Krieges.

Denn es iſt einerlei, ob ein Staatsgenoſſe oder ein

Auswärtiger den Staat verletze. Solcher Staatsgenoſſe hat

ſeine Verbindung mit dem Staate gebrochen (verbrochen),

und ſich als Feind des Staats gegen dieſen in die Lage des

Kriegs geſetzt.

§ 440. Gleichwol gehört die Ausübung der Criminal

Gewalt zur Juſtiz- Hoheit.

Denn der Verbrecher war doch Unterthan und hat als

ſolcher Schutz vom Staate zu fodern. Der Souverain darf

ihn daher dieſes Schutzes nicht eher berauben und ihn nicht

eher als Feind behandeln, bis völlig erwieſen (§ 430.) iſt,

daß er jenen verwirkt und dieſes verdient habe. Und da

gerade dies zwiſchen dem Staate und dem Verbrecher ſtrei

tig iſt, ſo muß darüber, als einer Rechtsſache, richterlich er

kannt werden (§ 435.).

§ 441. Auch der bloße Ungehorſam gegen Geſetze oder

Befehle des Staats iſt unſtreitig Verletzung des Staats, als

Bruch des Vertrages der Unterwerfung. Und ſo iſt auch

Verletzung der Rechte eines Mitunterthans wirklich Verletzung

des Staats ſelbſt, als welcher die Rechte ſeiner Schützlinge

zu verletzen verboten hat.

* In England werden deshalb Privatverbrechen unter dem

Namen der Felonie begriffen, nämlich als Beleidigung des

Königs als oberſten Lehnsherrn, Lord paramount.

§ 442. Gleichwol iſt oft bedenklich, oft gefährlich, ſo
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fort jede Rechtsverletzung und Geſetzübertretung mit Strafe

zu verfolgen.

Denn eines Theils kann oft eine Handlung zweifelhaft

ſein durch Schein des Rechts oder des Unrechts, andern

Theils mag ein wirklich Verletzter die Verletzung mit Groß

muth überſehen, wodurch ſie dann nicht mehr Verletzung iſt

(§ 130.). Deshalb wird die legislative Gewalt oft rath

ſam finden, die Rüge der Verletzung der Klage des Verletz

ten (§. 428.) zu überlaſſen, und nur als Ausnahme Strafe

zu drohen.

§ 443. Verbrechen iſt daher nur eine ſolche willkür

liche Handlung oder Unterlaſſung, welcher ein Geſetz Strafe

gedroht hat. . . . .

§ 444. Daher kann weder eine vorſätzliche, noch, und

viel weniger, eine fahrläſſige (§ 184.) Handlung oder Un

terlaſſung als Verbrechen beſtraft werden, welcher nicht ein

Geſetz Strafe gedroht hat. -

Denn Erkennung und Vollziehung der Strafe gehört zu

der erecutiven Gewalt, und die erecutive Gewalt kann in der

Regel nur die Befehle im Einzelnen geben, die das Geſetz

im Allgemeinen gegeben hat (§ 401.).

§ 445. Keine Regel natürlichen Rechts beſtimmt, welcher

vorſätzlichen oder fahrläſſigen Handlung das Geſetz Strafe

drohen ſolle, ſondern die legislative Gewalt mag dies thun

oder unterlaſſen, wie es die Umſtände des Staats rathſam

machen.

Denn es kömmt nur darauf an, daß der Souverain Un

recht verhüte, und ſeiner Einſicht iſt alſo anheimgegeben

(§ 368.), die Mittel dazu zu wählen, alſo auch zu über

legen, ob es durch Strafdrohung oder in andern Wegen zu

bewirken ſei.
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* Nicht einmal die Regel kann gegeben werden, daß zur

Strafe eine That erfodert werde, welche in ſich das na

- türliche rechtliche Gefühl empört. Ein Fuhrmann, der

-

einen andern Weg nimmt, als den am Zollhauſe vorüber,

, thut nichts, was ſchon natürlich unrecht wäre; und der

Schuldner, welcher dem Gläubiger zahlen kann, und in

der boshaften und erklärten Abſicht nicht zahlt, um dieſen

in Verlegenheit zu ſtürzen, empört jedes Rechtsgefühl; doch

wird jener mit Recht geſtraft, dieſer der Privatklage nicht

mit Unrecht überlaſſen. – Ebenſo wenig kann Unerſe

- barkeit des Schadens die Regel ſein; den Dieb oder Be

trüger, welche erſetzen können, von der Strafe befreien,

hieße den Reichen ungeſtraft laſſen und den Armen ſtrafen

§ 446. Ebenſo wenig gibt es irgend eine Regel des

natürlichen Rechts, welche Strafe einem Verbrechen gedroht

werden dürfe, und welche nicht. 4

: Denn der Verbrecher, als welcher Unrecht gethan, hat da

durch ſeine eignen Rechte aufgehoben (§ 195.), und ethiſche

Pflicht hat der Staat nicht (§ 243.). - -

* 1. Der Geſetzgeber muß nach den Sitten und der Denk

- weiſe des Volks ſich richten und darf dann nach dieſen

- die Strafe weder zu gelinde drohen, auf daß ſie nicht zum

“ Spott werde und die Furcht der Strafe in den Gemü

thern den Reiz zur That überwinden könne, noch zu hart,

auf daß nicht die Strafe, barbariſch erſcheinend, ſtatt Furcht

vor dem Verbrechen. Mit mit dem Verbrecher errege.

“2. Auch Todesſtrafe iſt keineswegs ungerecht. Wenn im

Kriege zur Vertheidigung des Landes der auswärtige Feind,

ein rechtſchaffener Mann, getödtet werden darf, warum

nicht der einheimiſche Böſewicht, der den Staat um ſeinen

Schutz betrügt und in ihm als Feind wüthet? Ungeſchickt

hat man verſucht, die Unverletzbarkeit des Kriegsgefan

genen auf ihn anzuwenden; denn der Kriegsgefangene

º, begab ſich unter Bedingung dieſer Ungerletzbarkeit ſeines

- Rechts, die Unſrigen zu tödten und Ärounden, we

“ches Recht ihm von uns ſelbſt zugeſtanden wird dem

- Verbrecher aber wird keineswegs. Unverletzbarkeit als Be

dingung ſeiner Gefangennehmung zugeſtanden. Iſt auch
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Freiheit ein geringeres Gut als das Leben, daß man jenes

3 zu nehmen für unbedenklicher halten könnte, als dieſes?

* Sollen gefangene Böſewichter nur auf Koſten der redlichen

:: Leute, die dafür ſteuern müſſen, ernährt werden? – Auch

: nicht ethiſche Pflicht kann die Todesſtrafe dem Staate un

terſagen, da der Staat keine ethiſche Pflicht hat. -

*3. Die Größe der Strafe muß wol der Geſetzgeber theils

T und zuerſt beſtimmen nach der größern oder geringern

Schädlichkeit der That für den Staat und die Rechte ſei

“ner Unterthanen; theils nach dem Grade der Bosheit,

- welche in den Umſtänden der That klar am Tage

liege (§ 184. *). Denn die Beſtimmung der Strafe

- liegt allein in des Geſetzgebers Rathſamfinden (* 1.), und

er ſoll nur das Verbrechen zu verhüten ſtreben, nicht aber

ÄÄÄÄÄÄÄbeſtimmt ihn der That Gefährlichkeit; dann aber fodert

die Rückſicht auf des Volkes Denkweiſe auch, daß die

Strafe wegen der am Tage liegenden größern oder min

dern ethiſchen Strafbarkeit weder zu hart noch zu ge

linde erſcheine. - -

§ 447. Strafen ſind Capital = Strafen, wenn ſie

den Verbrecher ſchlechthin und für immer als Feind behan

deln, Nicht-capital - Strafen, wenn ſie ihm geringeres

Uebel zufügen, und er nach denſelben wieder als Staatsge

noſſe behandelt wird.
". . .

448. Der Zweck der Strafe iſt 1) Verbrechen zu ver

hüten (Prävention), nämlich, theilsa, durch (bürger

liche) Beſſerung des Beſtraften, theils 5, dadurch, daß man

ihn außer Stand ſetze, neue Verbrechen zu begehen, theils

e, daß man auch Andere durch Drohung und Vollziehung

der Strafe von Verbrechen abſchrecke, indem von Jugend

auf in den Gemüthern die Vorſtellung der Strafe ſich der

Vorſtellung des Verbrechens aſſociire, und ſo den moraliſchen

Abſcheu durch phyſiſchen verſtärke. 2) Aber auch öffent

liche Rache iſt der Zweck der Strafe, auf daß Privatrache

nicht entſchuldigt ſei. ... ...



168 vII. Der Staat – abſolutes Staatsrecht.

* Ein einziger Zweck der Strafe iſt weder nothwendig, noch

kann er mit Conſequenz von der Geſetzgebung durchgeführt

werden. – Daß innerliche moraliſche Beſſerung durch die

Strafe nicht, ſondern nur bürgerliche äußerliche bewirkt

werden könne, verſteht ſich von ſelbſt. – Blutrache wurde

bei allen kräftigern Völkern als heilige Pflicht angeſehen.

Als der Staat ſie verbot, übernahm er ſie dann ſelbſt, und

ſo wurde auch öffentliche Rächung Zweck der Strafe. –

Oft iſt in neuern Deductionen des Strafrechts der Grund

deſſelben und der Zweck der Ausübung deſſelben verwechſelt.

§ 449. Niemand kann beſtraft werden, welcher das Straf

widrige ſeiner That im Augenblicke derſelben nicht einſehen

konnte. - - -

Denn alsdann handelte oder unterließ er nicht vernunft

widrig, und hat daher die Unverletzbarkeit des vernünftigen

Weſens nicht verloren (§. 188.438.).

§ 450. Es können aber zunächſt ſchon äußere Umſtände

ihn hindern, das Strafwidrige einzuſehen, nämlich, wenn

ſie ihm die Thatſachen verbergen, welche ihm die rechtswidrige

Wirkung ſeiner an ſich ſelbſt rechtlichen Handlung gezeigt

haben würde. - -

“ So bei dem Schüben in c. c. c. 137, dem in der ge

wöhnlichen Zielſtatt ſchießend, Jemand in den Schuß läuft.

§ 451. Dann aber kann auch in der Perſon ſelbſt Un

fähigkeit ſein, durch Vernunft ihre Handlungen zu beſtimmen,

wegen Kindheit, Blödſinn, Wahnſinn.

§ 452. Zurechnung heißt überhaupt das Urtheil über

den Grad der Sittlichkeit oder Unſittlichkeit einer Hand

lung, und wegen dieſer der Würdigkeit oder Unwürdigkeit

ihres Urhebers (§ 40.), und mithin im Criminalrechte die

Beſtimmung der Strafe nach der Größe des Verbrechens

(§ 446. * 3.).

§ 453. Nun leuchtet von ſelbſt ein, daß Kindheit, Blöd
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ſinn und ein Wahnſinn, welcher durch phyſiſche von des

Menſchen Willkür nicht abhängende Urſachen gewirkt iſt, gar

nicht zugerechnet und beſtraft werden könne, weil nur bei

willkürlichen Handlungen Moralität iſt (§ 23. 24. 40.).

Dahingegen, wo bis zum Wahnſinn geſteigerter Hang zu

einem Laſter, wie zur Trunkenheit, zum Stehlen, zum Mor

den (wenn er auch immer durch phyſiſche Urſachen erhöht

werden mag), den Menſchen beſtimmt, da iſt er keineswegs

Entſchuldigung von der Strafe. Das Laſter ſelbſt iſt ein

Wahnſinn, eben weil es vernunftwidrig iſt (§ 31.), aber das

Verbot der Vernunft ſelbſt beweiſet, daß es allerdings von

unſerer Willkür abhänge ihm zu folgen oder nicht, und Der iſt

nicht ohne Schuld, welcher die Mittel, ſolchem Hange zu wi

derſtehen, Wachſamkeit und Gebet, nicht früh genug, nicht

ernſt genug anwendet. -

* Großer Hang zum Stehlen, zum Tödten, auch in Schwan

gerſchaft geſteigert, iſt ſehr unverſtändig von Aerzten für Ent

ſchuldigung, vorzüglich in neuern Zeiten gehalten. In der

That, die Frau, von der man ſagt, daß ſie während ihrer

- Schwangerſchaft unwiderſtehliche Neigung zum Tödten

habe, würde ſelbſt in der heftigſten Erregtheit dieſes Han

ges eingeſtehen müſſen, daß ſie gar wohl ihn hätte unter

drücken können, wenn die Obrigkeit die That ihr zugelaſ

ſen, aber den Scharfrichter dabei geſtellt hätte, um ſie un

mittelbar nach derſelben hinzurichten. Alſo gab es gar

wohl Vorſtellungen, die den Hang unterdrücken konnten.

Gerade die Manie des Laſters iſt ſtrafbar, und jedes Laſter

iſt in ſich Manie. Der Menſch ſoll gerade den Hang des

Sinnlichen überwinden. Gar anders der Unglückliche, dem

die Zerrüttung der Sinne Beurtheilung ſeiner That un

möglich macht. – Der ſogenannten mania occulta Na

men macht ſie ſchon abſurd; denn wenn occulta, woran

merkt man ſie? Etwa daran, daß man keine causa faci

noris entdeckt? Wie viele Urſachen gibt es, die man nicht

entdeckt, und die doch vorhanden ſind!

§ 454. Iſt ein Verbrechen geſchehen, ſo kann an ſich
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menſchliche Beurtheilung nicht mit juriſtiſcher Gewißheit

(§ 432.) beſtimmen, ob es vorſätzlich oder fahrläſſig be

gangen ſei – weil der Beweis kaum durch Eingeſtändniß,

ſonſt gar nicht geführt werden kann über. Das, was in der

Seele des Thäters allein vorging... Daher muß der Richter

jedes begangene Verbrechen an ſich für vorſätzlich annehmen.

Aber Umſtände können die Vermuthung für bloße Fahrläſſig

keit begründen. Wie nun dem Thäter der Beweis ſolcher

Umſtände obliegt, ſo müſſen ſie auch ihm zu ſtatten kom

men, wenn ſie dargethan und durch Gegenbeweiſe nicht wi

derlegt ſind. . .

I § 455. Fahrläſſige Verbrechen werden aber nur da ge

ſtraft, wo das Geſetz auch der Fahrläſſigkeit Strafe gedroht

hat (§. 444.). -- -

§ 456. Das Geſetz, welches die innere Geſinnung der

Menſchen nicht richten kann, droht die Strafe der wirklich

äußerlich gewordenen That. Deshalb ſind auch nicht voll

endete Verbrechen nur in ſofern ſtrafbar, als Das, was

für das unternommene Verbrechen ſchon äußerlich gethan

iſt, an ſich ſelbſt ſtrafbar war, und die weitern Schritte nicht

durch Reue des Thäters, ſondern bloßen Zufall unterblieben.

§ 457. Der Richter hat zuerſt ſorgfältig und unabhängig

von der Frage: Wer der Thäter ſei? zu unterſuchen: Ob die

ſtrafbare That überall wirklich geſchehen ſei? Die Wahrheit,

daß ſie überhaupt geſchehen ſei, hat man das corpus delicti,

den Thatbeſtand, genannt.

- * Natürlich kann nicht corpus genannt werden, was in der

Seele eines Menſchen vorgeht, alſo auch nicht corpus

tº delicti. Gerade objectiv ſoll die Wahrheit der That feſtge

ſtellt werden, und deshalb iſt der Ausdruck: ſubjectiver

?' in Thatbeſtand, ungeſchickt. . . . . . - - -

§ 458. Hiernächſt ſoll auch der Thäter dann bewieſen

werden. . . . . . . . . . . . . . . .
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§ 459. Beides, ſowol corpus delicti als Urheber, ſoll

zu juriſtiſcher Gewißheit (§ 432.433.) bewieſen ſein, ehe

der Richter die vom Geſetz gedrohte Strafe erkennen kann.

Und darum iſt auch hier nothwendig, die Form der Unter

ſuchung genau zu beſtimmen und die Vertheidigung des Be

ſchuldigten vollſtändig zu vernehmen , auf daß die Strafe

den Schuldigen gewiß treffe und der Unſchuldige ruhig dem

Richter vertrauen könne. . . . . . -

: . . - -

*4 Bekenntniß des Beſchuldigten kann hier gegen ihn nicht

- die Wirkung haben, wie im Civilproceſſe, Schwermuth,

oder Wunſch, den wirklichen Thäter zu retten, können zu

- unwahren Bekenntniſſen verleiten. Darum erfodern unſre

Eriminaliſten mit Recht Qualification des Bekenntniſſes

durch andere Beweiſe oder Vermuthungsgründe.

* 2. Wo die Schuld völlig erwieſen, oder wo ſie gar nicht

“ erwieſen iſt, da iſt das Urtheil zweifellos; und Be

* weis der Unſchuld kann nie, nur Widerlegung der Ver

muthungsgründe gefodert werden. Wenn aber nach der

Unterſuchung kein völliger Beweis, wo aber Vermu

thungsgründe gegen den Thäter vorhanden bleiben: ſo ha

ºben rohere Zeitalter auf Tortur oder Reinigungseide, beide

mit gleicher Bedachtloſigkeit, erkannt haben wollen. In

neuern Zeiten iſt beliebt die Geſetzgebung geworden, welche

. einer Zahl Männer, die nicht gelehrte Juriſten ſind, die

Beurtheilung des punctum facti, nämlich der Stärke des

: Beweiſes, überlaſſen; ſo, daß auf ihren Ausſpruch: Schul

- dig, die vom Geſetze gedrohte Strafe, als das punctum

- juris, vom gelehrten Richter erkannt werden ſoll. Aber

.. ::: gerade das punctum juris kann jeder verſtändige Mann,

dem die Geſetze vorgelegt werden, gar wohl beſtimmen,

': wie unſre Kriegsrechte täglich beweiſen; aber die Stärke

des Beweiſes kann nie ohne die höchſte Gefahr – wie

if der gräßliche Fall des Herrn Fonk zeigt - der ſubjectiven

:2. Ueberzeugung, und gar der ſubjectiven,Ueberzeugung ſolcher

. . . Männer überlaſſen werden, welche nicht durch Studium

und Erfahrung ihre Urtheilskraft an Gegenſtänden dieſer

4 Art geübt haben. Objectiv muß, und doch wal in Cri

es minalfällen mindeſtens eben ſo wie in Civilfällen, Gewiß

«-
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heit gegeben ſein (§ 431.), und vor allem Haß und aller

Gunſt richterlicher Willkür das Urtheil ſicher ſein. Daher

muß z. B. in Preußen der Richter umſtändlich den Be

weis unter ſeinem Urtheile ſchriftlich entwickeln, und Jeder

wird, wie er, dadurch überzeugt werden können. Wo bloße

Verdachtsgründe ſind, ſcheint es, ſei zu erwägen, wie weit

die Vermuthungsgründe die Wahrſcheinlichkeit gegen den

Beſchuldigten geben. Ueberwiegen dieſe Gründe, bei dem

bisherigen Lebenswandel des Beſchuldigten, nicht weit die

geſetzliche und natürliche Vermuthung für die Unſchuld, ſo

muß Freiſprechung erfolgen, und es mag dabei (wie die

öffentliche Sicherheit fodert), für den Fall noch aufzufin

dender Beweismittel neue Unterſuchung vorbehalten werden

(absolutio ab instantia). Aber eine außerordentliche

Strafe, gelinder als das Geſetz ſie gedroht hat (poena

extraordinaria), und nie bis zur Lebensſtrafe auszudehnen,

ſcheint die öffentliche Sicherheit dann zu fodern, wenn

zwar die Beweiſe nicht die objective juriſtiſche Gewißheit

geben, aber 1) eine ſo ſtarke ſubjective Gewißheit vorhan

den iſt, daß der Richter ſich überzeugt halten mag, Nie

mand könne den Beſchuldigten für unſchuldig an der That

halten, wenn er die Beweiſe erwöge; 2) wenn die Ver

„ muthungsgründe durch eigne widerrechtliche oder unſittliche

Handlung deſſelben feſtſtehen; 3) das frühere Leben deſſel

ben dieſe Gründe beſtärkt, und endlich 4) das corpus de

licti (§. 457.) völlig erwieſen iſt.

* 3. Oeffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen iſt Modewunſch

- unſerer Zeit. Was man davon Gutes erwartet, wird un

ſtreitig beſſer erreicht durch unbedingte Erlaubniß für den

Beſchuldigten, ſein Urtheil mit deſſen unerlaßlich beizufü

genden Gründen öffentlich bekannt zu machen. Gerade aber

eine Jury iſt das geheimſte aller Gerichte; denn Niemand

erfährt ja, welche Gründe die Geſchwornen zu ihrem Aus

ſpruche beſtimmen, was gerade und allein das Intereſſante

iſt. Haß und Gunſt haben freies Spiel, eben weil die

Urtheiler keine Gründe geben. Darüber ihre jetzt geheimen

Discuſſionen zu vernehmen, das wäre eine beſſere Con

trole, als das öffentliche Verhör ohne Protokoll über des

Beſchuldigten und der Zeugen Ausſagen. Der Nichtjuriſt

kann die Verhandlungen nicht verſtehen; und nicht zu be

greifen iſt, wie die Geſchworenen ſich, was ſie hören, Alles
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ſo genau merken und ſo ordnen könnten, daß ſie, ſelbſt wenn

ſie gelehrte Juriſten wären, richtig und ſicher urtheilen möch

ten. Der Totaleindruck? Recht gut, wenn es auf ein äſthe

tiſches Urtheil ankäme. Aber über Tod und Freiheit ſoll

nicht Grund, ſondern Eindruck entſcheiden? Da wackere

Leute ihre Geſchäfte haben, welche ihnen nicht Muße laſ

ſen, Tage lang den Verhören beizuwohnen, und ſolche Leute

alſo doch nur Bruchſtücke der Verhandlung erhalten –

wer iſt nun das controlirende Publicum der öffentlichen

Verhandlung? Wol mag der Dieb aus ihnen lernen, durch

welche Fehler der Inquiſit ſich verrathen hat, um ſich vor

ähnlichen zu hüten.

Achter Abſchnitt.

D ie P o l i ze i.

§ 460. Für die Polizei (§ 377.), als welche beſtimmt,

was Jeder aus allgemeiner Bürgerpflicht für das Ganze des

Staats durch Thun oder Unterlaſſen leiſten ſoll, iſt die legis

lative Gewalt als Polizei - Geſetzgebung, und die

erecutive Gewalt als Polizei - Adminiſtration thätig.

§ 461. Um den hier aufgeſtellten Begriff der Polizei

genau feſtzuhalten, muß die Grenze zwiſchen Polizei des

Staats und Polizei einzelner Gemeinden im Staate (§ 348.

349.) beſtimmt und im Auge behalten werden. Beſtimmt

wird ſie aber durch den Zweck des Staats und den der Ge

meinde. Was auf Sicherheit der Rechte mittelbar oder un

mittelbar ſich bezieht, gehört zur Polizei des Staats; alles

Uebrige an ſich zu der Polizei der Gemeinden für ihre verſchie

denen Zwecke.
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§ 462. Doch iſt alle Gemeindepolizei der Staatspolizei

untergeordnet. -

Denn zuerſt muß jede andere Rückſicht dem Zwecke des

Staats, der Erhaltung der Freiheit, das iſt der Sicherung

der Rechte eines Jeden, unbedingt nachſtehen (§ 302. * 1.).

Hiernächſt aber kann eine Gemeinde ihre Rechte nur durch

ihre Obern verwalten laſſen (§ 246.); ſie verhält ſich alſo

zu dieſen Obern, wie der Mündel zum Vormunde (§ 299.),

und wie für die Sicherheit der Rechte Aller, ſoll auch der

Staat wachen, daß die Obern der Gemeinden nicht die Rechte

der Mitglieder kränken. -

* Die Grenzen der Staats- und der Gemeinde-Polizei wer

den leichter verwirrt, wo die Obern von Orts-Gemeinden

(§ 349.) zugleich vom Staate mit Staatsämtern beklei

det ſind (§. 407. * 1.), und ſo Staats - Polizei und

Local-Polizei in Einer Hand ſind. Wenn in einer Stadt

der Riß zu einem neuen Hauſe von der Polizei deshalb

verworfen wird, weil die Feuermauer gefährlich darin an

gelegt iſt, ſo übt dieſe nur Staats- Polizei für Sicherheit

der Nachbarn. Verwirft ſie aber den Riß wegen Unzier

lichkeit der Fronte des Hauſes, ſo kann ſie dies nur als

Gemeinde - Polizei, weil die Gemeinde (oder ein Grund

herr), dem der Grundboden gehört, einzelne Stellen, ſei

es unentgeltlich oder gegen Bezahlung, nur zur Be

bauung verleiht, alſo auch Bedingungen an die Ver

leihung, und unter dieſen auch die machen kann, daß

die Stadt durch Ungeſtalt der Häuſer nicht verunziert

werde. Denn der Staat ſoll nicht den Leuten guten Ge

ſchmack anzwingen, und wer könnte auf dem Lande einen

Mann hindern, auf ſeinem eigenen Grunde ein Haus ſo

geſchmacklos zu bauen, wie er Luſt hätte? -

§ 463. Die Staats-Polizei aber kann für des Staates

Zweck theils unmittelbar, theils mittelbar Anordnungen tref

fen; und darum iſt ſie 1) directe Polizei, welche un

mittelbar Anſtalten ordnet für den Zweck des Staats, oder
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2) indirecte Polizei, welche die Mittel zum Zwecke des

Staats zu erhalten oder zu mehren ſtrebt.

§ 464. [I.] Die directe Polizei trifft Anordnungen

gegen die Uebel, welche Freiheit und Rechte der Menſchen

- bedrohen, ſei es von Uebeln der Natur durch Feuer, Waſ

ſer, böſe Thiere, Peſten, oder von der Bosheit der Men

ſchen, nämlich um Verbrechen zu verhüten , oder um die Thä

ter bereits begangener Verbrechen aufzufinden und dem Rich

ter (§ 437.) zu überliefern. - -

2k Die Beſtrafung der Verbrecher gehört zur richterlichen

Gewalt. Aber es iſt häufig rathſam, die Beſtrafung ge

ringerer Verbrechen mit leichten Strafen den Polizeibe

hörden zu überlaſſen. In neuern Zeiten iſt hoch gefähr

lich gefunden, Adminiſtration und Juſtiz in Eine Hand zu

legen. Doch verſteht ſich von ſelbſt, daß bei ihr überlaſ

ſenen Juſtiz- Geſchäften die Polizei-Behörde auch an die

dem Richter gegebenen Vorſchriften gebunden ſei, und es

ſchwerlich gefährlich ſein könne, wenn die bedächtige Sorg

falt des Richteramts auch in Geſchäfte der Adminiſtra

tion übergehe. -

§ 465. Um Verbrechen zu verhüten, ſoll die Polizei nie

in die Freiheit der Unterthanen eingreifen, und nie verbieten,

was an ſich ſelbſt erlaubt iſt.

Denn ſie ſoll gerade dieſe Freiheit und alle Rechte ſchützen;

es iſt alſo ein Widerſpruch in ſich, die Freiheit der Untertha

nen zu verletzen, um eben die Freiheit zu ſchützen.

* Straßenerleuchtung in volkreichen Städten verhütet viele

Verbrechen, ohne Jemandes Recht zu kränken; dagegen

muß es wunderlich ſcheinen, in ruhigen Zeiten Stöcke

mit Stacheln zu verbieten, die ein böſes Thier abwehren

können, auf daß nicht Menſchen damit verwundet oder

getödtet werden mögen. Möchte man aus dem Grunde

nicht auch alle Meſſer verbieten?

§ 466. Aber die directe Polizei darf Verfügungen ma
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chen, welche Arbeiten und Dienſte von Jedem für den

Zweck der allgemeinen Sicherheit geleiſtet werden ſollen.

§ 467. [II.] Der indirecten Polizei Gegenſtand iſt die

Mehrung oder Erhaltung der Mittel des Staats (§ 463.),

alſo zwiefach, da dieſe Mittel theils in den Kräften der Men

ſchen liegen, theils im Nationalvermögen und Einkommen

(§ 312. fg.).

§ 468. [1.] Was die Menſchen anbetrifft, ſo iſt an

ſich klar, daß im Volke die allgemeine Sicherheit aller Ein

zelnen deſto kräftiger geſchützt werden kann, je zahlreicher,

je ſittlich beſſer und je cultivirter es iſt. –

§ 469. [a.] Bevölkerungspolizei hat man die Sorge

der Souverainetät für Vermehrung der Einwohner genannt;

aber es iſt am Tage, daß dafür faſt nur negativ von der

Regierung gewirkt werden kann. Wo ihre Gerechtigkeit Ei

genthum und Freiheit ſchützt, da werden Fremde gern ein

wandern, und wo wüſtes Land iſt, dies anbauen, ohne daß

man von außen Coloniſten koſtbar anwerben dürfte. Aber

Entvölkerung zu verhüten, das iſt in ihrer Macht durch eine

gute Medicinalpolizei, ſowie durch Erhaltung der Hei

ligkeit der Ehe (§ 470.). Verbot der Auswanderung aber,

wo Jemand nicht etwa dem Staate oder Privatgläubigern

zu Leiſtungen noch verbindlich iſt, iſt ungerecht, da Men

ſchen nicht wie die Grundſtücke (§ 343.) auf ewig dem

Staate oder der Erdſcholle verpflichtet ſind; auch werden

ohne Noth die Menſchen nicht leicht das Land einer gerech

ten Regierung verlaſſen. A

§ 470. [b. ] Sittenpolizei kann freilich nie die Ge

ſinnungen der Menſchen ſittlich beſſern, aber ſie kann die

freche Sittenloſigkeit hindern, daß ſie nicht durch ihr Beiſpiel

Andere verderbe und die Jugend verlocke. Und da des Men

ſchen Sittlichkeit keine Stütze hat als Religion, ſo iſt der
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Regierung Pflicht und Recht, die äußere Achtung- der Reli

gion aufrecht zu erhalten, aber auch jede Religion zu unter

drücken, welche Sittlichkeit untergräbt oder gar die Einrich

tungen des Staats in Gefahr ſetzt.

* Das Alterthum hatte wol unſittliche Götzendienſte, und

die neuere Zeit hat wol Secten geſehen, welche den Staa

ten Gefahr drohten. /

§. 471. [c] Culturpolizei mag man die Veranſtaltun

gen nennen, welche die Regierung trifft, Wiſſenſchaften, Künſte

und für alle Claſſen der Gewerbe nützliche Kenntniſſe zu ver

breiten. Aber ſie wird freilich dafür wenig thun können, als

öffentliche Unterrichtsanſtalten errichten, geprüfte Lehrer dafür

wählen, der Aeltern ethiſche Pflicht, die Kinder unterrichten

zu laſſen (§ 290.), in juridiſche verwandeln (§ 423.), und

ſie zu deren Erfüllung anhalten.

* 1. Wir dürfen nicht vergeſſen, daß weit die mehrſten der

Lehranſtalten in Europa von Kirchengütern geſtiftet ſind,

wie denn Europa der Kirche ſeine Cultur vornehmlich ver

dankt. Was die Staaten neuerlich dafür thun, thun ſie

meiſt durch Einkünfte confiscirter Kirchengüter.

* 2. Preßfreiheit iſt mit gleichem Ungeſchick geprieſen und

gefürchtet. Bei Cenſur iſt hohe Preßfreiheit, und ohne

Cenſur große Unterdrückung der Preßfreiheit möglich. Ver

brechen aber, welche durch die Preſſe begangen werden

können, ſind zuerſt Verläumdung einzelner Perſonen, die

durch Strafe ſo wenig als öffentliche Widerlegung und Ver

theidigung ſelten gut gemacht werden kann; dann unſitt

liche Schriften, die frech Wollüſte lehren und dazu reizen;

ferner Schriften gegen die Religion, nicht welche Lehren

der Kirche gelehrt oder philoſophiſch prüfen, wol aber

welche mit Spott ſie verhöhnen; - Schriften, welche Maß

regeln des Staats nicht wiſſenſchaftlich prüfen, ſondern

welche unter Denen, die nicht die wiſſenſchaftlichen Gründe

für oder wider beurtheilen können, Unzufriedenheit mit der

Regierung erregen und Aufruhr predigen. Soll man nun

lieber ſolche Schriften verhüten, oder ihre Autoren beſtra

12 /
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fen? Recht albern iſt die Vorſpiegelung, durch freie Preſſe

erfahre die Regierung, wo ihre Beamteten unterdrückten;

als ob ſie das nicht durch der Unterdrückten Klagen erführe?

§ 472. [2.] In Anſehung des Nationalvermögens

und Einkommens, wenn die indirecte Polizei dafür die

Sorge übernimmt, hat ſie als Gewerbepolizei wohl zu

überlegen, daß ſie Sorge für Vermehrung des Vermögens

und Einkommens des Landes eben nur um der Freiheit der

Menſchen willen übernehmen darf (§. 251.), folglich nie

um Mehrung des Vermögens und Einkommens willen ſelbſt

in die Freiheit der Menſchen, namentlich nicht in die Frei

heit jedes redlichen Erwerbers, eingreifen dürfe.

* Ernſtes Studium der Staatswiſſenſchaft wird bis in die

kleinſten Einzelnheiten hin zeigen, daß ſchlechterdings jedes

Unrecht, mithin jeder Eingriff in Freiheit redlichen Erwerbs,

wie glänzend der Vorwand auch der Oberflächlichkeit er

ſcheinen möge, unausbleiblich dem Einkommen und Ver

mögen des Staats ſchade.

§ 473. Das Recht des Menſchen auf ſeine Handlun

gen (§. 102.), alſo auch ſein Recht, zu erwerben und ſein

erworbenes Eigenthum zu gebrauchen, wie er will, hat keine

andere Grenze als die, daß er nie Urrecht oder erworbenes

Recht Anderer ſtöre (§. 89.). Daher auch kann die Sou

verainetät, welche eben dieſes Recht ſchützen ſoll, nie Jemand

nöthigen, wider ſeinen Willen blos zum Vortheile Anderer

gewiſſen Gebrauch ſeiner perſönlichen Kräfte oder ſeines Ei

genthums nicht zu machen, oder gar einen Theil ſeines Ei

genthums ohne volle Entſchädigung ihnen zu geben.

§ 474. Dagegen liegt der Gewerbepolizei gerade die

Pflicht ob, jedes Hinderniß zu entfernen, welches dem freien

Gebrauche der Kräfte und des Eigenthums ſich entgegenſtellt.

§ 475. [a] Die Oekonomiepolizei (§ 316.) darf

alſo dem Eigentümer oder Anbauer eines Grundſtückes nie
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vorſchreiben, weder, was er für Früchte bauen, noch welche

er nicht bauen ſoll, auch nie ihm verbieten, daß er ſeine Pro

ducte frei, ſelbſt aus dem Lande, verkaufe.

* Napoleon Buonaparte befahl den Ackerinhabern den Anbau

einer beſtimmten Fläche mit Taback, den er dann für be

ſtimmten Preis kaufte, und verbot ihnen zugleich, mehr

als die beſtimmte Quantität zu bauen oder zu ernten. –

Scheinbarer als dieſe offene Ungerechtigkeit iſt das Verbot

der Getreideausfuhr, um Uebertheurung im Lande zu ver

hüten. Aber Niemand unter den Mitbürgern hat doch

ein Recht, daß der Ackersmann gerade ihm ſein Getreide

verkaufe; das Getreide iſt ſauer erworbenes Eigenthum

Jenes, und deſſen freien Gebrauch ſoll ja gerade der

Staat ſchützen. Alſo das Unrecht des Verbots iſt klar.

Nun lehrt aber auch die Geſchichte allenthalben, daß, wo

der Staat um Abhülfe der Getreidetheurung ſich im min

deſten nicht kümmerte, weder durch Verbot, noch Ma

gazinirung, noch in irgend einer andern Art, wie ſie Na

men habe, nie Mangel oder übergroße Theurung in einem

Lande geweſen; daß aber beide unmittelbar nach jeder ſol

chen Einmiſchung der Regierung ſich zum größeſten Un

glück ſteigerten. Die Staatswirthſchaftslehre entwickelt

die Gründe, aus denen unausbleiblich die Folgen ſolcher

Einmiſchung ſich ergeben müſſen, welche die allgemeine

Erfahrung lehrt. Mit allen ähnlichen Einmiſchungen in

die Oekonomie der Einzelnen ſind ähnliche Folgen verbunden.

§ 476. [b] Die Fabricationspolizei handelt offen

bar ungerecht, wenn ſie irgend Jemand die Treibung eines

redlichen Erwerbes, zum Vortheil beſonders Privilegirter (§

395. 396.) unterſagt. Sie ſoll gerade die Freiheit der Ge

werbe ſchützen, und freien Gebrauch des Erworbenen.

* Ungerecht iſt das Verbot der Ausfuhr inländiſcher Producte,

auf daß der Fabricant ſie wohlfeiler kaufe; weil der Pro

ducent ſo viel, als der Ausländer mehr geben würde, nun

dem Fabricanten ſchenken muß. Ungerecht iſt ebenſo das Ver

bot der Einfuhr fremder Fabricate, weil jeder Conſument ſo

viel, als er dem Ausländer weniger geben würde, nun dem Fa

bricanten ſchenken muß. In beiden Fällen werden alſo Fabri

I2*
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canten blos von Almoſen ihrer Mitbürger ernährt. Die

Staatswirthſchaftslehre zeigt aus Erfahrung, daß eben da

durch die Fabriken ſelbſt zurückgehalten werden. Welche

Mühe wird ſich Der geben, für den Almoſen zu ſeinem

Unterhalte erpreßt werden.

§ 477. [c] Die Handelspolizei; da aller Handel nur

auf Privatzutrauen beruht, wird man für Emporbringung deſ

ſelben nichts thun können, was gerecht wäre, als nur ſtrenge

Handhabung der Juſtiz gegen Schuldner, ſtrenge Beſtrafung

des Betruges, Sorgfalt für richtiges Maaß und Gewicht

und Münze, Anlegung guter Häfen, gute Strandanſtalten

und gute Heerſtraßen, endlich Gewährung unbedingter Frei

heit jedes redlichen Handels.
-

Meunter Abſchnitt. -

D ie F i n an ze n.

§. 478. Für die Finanzen, nämlich zu beſtimmen, was

Jeder aus allgemeiner Bürgerpflicht für das Ganze des

Staats geben, und wie das Gegebene verwaltet werden ſolle

(§. 377.), iſt die legislative Gewalt als Finanz-Geſetz

gebung, und die erecutive Gewalt als Finanz - Admini

ſtration thätig.

§ 479. Auch bei den Finanzen müſſen die Koſten für

einzelner Gemeinden beſondere Zwecke als nur von den Mit

gliedern derſelben zu tragen, von den Koſten des Staats für

deſſen Zweck getrennt werden. W

* Allerdings nicht - der Staat hat die Koſten für die Kirche

zu tragen. Wo aber Mitglieder derſelben, um ihre Kirchen

genoſſen zu erleichtern, der Kirche Güter geſchenkt hatten,

-
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der Staat aber dieſe durch Säculariſation ſich zugeeignet

hat, da iſt unſtreitig das Wenigſte, was er thun ſoll,

daß er nun die Koſten der Kirche beſtreiten helfe.

§ 480. Es iſt im Allgemeinen Pflicht der Unterthanen,

für den Zweck des Staats die zu den Koſten nöthigen Bei

träge zu zahlen.

Denn wer den Zweck will, muß auch die Mittel wollen;

und Alle wollen wirklich den Zweck des Staats, Erhaltung

ihrer Freiheit, als den höchſten aller irdiſchen Zwecke der

Menſchen (§ 302. * 2.), alſo müſſen ſie auch Abgaben

von ihrem Eigenthume leiſten, wenn dieſe Mittel zu jenem

Zwecke ſind. s

§ 481. Die Souverainetät hat die Beiträge zu beſtim

men, welche Jeder zu den Finanzen des Staats zahlen ſoll.

Denn ihr liegt überall die Pflicht ob, ſteht alſo überall

das Recht zu, die Mittel zum Zwecke des Staats zu

beſtimmen.

§ 482. Es ſoll aber die Souverainetät auch bei den Fi

nanz- Ordnungen genau die ſtrengen Geſetze der äußern Ge

rechtigkeit befolgen; und dieſe Geſetze ſind alſo in den

Wiſſenſchaften des natürlichen Rechts aufzuſuchen und zu

entwickeln.

* Es gilt faſt allgemein als Grundſatz, daß es für die

Finanzgeſetze keine Rechtsprincipien gäbe. Man gibt zwar

wol die Regel: „daß der Reiche mehr als der Arme

zahlen müſſe;“ aber dies iſt blos Regel der Billigkeit,

nicht der Gerechtigkeit. Auch was der Reiche an Steuern

zahlt, wird von ihm anderweit erſpart und ſo dem Ver

dienſte des Armen doch entzogen werden; alſo der Arme

vermiſſet doch, was der Reiche ſteuert. Auch iſt nicht ab

zuſehen, warum denn der Reiche rechtlich gerade für

Schutz mehr zahlen ſolle, da er doch für Brot, Fleiſch

u. ſ. w. nicht mehr zahlt als der Arme, und er auch nicht

mehr Schutzes bedarf, und nicht koſtbarern Schutzes, als

dieſer.
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-

§ 483. Der Souverain darf daher zuerſt ſchlechthin nicht

mehr Abgaben von den Unterthanen fodern, als für den Zweck

des Staats nöthig iſt. -

Denn dazu hat Jeder der Unterthanen ſeinen Willen ge

geben (§. 480.); und er wird nur ſeinem Willen gemäß

beſtimmt, wenn nur ſo viel von ihm gefodert wird. Aber

zu Mehrerem hat er ſeinen Willen keineswegs gegeben, und

wider Jemandes Willen ihn beſtimmen, iſt eben das Un

recht (§ 74.).

§ 484. Alſo iſt die ſtrengſte Sparſamkeit des Souverains

heilige Pflicht in Allem, was für den Zweck des Staats ver

wendet werden ſoll. -

§ 485. Eben darum muß (gerade im Gegentheil des

Privathaushalts) zuerſt die Größe der nöthigen Ausgaben,

und nach dieſer erſt die Größe der nöthigen Einnahme be

ſtimmt werden.

* Es iſt ein oft wiederholtes, angeblich liberales Geſchwätz:

„auch der Staat müſſe ſeine Ausgabe nach ſeiner Ein

nahme richten“; als ob dann der Staat ſchon Einnahme

hätte, die anders, wodurch beſtimmt wäre als durch ſein

Bedürfniß, alſo ſeine nöthigen Ausgaben.

§ 486. [I.] Alle Ausgaben für den Staat laſſen ſich in

drei Claſſen ordnen: 1) Ausgaben für die Souveraine

tät überhaupt, 2) Ausgaben für die äußere Vertheidigung

des Staats, 3) Ausgaben für den innern Dienſt.

§ 487. [1.] Die Souverainetät mit äußerem Glanze

zu umgeben, hat allen Völkern vortheilhaft geſchienen, theils

um die Machthaber über Privatwohlſtand und ſo über Neid

gegen Unterthanen zu erheben (welcher zu Misbrauch der Gewalt

zu eigenem Vortheile reizt), theils um im Aeußern das Anſe

hen des Staats zu heben, theils endlich dadurch den Unter

thanen zu ſchleunigem Gehorſam zu imponiren.
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Die ungeheuerſten Laſten drückten Roms Provinzen nie

der und mußten den Proconſuln, die in allen frühern

Aemtern unentgeltlich gedient hatten, den Aufwand dabei

erſetzen (Cicer. ad Att. L. 5. ep. 21.). Aber die bei wei

tem wohlfeilſte aller Verfaſſungen iſt hierin überhaupt die

Erbmonarchie; welches ſich ergibt, wenn man die Civil

liſte Großbritanniens, des reichſten Staats, und was ſie

zu beſtreiten hat, mit Dem vergleicht, was die franzöſiſche

Republik unter der Directorial-Regierung die nämlichen

Ausgaben koſteten, oder in irgend einer andern Verfaſſung

koſten, Aber die europäiſchen Monarchen, beſonders die

deutſchen Fürſten, koſten ihren Unterthanen nicht nur gar

nichts, ſondern geben für den Staat noch viel mehr, als

irgend einer ihrer Unterthanen, nach Verhältniß des eige

nen Vermögens. Denn ſie leben allein von ihren Do

mainen, ihren eignen Gütern. Daß man dieſe in neuern

Zeiten National- Domainen genannt hat, hätte ſchon

a priori als abgeſchmackt einleuchten müſſen, weil keine

Nation ja ſo unſinnig ſein konnte, der Regierung lieber

auf Einmal ein ungeheures Capital.jn Gütern auszuſetzen,

als ſtatt deſſen jährlich eine Summe zu zahlen, welche

nur die Zinſen jenes Capitals gemacht hätte. Auch wider

ſpricht das klar aller Geſchichte. Mochte wüſtes Land

einem Fürſten urſprünglich angewieſen werden, ſo konnte

doch nicht dieſe Anweiſung, ſondern erſt Anbauung durch

ſeine Knechte und Tagelöhner es zu ſeinem Eigenthum

machen (§ 152. *). Nicht einmal confiscirte Güter kön

nen als National- Domainen angeſehen werden, eben weil

ſie dem Fiscus des Landesherrn durch Urtheil zuerkannt

ſind. Wo eine nachfolgende Dynaſtie Güter der vorigen

ſich zueignete, war das Uſurpation, wie in Deutſchland

von den Nachfolgern der Carolinger, oder Recht der Er

oberung. Großbritanniens und Frankreichs Civilliſten ſind

- § 488. [2] Auswärtige Bertheidigung erfodert

zweierlei Ausgaben: 1) diplomatiſche für Unterhandlun

gen mit Auswärtigen, ſei es durch Schreiben oder durch

nur Entſchädigung, dort für dem Staate aufgeopferte, hier

für von der National-Verſammlung geraubte Königsgüter.

Kurfürſt Friedrich I. von Brandenburg erkaufte ſeine Do

mainen in der Mark von ſeinem Vorfahren Sigismund,
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Abgeſandte; 2) militairiſche, um gegen Unrecht der

Ausländer den Staat mit Gewalt der Waffen zu ſchützen.

Dieſe letzten ſind zu allen Zeiten und bei allen Völkern weit

die größeſten Ausgaben geweſen, weil die Staaten wie die

Menſchen geneigt ſind, ihre Anſprüche über Gebühr aus

zudehnen.

* Unſere ſtehenden beſoldeten Heere, obwohl ewig von Unkun

digen als zu koſtbar angeklagt, ſind gerade weit das wohl

feilſte Mittel, Kriege zu führen. Aufgebot zu Landſturm

oder Mobilmachung anſäßiger oder in Gewerben beſchäftig

ter Männer koſtet auch die ungeheuern Summen Deſſen,

was dieſe in ihren Gewerben verſäumen. Und ohne ſtete

Waffenübung würde doch ein ſolches Heer ohne geordneten

Gehorſam eben ſo ein Geſpötte für den kriegsgeübten Feind,

als furchtbar für die Einwohner der Landſtriche ſein, die

ſie durchziehen, ſelbſt im eignen Lande. Thorheit iſt völlig

der Glaube, daß von einer bewaffneten Nation der Des

potismus in Schranken gehalten würde. Heinrich VIII.

von England hatte nur ſolche Aufgebote, und wann hatte

das Land eine nicht blos willkürlichere, ſondern auch grau

ſamer unterdrückende Regierung?

§ 489. [3] Der innere Dienſt umfaßt die Ausgaben,

1) für die Civil-Juſtiz, 2) für die Criminal-Juſtiz, 3) für

die mannigfaltigen Anſtalten directer und indirecter Polizei,

4) endlich die Ausgaben für die Finanzen ſelbſt, nämlich die

Koſten der Verwaltung, der Erhebung und der Auszahlung.

Auch mag dazu 5) noch gerechnet werden, was für aufge

nommene Capitalien der Staat zu verzinſen und zurückzu

zahlen hat. - «

* 1. Für die Civiljuſtiz wird immer rathſam bleiben, wenig

ſtens einen Theil der Koſten die Streitenden ſelbſt bezah

len zu laſſen (nur die Acte der voluntairen Gerichtsbar

keit (§ 430.) ſollten die Parteien nicht bezahlen). Denn

die Koſten des Proceſſes durch Gerichtsſporteln ſind faſt

die einzig mögliche Strafe für chikanöſe Parteien, weil

ſelten die Bosheit der unterliegenden Partei ſich von ihrem

-
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Irrthume ſo gewiß unterſcheiden läßt, daß mit Billigkeit

oder Gerechtigkeit Strafe erkannt werden könnte.

* 2. Die Koſten der Criminaljuſtiz ſind, ſeit körperliche Stra

fen ſeltener geworden, hoch vermehrt. Sollte in Anſtal

ten für Strafarbeiten es auch dahin gebracht werden, daß

die Sträflinge gänzlich ihren Unterhalt erwürben, ſo iſt

zu bedenken, daß jetzt ſie zum Nachtheile redlicher Leute,

denen ſie Kundſchaft entziehen, arbeiten, weil, da der

Staat ihnen Wohnung und andere Bedürfniſſe doch ge

währt, die Strafanſtalten wohlfeiler arbeiten laſſen kön

nen, als der redliche Fabricant oder Handwerker. Das

einſame Gefängniß, wechſelnd mit harter Arbeit am Grund

boden, ſcheint daher vorzuziehen.

* 3. Namentlich manche Ausgaben für Unterrichtsanſtalten

ſind dem Staate zur Laſt gefallen, welche ſonſt die

Kirche trug (§ 471. * 1.). Solche Anſtalten auf öffent

liche Koſten zu errichten kann nicht, wie geſchehen, geta

delt werden, da ſie immer pecuniär der ganzen Nation zu

Gute kommen. Unbeſoldete Lehrer müſſen nothwendig von

den Schülern weit theurer bezahlt werden, und das muß

dann wieder die Beſoldung ſolcher Aemter ſehr erhöhen,

zu welchen langjähriger Unterricht erſt fähig macht.

* 4. Die Erhebungskoſten der Steuern, alſo die Koſten

der Finanzen ſelbſt, ſind unendlich viel höher, als man

ſie gewöhnlich anſchlägt. Sollte die Hebung der Conſum

tionsſteuern irgendwo – Alles gerechnet – unter 20 Pro

cent betragen? -

§ 490. [II.] Die Einnahmen des Staats, wie die

Ausgaben, die durch phyſiſche Nothwendigkeit oder politiſche

Rathſamkeit geboten ſind, müſſen nach Grundſätzen des Rechts

beſtimmt werden; und es iſt Aufgabe der Wiſſenſchaft des

natürlichen Rechts, dieſe Rechtsgrundſätze aufzuſuchen.

Denn in Allem, was Verhältniſſe der Menſchen unter

einander, alſo auch in Dem, was Verhältniß des Souverains

zu den Unterthanen angeht, kann nicht nur, ſondern muß

zuerſt die Frage vom Recht ſein (§ 302.).
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* Der allgemeine Zuſtand des Rechts im Staate iſt allein

salus populi und suprema lex (§ 392.* 2.).

§ 491. [1.] Wo die Souverainetät eigene Güter, Do

mainen genannt, beſitzt (§ 487. *), da iſt gerecht, daß

auch ſie von dieſen ihren Theil der Koſten des Staatstrage.

Denn der Staat ſichert ihr Eigenthum ſo gut als das

der Unterthanen.

* Nach den deutſchen Grundbegriffen über Recht und Staat

glaubte man deshalb auch vormals (als noch die Regie

rung weniger Ausgaben bedurfte, die Vertheidigung gegen

Auswärtige auf dem Heerbann beruhte, und die Anſtalten

unſerer Juſtiz und Verwaltung nicht gekannt waren), daß

dem Fürſten ſein Schutz ſchon durch Gehorſam vergolten

werde, und er die Koſten dieſes Schutzes tragen müſſe

von ſeinen Gütern, Privatgefällen und einigen Regalien.

Als aber die Bedürfniſſe ſtiegen, und unmöglich wurde,

von Domainen und Regalien ſie zu beſtreiten, da gaben

die Unterthanen Subſidien, Hülfsgelder oder Be

den (plattdeutſchen Bade, Hülfe). - - -

§ 492. [2] Es iſt möglich und geſchehen, daß, um die

Koſten des Staats zu beſtreiten, die Souverainetät ſich Re

galien aneignet, das iſt, Gewerbe, die der Souverainetät

ausſchließlich vindicirt wurden.

* Oft hat man wirkliche Abgaben Regalien genannt, z. B.

Zölle, Stempelpapier, wodurch man ſie der ſtändiſchen Be

willigung entzog.

§ 493. Solche Regalien ſind gegen das Recht, wo nicht

die Natur der Sache oder polizeiliche entſcheidende Gründe

ſie als Regalien rechtfertigten.

Denn da Jedermann das offenbare Recht hat, auf red

liche Art ſeinen Unterhalt zu erwerben (vergl. §.465.), ſo iſt

es ungerecht, Unterthanen die Treibung irgend eines redlichen

Gewerbes zu unterſagen. Aber wo die Natur der Sache Un
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terthanen die Treibung eines Gewerbes in der allein nützli

chen und ſeinem Zwecke gemäßen Art unmöglich macht, alſo

Niemand durch die Ausſchließung davon für beeinträchtigt gehal

ten werden kann, da kann das Regal, als öffentliche Poli

zeianſtalt, nicht ungerecht und wol höchſt nützlich erſcheinen.

* So iſt z. B. das Münzregal (§. 329 u. daſelbſt *)

weſentlich ſeiner Natur nach ein Regal, da Niemand des

Souverains Zeichen auf das Metall ohne Vollmacht prä

gen darf, und Münzen mit dem Zeichen einer Privatper

ſon nirgend als Geld würden genommen werden. Auch

das Poſtregal iſt löblich als Polizeianſtalt, weil kein

Privatmann im Stande iſt, ſo ohne Aufenthalt und mit

Sicherheit, auch durchs Ausland, die Beförderung der Briefe

u. ſ. w. zu bewirken. Und gerade je mehr als bloße Po

lizeianſtalt die Poſt, je weniger als Finanzanſtalt ſie be

handelt wird, deſto nützlicher wird ſie, auch für die Fi

nanzen ſelbſt, ſein.

§ 494. [3.] Steuern, Abgaben, müſſen von den Un

terthanen zur Hülfe (als Subſidium § 491. *) gegeben

werden, wo weder der Domainen noch der Regalien Ein

künfte hinreichen zu des Staates Ausgaben. --

§ 495. Dieſe Steuern können nur aus dem National

einkommen (§ 331.338.) genommen werden und nur ein

Theil deſſelben ſein. - -

Denn wenn das Einkommen des Landes ganz für die

Zwecke des Staats genommen würde, ſo bliebe für den Un

terhalt der Einwohner Nichts; und man müßte dann die

Steuern von dem Nationalvermögen ſelbſt nehmen, wel

ches unmöglich iſt, da das Nationalvermögen blos in den

fruchttragenden Grundſtücken ſelbſt beſteht.

* Es pflegt wol von unſern Finanziers mit weiſer Miene

die Regel gegeben zu werden: es dürfe ja nicht das Ca

pital des Vermögens der Unterthanen beſteuert werden.

Freilich, bei Beſteuerung ohne Rechtsgrundſätze kann man
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Einzelne oder einzelne Claſſen von Menſchen vielleicht ſo

hart beſteuern, daß ſie Schulden machen, alſo ihr Ver

mögen mindern müſſen; und das iſt allerdings ſehr ſchlechte

Wirthſchaft. Aber nie wird Steuer anders als vom Ein

kommen gezahlt, auch wenn ſie auf das Vermögen gelegt

würde. Das reine Einkommen des Bodens von Frank

reich iſt etwa 8 Milliarden jährlich; und nun wie wollte

ein Verres oder Daru auch nur Einmal mehr erpreſſen?

Oder man müßte den Grundeignern einer ganzen Provinz

ihre Güter nehmen und ſolche verkaufen können.

§ 496. Alle Steuern ſollen aber von Rechts wegen allein

von den Eigenthümern der fruchttragenden Grundſtücke ge

tragen werden (§ 337.). -

Denn da die Steuern aus dem Nationaleinkommen genom

men werden müſſen (§.495.), und dieſes allein in den Na

turproducten des Gebiets beſteht, wie denn davon allein auch

aller Arbeitslohn und alle Zinſen bezahlt werden (§ 339.

und * 2 daſelbſt): ſo würde ſchon phyſiſch unmöglich ſein,

ſie anders woher zu nehmen, man mag ſie direct von den

Grundeigenthümern nehmen oder indirect zunächſt durch Ne

benwohner zahlen laſſen. Aber, wenn es auch phyſiſch mög

lich wäre, ſo ſollen doch von Rechts wegen wirklich die Grund

eigner allein alle Steuern tragen. Zuerſt nämlich: Jeder,

welcher Arbeit oder Dienſte von Andern ſich leiſten läßt, iſt

rechtlich ſchuldig, dem Arbeitenden oder Dienenden ſo viel

dafür zu geben, als dieſer in der Zeit des Dienſtes oder der

Arbeit auch ſonſt verbrauchen würde (§ 321.). Alle Ne

benwohner nun im Gebiete dienen dem Grundeigenthümer

mittelbar oder unmittelbar zur Vermehrung ſeiner Landrente

(§ 347.); er iſt alſo auch ſchuldig, ihnen allen von ſeinen

Producten ſo viel zu geben (wie er ja wirklich auch thut),

als ſie verbrauchen; und da ihnen auferlegte Steuern auch

zu Dem gehören, was ſie verbrauchen, ſo muß er auch dieſe

ihnen bezahlen. Ferner: Der Staat ſchützt nur innerhalb

-
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ſeines Gebietes, und kann nur da ſchützen (§ 340.). Nur

innerhalb des Gebiets ſoll Sicherheit der Freiheit und alſo

vornehmlich das Gebiet ſelbſt und das Staatsobereigenthum

(§ 343.) und jedes Grundeigenthum geſchützt werden. Da

her wie denn auch der urſprüngliche Unterwerfungsvertrag

von den Grundeigenthümern geſchloſſen iſt (§ 360.), haben

auch ſie allein die Koſten des Staats zu tragen.

* So hat es auch die Natur geordnet, daß, wie man, und

welche Steuern man anlegt, dieſe alle ſich immer noth

wendig auf den Grundeigner überwälzen. Denn jeder

Beſteuerte muß die Steuer, die er zahlt, auf den Preis

ſeiner Waare oder den Lohn ſeiner Arbeit aufſchlagen.

Denn von Abgaben von Kaufmannswaaren gibt das

natürlich Jeder zu; vom Arbeitslohne aber verſteht es

ſich, weil die Steuer auch zum Verbrauche des Arbeiters

gehört, und kein Arbeiter mehr Lohn erhalten kann, als

der Durchſchnittsverbrauch ſeiner Claſſe beträgt (§. 321.

339. * 2.). So muß der Landeigner durch höhere Preiſe

und Lohn doch den Kaufleuten und Arbeitern wieder zah

len; und es gibt keine wirklich directe Steuer, als die

vom reinen Ertrage. Die, welche behaupten, die Arbei

tenden erhielten mehr als ihren Unterhalt zum Lohne,

behaupten damit, daß der Arbeiter ſeine Kunden nöthigen

könne, ihm mehr zu geben, als er verbrauche, und

eben dieſe behaupten denn gleichwol, der Arbeiter könne

ſeine Steuer nicht aufſchlagen; ſie behaupten alſo damit

(weil doch die Steuer auch zu Dem gehöre, was er ver

braucht), im klaren Widerſpruche gegen die erſte Behaup

tung: der Arbeiter könne ſeine Kunden nicht einmal nöthi

gen, ihm ſo viel zu geben, als er verbraucht.

§ 497. Jeder Grundeigenthümer ſoll die Steuer nach

dem Verhältniß des geſammten reinen Ertrages ſeines Grund

ſtücks zahlen (§ 347.).

Denn nach Recht muß Jeder in gemeinſamen Dingen

gleiche Vortheile ziehen und gleiche Laſten tragen (§ 129.);

und wo Ungleichheit factiſch beſteht (wie ſie denn bei erwor
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benen Rechten beſteht (§ 138. 139.), und Grundeigenthum

eben erworbenes Recht (§ 152.) iſt), da ſollen auch in dem

ſelben Verhältniſſe die Laſten wie die Vortheile in relative

Gleichheit vertheilt werden (§ 138.* vergl. mit § 129.* 1.).

§ 498. Das geſammte reine Einkommen eines jeden

Grundſtücks aber ſtellt ſich dar in dem Pachtwerthe, wel

chen es gemeinüblich (§ 319.) in dieſer Zeit und in die

ſer Gegend hat.

Denn der Pächter macht alljährlich die Auslagen, welche

für Erhaltung und Beſtellung des Grundſtücks nöthig ſind,

und muß alſo dieſe aus dem rohen Ertrage der geſamm

ten Ernte alljährlich zurückerhalten, um ſie im folgenden

Jahre wieder machen zu können. Unter den Beſtellungs

auslagen iſt aber auch der Unterhalt des Pächters, als Loh

nes ſeiner Verwaltung und Arbeit, begriffen. Und was nach

Abzug der Erhaltungs- und Beſtellungsauslagen von dem

geſammten rohen Ertrage übrig bleibt, gebührt als reiner

Ertrag dem verpachtenden Grundeigenthümer. Freilich be

greift in dieſem Sinne der reine Ertrag auch noch Zinſen

der Grundauslagen, des Kaufpreiſes des Gutes; aber für

die Grundeigner iſt es reines Einkommen.

* Da täglich Pachtcontracte zu beider Theile völliger Zu

friedenheit geſchloſſen werden, ſo können die Grundeig

ner jeder Orts- oder Landſchafts-Gemeinde den Pachtwerth

aller Aecker und Gärten, Wieſen und Weiden (der Vieh

zucht), Forſten und Jagden, Fiſchereien, Moore, Stein

brüche und Bergwerke u. ſ. w. ſelbſt unter ſich abſchätzen

mit Zuziehung ſachverſtändiger Obmänner. Es bedarf alſo

gar nicht für eine richtige Beſteuerung der Grundſtücke

einer koſtbaren und langwierigen Vermeſſung des ganzen

Gebiets, nach welcher doch in einiger Zeit immer ganz

anders jedes Grundſtück ſich geſtaltet. Alle ſechs Jahre

oder ſonſt nach einer Reihe von Jahren mag dieſe Schätzung

erneuert werden. Die Beſtimmung der nöthigen Ausga
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ben im Verhältniß zum reinen Ertrage des geſammten

Landes im Jahre beſtimmt dann die Procente, welche

jeder Grundeigner vom Pachtwerthe ſeines Gutes zu be

zahlen hat. -

§ 499. Schulden, welche die rechtmäßige Souverainetät

macht, iſt ſie ſchuldig zu bezahlen, welcher Wechſel auch in

den Perſonen ſich ereigne, denen ſie zuſteht.

Denn die Souverainetät iſt immer eine moraliſche Perſon,

ob ſie einer phyſiſchen oder einer moraliſchen Perſon zuſtehe

(§. 354. 355., vergl. § 231.). Wie alſo die Perſon wech

ſele, die rechtmäßige Souverainetät bleibt dieſelbe, und iſt

immer die nämliche Schuldnerin.

§ 500. Dahingegen kann die Schuld, welche ein Uſur

pator macht, den rechtmäßigen Souverain nie verbinden.

Denn Uſurpator iſt Der, welcher den rechtmäßigen Sou

verain wider Recht verdrängt hat; und es iſt widerſinnig,

Den, dem Unrecht geſchehen iſt, durch die Handlung Deſſen,

der ihm Unrecht gethan hat, verbindlich zu halten. -

* Eroberer, welche während des Krieges Verträge für das

eroberte Land ſchließen, können nicht ihren Gegner ver

pflichten; erſt Anerkennung ihrer Handlungen im Frieden

von dem rechtmäßigen Souverain kann dieſen verbinden.

Es iſt ungereimt, aus der Idee des ewigen Staats den

Letzten verbindlich halten zu wollen. Wäre etwa Valen

tinian nach der Schlacht bei Chalons an Das gebunden ge

weſen, was vor derſelben Attila in Verträgen für Gallien

verſprochen hatte, weil ein Staat ewig ſein ſoll?
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Zehnter Abſchnitt.

A eußere Hoheitsrecht e.

§ 501. Aeußere Hoheitsrechte (§ 378.) ſind die

Rechte des Staats gegen Die, welche nicht Unterthanen deſ

ſelben ſind, und Rechtsverhältniſſe des Staats mit dieſen

entſtehen natürlich wie bei jeder Geſellſchaft ganz denen

gleich, welche phyſiſche Perſonen mit einander verbinden

(§ 231. fg.).

§ 502. Nur der Souverain kann die Rechte des Staats

in dieſen Verhältniſſen ausüben, und kein Unterthan ohne des

Souverains Vollmacht. - -

Denn in jeder Geſellſchaft dürfen nur die rechtmäßigen

Obern die Rechte der Geſellſchaft ausüben (§ 225–226.),

und ohne den Souverain iſt der Staat nicht Staat, und

das Volk keine moraliſche Perſon, kein Volk (§ 361.).

§ 503. [1.] Vermöge des Obereigenthums (§.

343.) ſoll und darf der Souverain jede auswärtige Regie

rung hindern, in ſeinem Gebiete irgend ein Souverainetäts

recht zu üben; und das Obereigenthum ſtellt ſich in dieſer

Rückſicht dar als Recht der ausſchließlichen Regierung im

Gebiete (§ 143.).

§ 504. Aber wie Einzelne durch Verträge Andern gewiſſe

Rechte des Eigenthums überlaſſen können (§ 143. *), ſo

kann auch ein Staat einem andern Souverainetätsrechte

in ſeinem Gebiete auszuüben verſtatten, ſei es für ein oder

etliche Male, ſei es für immer.

* Wenn einem auswärtigen Souverain erlaubt wird, einen

Gefangenen durch unſer Gebiet von ſeinen Beamteten brin
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gen zu laſſen; wenn ihm Durchmarſch ſeiner Truppen ge

ſtattet wird, ſo wird damit ihm erlaubt, Handlungen ſeiner

Gewalt in unſerm Gebiete zu üben. -

§ 505. Staats - Servituten heißen Recht eines

Staats, im Gebiete eines andern entweder gewiſſe Hand

lungen der Souverainetät auszuüben, oder den Souverain

des andern Staats zu hindern, gewiſſe Souverainetäts-Rechte

in ſeinem Lande auszuüben.

* So ſind Staats- Servituten wie Privat- Servituten ent

weder affirmative, z. B. Poſten oder Militairſtraßen

in dem Gebiete des Andern zu haben, oder negative,

z. B. daß er nicht Feſtungen anlege. Sofern erlaubt iſt

heut zu Tage von Servituten in faciendo zu reden, kön

nen auch übernommene fortgeſetzte Leiſtungen eines Staats

an den andern, z. B. jährlich eine Quantität Salz oder

Getreide zu liefern, auch Staats - Servituten genannt

werden.

§. 506. Alle Staats- Servituten können nur durch Ver

träge, ausdrückliche oder ſtillſchweigende, auferlegt werden.

Denn wenn auch ein verletzter Staat ſie dem verletzenden

zur Genugthuung oder Strafe auferlegt hat, ſo geſchieht das

doch durch Vergleich (§ 188.), alſo durch Vertrag.

§. 507. [2.] Von Andern verletzt, hat die Souverainetät

das Recht der Repreſſalien, das iſt das Recht, den

Verletzenden wieder zu verletzen, wie der Einzelne (§ 190.

191. 195.).

§ 508. Der Zuſtand gegenſeitiger allgemeiner Repreſſa

lien heißt Krieg, und die Souverainetät umfaßt alſo auch

das Recht des Krieges (§ 502.), das iſt das Recht,

die Mittel zu einer Vertheidigung, zur Erzwingung des Scha

denerſatzes und der Strafe zu ordnen und anzuwenden.

* Ueberall waren urſprünglich die Grundeigner verbunden, den

Krieg zu führen (§ 496.). Wenn aber im Laufe der

Zeiten die Grundſtücke entweder durch ſtete Theilungen UN

13
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ter mehrere Kinder zu klein wurden, um der eignen Bear

beitung ihres Beſitzers entbehren und ihn noch dazu im

Felde unterhalten zu können (wie bei dem deutſchen Heer

banne geſchah), oder bei freier Veräußerung der Güter

Jemanden die ſeinigen ganz verloren waren, und dann

gleichwol dem ehemaligen Grundeigner das Recht der Ci

vität, alſo der Grundeigner Recht (§ 345. * 2.) blieb

(wie bei dem altrömiſchen Heerbanne geſchah), ſo wurde

unbillig und unmöglich, noch die Kriegsdienſte auf eigne

Koſten, obwol Civitäts-Pflicht, von unangeſeſſenen Cives

zu fodern. Dann müſſen beſoldete Krieger genommen und

durch Steuer der Grundeigner (§. 496. u. daſ. *) dies aus

geglichen werden. – Lehnkrieger waren Privatkrieger ihres

Herrn; wo dieſer ein Souverain war, fiel Privatdienſt und

Staatsdienſt zuſammen. Wenn der Staat alle, auch Ne

benwohner, in allgemeiner Conſcription zu den Waffen ruft,

ſo macht er den Dienſt zur Bedingung des Wohnens im

Lande; und dazu iſt er gewiß berechtigt, nur daß er auch

ihnen Sold geben und dieſen durch Steuern aufbrin

gen muß.

§ 509. [3. ] Auch das Recht, Verträge für den Staat

zu ſchließen, das iſt, den Staat durch Verträge zu verbin

den, ſteht der Souverainetät und ihr allein zu (§. 502.).

§ 510. Verträge eines Staats werden transitoriſche

genannt, wenn ſie nur durch Eine Leiſtung erfüllt werden ſol

len, Bündniſſe, wenn ſie fortgeſetzte Leiſtungen verabreden.

§ 511. Dem Souverain allein ſteht alſo auch bei ent

ſtandenem Kriege (§ 508.) das Recht des Friedens zu

(§ 502., 509.) – das iſt das Recht, die ſtreitigen Rechte

der Staaten neu zu beſtimmen und die gegenſeitigen Ver

letzungen aufhören zu machen.

§ 512. Es kann alſo keiner Corporation im Staate oder

irgend einer Perſon außer dem Souverain das Recht zuſte

hen, mit dem Feinde Frieden zu ſchließen.

Denn der Souverainetät ſteht allein das Recht zu, die

Mittel für den Zweck des Staats zu ordnen (§ 354.), und
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alle Unterthanen, phyſiſche oder moraliſche Perſonen, ſind ihm

zu gehorſamen ſchuldig (§ 358.), mithin auch die von ihm be

fohlenen Unternehmungen gegen den Feind nicht zu unterlaſſen.

§ 513. Hat der Feind im Laufe des Krieges einzelne Theile

des Gebiets mit ſeinen Kriegern beſetzt, ſo dürfen die Einwohner

derſelben und müſſen ihm ſo weit gehorchen, als er ſie ſchützt.

Denn zwar entbindet ſie rechtlich nicht die Noth (§. 200.)

von dem Gehorſam gegen ihren wahren Souverain; aber da

alles Verhältniß zu der Gewalt rechtlich auf dem Tauſche

von Schutz und Gehorſam beruht, ſo ſind die Einwohner

der eroberten Gegend, ſo weit ſie des feindlichen Souverains

Schutz erhalten, auch ihm zu gehorchen verbunden.

§ 514. Aber dadurch ſind ſie nicht von Treupflicht gegen

ihren wahren Souverain entbunden, und nicht wirkliche Un

terthanen des Feindes geworden.

Denn der Feind fodert von ihnen Gehorſam und Steuer,

nicht wie der wahre Souverain, zu ihrem eigenen Vortheil

und ihres Schutzes halber, ſondern eigennützig um ſein ſelbſt

willen, ſelbſt gegen ihres Landes Vortheil, darum kann der

erobernde Feind keine Treue von ihnen fodern, als nur in ſo

weit er ſie wirklich ſchützt, und nur dafür; wie denn ihres

Souverains Unglück ſie von der Treupflicht gegen ihn nicht

entbinden kann. -

§. 515. Der Souverain darf des Friedens halber auch

Gebiet einem andern Souverain abtreten.

Denn wenngleich Noth nicht berechtigt Unrecht zu thun (§.

200. ), alſo den Souverain nicht berechtigen kann, ſeine Ver

bindlichkeiten gegen ſeine Unterthanen einſeitig aufzulöſen; ſo

kann doch gerade die Sicherheit der Unterthanen, ſelbſt eben

der Abgetretenen, die Abtretung nöthig machen, und er erfüllt

dann gerade durch dieſe die Pflicht, ihre Sicherheit zu ſchirmen.

13*
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. . * Erſter Abſchnitt.

Die Staatsverfaſſungen.

- §.516. Staatsverfaffung, Conſtitution, Regie

rungsform iſt der Inbegriff aller Einrichtungen für die

Ausbildung der ſouverainen Gewalt.

§ 517. Fundamentalgeſetze heißen die geſchriebe

nen, und Fundamentalobſervanzen die ungeſchrie

benen oder Gewohnheits-Regeln, welche jene Einrichtungen

beſtimmen. -

§ 518. Unzählige Arten von Staatsverfaſſungen ſind im

Laufe der Zeiten verſucht. Zur allgemeinen Ueberſicht derſel

ben iſt es am natürlichſten, alſo klärſten, ſie nach den Per

ſonen zu claſſificiren, welche die Souverainetät beſitzen; und

dann ergeben ſich zwei Hauptarten derſelben, nämlich 1) reine

oder einfache, in welchen nur Eine Perſon die Souverai

netät beſitzt, und vermiſchte oder zuſammengeſetzte,

in welchen die Souverainetät unter mehrere Perſonen ge

theilt iſt.

§ 519. [I. 1. ] Unter den reinen ſcheint die Monarchie,

das iſt die, in welcher eine phyſiſche Perſon die Souverai

netät allein beſitzt, die älteſte aller Verfaſſungen, und erſt

ſpäter ſcheinen, entweder wegen Misbrauchs der Gewalt oder
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durch Umtriebe des Ehrgeizes und der Habſucht, Völker auf

gereizt zu ſein, andere Regierungsformen einzuführen. -
. . .“

- -

" Nur wo urſprünglich mehrere Grundeigner ſich vereinigten,

Andere unter den Schutz ihres Vereins zu nehmen, mag

auch ohne Gewaltchat eine andere Verfaſſung urſprünglich -

entſtanden ſein (§ 310.). . . . . . . . . . . . , -

§ 520. [a] Erbmonarchie, das iſt die, worin die

Souverainetät der Familie des Monarchen erblich iſt, war

aber auch natürlich die früheſte Monarchie, weil die Unter

thanen gerade dem Grundeigner ſich in Schutz gaben, wel

cher als Privatmann der mächtigſte ihrer Nachbarn war, wo

dann auf ſeine Nachkommen die Macht mit ſeinen Gütern

überging. - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - . . . . . . . . . . .

: 1. Den Wiſſen etwa ſº auszuwählen, wºnals rohe

„ Völker ſich darauf beſſerÄ die cultivirten,

darauf konnten ſie wol urſprünglich nicht fallen, weil es
zunächſt auf Macht zum Schutze ankam und erſt in der

Folge Erfahrung lehrte, daß Macht nicht allein, ſondern

auch Weisheit und Rechtlichkeit im Gebrauche der Macht,

... den Schutz erſt zu wahrem Schutze mache... ..

* 2. Unter allen Verfaſſungen hat die Erbmonarchie den gro

ºßen Vortheit, daß ſie allein wirklich gewährt, was un

eiſere Mode Staatsgarantien ſeit einigen Jahren ge

- nannt hat. In allen übrigen Staatsverfaſſungen nämlich

iſt immer das öffentliche Intereſſe des Staats und der

Unterthanen von dem Privatintereſſe der Machthaber ver

ſchieden; und dieſe können ſich alſo auf Koſten der Unter

thanen bereichern und durch Privatneid oder Privatfeind

ſchaft gar leicht zu Ungerechtigkeit und Unterdrückung der

Freiheit. Einzelner gereizt werden. Der Erbmonarch hin

gegen und ſeine Familie ſind nur ſo reich als ſeine Unter

thanen, nur ſo mächtig, als ſie cultivirt ſind. Auch der

beſchränkteſte Verſtand muß aber einſehen, daß Wohlſtand

und Cultur nur in Freiheit gedeihen, unter dem Despo

tismus nothwendig zu Grunde gehen; und alſo iſt der

, Schutz der Freiheit jedes einzelnen Unterthanen gerade

das eigene höchſte Intereſſe des Erbmonarchen und ſeiner

\
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- Familie, und dem Beſchränkteſten muß einleuchten, daß

er ſelbſt zehn Mal ſo reich iſt, wenn ſeine Unterthanen

zehn Mal reicher werden.

§ 521. [b. In der Wahlmonarchie, wo dem Mo

narchen der Nachfolger erwählt wird, ſollten die Grund

eigner das Recht der Wahl allein haben, weil ſie die-Sou

verainetät auf ihren Grundſtücken gerade als eine Realpflicht

nehmen müſſen. -

"Es iſt natürlich, daß ein Wahlmonarch ſtrebt, ſeine

Macht zur Bereicherung und Erhebung ſeiner Familie und

Freunde zu gebrauchen, und daß er dies oft auf Koſten

des gemeinen Beſten und ſeiner Gegner thun wird. Hängt

- dann die Wahl nur ab von einer beſtimmten Claſſe von

Perſonen, oder doch von deren Einfluſſe, ſo wird dieſe

bei jeder neuen Wahl durch Wahlcapitulation den Mon

archen beſchränken und ihn aus einem Monarchen allmä

lig zum bloßen Chef einer Ariſtokratie machen, welcher

dann freilich Niemandem ſehr ſchaden, eben darum aber

auch Niemandem ſehr helfen kann. (In Rom ſichert

die Religion vor Wahlcapitulationen der Päpſte.) Wo

die Wahl aber von einer großen Menge abhängt, wie die

der römiſchen Imperatoren von den Armeen, da begründet

2., die Wahlmonarchie ſchlechthin den ſcheußlichſten Despo

: tismus, und dieſer ſtete Empörungen. Bürgerkrieg oder lan

gen Groll gegen die Gegner wirkt eine ſolche Wahl immer.

§ 522. [2. Unter den reinen Verfaſſungen iſt die Re

publik die, wo Eine moraliſche Perſon die Souverainetät

hat, und ſie iſt entweder Ariſtokratie oder Demokratie.

§ 523. [a. Ariſtokratie iſt die Republik, in welcher

ein Ausſchuß, Senat (§ 226.), die Souverainetät hat, wel

cher dann nach Mehrheit ſeiner Stimmen regiert.

§ 524. Auch die Ariſtokratie kann Erbariſtokratie,

das iſt, die Mitgliedſchaft des ſouverainen Senats kann ein

zelnen Familien erblich ſein.

* Sie entſtand natürlich, wo der Staat aus einem Vereine

großer Landeigner beſtand, welche ihrer Hinterſaſſen oder
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.

kleinerer Nachbarn Schutz übernahmen (§ 310.), und

ſie entartet von ihrer urſprünglichen Reinheit, wenn die

Mitgliedſchaft des Senats ohne Grundeigenthum, blos

durch Abſtammung von den urſprünglichen Patriciern, alſo

blos perſönlich erblich erlangt wird.

§ 525. Wahlariſtokratien, in denen die Mitglie

der des ſouverainen Senats frei gewählt werden, ſcheinen

immer nur ſpäter durch künſtliche Einrichtung nach frühern

Stürmen erfunden zu ſein. Wenn in ihnen der Senat ſelbſt

ſeine Mitglieder wählt, ſo nähern ſie ſich mehr der Erb

ariſtokratie; wenn die Unterthanen, mehr der Demokratie.

* Roms populus war ſelbſt eine erbariſtokratiſche Gemeinde,

welche ihre freien Unterthanen ſelbſt wie peregrinos behan

delte; denn das Recht der Civität war erblich und ſpäter

nicht mehr an Grundeigenthum gebunden. Früher mußte

es dies ſein, weil in noch rohen Zeiten kein nährendes

Gewerbe war, als allein Ackerbau. Die Wahlariſtokratie

nennt man jetzt Repräſentativſyſtem, wenn die

Unterthanen nicht alle vereint alle Senatoren, ſondern in

einzelnen Diſtricten die einzelnen wählen. Die Concilien

der Kirche ſcheinen dazu zuerſt den Gedanken gegeben zu

haben. Es iſt wunderlich, daß man dies Repräſentativ

ſyſtem als ein demokratiſches anſieht, da es ſo offenbare

- Wahlariſtokratie iſt.

§ 526. In der Wahlariſtokratie, wenn nicht der Se

mat ſelbſt ſeine Mitglieder wählt, gebührt ein Stimmrecht

zu dieſer Wahl natürlich, und wo nicht poſitive Geſetze ein

Anderes ordnen, allein den Grundeigenthümern im Gebiete

Denn die Souverainetät ruht gleich einer Reallaſt auf

den Grundſtücken im Gebiete (§ 360.), und dem Eigen

thümer können Andre Reallaſten überhaupt nicht auflegen;

alſo können auch Andere nicht beſtimmen, wem er dieſes

Realrecht auf ſeinen Grundſtücken conſtituiren ſolle.

§ 527. [b. ] Die Republik iſt Demokratie, wenn die
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ganze Gemeinde der Grundeigner in ihrer Verſammlung die

Souverainetät übt.

§ 528. Selbſt in der Demokratie hat Niemand als Grund

eigenthümer (Erbgeſeſſene) nach natürlichem Recht Stimmen.

Denn es iſt kein vernünftiger Grund eines Rechts zu erfin

den, aus welchem ein Nebenwohner beſtimmen dürfte, was

auf dem Grundſtücke Derer, die ihn nur durch beſondere Pri

vatverträge bei ſich aufgenommen haben, geſchehen ſolle, und

er unterwirft ſich durch Niederlaſſung im Lande alle Mal

der darin beſtehenden Ordnung. Die Grundeigner büßen

immer die Thorheit genommener Maaßregeln durch Minder

werth ihrer Grundgüter, und ſie können auch durch Auswan

dern nicht einmal dieſem Uebel entgehen, wie der Neben

wohner.

§ 529. Alſo können nur poſitive Einrichtungen den Grund

eigenthumloſen Stimme geben.

* Je mehr Nebenwohner eine Stimme haben, deſto unge

heurer iſt Ariſtokratie des Reichthums, die eben dadurch

gegründet wird.

§ 530.[II.] Die gemiſchten oder zuſammengeſetzten Staats

verfaſſungen, in welchen an Souverainetätsrechten mehrere

Perſonen Theil nehmen, ſind wieder monarchiſche, wenn ei

ner phyſiſchen Perſon Souverainetätsrechte in wahrer Sou

verainetät zuſtehen, republikaniſche aber, wenn wahre Sou

verainetätsrechte in ihnen nur moraliſchen Perſonen zuſtehen,

* 1. In Großbritannien iſt der König wahrer Souverain und

2 hat ſouverainen Antheil an der Geſetzgebung; er iſt Nie

mand verantwortlich für Beſtätigung oder Verwerfung der

Bills beider Parlamentshäuſer, oder für ſeinen Beſchluß

über Krieg und Frieden u. ſ. w. Der Präſident der nord

amerikaniſchen Staaten aber iſt nur der Premierminiſter

der Republik und alle Wege verantwortlich.

* 2. Gar ein Anderes iſt die echt deutſche ſtändiſche Ver
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faſſung, in welcher nur Landſaſſen und landſäſſige Ge

meinen, alſo gerade dem Rechte der Natur gemäß Grund

eigner vom Monarchen zur Berathung gezogen wer

den; und ganz ein Anderes die Abſurdität, Landſtriche

nach der Kopfzahl, auch der Nebenwohner, wegen des

Undings: Volks - Souverainetät, repräſentiren zu laſſen

(§ 354. *).

* 3. Die Gemeinden, Corporationen einzelner Orte oder Land

ſtriche (Kreiſe, Provinzen)werden allenthalben nicht nur ihre

eigentlichen Gemeinderechte zu verwalten haben, ſondern

man wird ihnen zugleich einzelne Staatsgeſchäfte zu ver

walten anvertrauen, eigne Gerichte, eigne Staatspolizei

angelegenheiten, die ſich auf den Ort oder den Landſtrich

beſonders beziehen (§ 462 u. daſ. *). Dann entſteht

gar bald Streit über die Grenze des Rechts der Souve

rainetät und der Gemeinden beſondere Regierung (der Streit

des Centralismus und Föderalismus). Sultaniſcher oder

demagogiſcher Despotismus will die Gemeindenrechte, der

Oppoſitionsgeiſt die Souverainetät über die Gebühr be

ſchränken. Guter Wille würde Alles leicht verſtändigen.

In Gemeindeſachen haben die Gemeinden Freiheit, und

die Souverainetät wache nur über die Vorgeſetzten, als

die Vormünder der Gemeinde, aus obervormundſchaftlichem

Rechte; dagegen ſei die Gemeinde gehorſam in Dem, was

ihr von Staatsgeſchäften anvertraut iſt. Ernenne ſie frei

ihre Beamteten für jene, unter Controle des Staats (we

nigſtens) ihre Beamteten für dieſe.

- - * -
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Zweiter Abſchnitt.

Von Veränderung der Staatsver

faſſung.

§ 531. Rechtmäßig iſt nicht nur jede Staatsverfaſſung,

welche rechtmäßig entſtanden iſt, ſondern auch, durch deren

Fortdauer in ihrer jetzigen Geſtalt Niemandem Unrecht ge

ſchieht.

* Mag Hugo Capet mit Unrecht den Thron der Karolinger

beſtiegen haben, und möchte noch jetzt ein Karolinger, der

ſeinen Stammbaum erweiſen könnte, dieſen Thron mit

beſſerem Rechte anſprechen; ſo iſt jetzt kein Menſch in der

Welt, dem das Haus Bourbon ein Recht an ſeinem

Throne beeinträchtigte.

§ 532. Niemand als der Souverain allein kann die

Staatsverfaſſung ändern.

In der Souverainetät allein liegt das Recht zu ordnen,

was Mittel zum Zweck des Staats ſein mag (§ 354.355.);

befördert alſo dieſen Zweck, die Sicherheit aller Einzelnen,

Umgeſtaltung der Verfaſſung, ſo iſt dieſe zu bewirken allein

Recht der Souverainetät. -

§ 533. Es iſt offene Ungereimtheit, eine Verfaſſung

durch Verträge zwiſchen Souverain und Volk aufſtellen zu

wollen.

Denn nur in der Souverainetät iſt das Volk eine mora

liſche Perſon (§ 361.), ohne ſie aber ein bloßer Inbegriff

Einzelner, der keine moraliſche Perſönlichkeit hat, kein Gan

zes macht, mithin auch nicht als moraliſche Perſon, als

Ganzes, Verträge ſchließen kann.
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* Wahrlich die Jakobiner (freilich in ganz andrem Sinne,

als ſie glaubten) hatten ganz Recht, wenn ſie behaup

teten, das Volk, im Gegenſatze der Souverainetät, alſo

ohne ſie, könne durch keinen Vertrag ſich binden. Denn

es kann gar keinen ſchließen. Keine Majorität der An

dern kann einem Einzelnen irgend eine Verbindlichkeit auf

legen. Wie kann man ſo klare Grundſätze verkennen und

von Verfaſſungen, welche ein Souverain gibt, mit Ver

achtung reden! welcher Afterwitz, ihnen den Spitznamen

octroyirter Verfaſſungen zu geben!

§ 534. Nur wo in gemiſchten Verfaſſungen bereits unter

mehreren phyſiſchen und moraliſchen Perſonen Rechte der

Souverainetät getheilt ſind, können dieſe Perſonen Verträge

mit einander ſchließen.

* So mag ein König von Großbritannien mit ſeinem Par

lament, ſo ein deutſcher Fürſt mit ſeinen Landſtänden Ver

träge ſchließen. Mit wem ſchließt ſie, auch nur phyſiſch

möglicher Weiſe, der Monarch, welcher keine Landſtände

hat? Er müßte doch ja nur allein Die erſt ernennen, mit

denen er ſchließen wollte, und hätte dann eben damit ſchon

eine Verfaſſung gegeben, octroyirt. Stillſchweigende Ein

willigung des Volks in eine Verfaſſung iſt einer der un

beholfenſten, unwitzigſten Einfälle angeblich liberaler Schrift

ſteller, ſei es in unſern Tagen, ſei es im Alterthume.

Alle Einzelne mögen ſchweigen, ſo ſind ſie ja noch kein

Volk; und wozu haben ſie nicht geſchwiegen unter Sylla,

unter Nero, unter Robespierre! Und wie ſchwieg unter

einrich VIII. das Parlament, unter Buonaparte das ge

etzgebende Corps! -

§ 535. Wie groß die Zahl der Unterthanen immer ſei,

welche mit Gewalt eine Aenderung der Verfaſſung durch

ſetzen, wie liberal die Aenderung ſcheine, alle Mal iſt dieſe

Gewalt Zerſtörung der Freiheit ſelbſt, und ungerechte Re

bellion.

Denn wie viele der Empörer auch ſind, ſo haben ſie kein

Recht, der getreuen Minderzahl eine andere Souverainetät auf
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zudringen, als die, der ſie ſich - unterworfen und der die

Empörer ja ſelbſt bisher ſich unterworfen hatten.

* Ein Anderes iſt, wenn in plötzlicher Aufregung Unterdrück

ter von ihnen ein Tyrann geſtürzt wird. Wer zwar kann

ſelbſt da das Unrecht an ſich leugnen? Aber ſolche Auf

reizung durch Ungerechtigkeit des Tyrannen gibt den Un

terdrückten die Entſchuldigung der Billigkeit. Die Stür

zung eines Tyrannen iſt auch nicht Veränderung der Ver

faſſung ſelbſt. Jakob des zweiten Ausſchließung vom Throne

war keine Aenderung, ſondern Herſtellung der britiſchen

Verfaſſung, und es ſcheint wol, da die Verfaſſung den

König zum oberſten Biſchof der engliſchen Kirche erklärte,

daß ein Katholik nicht wohl König in England ſein möge.

Wo aber ein Tyrann vertrieben wird, wie könnte da in

der Erbmonarchie ſeine ſchuldloſe Familie ihres Rechts ohne

offenes Unrecht beraubt werden? º

§ 536. Wo irgend Zufälle die bisherige Souverainetät

aufgehoben haben, z. B. gänzliches Ausſterben des regie

renden Hauſes in der Erbmonarchie, wenn dann nicht

ſchon Rechtsnormen für dieſen Fall geordnet ſind, da kön

nen nur die Grundeigner beſtimmen, wie die neue Souve

rainetät gewählt und geordnet werden ſolle. :::... -

Denn dieſe Souverainetät ſoll auf den Grundſtücken gleich

einer Reallaſt ruhen, und Niemand als der Eigenthümer

ſelbſt darf ſeinem Eigenthume Reallaſten auflegen (§ 360.).

S. - v. -- . . .

* Bloßen Nebenwohnern, welche doch immer nur auf Con

tract mit einem Grundeigner im Gebiete wohnen, dafür

eine Stimme zugeſtehen, wäre ganz daſſelbe, als den Mie

thern in einem Hauſe eine Stimme dafür vindiciren, ob

der Eigenthümer und wem er eine Hypothek auf ſein

Haus geben ſolle; geſetzt auch immer, die Miether ſollten

übernehmen, von ihrem Miethzinſe dem Hypothekgläu

biger die Zinſen ſeines Capitals zu bezahlen. -

§ 537. Ja, wenn Grundeigner dem neuen, auch von

der entſchiedenſten Mehrheit ihrer Mitgenoſſen im bisheri
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gen Staate gewählten Souveraine ſich - nicht unterwerfen

wollten, ſo könnten ſie rechtlich nicht dazu genöthigt werden.

Denn die Unterwerfung unter den Souverain geſchieht al

lemal nur von den Einzelnen (§ 359., 360.); und dieſe

ſind ohne Souverain keine moraliſche Perſon, kein Volk (§.

362.). Selbſt die Mehrheit der Stimmen der Uebrigen alſo

würde ſchon, mindeſtens vor der Hand, als Souverainetät

ſich geriren, die Souverainetät uſurpiren und ſich der Min

derzahl als ſolche wider deren Willen, alſo widerrechtlich

aufdringen.

* Man hat ſo oft Revolutionen vertheidigt, als ob das Volk,

welches man täuſchend ſo als moraliſche Perſon darſtellen

will, den Auftrag, den es dem Souverain gegeben, zurück

nehmen und ſo den Unterwerfungsvertrag (den man dann

wieder als von der moraliſchen Perſon, Volk, in corpore

geſchloſſen, darſtellt) brechen dürfte. Man hat aber nicht

die Gründe einmal unterſucht, warum denn blos der Ver

einigungsvertrag der einzelnen Perſonen zum Volke, aber

nicht der Vereinigungsvertrag der Grundſtücke zum Ge

biete, auflöslich ſein ſolle.



Neuntes Buch.

D ie K i r ch e.

Erſter Abſchnitt.

B e griff der Kirche.

§ 538. Religion iſt ein Inbegriff von Ideen über das

Verhältniß der Menſchen zur Gottheit.

§ 539. Subjective Religion iſt ſie, ſofern ein Ge

müth ſie wirklich im Glauben aufgenommen hat; objective,

ſofern ſie der Gegenſtand der Betrachtung oder des Er

ſtrebens iſt.

§ 540. Alle, ſelbſt alle möglichen Religionen, laſſen ſich

auf zwei Claſſen zurückführen: 1) ſinnliche, welche die

Gottheit blos darſtellen als Weſen, welches auf Glück oder

Unglück des irdiſchen Lebens, ſei es nur mächtigen, ſei es

allmächtigen Einfluß hat; 2) moraliſche, welche Gott vor

nehmlich darſtellen als moraliſchen Geſetzgeber und Richter.

* Dieſe Sinnlichkeit, nicht gerade Vielgötterei, iſt der Cha

rakter des Heidenthums.

§ 541. Sinnliche Religion iſt leerer Aberglaube, und der

Würde der Vernunft, nämlich der Sittlichkeit, entgegen.

Denn Sittlichkeit iſt der Vernunft Zweck (Einl. XVIII.),

Natur und Würde (§. 5. 29. 30. 35.). Aberglaube aber

iſt nichts anders als der Wahn, durch überſinnliche Mittel

blos ſinnliche Zwecke erreichen zu können, und er iſt alſo
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ganz gleich dem Unglauben, welcher vom Ueberſinnlichen ſich

ganz abwendet, nur in der Sinnlichkeit befangen. Eine Re

ligion nun, welche die Idee der überſinnlichen Gottheit blos

auf die Schickſale des Lebens, alſo auf Sinnliches bezieht,

iſt Aberglauben, und eben darum der Sittlichkeit, nämlich

der innern Freiheit (§ 73.) entgegen, als welche Herrſchaft

über die Sinnlichkeit fodert, und alſo nicht die heiligſte Idee

der Vernunft, die Gottheit, als Mittel ſinnlichen Zwecken

unterordnen darf.

* 1. Und ſo kann Religion, nur auf das Gefühl der Ab

hängigkeit gegründet, nie ein Anderes ſein, als bloßesHeidenthum (§ 540. *). y

* 2. Die Götter der Mythen ſind blos Geiſter mit über

menſchlichen Kräften und mit Körpern, die unſichtbar ſind,

doch jede ſichtbare Geſtalt annehmen können, dabei in ewi

ger Jugend ſchon durch Erfahrung ſo vieler Jahrhunderte

über menſchliche Einſicht erhaben; übrigens weder allmäch

tig – doch einflußreich – noch allwiſſend – doch mehr

wiſſend wie Menſchen. Sie alle ſtanden wie die Men

ſchen unter einer ewig blinden Nothwendigkeit, dem Fa

tum, einem Undinge ohne Güte und Einſicht. Die ſchänd

lichſten Laſter wurden von jedem Gotte erzählt, und Plau

tus' Amphitruo wurde ohne Blasphemie geſchrieben und

ohne Scandal angeſchaut, eben weil die Götter in keiner

Beziehung zur Sittlichkeit ſtanden. Auch die Höllenrichter

richteten nicht über Moralität, ſondern nur über eine Re

ligioſität, die der Sittlichkeit ganz fremd war.

§ 542. Die moraliſche Religion, welche Gott vornehm

lich als moraliſchen Geſetzgeber und Richter darſtellt, welcher

das Geſetz eben durch die Vernunft ſelbſt (§ 29 bis 32.)

uns gab, und allwiſſend und allgerecht das Glück der Tu

gend gleich machen wird, iſt allein der Würde der vernünf

tigen Naturgemäß und in ihr nothwendig begründet (Einl.

XVIII. XIX.).

Denn ſie ſoll weder des Verſtandes noch des Gefühls al
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lein ſein; ſondern der Glaube, das Auge der Vernunft (Einl.

XI. * 2.) ſoll in ihr die Thatſachen der überſinnlichen Welt

anſchauen, das Gemüth über die Kleinlichkeit alles irdiſchen

Intereſſes erheben in dieſe überſinnliche Welt, und indem ſie

in die Phantaſie mächtig eingreift, den Willen niederbeugen

zum Gehorſam unter das Geſetz der Sittlichkeit,

* 1. Es iſt ſehr merkwürdig, daß nie eine moraliſche Reli

gion unter den Völkern ausgebreitet war, als allein die,

welche ſich auf die heiligen Bücher der Chriſten gründet,

wozu auch die jüdiſche und muhamedaniſche gezählt wer

den müſſen. Die chriſtliche Religion aber iſt gegründet

auf eine Uroffenbarung, welche Adam geworden, dann in

einer Reihe von Propheten erhalten und mehr erhellet,

bis auf die Zeit, wo in Abrahams Saamen alle Völker

mit dem Lichte der Offenbarung des Herrn geſegnet wur

den. Vorwand der Offenbarung unter Heiden, wie Nu

ma's Inſpiration durch die Göttin Egeria, hat man oft

dieſer von uns Chriſten geglaubten Offenbarung entgegen

geſetzt, um auch unſern Glauben an eine Offenbarung

durch Wunder als Aberglauben darzuſtellen. Aber es iſt

widerſinniger Aberglaube, daß erſt eine Göttin Geſetze

für den Staat offenbaren ſoll, welche ein verſtändiger

Mann ſelbſt erfinden möchte. Iſt es damit Einerlei, zu

glauben, Gott habe, um unſerer Schöpfung letzten Zweck

zu erreichen, kein geringeres Wunder gethan, als dieſe

Schöpfung ſelbſt? Und dies Eine Wunder müſſen wir doch

ſchlechterdings glauben, die Schöpfung der Menſchen, näm

lich Einhauchung des göttlichen Odems, Geiſt, in den

Körper von Staub. Jetzt entſtehen ſie nur auf dem

Wege der natürlichen Zeugung, wie entſtanden die Erſten?

Kann das Mechaniſche, das Chemiſche das Organiſche

ſelbſt erklären, wie in dem Körper Vernunft und Sitt

lichkeit ſich entwickelten? Die erſten Menſchen, ob klein

wie neugeborne Kinder, ob groß wie Erwachſene, woher

kam ihnen – denn Menſchen haben nicht den Inſtinct

der Thiere – die Kenntniß, ihre Füße zur Bewegung,

ihre Hände zum Ergreifen der Nahrung zu gebrauchen?

Woher kam ihnen die Kenntniß ihrer Nahrung und der

Gifte? Woher die, daß ein Schritt von einem Abhange
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oder in einen Fluß ihnen den Tod brächte? Wie konnte

ohne Offenbarung das menſchliche Geſchlecht Einen Tag

überleben? Von dieſer Uroffenbarung erhielt ſich auch bei

allen, nicht ganz in thieriſche Wildheit herabgeſunkenen

Völkern die Sage überall. Der Fetiſch iſt nicht die erſte

Stufe, auf welcher der Menſch zur Ahnung Gottes hinauf

ſtieg, ſondern die tiefſte, auf welche allmälig der Menſch aus

früherer Urcultur in Wildheit hinabſank. Die Offenbarung

der Chriſten iſt demnach nicht abergläubige Annahme über

ſinnlicher Mittel für ſinnlichen Zweck, ſondern unſer Glaube

iſt gerade Zuverſicht Deſſen, was man nicht ſieht, und

gibt der ſinnlichen Welt, was ihr, der überſinnlichen Welt

allein, was dieſer gebührt. – Iſt nicht zu erwägen, daß

doch gegen die Lehren von Gott und Unſterblichkeit Zwei

fel aufgeſtellt werden, die den Glauben irremachen kön

nen? Kann der gemeine Mann die gelehrten Schlüſſe

faſſen, durch welche Philoſophen jenen Glauben freilich

rechtfertigen und begründen? Muß er nicht dann doch am

Ende blos dieſen Philoſophen glauben? Iſt es beſſer, er

glaube ihnen, als der Offenbarung Gottes, oder beſſer, er

glaube den Verſicherungen rationaliſtiſcher Theologen? Oder

iſt Gott nicht auch der Gott der Ungelehrten?

* 2. Es iſt ein Gott, es iſt Unſterblichkeit, das ſind Thatſachen

aus der überſinnlichen Welt, wie das Daſein der Sonne

oder wie die Richtung der Magnetnadel gegen Norden

Thatſachen aus der ſinnlichen Welt ſind. Einmal gegeben

erklärt ſie der Verſtand wol und ſucht und findet wol

Gründe, die ihn auch zum Glauben an ſie beſtimmen.

Aber hätte unſere Vernunft Thatſachen der ſinnlichen Welt

je a priori aufgefunden? wie hätte ſie die der überſinn

lichen auffinden mögen?

* 3. Die chriſtliche Religion hat ſelbſt die Lehre von der

Vorſehung nicht für bloße Beruhigung der Sinnlichkeit,

dargeſtellt, ſondern ihr reinmoraliſche Tendenz gegeben,

nämlich, daß nicht ein Fatum, ſondern der allmächtige

Wille unendlicher Liebe und Weisheit unſere Schickſale

leite, um durch glückliche und unglückliche Begebenheiten

uns in uns ſelbſt zurückzuführen, und vom Böſen abzu

ziehen und zum Guten hinzuwenden. Ja, die heilige Sitt

lichkeit iſt ſo ſehr ihr Hauptthema, daß ihre Lehre von

V. 14
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der Erbſünde (nämlich des Uebergewichts der Sinnlichkeit

über den Willen gegen die Vernunft), von der Verſöhnung

der wirklichen Sünde (deren Bedürfniß jedes wahrhaft

gute Gemüth bei dem Andenken an ſeine Uebertretungen

fühlen muß), und damit auch die von der Dreieinigkeit

und der Gottheit des Erlöſers auf das engſte zuſammen

hängt, wie nur die Unphiloſophie verkennen mag, die

den Namen Rationalismus uſurpirt.

§ 543. Gottesdienſt iſt der Inbegriff von Handlun

gen, welche durch Religion beſtimmt ſind.

§ 544. Der Gottesdienſt ſinnlicher Religionen kann da

her nichts ſein als ein abergläubiſches Gaukelſpiel, den Zorn

der Götter zu verſöhnen, um irdiſches Unglück abzuwenden,

oder ihre Gunſt zu gewinnen zur Hülfe in irdiſchen Unterneh

mungen; und ihr ſittlicher Unwerth iſt eben damit entſchieden,

§ 545. Der Gottesdienſt moraliſcher Religionen kann zwei

fach, ein innerer und ein äußerer, ſein. -

§ 546. Innerer Gottesdienſt ſind alle von der Re

ligion als Grund beſtimmte Handlungen, alſo die, zu wel

chen das Gemüth durch wirklich in uns aufgenommene Re

ligion beſtimmt wird.

§ 547. Innerer Gottesdienſt ſind auch alle moraliſch

fromme oder gute Handlungen, zu denen Religion uns be

ſtimmt; denn Frömmigkeit und Tugend ſind Eins: jene als

Befolgung des Geſetzes um des Geſetzgebers, dieſe als Be

folgung des Geſetzes um des Geſetzes ſelbſt willen. -

§. 548. Es liegt alſo dem innern Gottesdienſte ſubjective

Religion (§.-539.) zum Grunde.

§ 549. Aeußerer Gottesdienſt ſind alle von der

Religion als Zweck beſtimmte Handlungen. >

§ 550. Aeußerer Gottesdienſt moraliſcher Religion kann

dieſe aber nur zum Zweck haben, entweder um uns über Re
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ligionsideen zu belehren, oder ſie zu verſinnlichen und da

durch im Gefühle lebendig zu machen. - -

* Man hat dem Worte Gottesdienſt das Wort Gottesver

ehrung ſubſtituiten wollen, weil Gott an unſerm Dienſte

nichts liegen könne. Läge aber Gott etwa an unſerer Ver

ehrung? Das Wort Gottesdienſt kann ja für Chriſten

unmöglich den abergläubigen Nebenbegriff haben, als thä

ten wir Gott einen Dienſt; und Jeder, erkennt, daß wir

mit dem Gottesdienſte nur uns dienen, nämlich in Be

lehrung oder Verſinnlichung von Religionswahrheiten. –

Das Knien beim Gebet ſoll nicht Gott Ehre erzeigen,

ſondern uns ſelbſt das Gefühl, daß er unſer Herr ſei,

durch dieſe ſinnliche Handlung geben . . . ,

- 2. -

§ 551. Es liegt alſo dem äußern Gottesdienſte objective

Reigen (§ %)zÄ , ,
§ 552. Kirche ine Geſellſchaft zu gemeinſchaftlicher

Feier des äußern Gottesdienſtes einer moraliſchen Religion,

mithin zu. gemeinſchaftlicher Belehrig ºder Verſinnlichung

von Religionslehren, : e - - -

“ Die chriſtliche Kirche, als äußere Geſellſchaft vom Herrn

ſelbſt geſtiftet, alſo hochheilig,Ä die heiligen

Begebenheiten, auf denen die Lehre ruht, und den Kanon

der heiligen Bücher, die ſie enthalten, aller Nachwelt über

liefern und das Geheimniß der Sacramente verwalten,

Das wird der chriſtlichen Kirche Eigenthümlichkeit beſtim

men, die ſie von andern Kirchen unterſcheidet.

§ 553. Wenn alſo gleich der vernünftige und ſittliche

Zweck einer Kirche für das einzelne Mitglied kein anderer

ſein kann, als die Beförderung des innern Gottesdienſtes,

Erbauung, alſo Erhebung zur Frömmigkeit, ſo iſt doch juri

diſch der Zweck der Kirche, als einer juridiſchen Geſellſchaft,

allein der gemeinſchaftliche äußere Gottesdienſt.

Denn der innere Gottesdienſt iſt ein Inneres, blos des

Einzelnen, kann alſo nie Gegenſtand einer Geſellſchaft oder

ein Gemeinſames Vieler ſein, und weder juridiſches Recht

14*
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noch Verbindlichkeit kann darüber gegenſeitig übertragen wer

den. Der innere Gottesdienſt bezieht ſich allein auf innere,

nicht auf äußere Freiheit; und darum iſt nächſter Zweck

der Kirche als Geſellſchaft und juriſtiſch nur der äußere Got

tesdienſt, wenngleich der endliche Zweck der Einzelnen da

bei Beförderung des innern Gottesdienſtes (nach dem Gebote

der Sittlichkeit, alſo der Religion) ſein ſoll.

* Bedarf es hierbei der Ablehnung des Vorwurfs von In

differentismus? Wer um irdiſcher Vortheile willen ſeine

Kirche verläßt, gibt um leidigen Gewinn die Mittel ſeiner

Veredlung dahin; ſchon als Lügner, ein Bekenntniß heu

chelnd, iſt er verächtlich.

§ 554. Jeder Menſch hat das Recht der Gewiſſens

freiheit, das iſt das Recht, innern Gottesdienſt nach ſeiner

Ueberzeugung zu feiern, doch nur ſofern dadurch Rechte An

derer nicht verletzt werden. -

Denn gerecht iſt Alles, was nicht das Recht Anderer

verletzt (§ 88.); aber auch nichts gerecht, was Anderer

Rechte verletzt.

§ 555. Jeder Menſch hat das Recht der Religions

freiheit, das iſt das Recht, äußeren Gottesdienſt nach ſei

ner Ueberzeugung zu feiern, doch wieder nur ſofern dadurch

Rechte Anderer nicht verletzt werden.

Denn Nichts iſt gerecht, was die Rechte Anderer verletzt.

f

- -
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Zweiter Abſchnitt.

Inneres Kirchenrecht,

§ 556. Auch in der Kirche wie in jeder Geſellſchaft (§

228.) läßt ein Vereinigungsvertrag und ein Unterwerfungs

vertrag ſich unterſcheiden. -

* Selbſt die chriſtliche Kirche, obwol göttlicher Einſetzung,

beruht doch auf dem Beitritte jedes Einzelnen zu ihr, als

jedes Einzelnen Vereinigungsvertrage mit ihr.

§ 557. Der Vereinigungsvertrag der Kirche fodert noth

wendig und ſetzt voraus ein Symbolum, das iſt Beſtim

mung der Lehren, welche im gemeinſamen Gottesdienſt ge

lehrt und verſinnlicht werden ſollen. -

Denn dem äußern Gottesdienſte liegt eine objectiv beſtimmte

Religion zu Grunde; und unmöglich können die Mitglieder

wollen, daß Lehren vor ihnen gelehrt und verſinnlicht wer

den, welche ihrem Glauben ſchlechthin widerſprechen. Auch

kann keinem einzelnen Mitgliede je das Recht zuſtehen, zu

beſtimmen, welche Lehren in der Kirche gelehrt und verſinn

licht werden ſollen, als welches nichts Anderes wäre, als

dieſem Mitgliede zu überlaſſen, ſeine ſubjective Religion zur

objectiven Religion der Kirche zu machen, und ſomit bei Aen

derung ſeiner Ueberzeugungen auch jedes Mal die objective

Religion der übrigen Mitglieder zu verändern.

* Der Papſt iſt gebunden an die Symbole ſeiner Kirche;

nur evangeliſche Pfarrer in Deutſchland wollen nicht mehr

der augsburgiſchen Confeſſion Anſehen erkennen, doch die

Pfarren feſt behalten, welche die Kirche, die auf dieſe

Confeſſion gegründet iſt, ihnen anvertraut hat. Nicht, was

ihre Gemeinde hören will, ſondern was ſie ſelbſt wähnen,
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wollen ſie lehren. So fodern ſie mehr Gewalt, als der

Papſt hat, nämlich ihre ſubjective Religion zur objecti

ven der Gemeinden zu machen, und das mit der lügenhaf

teſten Inconſequenz. Aus ihren Agenden leſen ſie Gebete

an Chriſtus, als Gott, und leugnen doch ſeine Gottheit,

begehen alſo nach ihrer eigenen Lehre die greuelvollſte Ab

götterei. Sie nennen die Bibel Richtſchnur des Glaubens

und wollen doch ihre Anſichten, die ſie Einſichten glauben,

über die Bibel ſetzen. Sie nennen ſich evangeliſch; aber

“Evangelium heißt eine frohe Botſchaft, und bloße, und

noch dazu angebliche, Philoſophenme ſind gar keine Bot

ſchaft, geſchweige denn eine frohe. – Wenn der Geiſtliche

von der augsburgiſchen Confeſſion abweichen darf, darf er

dann nicht auch Lehren der Katholiken oder der Quäker

oder Menonniten, ja ſelbſt der Mohammedaner, vortragen?

Daß Symbole die Fortſchritte der Wiſſenſchaften aufhielten,

kann wol kaum im Ernſte gemeint ſein. Oder haben die

39 Artikel in England Newton, hat das Symbolum von

Trient in Frankreich Pascal, hat die ausburgiſche Confeſ

ſion Kepler und Leibnitz und Euler gehindert?,

§ 558. Die Kirche hat aber kein Recht, von ihren Mit

gliedern, Glauben an die im Symbol beſtimmten Lehren zu

fodern, ſondern dieſe ſollen blos die Grundlage des gemein

ſamen äußeren Gottesdienſtes ſein. . . . . .

Denn der Glaube eines Menſchen unterliegt natürlich ſchon

als ein Inneres nie dem Rechte eines Andern, da er als bloßer

Glaube, der nicht in Thaten übergeht, keine Beziehung auf

die äußere Freiheit. Anderer haben kann; mithin kann auch

die Kirche nie ein Recht haben, Glauben an ihr Symbol

von den Mitgliedern zufodern. Aber ſie kann fodern, daß

Jeder, der ſich als ihr Mitglied bekennt, den äußeren Got

tesdienſt mit ihr nach dieſem Symbole feiere. -

** Sie muß es eines Jeden Gewiſſen überlaſſen, wie er die

Feier des Gottesdienſtes, das iſt Verſinnlichung und Be

lehrung von Religionsideen, mit ſeinem abweichenden Glau

- ben in Uebereinſtimmung bringen wolle. Kein - guter

º. Menſch, wird durch Mitfeier eines Gottesdienſtes Glauben
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an Lehren heucheln, die er doch nicht glaubt. Aber ſelbſt

die reinſte Moral wird Den, welcher in Nebendingen von

einzelnen Lehren der Symbole abweicht, nicht verdammen;

und als ſolche Nebendinge ſind im äußern Rechte ſolche

anzuſehen, welche in dem gemeinſamen Gottesdienſte nichts

ändern. Der katholiſche Geiſtliche oder Laie kann, ohne

ſein Gewiſſen zu verletzen, katholiſch bleiben, wenn er gleich

den Cölibat der Geiſtlichen für Irrthum hält; aber kein

Evangeliſcher kann ohne Verletzung ſeines Gewiſſens das

Abendmahl nur in Einer Geſtalt nehmen. Der Geiſtliche

hingegen, welcher die wundervolle Offenbarung, oder des

Herrn Auferſtehung vom wirklichen Tode und Himmel

fahrt, verwirft, kann als ehrlicher Mann unmöglich ein

Amt behalten, welches beide ihn zu lehren zur Pflicht

macht, während er beides für Betrug erklärt. Oder wäre

es nicht Betrug, aus Scheintode erwacht, heimlich umher

zugehen, dann plötzlich in fremde oder verborgene Gegen

den zu verſchwinden und ſich durch getäuſchte oder mit

wiſſende Jünger für auferſtanden, für gen Himmel gefah

ren auszugeben? -

§ 559. Jedem bleibt das Recht, wenn ſeine Ueberzeu

gung ſich ändert, ſeine bisherige Kirche zu verlaſſen; und

Niemanden bindet ſelbſt ein Verſprechen, auf immer in die

ſer Kirche zu bleiben.

Denn der äußere Gottesdienſt der Kirche kann für die

Einzelnen moraliſcher Weiſe nur den Zweck haben, ihre Sitt

lichkeit zu ſtützen (§ 553.). Wenn nun unſere Ueberzeu

gung ſich gegen die Lehren entſcheidet, die unſere bisherige

Kirche lehrend oder bildend darſtellt, ſo kann ihr Gottesdienſt

nicht mehr unſern innern Gottesdienſt ſtützen, und das Sit

tengeſetz ſelbſt gebietet dann, dieſe Kirche zu verlaſſen. Kein

Vertrag aber bindet uns ja, Das zu unterlaſſen, was das

Sittengeſetz gebietet (§ 215.).

§ 560. Auch in der Kirche, wie in jeder Geſellſchaft

(§ 225–228.), wird ein Unterwerfungsvertrag
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nothwendig, wodurch Mitglieder ſich auch die Wahl der Mit

tel zum Zweck der Kirche durch Andere gefallen laſſen.

Denn der Zweck der Kirche iſt ein äußerer (§ 553.),

und die Mittel zu dieſem Zwecke, welche von den Obern be

ſtimmt werden ſollen, ſind auch nur äußere, oder ſollen nur,

ſofern ſie äußere ſind, von ihnen beſtimmt werden.

* Wenn der Zweck der Kirche als Geſellſchaft ein innerer

wäre, ſo wäre freilich eine Kirchengewalt undenkbar; aber

dann die Kirche auch ſelbſt als äußere Geſellſchaft un

denkbar. -

§ 561. Kirchengewalt iſt nun das Recht, die Mittel

zum Zweck der Kirche in ihr aufzuſuchen, zu ordnen und

anzuwenden.

§ 562. Es iſt auch hier möglich, dieſe Gewalt einem

Einzigen, Biſchof, oder einem Ausſchuſſe, Presbyte

rium, oder der Mehrheit aller Glieder zu übertragen.

§ 563. Was den innern Gottesdienſt, was Glauben be

trifft, kann, eben als ein Inneres, nie der Kirchengewalt

unterworfen ſein (§ 558.).

* Die katholiſche Kirche gründet darum auch ihr regimen

internum nicht auf das natürliche Kirchenrecht, ſondern

glaubt es in der heiligen Schrift poſitiv von Gott ge

ordnet.

§ 564. Die Kirchengewalt kann ſelbſt im äußern Got

tesdienſte Nichts gegen das Symbol der Kirche ändern.

Denn nur das Symbol macht die Kirche zu dieſer Kirche

(§. 557.), und nur in ihr haben die Kirchenobern die Kir

chengewalt. –

§ 565. Liturgie heißt die Form der einzelnen Hand

lungen des äußern Gottesdienſtes.

§ 566. Weſentliche liturgiſche Handlungen ſind die,

welche in dem Symbol der Kirche ſelbſt beſtimmt ſind.
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§ 567. Prieſterthum iſt das Amt der ausſchließlichen

Verwaltung der weſentlichen liturgiſchen Handlungen.

* Prieſterthum und Kirchengewalt ſind daher weſentlich ver

ſchiedene Dinge. Die evangeliſchen Kirchen haben ſogar

bedenklich gefunden, Prieſtern die Kirchengewalt anzuver

trauen; nur in den presbyterianiſchen Kirchen haben ſie ſich

in der Gewalt zu erhalten gewußt, wenngleich mit Laien.

§ 568. Die Kirchengewalt darf an dem Weſentlichen

der Liturgie ſchlechthin Nichts ändern (§ 564.), aber die

Anordnung alles Zufälligen hängt von ihr ab. -

Denn Aenderung des Weſentlichen wäre als Aenderung

des Symbols (§ 564.) auch Aufhebung der Kirche und

damit Aufhebung der Kirchengewalt ſelbſt (§ 563.). Aber

das Zufällige der Liturgie, als ein blos Aeußeres, ſoll ge

rade ſie ordnen.

t

Dritter Abſchnitt.

A e u ß er es Kirchen recht.

-*

§ 569, Daß eine Kirche gegen andere Kirchen, gegen alle

andere Geſellſchaften, gegen alle Einzelne ſich verhalte wie

eine moraliſche Perſon überhaupt zu allen andern Perſonen,

leuchtet von ſelbſt ein (§ 230 bis 245.).

§ 570. Das Verhältniß der Kirche aber zum Staat,

beſonders aus religiöſen und ethiſchen Geſichtspunkten betrach

tet, ſtellt ſich dar wie das der innern Freiheit zu der äu

ßern (§ 73. 74.), wie das der Ethik zur Jurisſcienz (§.

75.), wie das der Religion zur Politik, ja wie das der

Ewigkeit zur Zeit.

–T- - 15
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.. § 571. Aber dies Verhältniß aus dem Geſichtspunkte des

äußern Rechts betrachtet, ſo will die Kirche im Staate von

dem Staate Schutz und deshalb iſt ſie ihm zum Gehorſam

untergeordnet. - - - - -

Denn alles Verhältniß aller phyſiſchen und moraliſchen

Perſonen im Staate zu dem Staate iſt nichts Anders als
der ewige Tauſch VON Schutz gegen Gehorſam Und Gehor

ſam gegen Schuß (§ 357).

§ 572. 1) Die Staatsgewalt hat dieſerhalb das Recht

zu beſtimmen, ob eine Kirche im Staate ſein ſolle und un

ter welchen Bedingungen, jus reformandi genannt.

Denn die Lehren einer Religion, für welche die Kirche

ſich vereinigt, können den Rechten der Menſchen und den

Geſetzen der Staaten überhaupt, oder doch den Geſetzen die

ſes Staats beſonders entgegenſein, und der Staat darf

dann unſtreitig die Gründung einer ſolchen Kirche unterſagen,

oder ſie durch Bedingungen beſchränken (§ 554.).

* Die Lehren Bockholt's, und die neuern St. Simon's ſtrei

ten gegen alles Recht und jeden Staat; Quäker können

in Staaten, die allgemeine Conſeription zum Kriegsdienſte

geordnet haben, wenigſtens nicht gleiche Rechte mit den

Religionsgeſellſchaften fodern, welche die Führung der

Waffen nicht unterſagen.

§ 573. Der Staat darf daher von der Kirche Darlegung

ihrer Symbole födern, und die Kirche darf dieſe nicht ändern

ohne Vorwiſſen und Zulaſſung des Staats.

Denn das Symbo zeigt eben, welche Religionslehren die

Kirche unter ihren Mitgliedern ausbreitet; und Änderung

derſelben könnte gar leicht dem Staate ſehr nachteilige Leh-, “ : . . . . . . . . . “ , , ,- -

ren ausbreiten. - . "

n T" - (..(. . .

“ Oder hätte die Geſchichte davon nicht. Beiſpiele?

§ 574. Auch mag die Staatsgewalt einer Kirche mehr,

' -

-

r
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einer andern weniger Rechte einräumen, wenn jene dem Staate

größere, dieſe geringere oder gar keine Dienſte leiſtet.

Denn größere Dienſte rechtfertigen größern Lohn.

§ 575. Aber der Staat kann die Duldung einfacher

Hausandacht, das iſt eines äußern Gottesdienſtes, nicht

verſagen, welcher auf keinerlei Weiſe, nicht einmal durch Bil

dung einer moraliſchen Perſon über die Grenzen der einzel

nen Familien hinaus, Einfluß auf die Rechte Anderer, alſo

auf den Staat hat.

Denn nur die Rechte zu ſchützen iſt des Staats Zweck,

alſo ſein Recht (§. 302.). Es gehört alſo nicht in den

Umfang ſeiner Gewalt, was weder ſeine noch die Rechte

Anderer im mindeſten betrifft, und die Hausandacht einer

Familie, welche ſich in keiner Weiſe im Staate äußert, kann

alſo vom Staate nicht unterſagt werden. Bildet auch ſo die

Familie wirklich eine Kirche, ſo macht ſie doch dadurch nicht

einmal eine neue moraliſche Perſon, weil ſie ſchon als Fa

milie eine ſolche iſt. . . . . . . . . . . . .

§ 576. Der Staat mag aber, wenn Sicherheit des

Staats es fodert, eine qualificirte Hausandacht ver

ſagen, nämlich eine ſolche, welche auf die Rechte Anderer

nahen oder fernen, mittelbaren oder unmittelbaren Einfluß

haben kann und im Staate ſich äußert; welches von ſelbſt

einleuchtet. -

§ 577. Privat - Religionsübung nennt man den

Gottesdienſt einer Kirche, welcher zwar über die Grenzen

einer einzelnen Familie hinaus ſich zu bilden verſtattet iſt,

doch nicht mit dem vollen Rechte einer moraliſchen Perſon

oder andern Kirche. Und ſolch eine Kirche heißt eine ge

d Uldete. |

§ 578. Oeffentliche Religionsübung nennt man

den Gottesdienſt einer Kirche, welche mit dem vollen Rechte

I5*
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einer moraliſchen Perſon und Kirche im Staate aufgenom

men iſt. Und ſolch eine Kirche heißt eine aufgenom

mene, öffentliche.

§ 579. Eine herrſchende Kirche iſt die, welche vor

andern aufgenommenen Kirchen Vorrechte irgend einer Art

im Staate hat.

* Die chriſtlichen Kirchen in den Ländern Europas, welche

aufgenommene ſind, haben mehr Recht als geduldete, und

keineswegs mit Unrecht, weil ſie dem Staate größere

Dienſte leiſten. Das Chriſtenthum iſt die Religion der

Cultur; Philoſophie und Geſchichte ſind zu ſeinem Ver

ſtändniſſe, zu ſeiner Ausbreitung nothwendig, und deshalb

fodert es auch die Bearbeitung aller Wiſſenſchaften ganz

eigentlich als ſein Bedürfniß. Selbſt unter dem gemei

nen Manne Kenntniſſe, mindeſtens Leſen und Schreiben,

zu verbreiten, iſt das Intereſſe der Kirche ſelbſt. Die

chriſtliche Kirche hat deshalb auch unſere Schulen zuerſt ge

gründet, und wenngleich für ihr eigenes Intereſſe, hat

ſie doch dadurch unendlich viel für den Staat und das

bürgerliche Leben und den Verkehr gethan, während z. B.

das Judenthum nichts dafür wirkte.

§ 580. 2) Die Staatsgewalt hat über die Kirche das

Recht der weltlichen Oberaufſicht, das iſt das Recht,

theils zu verhüten, daß in der Kirche nichts geſchehe gegen

das Intereſſe des Staats, theils zu fodern, daß ſie, ſo

weit ſie als Kirche das kann, auch die Zwecke des Staats

befördere.

* 1. Mit Unrecht wird dies Recht des Staats als blos ne

gativ angeſehen. Mit vollem Rechte fodert der Staat

vermöge deſſelben von der Kirche in Kriegen öffentliche

Gebete für das Glück ſeiner Waffen, nach Siegen oder

Frieden Dankfeſte.

* 2. Offenbar und unſtreitig muß es jedem Denker ſein,

daß allerdings auch der Staat über der Kirche Lehre und

über Abweichung von ihrem Symbole wachen ſoll und alſo

darf. Feſtzuhalten an dem Symbol hat jedes Mitglied
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der Kirche das Recht, und der Staat ſoll alle Rechte

ſeiner Unterthanen ſchützen. Abweichungen vom Symbol,

auf welches der Staat die Kirche zugelaſſen hat, können

Grundſätze in die Kirche einführen, welche dem Intereſſe

des Staats geradezu entgegenwären. Wie, wenn ein

Geiſtlicher in der evangeliſchen Kirche Lehren der Quäker

oder St. Simoniſten einführte?

§ 581. 3) Der Staat hat über die Kirche das Recht

der Schutzherrlichkeit, das iſt das Recht, ihr zu weh

ren, daß ſie nicht ſelbſt ſich Recht ſchaffe, ſondern vor dem

Gerichte des Staats Recht nehme und gebe.

Denn zwar mag die Kirche, wie jede Geſellſchaft, Stra

fen für ihre Mitglieder feſtſetzen; wenn aber ein Mitglied

der Strafe ſich nicht unterwerfen will, ſo darf ſie, weil der

Staat alle Selbſthülfe aufhebt (§ 428.), keine Gewalt ge

gen dies Mitglied anwenden, ſondern muß es durch Klage

vor den Gerichten des Staats. Nur Ausſchließung kann die

Kirche für ſich verfügen, wie jede Geſellſchaft Den ausſchlie

ßen, das iſt, den Vertrag mit ihm aufheben kann, der ſelbſt

ihn gebrochen hat.
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Druck fehl er.

Seite 17 Zeile 33 ſtatt Perichetiker lies: Peripatetiker.

25 letzte Zeile ſtatt gilt lies: gibt. -

33 Zeile

35 -

46

2 v. u. ſtatt Timarinten lies: Timarioten.

15 ſtatt ruhte lies: richte.

7 - Schluß - Lehre. Sätze, lies: Schluß

Lehr - Sätze.

14 - Unrecht lies: Urrecht.

8 v. u. hinter Pfänder ſetze hinzu: haben.

5 v. u. - ſein ſetze hinzu: auch für den

beſtimmten Empfänger.

22 ſtatt verbinden lies: verbänden.

9 - zeige lies: zeigt.

22 - ſoweit lies: ſo mit.

4 - ſie lies: jene.

14 iſt ethiſch zu ſtreichen.

19 u. 20 ſtatt der Völker lies: aller Völker.

21 ſtatt in welchen lies: in welcher.

6 v. u. iſt auch zu ſtreichen.

11 ſtatt kleinſte Reichthum lies: kleinſte

Theil des Reichthums.

47

58

59

76

81

86

91

96

98

115

127

135

138

197

17 - unwachtfertige lies unrechtfertige.

9 - dem lies: den.

8 - der Familie lies: in der Familie.
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